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 Haushaltssatzung 

der Stadt Lengerich 

für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Lengerich mit Beschluss vom 23.02.2021 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
Lengerich voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigun-
gen enthält, wird 

- im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 52.815.500 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 55.651.600 EUR 

Der Gesamtbetrag der Erträge von 52.815.500 EUR beinhaltet außerordentliche Erträge in 
Höhe von 2.519.600 EUR aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich 
entstehenden Belastungen des Jahres 2021. 

- im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf  46.214.620 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit mit 50.464.590 EUR 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.577.970 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.820.205 EUR 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 22.442.235 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.287.900 EUR 

festgesetzt 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

17.442.235 EUR 

festgesetzt. 

Davon entfällt Betrag ein Betrag von 1.200.000 EUR auf eine Umschuldung. 
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlun-
gen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

13.350.000 EUR 

festgesetzt. 

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 
im Ergebnisplan wird auf 

2.836.100 EUR 

festgesetzt. 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 

9.000.000 EUR 

festgesetzt. 

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt fest-
gesetzt: 

1 Grundsteuer 

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 286 v.H. 

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 528 v.H. 

2 Gewerbesteuer auf 442 v.H. 

§ 7

1. Die im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk versehenen Stellen werden beim Ausscheiden der
bisherigen Stelleninhaber umgewandelt.

2. Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehenen Stellen entfallen beim Ausscheiden
der bisherigen Stelleninhaber bzw. beim Einrücken des Stelleninhabers in eine frei werdende
Stelle.

3. Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere
Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verlie-
henen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen,
in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
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§ 8

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen/ Auszahlungen, die

a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
c) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
d) in sonstigen Fällen den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.

2. Als unerheblich im Sinne des § 85 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Verpflich-
tungsermächtigungen, die den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.

§ 9

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 
Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen je 
Investition) festgesetzt. 

Lengerich, 23.02.2021 

gez. gez. 

Möhrke Smolarz 

Bürgermeister Stadtkämmerer 
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Vorbericht 

zum Haushaltsplan der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2021 

1.1  Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen 

Allgemeines 

Seit dem 01.01.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft 
getreten und hat in Bezug auf die Aufstellung der Haushaltssatzung einige Neuerungen 
vorgesehen. Diese haben auch Auswirkungen auf den Vorbericht. Der Vorbericht soll einen 
Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage 
der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- 
und Finanzdaten darzustellen. Ergänzend ist vorgesehen, dass der Vorbericht unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten soll über: 

(1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen 
gegenüber dem Vorjahr eintreten werden, 

(2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das 
Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren 
entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanungszeitraums entwickeln werden, 

(3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem 
Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese 
Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,  

(4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der 
folgenden Jahre ergeben,  

(5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit 
entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur 
Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,  

(6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr 
vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf 
die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,  

(7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der 
Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und 
Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der 
Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben 
werden oder zu erwarten sind aus  

Vorbemerkungen 

- 19 -



a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist,
und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in
einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den 
kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur 
Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Teil 
dieses Mantelgesetzes ist u. a. das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Gemäß § 5 
Abs. 4 NKF-CIG ist die prognostizierte Corona-bedingte Haushaltsbelastung im Vorbericht zu 
erläutern und die vorzunehmende Nebenrechnung beizufügen. 

Bestandteile des kommunalen NKF-Haushaltes 

Im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“ stützen sich die Haushaltsplanung, 
Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf drei Komponenten:  

• Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

• Finanzplan und Finanzrechnung

• Bilanz

Der Haushalt ist produktorientiert und enthält Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Ebene der 
gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und wird zu Steuerungszwecken ergänzt um die 
Teilpläne für die einzelnen Produkte.  

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen die geplanten Aufwendungen und Erträge 
aus und bilden somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.   

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen finden sich jeweils nur auf 
der Ebene der Teilergebnisse wieder, da sie sich gesamtstädtisch ausgleichen.   

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und 
geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so dass 
sämtliche Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar werden.  

Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen 
sowie die Erläuterung zur Gegenüberstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sind dem 
Ergebnis- und Finanzplan beigefügt.  

Nach den Änderungen des  zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und 
weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG 
NRW) vom 18.12.2018 sind dem Haushaltsplan gem. § 1 KomHVO NRW zukünftig folgende 
zusätzliche bzw. geänderte Anlagen beizufügen: 

• der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die
Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der
Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus
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Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die 
Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;  

• die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die
Sonderrechnungen geführt werden;

• die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20
Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist;  die Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt
werden.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
wird festgelegt, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und 
ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen; ferner ist in der Übersicht der 
Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf 
den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen. 

Haushaltsausgleich 

Grundsätzlich darf der Ressourcenverbrauch einer Periode (Haushaltsjahr) das 
Ressourcenaufkommen nicht übersteigen. Nach den Vorgaben des § 75 GO NRW muss der 
Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder 
übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan 
und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden können.  

Mit dem 2. NKFWG NRW ist folgende neue Regelung in § 75 Abs. 2 GO NRW aufgenommen 
worden: Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur 
Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von 
Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).  

Die Gemeinde darf sich nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 7 GO NRW  nicht überschulden. 
Sie gilt als überschuldet, wenn das Eigenkapital der Bilanz aufgebraucht ist.  

Nach dem 2. NKFWG NRW sieht § 75 Abs. 3 GO NRW vor, dass der Ausgleichsrücklage 
Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in 
Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. 

Wird das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert, so gilt der Haushalt oder die 
Haushaltsrechnung als nicht ausgeglichen. Das bedeutet:  

- es besteht ein Fehlbedarf über die Ausgleichsrücklage hinaus,  

- die Verringerung der Allgemeinen Rücklage muss in Anspruch genommen werden, 

- Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht.  

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes, wenn  
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1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage
(Eigenkapital) um mehr als ein Viertel (25%) verringert wird

oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) jeweils um
mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern

oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine
Rücklage (Eigenkapital) aufgebraucht wird.

§ 76 Abs. 2 GO NRW schreibt vor, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus 
dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 
folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.  

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Durch die Änderungen des 2. NKFWG NRW ist bei der Bewertung des im Jahresabschluss 
auszuweisenden Vermögens und der Schulden nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW 
nun anstelle einer vorsichtigen eine wirklichkeitsgetreue Bewertung vorzunehmen. Risiken und 
Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen 
Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht 
berücksichtigt. 

Soweit aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können nach den neuen Regelungen des § 37 
KomHVO NRW diese Beträge gem. Abs. 2 ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung 
folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung verteilt werden. Ferner können 
nun auch Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren gebildet 
werden, insbesondere für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW. 

Im Haushaltsplan 2021 sind aufgrund dieser Änderungen oder anderer Anforderungen keine 
Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgesehen worden. 
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Kapitel 1: 
Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr 
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1.1  Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2021 

Die Stadt Lengerich hat im Jahr 2017 ihre Ziele in einem gesamtstädtischen Leitbild und einem 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept Innenstadt (ISEK) niedergelegt. Das vorliegende Konzept 
gliedert sich in das gesamtstädtische Leitbild mit 23 Leitlinien, vielen Leitprojekten und ein 
räumliches Entwicklungskonzept sowie das ISEK Innenstadt mit der Formulierung von 
Entwicklungszielen, vielen Maßnahmen und einem Rahmenplan Innenstadt. Mit dem ISEK ist 
eine wichtige Weiche für die zukünftige Stadtentwicklung gestellt worden. Die Leitlinien sind 
fester Bestandteil des politischen Entscheidungsprozesses und ihrer Berücksichtigung wird bei 
jeder Entscheidung Rechnung getragen.  

Für die Haushaltswirtschaft lassen sich die wesentlichen Ziele aus den allgemeinen 
Haushaltsgrundsätzen nach § 75 GO NRW ableiten. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient 
und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
Rechnung zu tragen. Im Übrigen muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung 
ausgeglichen sein. 

Darüber hinaus sind ergänzend folgende Ziele handlungsleitend: 

• die Vermeidung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten,
• Umsetzung zukunftsträchtiger Investitionen, vor allem in Bildung und Infrastruktur, und
• den Nutz- und Buchwert des notwendigen Bestandsvermögens halten und/oder erhöhen.

Risiken für die Stadt Lengerich bestehen bei den Erträgen und Aufwendungen, die die Stadt nicht 
nur selber beeinflussen kann. Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Erträge aus der 
Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge aus 
Schlüsselzuweisungen (deren Anspruch seit Jahren nicht gegeben ist) zu nennen. Während ein 
hoher Anteil der wichtigen Ertragsarten aus Steuern nur von der allgemeinen konjunkturellen 
Entwicklung abhängt, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen 
Finanz- und Lastenausgleichs auch von dessen Berechnungsmethodik bestimmt. Diese 
Berechnungsmethodik hat sich zu Lasten der kleinen und mittelgroßen Städte verändert und 
stärkt seit einigen Jahren insbesondere den kreisfreien Raum.  

Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlagen sowie die Soziallasten 
wesentliche nicht direkt beeinflussbare Größen dar. Die ständige Ausweitung von Standards in 
der Aufgabenwahrnehmung oder die Aufbürdung neuer Aufgaben durch Bund und Land ohne 
angemessene Finanzausstattung haben darüber hinaus entsprechende Auswirkungen auf die 
Sach- und Personalaufwendungen. 

Um die Ziele der Haushaltswirtschaft auch zukünftig erreichen zu können, sind 
Handlungsspielräume durch die Optimierung der betriebsinternen Steuerungsprozesse, ein 
aktives Personalmanagement und einen stetigen Konsolidierungskurs zu verwirklichen. Die Stadt 
Lengerich wird sich zukunftsfähig aufstellen und hat dem Stadtrat am 09.10.2019 zahlreiche 
Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie vorgestellt. 

Konsolidierungsmaßnahmen sowohl auf der Einnahmeseite zur Finanzierung der kommunalen 
Aufgaben, aber auch bei der Aufgabenerledigung und deren Ausgabeseite, sind in den 
vergangenen Jahren begonnen und umgesetzt worden. Dieser Weg wird auch in den Jahren 
2021 ff. kontinuierlich fortgesetzt und durch den Ausbau des Controlling-Systems begleitet. 
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1.2 Ausgangssituation zur Haushaltsplanung 2021 

1.2.1 Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 und Ergebnisprognose 

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 17.12.2019 vom Rat der Stadt Lengerich beschlossen. Der 
Ergebnisplan weist einen Überschuss von 800 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen 
aus dem Jahr 2019 in Höhe von saldiert 432.135 € wurde das fortgeschriebene Ergebnis auf 
somit ein Defizit von 431.335 € angepasst. 

Im Finanzplan 2020 ist eine Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 8.675.973 € 
vorgesehen. Durch die Ermächtigungsübertragungen verändert sich der Finanzmittelbedarf um 
2.274.515 € auf 10.950.488 €. Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2020 belaufen sich die 
Gewerbesteuererträge auf nur 13,76 Mio. € (Planwert: 18,33 Mio. €). Der Ansatz wird somit um 
4,57 Mio € unterschritten. Die allgemeine Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz 
Nordrhein-Westfalen in Höhe von 4,94 Mio. € kompensiert den Ausfall mehr als vollständig. 

Trotz der Ermächtigungsübertragungen und sonstigen Veränderungen wird derzeit damit 
gerechnet, dass das Haushaltsjahr 2020 nicht mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Daher wird 
derzeit von einem Ergebnis in Höhe von + / - 0 € ausgegangen. Der am 29.06.2020 im Rat 
vorgestellte Finanzzwischenbericht prognostizierte – unter Berücksichtigung der Isolierung der 
pandemiebedingten Haushaltsbelastungen – eine leichte Ergebnisverbesserung auf rd. 30.000 €. 

Im Bereich des Finanzplans hat es neben den Änderungen aus dem Ergebnisplan – hier 
schlagen die Corona-bedingten Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen voll durch – 
zahlreiche Änderungen durch die Verschiebung von Maßnahmen gegeben. Bei den 
veranschlagten ISEK-Maßnahmen haben sich teilweise deutliche Verschiebungen ergeben und 
weitere Einzelmaßnahmen im Bereich der Gebäudewirtschaft oder beim Infrastrukturvermögen, 
wie z. B. die Erneuerung der Rahestraße, werden im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die 
Baukosten der Gesamtschule sind bisher deutlich geringer als kalkuliert,  sodass sich hier kein 
weiterer Kreditbedarf ergeben hat. Darüber hinaus ist das vorgesehene Gesellschafterdarlehen 
für die Stadtwerke/Teutel in Höhe von 5.000.000 € auch im Jahr 2020 nicht abgerufen worden 
und wird in Höhe von nur noch 2.792.000 € für das Jahr 2022 neu veranschlagt. Die 
Überbrückungsliquidität für die Stadtwerke/Teutel in Höhe von 5.571.000 € ist ebenfalls nicht 
abgerufen worden und wird im Jahr 2021 wieder vorgesehen.  

Aufgrund der o. g. und weiteren zahlreichen Maßnahmen, auch zur Finanzierung der 
Stadtwerke/Teutel, war für das Jahr 2020 ein Kreditbedarf für Investitionskredite von 6,9 Mio. € 
ausgewiesen worden. Durch die beschriebenen Änderungen musste bis zum Ende des Jahres 
2020 kein Kredit in Anspruch genommen werden.  

Der Bestand an liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2020 auf 13.640.450,60 €. 

1.2.2 Grundlagen für die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 und den 
 Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2021 – 2024 ist von erheblichen Unwägbarkeiten 
geprägt. Die andauernde COVID-19-Pandemie lässt keine zuverlässigen Prognosen zu den 
wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für das Jahr 2021 und erst recht für die 
Jahre 2022 bis 2024 zu. Insbesondere die Gewerbesteuer sowie der Anteil an der 
Einkommensteuer hängen unmittelbar mit dem weiteren Infektionsgeschehen zusammen und 
sind für die Entwicklung des städtischen Haushaltes von erheblicher Bedeutung. Die Prognosen 
der Ertragsseite beruhen u. a. auf den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 30.10.2020. 
Die Orientierungsdaten stellen laut den Ministerien der Finanzen und Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW auch unter Beachtung der November-Steuerschätzung 
(159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“) weiterhin eine realistische Grundlage für die 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dar. Gleichwohl werden bei der Ermittlung aller 
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Ansätze die örtlichen Besonderheiten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der der Corona-Pandemie in Lengerich sowie die aktuelle Beschlusslage des 
Stadtrates berücksichtigt. 

Das Land NRW hat ergänzend zum regulären Haushaltsrecht der Gemeindeordnung und der 
Kommunalhaushaltsverordnung angesichts der COVID-19-Pandemie einige Sonderreglungen für 
das Haushaltsjahr 2020 und die Planungen für 2021-2024 geschaffen (u. a. NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Die finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie je 
Haushaltsjahr sind zu ermitteln und als außerordentlichen Ertrag zur Entlastung des Haushaltes 
auszuweisen. Eine Isolierung der corona-bedingten Schäden ist somit für den Planungszeitraum 
2021-2024 vorzunehmen. Dies erleichtert den verbindlich zu erreichenden Haushaltsausgleich 
der Jahre 2021-2024. Allerdings sieht das NKF-CIG in § 6 vor, dass die ermittelten corona-
bedingten Finanzschäden des Jahres 2020 beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über 
längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben sind (außerplanmäßige Abschreibungen sind 
zulässig, sofern sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen). 
Stattdessen kann im Jahr 2024 der gesamte corona-bedingte Finanzschaden einmalig ganz oder 
in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.  

Bei den Ansätzen für die laufenden Sachaufwendungen wird auf die Berücksichtigung pauschaler 
Steigerungsraten verzichtet. Einzelne Ansätze sind jedoch aufgrund der Preissteigerungsraten, 
insbesondere im Baubereich, teilweise deutlich erhöht worden. Im Bereich der 
Personalaufwendungen werden die tatsächlich erwarteten Steigerungen für die Vergütung  und 
Besoldung aufgrund der bereits verhandelten Tariferhöhungen etc., abweichend von den 
Orientierungsdaten,  berücksichtigt. 

Die Veranschlagung der Realsteuern auf Grundlage der Steuerhebesätze ist sowohl nach dem 
zu erwartetem Aufkommen als auch der Höhe der Hebesätze zu kalkulieren. Im Hinblick auf das 
Aufkommen sind, neben den konjunkturellen Erwartungen bei der Gewerbesteuer, bei allen 
Realsteuern die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.  

Für das Aufkommen der Realsteuern ist die Standortentwicklung ein bedeutender Faktor. Durch 
die Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Gebiet Poststr./Deetweg und Iburger Straße kann eine 
Neuansiedlung von Unternehmen erfolgen. Im Bereich der allgemeinen Wohn- und 
Nichtwohnbebauung gibt es zahlreiche Projekte, die neue Angebote schaffen werden. 
Beispielhaft können hier die Entwicklung des Wohngebietes Esch/Ackerstraße und Wüstenei, 
neue Projektideen auf dem KLR-Gelände, an der Tecklenburger Straße oder das Gebiet Alte 
Post und Lindenstraße sowie das mittlerweile entwickelte Baugebiet Parkallee genannt werden. 
Die Stadt Lengerich erfährt weiterhin eine sehr positive Entwicklung durch zahlreiche gute 
Maßnahmen. Beispielsweise die geplante Verbesserung der Innenstadt durch das ISEK, der 
Ausbau der Sportstätten oder die Entwicklungen in der Schullandschaft führen zu deutlichen 
Standortverbesserungen. 

All diese Entwicklungen führen jedoch nicht zu einer solch hohen Steigerung des Aufkommens, 
dass die bisherigen Hebesätze für die Realsteuern ausreichen werden. Allerdings soll sowohl im 
Jahr 2021 als auch derzeit für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wegen der teilweise 
extremen Einnahmeausfälle bei den Steuerpflichtigen aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 
Hebesatzanpassungen verzichtet werden.  

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sind im Jahr 2020 erhebliche Einbußen zu verzeichnen, 
diese beruhen aber nur zu einem relativ geringen Teil auf den Auswirkungen der Pandemie. 
Insbesondere die Veranlagungen 2019 und die entsprechende Anpassung der Vorauszahlungen 
2020 führen zu Mindererträgen in Höhe von rd. 4,66 Mio. €. Für das Jahr 2021 wird mit 
Vorauszahlungen in Höhe von 15,3 Mio. € gerechnet, so dass ein Gesamtansatz in Höhe von 
16,2 Mio. € realistisch ist. 

Zur Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs werden die Steuerkraftdaten des 
Referenzzeitraums 01.07.2019 bis 30.06.2020 ermittelt. Hierbei wird außerdem die Hälfte der 
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Gewerbesteuerausgleichsleistungen - unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt - im ersten 
Halbjahr 2020 berücksichtigt. 

In Lengerich werden rd. 1.800 Hunde versteuert. Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine 
allgemeine Aufwandssteuer. Bei der Veranschlagung des Aufkommens aus der Hundesteuer 
werden die gleichen Steuersätze wie im Vorjahr berücksichtigt. 
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1.3 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte Haushaltsjahr 2021 in der Haushaltssatzung 

§ 1 Volumen des Haushalts:

Ergebnisplan: 

Die gesamten Erträge des Jahres 2021 betragen 52.815.500 € und teilen sich wie folgt auf: 

Bezeichnung Ansatz 2020 
€ 

Ansatz 2021 
€ 

Differenz 
€ 

Steuern und ähnliche Abgaben 37.220.100 34.173.000 -3.047.100 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.037.770 7.007.330 -30.440 

Sonstige Transfererträge 2.000 2.000 0 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.872.800 3.015.010 142.210 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.154.880 1.225.560 70.680 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.928.780 3.208.700 279.920 

Sonstige ordentliche Erträge 1.029.200 1.115.400 86.200 

Aktivierte Eigenleistungen 202.000 314.500 112.500 

Bestandsveränderungen 0 0 0 

Finanzerträge 282.400 234.400 -48.000 

Erträge 52.729.930 50.295.900 -2.434.030 

Außerordentliche Erträge 0 2.519.600 2.519.600 

Außerordentlicher Ertrag: 

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde ein „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der 
kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften 
(NKF-CIG)“ vorgelegt. Nach Auffassung des Landesgesetzgebers ist es angesichts der durch die 
Corona-Pandemie bedingten außergewöhnlichen Lage erforderlich, die in den 
Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen 
haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig 
zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Dies gilt für das Jahr 2021 und 
den Finanzplanungszeitraum bis 2024 (siehe 1.2.2 Grundlagen für die Planung der Ansätze für 
das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024). 

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in 
den kommunalen Haushalten mittels des außerordentlichen Ergebnisses in einem gesonderten 
Posten in der Bilanz aktiviert werden. Nach der Aktivierung im Jahresabschluss kann die 
Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 als Einmalbetrag oder linear über einen Zeitraum von 
längstens 50 Jahren erfolgen. 

Die ermittelten städtischen Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie sind der 
„Darstellung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen bzw. des außerordentlichen Ertrages“ 
im Anschluss des Vorberichts zu entnehmen. 
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2020 37.220.100 7.037.770 2.000 2.872.800 1.154.880 2.928.780 1.029.200 202.000 0 282.400 0

2021 34.173.000 7.007.330 2.000 3.015.010 1.225.560 3.208.700 1.115.400 314.500 0 234.400 2.519.600

Erträge Ergebnisplan

2020

2021

Die gesamten Aufwendungen des Jahres 2021 betragen 55.651.600 € und teilen sich wie folgt 
auf: 

Bezeichnung Ansatz 2020 
€ 

Ansatz 2021 
€ 

Differenz 
€ 

Personalaufwendungen 13.724.160 14.406.400 682.240 

Versorgungsaufwendungen 1.734.815 2.040.200 305.385 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

7.004.000 7.100.900 96.900 

Bilanzielle Abschreibungen 4.527.640 4.740.400 212.760 

Transferaufwendungen 22.937.575 24.644.800 1.707.225 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.184.940 2.365.700 180.760 

Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

616.000 353.200 -262.800 

Aufwendungen 52.729.130 55.651.600 2.922.470 
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2020 13.724.160 1.734.815 7.004.000 4.527.640 22.937.575 2.184.940 616.000

2021 14.406.400 2.040.200 7.100.900 4.740.400 26.644.800 2.365.700 353.200

Aufwendungen Ergebnisplan

2020

2021

 

Das Jahresergebnis 2021 beträgt – unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge 

(Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden)  -2.836.100 €. 

Finanzplan: 

Die planerische Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt. Hier werden 
alle geplanten Ein- und Auszahlungen veranschlagt.  

Im Unterschied zum Ergebnisplan werden im Finanzplan keine nicht zahlungswirksame Erträge 
und Aufwendungen wie z.B. aus der Auflösung von Sonderposten oder bilanzielle 
Abschreibungen berücksichtigt, so dass Abweichungen zwischen diesen Plänen bestehen.  

Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren 
Finanzierung (Einzahlungen/Auszahlungen) ausgewiesen.  
  

Bezeichnung Ansatz 2020 
€ 

Ansatz 2021 
€ 

Differenz 
€ 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.379.490 -4.249.970 -6.629.460 

Saldo aus Investitionstätigkeit -19.197.740 -16.242.235 2.955.505 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.142.277 15.154.335 7.012.058 

Änderung Finanzmittelbestandes -8.675.973 -5.337.870 3.338.103 
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§ 2 Festsetzung der Kreditermächtigung:

Die Kreditermächtigung wird auf 16.242.235 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich 
folgendermaßen zusammen:   

1) Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 4.249.970 € 
2) Finanzbedarf für die lfd. Tilgung von Krediten - 1.087.900 € 

3) Verfügbare freie Mittel für Investitionen 0 € 

4) Saldo aus Investitionstätigkeit - 16.242.235 € 

5) Finanzmittelfehlbetrag (1+2+4) - 21.580.105 € 

6) Aufnahme von Krediten für Investitionen 16.242.235 € 

7) Veränderung der Liquidität (5+6) - 5.337.870 € 

Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung wird berücksichtigt, dass für den Neubau der 
Gesamtschule insgesamt angesparte Investitionspauschalen in Höhe von rd. 9 Mio. € verwendet 
werden. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen:

von Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.350.000 € festgesetzt. 

Eine Übersicht der Einzelverpflichtungsermächtigungen ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. 

§ 4 Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage:

Die Tatsache, dass der Gesamtergebnisplan 2021 – auch unter Berücksichtigung des 
außerordentlichen Ertrages in Höhe der finanziellen Belastungen aufgrund der 
Corona-Pandemie – mit einem Minus von  -2.836.100 € abschließt, macht eine Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich erforderlich.  

Haushaltsjahr 2021 

Bestand 31.12.2019 10.731.794,37 € 

Prognose 2020 0,00 € 

neuer Bestand  10.731.794,37 € 
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Entwicklung der Ausgleichsrücklage: 

Haushaltsjahr 
Anfangs-
bestand 

Inanspruch-
nahme 

Zuführung Endbestand 

Plan 2020 10.731.794,37 € 0,00 € 0 10.731.794,37 € 

Plan 2021 10.731.794,37 € -2.836.100 € 0 7.895.694,37 € 

Plan 2022 7.895.694,37 € -2.725.500 € 0 5.170.194,37 € 

Plan 2023 5.170.194,37 € -1.681.600 € 0 3.488.594,37 € 

Plan 2024 3.488.594,37 € -1.494.100 € 0 1.994.494,37 € 

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht 
vorgesehen. Die Finanzschäden der Corona-Pandemie des Jahres 2020 sind beginnend mit dem 
Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben 
(außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, sofern sie mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen). Stattdessen kann im Jahr 2025 der 
gesamte corona-bedingte Finanzschaden einmalig ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen 
das Eigenkapital ausgebucht werden.  

§ 5 Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung:

Unterjährig kann es im Jahr 2021 erforderlich werden, Liquiditätskredite in Anspruch zu 
nehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung im Jahr 2021 wird auf 
9.000.000 € festgesetzt. Planmäßig ist eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe 
von 5.000.000 € geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende alle 
Liquiditätskredite zurückgezahlt werden können. In den Jahr 2022 bis 2024 wird, ausgehend 
von einem Plan-Anfangsbestand an Finanzmitteln von 13.778.446,61€ (aus 2019), dies nicht 
möglich sein. So verbleibt am Jahresende 2022 ein Bestand an Kassenkrediten von 
1.400.000 €, hinzukommen im Jahr 2023 zum Jahresende 1.700.000 € und im Jahr 2024 
weitere 1.200.000 €. 

§ 6 Festsetzung der Steuersätze:

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A   = 286 v. H. (letzte Änderung 2020 von 272 auf 286 v. H.) 

Grundsteuer B   = 528 v. H. (letzte Änderung 2020 von 497 auf 528 v. H.) 

Gewerbesteuer  = 442 v. H. (letzte Änderung 2020 von 434 auf 442 v. H.) 
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Kapitel 2: 
Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten, die Zinsbelastungen sowie die 
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden 
Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen 
Haushaltsjahren und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes 
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2.1 Entwicklungen der wesentlichen Erträge 

2.1.1 Steuern und Ähnliche Abgaben 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Grundsteuer A 113.431,48 122.000 123.000 124.000 125.000 126.000 

Grundsteuer B 4.088.134,31 4.356.000 4.545.000 4.586.000 4.627.000 4.669.000 

Gewerbesteuer 17.997.683,24 18.330.000 16.200.000 17.500.000 18.240.000 19.350.000 

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

9.601.824,57 9.950.000 9.000.000 9.600.000 10.200.000 10.900.000 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

2.817.317,10 3.010.000 3.110.000 2.760.000 2.830.000 2.890.000 

Vergnügungssteuer 380.558,02 340.000 230.000 300.000 300.000 300.000 

Hundesteuer 139.742,00 182.000 187.000 187.000 187.000 187.000 

Kompensationsleistungen 905.542,20 930.100 778.000 969.000 1.002.000 1.029.000 

Summe 36.044.232,92 37.220.100 34.173.000 36.026.000 37.511.000 39.451.000 

Bei der Veranschlagung der Realsteuern ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden: 

Steuerart Hebesatz 
2020 

Hebesatz 
2021 

Grundsteuer A 286 v.H. 286 v.H. 

Grundsteuer B 528 v.H. 528 v.H. 

Gewerbesteuer 442 v.H. 442 v.H. 

IT.NRW gibt regelmäßig die gewogenen Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten, nach 
Gemeindegrößenklassen unterschieden, bekannt. Die letzte Veröffentlichung ist zum 30.09.2020 
erfolgt. Seit der letzten Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum Haushaltsjahr 2020 ist nur der 
gewogene Durchschnittshebesatz der Gewerbesteuer gestiegen. Im vergangenen Haushaltsjahr 
ist eine Anpassung an die neuen Durchschnittshebesätze berücksichtigt worden. Zum Haushalt 
2021 ist eine Anpassung der Hebesätze aufgrund der letztlich noch nicht absehbaren 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf alle Steuerpflichtigen nicht vorgesehen, auch wenn die 
Defizite im Ergebnisplan und damit der dauerhafte Verzehr von Eigenkapital - ohne 
Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aufgrund der Corona-Pandemie - in 
absehbarer Zeit unweigerlich eine Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge hätten. Sämtliche weiteren Einnahmepotentiale wurden 
jedoch genutzt, und die Aufwandsseite wird im Jahr 2021 hinsichtlich nachhaltiger 
Aufwandsreduzierungen geprüft werden. 
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Gegenüber den gewogenen Durchschnittshebesätzen zum 30.09.2020 ergibt sich nur bei der 
Gewerbesteuer eine Abweichung: 

Steuerart Gewogener 
Durchschnitts- 

hebesatz 

Hebesatz 
2021 

Grundsteuer A 286 v. H. 286 v. H. 

Grundsteuer B 528 v. H. 528 v. H. 

Gewerbesteuer 444 v. H. 442 v. H. 

Gewerbesteuerhebesätze 2020: 

Das Aufkommen aus Grundsteuer A wird mit 123.000 € und für die Grundsteuer B mit 
4.545.000 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B ist ausschließlich aufgrund neu zu erwartender 
Veranlagungen eine Erhöhung ggü. 2020 um 189.000 vorgesehen. 

Für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 ist von einer Beibehaltung dieser Hebesätze 
ausgegangen worden.  

Ab 2025 wird die Grundsteuer neu berechnet. Nach einem langandauernden Prozess hat der 
Bundesrat im November 2019 die Reform der Grundsteuer beschlossen. Das Steueraufkommen 
für die Kommunen soll sich durch die Reform nicht verändern. Ein Ziel der Reform ist es, dass 
das Steueraufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso hoch ist wie zuvor. 
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Trotzdem kann sich mit der Reform die Grundsteuer für einzelne Grundstückseigentümer ändern. 
Nun müssen die einzelnen Bundesländer entscheiden, ob sie die sogenannte Öffnungsklausel 
nutzen oder dem Modell des Bundesfinanzministeriums folgen wollen. Das Bundesmodell 
orientiert sich am Bodenwert und der durchschnittlichen Miete. Im Jahr 2021 will die 
Landesregierung NRW über eine mögliche Nutzung der Länderöffnungsklausel entscheiden. Die 
Durchführung der Hauptfeststellung mit den Neubewertungen wird Aufgabe der 
Landesfinanzverwaltung sein. Da die Reform aufkommensneutral für die Kommunen und 
Steuerpflichtigen umgesetzt werden soll, wurde das Aufkommen der Grundsteuer A und B 
anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben. 

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 30.09.2020 sehen für die Gewerbesteuer für das 
Jahr 2021 eine Steigerungsdaten von + 17,9 % und für die Folgejahre Steigerungsraten zwischen 
4,1 und 6,1 % vor. Für das Jahr 2021 ist zu berücksichtigen, dass sich im Vorjahr 2020 die 
Gewerbesteuern bundesweit aufgrund der COVID-19-Pandemie um durchschnittlich 22,4  % 
reduziert haben. Nach sehr erfolgreichen Jahren im Hinblick auf die Steuerkraft der 
Gewerbesteuer der Lengericher Unternehmen geht das Aufkommen im Jahr 2020 mit 
voraussichtlich noch 13,9 Mio. € um rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem geplanten Ansatz in Höhe von 
18,3 Mio. € erheblich zurück. Ursächlich hierfür ist nicht nur die Corona-Pandemie. Insbesondere 
Veranlagungen für das Jahr 2019 und die entsprechende Anpassung der Vorauszahlungen 2020 
begründen den Rückgang der Gewerbesteuererträge. Unter Berücksichtigung der derzeitig 
vorliegenden Informationen für die Vorauszahlungen 2021 und Veranlagungen der Vorjahre 
scheint für das Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 16,2 Mio. € realistisch. Für das Jahr 2022 wird 
derzeit von einer Erholung der Wirtschaft ausgegangen, so dass der Ansatz (17,5 Mio. €) um 
640.000 € über dem nach den Orientierungsdaten zu ermittelnden Wert liegt. Für die Jahre 2023 
und 2024 sind dann konsequent die Orientierungsdaten angewendet worden.  
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Ab dem Jahr 2022 wird außerdem davon ausgegangen, dass weitere Entwicklungen wie z.B. 
Ansiedlung Unternehmen im Gewerbegebiet Poststr./Deetweg und an der Iburger Straße zu einer 
Stabilisierung der Wirtschaftskraft vor Ort führen wird. Darüber hinaus wird im Rahmen der 
Regionalplanung das Ziel verfolgt, im Bereich der Gewerbegebietsentwicklung durch die 
Ausweisung weiterer Ansiedlungsflächen die gute Wirtschaftskraft der Stadt Lengerich noch über 
die aktuellen Maßnahmen hinaus zu sichern.  
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Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.  

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der 
Städte und Gemeinden. Die Kommunen erhalten vom Land einen Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für 
drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom 
Land ermittelt werden.  

In den Jahren 2018 bis 2020 betrug die Schlüsselzahl 0,0010650. Ab dem Jahr  2021 beträgt die 
Schlüsselzahl vorläufig 0,001080800 (+1,48 %).  

Nach den Orientierungsdaten wird für die Stadt Lengerich ein Ansatz von 9.000.000 € (Plan 
Vorjahr 9.950.000 €) vorgesehen. Hierbei ist ein Abschlag in Höhe von 300.000 € für zu viel 
erhaltene Steueranteile im Jahr 2020 berücksichtigt. Der Abschlag ergibt sich daraus, dass die 
Kommunen im vierten Quartal 2020 110 % des Aufkommens vom dritten Quartal 2020 erhalten. 
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist nicht mit einem tatsächlichen Aufkommen 
in dieser Höhe zu rechnen, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021. 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der damit für die Städte 
und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten die Gemeinden seit 1998 eine 2,2 %-ige 
Beteiligung an der Umsatzsteuer.  

Dieser Schlüssel setzt sich zusammen 

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren 
vergangenen sechs Jahre, 

- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen 
Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei 
Jahre,  

- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen 
Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre . 

Die Schlüsselzahl für Lengerich betrug für die Jahre 2018 bis 2020 0,001434804, nun ist sie ab 
dem Jahr 2021 vorläufig auf 0,001536392 - dies entspricht +7,08% -  erhöht worden. 

Das Umsatzsteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren durch die gute konjunkturelle 
Entwicklung stetig erhöht. Darüber hinaus sind Entlastungen von Bund und Land für die 
Kommunen durch erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer weitergegeben worden.  

Die Veranschlagung der Beträge für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den 
städtischen Haushalt erfolgt in der Regel auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes 
NRW. Für das Haushaltsjahr 2021 weist das Tableau der Orientierungsdaten einen erheblichen 
prozentualen Abschlag von -5,6 % aus, für das Jahr 2022 sogar einen Abschlag von -11,2 %. Ab 
dem Jahr 2023 wird wieder mit Steigerungen gerechnet. 
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Erläuterung aus dem Orientierungsdatenerlass: 

„In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil 
der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt 
über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im 
SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich 
gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu 
kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-
Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der 
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen 
Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den 
KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 
prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung 
wider.“  
(Hinweis: KdU – Kosten der Unterkunft) 

Der Haushaltsansatz 2021 wird somit auf Grundlage des prognostizierten 
Umsatzsteueraufkommens des Jahres 2020 gebildet und erreicht somit einen Wert von 
3.110.000 € (Vorjahr: 3.010.000 €). 

Kompensationsleistungen Familienlastenausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 
auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine 
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs vorgenommen, der den Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die 
Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der 
Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer. Nach den Orientierungsdaten sollt für 2021 mit einem Abschlag von -16,4 % 
gegenüber dem für 2020 erwarteten Ergebnis gerechnet werden, im Jahr 2022 dann wiederum 
mit  einer Erhöhung von 24,5 % ggü. dem Vorjahr. Somit ist im Haushalt 2021 ein Betrag von 
762.000 € veranschlagt, für das Jahr 2022 werden danach wieder 949.000 € erwartet. 

Außerdem erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im 
Zusammenhang mit den Steuervereinfachungsgesetzen 2011 weitere Kompensationsleistungen. 
Diese Kompensationsleistungen sind mit 16.000 € für 2021 und 20.000 € für 2022 veranschlagt.   

Aufwandssteuern 

Die Vergnügungssteuererträge ergeben sich insbesondere durch die Aufstellung von 
Unterhaltungs- und Geldspielgeräten.  

Für 2020 war ein Ansatz von 340.000 € vorgesehen, nun wird mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 
333.000 € gerechnet. Neben einem veränderten Nutzerverhalten (Online-Spiele), welches bei der 
Ansatzbildung bereits berücksichtigt war, führte insbesondere die Schließung der Spielhallen im 
Frühjahr 2020 zu einem Rückgang bei der Vergnügungssteuer. Nach dem Ablauf einer 
Übergangsfrist zum 01.12.2017 benötigen alle Spielhallenbetreiber eine zusätzliche Erlaubnis 
nach dem Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag NRW. Die Stadt Lengerich hat Erlaubnisse für sämtliche Spielhallen 
ausgestellt. Damit können die Spielhallen zunächst bis zum 30.06.2021 weiter betrieben werden. 
Danach wird derzeit nur die Schließung einer Spielhalle erwartet. Als Folge ist zu erwarten, dass 
das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2021 aus diesem Grunde geringfügig 
sinken wird. Erheblicher ist die Tatsache, dass aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns im 
vierten Quartal 2020 und im Januar 2021 keine Spielmöglichkeit gegeben ist und somit keine 
Einnahmen erzielt werden können. Da das letzte Quartal des jeweiligen Vorjahres in das 
Ergebnis des laufenden Jahres einfließt, ist ein „Verlust“ in Höhe von 70.000 € berücksichtigt 
worden, sodass ein Ansatz in Höhe von 230.000 € gebildet worden ist. Ab dem Jahr 2022 wird 
mit jährlichen Steuereinnahmen in Höhe von 300.000 € gerechnet. 
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Für das Halten von Hunden wird eine Hundesteuer erhoben. Zum 01.01.2019 war die 
Neufassung der Hundesteuersatzung notwendig geworden. Ziel dieser Neufassung war die 
Anpassung an die neue Mustersatzung des StGB NRW und somit Schaffung von 
Rechtssicherheit. Im Rahmen dieser Anpassung ist eine Steigerung der Steuersätze um 6,00 € 
vorgesehen worden. 

In der Stadt Lengerich werden zurzeit ca. 1.800 Hunde steuerlich veranlagt. Die Steuersätze 
betragen für einen Hund 96,00 €, für zwei Hunde je 108,00 € und bei drei und mehr Hunden 
werden 120,00 € je Hund fällig. Für das Halten sog. gefährlicher Hunde gilt ein erhöhter 
Steuersatz von 448,00 €. 

Unter Berücksichtigung der bekannten Steuersätze ist die Hundesteuer im Jahr 2021 mit einem 
Aufkommen von 187.000,00 € (Vorjahr 182.000,00 €) veranschlagt worden.  

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 

Bedarfszuweisungen Land 11.382,50 186.600 1.500 1.500 1.500 1.500 

Allg. Zuweisungen Bund 22.953,25 27.220 44.000 32.000 8.000 0 

Zuweisungen vom Land für 
lfd. Zwecke 

1.574.488,11 2.125.220 2.385.600 1.776.000 1.697.700 1.707.700 

Zuweisungen vom Land 
aus Investitionspauschalen 

0,00 102.500 342.380 521.480 208.180 184.990 

Zuweisungen von 
Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 

125.819,98 133.200 132.400 133.700 133.700 133.700 

Zuschüsse v. Unternehmen 
für lfd. Zwecke 

3.627,16 500 500 500 500 500 

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 

2.505.712,10 2.847.430 2.671.950 3.011.900 3.352.250 3.317.750 

Allgemeine Umlagen vom 
Land 

1.736.453,93 1.615.100 1.429.000 0 0 0 

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten Städte und Gemeinden im 
Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs sogenannte Schlüsselzuweisungen. Grundlage für 
den Finanzausgleich ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).  

Der kommunale Finanzausgleich hat eine wesentliche Bedeutung für die Finanzausstattung der 
Kommunen. Nach Artikel 79 der Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV NRW) 
ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen 
übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.  

In Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz (GG) ist festgelegt, dass von dem Länderanteil am 
Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt. 
Gemeinschaftssteuern sind nach Artikel 106 Absatz 3 GG die Einkommensteuer, die 
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Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer, soweit deren Aufkommen den Gemeinden nicht 
unmittelbar zugewiesen wird. 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und 
Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene 
Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Grundlagen und Bedingungen werden jährlich 
in einem GFG geregelt. 

Nach Verabschiedung des GFG 2021 am 16.12.2020 im Landtag wurde den Kommunen am 
18.12.2020 eine aktualisierte Modellrechnung zur Verfügung gestellt. Diese Daten wurden für die 
Planung der Haushaltsansätze des Jahres 2021 übernommen. 

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen 
originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu 
bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 aus Kreditmarktmitteln des Landes 
aufgestockt und auf 13.572.999.000 € festgesetzt. 

Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rund 943 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach 
den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall 
wäre. Danach würden die Steuereinnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber dem 
vergangenen Jahr um etwa 738 Mio. € sinken - für die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 
hätte dies eine Reduzierung um rund 170 Mio. € bedeutet. 

Der Aufstockungsbetrag wird über den NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise kreditiert und soll zurückgezahlt werden, 
soweit die Steuerentwicklung in künftigen Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der 
Kommunen dies ermöglicht. 

Der NRW-Rettungsschirm soll weiter die direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie für 
Nordrhein-Westfalen auffangen sowie notwendige konjunkturelle Maßnahmen ermöglichen.  

Neben diesem besonderen Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass inzwischen das Ergebnis der 
im November des vergangenen Jahres in Auftrag gegebenen ergänzenden wissenschaftlichen 
Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vorliegt. Das 
Gutachten, das vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg unter der Leitung von Prof. Feld erarbeitet 
wurde, bestätigt zwar, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze 
finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es aber Empfehlungen für eine 
Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und 
zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. 
Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedürfen der 
sorgfältigen Prüfung und – wie auch bei früheren vergleichbaren Anlässen üblich – der 
Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Eine etwaige kurzfristige Umsetzung von 
Ergebnissen dieser Untersuchung sei daher sinnvoll nicht möglich. Unter Berücksichtigung 
dieses Umstands und der eingangs angesprochenen derzeitigen besonderen Lage der 
öffentlichen Haushalte erscheint es dem Gesetzgeber für das GFG 2021 nicht angezeigt, mit 
einer eventuellen Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden 
Grunddaten dadurch letztlich nicht zu vermeidende Umverteilungswirkungen herbeizuführen. Die 
auf den Ergebnissen und methodischen Empfehlungen des „Sofia-Gutachtens“ aus dem Jahr 
2018 beruhenden Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu 
entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive 
Realsteuerhebesätze) werden daher im GFG 2021 beibehalten. 

Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2021 eine Voraberhöhung in Höhe von 215.800.000 €  (Vorjahr 
216.000.000 €), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern 
und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer im Jahr 2021 gewährt wird. 

- 40 -



Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird um 10.000.000 € auf 140.000.000  € erhöht. 

Somit bleibt es bei den bisherigen Kritikpunkten an der Ausgestaltung des Finanz- und 
Lastenausgleichs: 

• weiterhin keine Erhöhung des Verbundsatzes auf wieder 28,5 %,

• keine gestaffelten fiktiven Hebesätze,

• Beibehaltung der für den ländlichen Raume nachteiligen Gewichtungsfaktoren der
Nebenansätze (wenn auch in abgeschwächter Form) und

• Beibehaltung der Einwohnerveredelung in den großen Städten.

Die Stadt Lengerich wird somit auch im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren keine 
Schlüsselzuweisungen erwarten können. Die Steuerkraft im Jahr 2021 liegt rd. 980.000 € (2,89 
%) über der Ausgangsmesszahl als Bedarfsgrundlage. Auch wenn in den Jahren 2021 bis 2024 
eine geringere Steuerkraft der Stadt Lengerich erwartet wird, ist nicht mit Schlüsselzuweisungen 
zu rechnen, da die Gesamtsteuerkraft in NRW voraussichtlich ebenfalls erheblich geringer 
ausfallen wird. 

Die Zuweisungen für laufende Zwecke erfolgen für folgende Bereiche: 

Bedarfszuweisungen vom Land werden gewährt für laufende Projekte des Jugendzentrums. Im 
Jahr 2020 ist für das Förderprojekt Kommunaler Klimaschutz die zweite Neuveranschlagung 
erfolgt. Im Jahr 2021 werden hierfür keine weiteren Mittel erwartet.  

Die Zuweisungen vom Bund betreffen die Förderung der Stelle Klimaschutzmanager*in. Die 
erneute Förderung läuft nunmehr  im Jahr 2023 aus.  

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sind für verschiedene laufende Projekte wie 
„Geld oder Stelle“ in den Schulen, Denkmalpflegemaßnahmen oder das Jugendzentrum 
veranschlagt.  

Für die Betreuungsangebote in den Grundschulen sind Zuweisungen in Höhe von 505.000 € 
vorgesehen. Abweichungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr durch erhöhte 
Teilnehmerzahlen. 

Weiterhin werden vom Land verschiedene Pauschalbeträge für kommunale Leistungen 
veranschlagt. Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz wird eine Pauschale von 8.000 € für 
den Personenkreis der neu zugewanderten Menschen (Spätaussiedler*innen) gewährt.  

Für wesentliche Belastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger infolge des 9. 
Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. November 2013 gewährt ihnen das Land ab dem 
Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich als Inklusionspauschale. Die Stadt Lengerich 
erhält einen Anteil von 30.000 € zur Deckung der Kosten der schulischen Inklusion der Schulen 
(z. B. bauliche Maßnahmen, Ausstattung mit Lern- und Lehrmittel). Auch diese Finanzierung 
durch das Land ist bei weitem nicht auskömmlich und zu Recht stets in der Kritik. 

Aus dem Städtebauförderungsantrag 2019 sind die Landeszuweisungen für konsumtive 
Maßnahmen wie Citymanagement, Beteiligung Öffentlichkeit und den Verfügungsfonds in Höhe 
von 82.500 € veranschlagt. 

Im Jahr 2019 wurde im GFG neben den Investitionspauschalen eine Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale eingeführt, die losgelöst von den Schlüsselzuweisungen gezahlt wird. 
Die Stadt Lengerich erhält nach der Modellrechnung 275.000 € (Vorjahr 255.000 €). 

Aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ des Landes sind für das 
Jahr 2021 Mittel in Höhe von 121.900 € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um einen 
Verfügungsfonds für Anmietungen leer stehender Immobilien in der Innenstadt. Die Stadt 
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Lengerich tritt als Zwischenmieter auf.  Eine Abfrage bei einigen Immobilieneigentümern mit 
Leerständen hat ergeben, dass eine Bereitschaft vorhanden ist, auf 30 % der Miete zu 
verzichten, um an dem Programm teilnehmen zu können. Das Programm bietet die Chance, 
Nutzungen wie z. B. ein Laden mit lokalen Produkten, in der Startphase zu unterstützen.  

Im Rahmen der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen 
hat der Bund im Jahr 2018 erstmalig 2 Mrd. € bereitgestellt. Von diesem Betrag entfiel auf das 
Land NRW ein Anteil von 434 Mio. €. Das Land hat von diesem Anteil nur 100 Mio. € an die 
Kommunen weitergegeben, sodass die Stadt Lengerich einen Anteil von rd. 95.000 € als 
Integrationspauschale erhalten hat. Im Jahr 2019 hat die Stadt Lengerich einen Betrag in Höhe 
von 418.000 € Integrationspauschale nach §14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz erhalten. Die 
Verwendung der Mittel war zunächst für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.11.2020 
vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Verwendung nun bis zum 30.11.2021 zu 
erfolgen. Für das Jahr 2020 war ein Betrag von 150.000 € zur Verwendung vorgesehen, für 2021 
nun der Restbetrag in Höhe von rd. 265.000 € 

Bereits im Landeshaushalt 2020 wurde die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke des 
Bundes (vormals Integrationspauschale) in Höhe von 151 Mio. € nicht mehr den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt. Auch im Haushalt 2021 soll die Pauschale in Höhe von 107,9 Mio. € wieder in 
den Landeshaushalt fließen. Die Pauschale wird nicht einmal im Haushalt des 
Integrationsministeriums verbucht, sondern im allgemeinen Haushalt des Landes. 

Aus dem „Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zu den 
Fragen der Fraktionen zum „Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021)“ zu 
den relevanten Kapiteln des Einzelplans 07“ 
(Sitzung des Integrationsausschusses vom 19.11.2020): 

„Damit stellen sich Fragen zur Verwendung der Bundesmittel: 

• Wohin fließt die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (vormals
Integrationspauschale) und wofür wird sie konkret verwendet?

• Wird die zweckgebundene Pauschale (flüchtlingsbezogene Zwecke) lediglich zur
Verbesserung der Finanzen des Landes verwendet?

• Wie wird sichergestellt, dass die Pauschale auch für flüchtlingsbezogene Zwecke
verwendet wird?

In den Jahren 2020 und 2021 sieht der Bund keine Integrationspauschale vor, sodass eine 
Weiterleitung entsprechender Mittel an die Kommunen nicht möglich ist. Während das Land 
für das Jahr 2020 insgesamt nur 334,8 Mio. €, davon 75,6 Mio. € für unbegleitete 
Minderjährige, vom Bund für Flüchtlinge erhält, hat es selbst Ausgaben im Flüchtlingsbereich 
in Höhe von 2,4 Mrd. €. Hiervon gehen allein rd. 1,2 Mrd. € an die Kommunen. In dem 
Gesamtbetrag der Bundeszuweisungen von 334,8 Mio. € sind auch die Zuweisungen 
enthalten, die der Bund gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder speziell für flüchtlingsbezogene 
Zwecke zur Verfügung stellt. Dies sind in diesem Jahr für Nordrhein-Westfalen rd. 151,2 Mio. 
€. Aus der o. g. Darstellung ist ersichtlich, dass das Land auch diese Mittel vollständig für 
flüchtlingsbezogene Zwecke einsetzt. Im Jahr 2021 soll das Land nach dieser Vereinbarung 
vom Bund Mittel in Höhe von rd. 108 Mio. € erhalten, die ebenfalls vollumfänglich für 
flüchtlingsbezogene Zwecke verwendet werden sollen.“ 

Ein weiterer wesentlicher Teil der Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 
800.000 € entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). 
Für das Jahr 2020 war ein Betrag in Höhe von 1.050.000 € vorgesehen. Die Zahl der Personen, 
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die nach dem FlüAG abgerechnet werden können (Pauschale pro Flüchtling: 866,- €) wird 
deutlich geringer.  

Die Städte, Gemeinden und Kreise sind seit einigen Jahren in vielfältiger Weise mit der 
Unterbringung, Betreuung, Versorgung und der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden 
erheblich gefordert. Alleine die Unterbringung und Versorgung bedeutet eine große 
Herausforderung in tatsächlicher, aber auch in finanzieller Hinsicht. Die Kommunen sind darauf 
angewiesen, dass die Erstattung des Landes über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 
auskömmlich ist. 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
am 21.12.2020 mit den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen eine 
grundlegende Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Zur Erreichung 
dieser Ziele haben sich Land und Kommunen auf eine faire Lastenverteilung verständigt. Auf 
Grundlage der von Prof. Dr. Thomas Lenk von der Universität Leipzig ermittelten Ist-Kosten der 
Unterbringung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen wird die FlüAG-Pauschale von derzeit 
10.392 € pro Jahr auf 10.500 € für kreisangehörige Gemeinden und 13.500 € für kreisfreie Städte 
angehoben. Die Vorschläge des Gutachtens werden damit 1:1 umgesetzt. Auch wenn das 
Gutachten keine Aussage über die Kostenerstattung für Geduldete trifft, wird sich das Land 
deutlich stärker als in der Vergangenheit an den Kosten für diese Personengruppe beteiligen. Für 
künftige Geduldete erhalten die Kommunen eine Einmalpauschale von 12.000 €, wobei nicht 
zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschieden wird. Die 
Pauschale soll einer Verlängerung des Zahlungszeitraums von derzeit maximal drei auf etwa 
vierzehn Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht entsprechen. Land und 
Kommunen wollen gemeinsam daran arbeiten, die Zahl der Bestandsgeduldeten erheblich zu 
reduzieren. Das Land unterstützt die Kommunen zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit 
jeweils 175 Mio. € in 2021 und 2022. Im ersten Quartal 2023 wird die finanzielle Unterstützung 
der Kommunen durch das Land evaluiert. Für 2023 und 2024 sagt das Land jedoch bereits jetzt 
eine Unterstützung von jeweils 100 Mio. € zu.  

Fazit: 

Die Anpassung der FlüAG-Kostenpauschalen von bisher 10.392 € auf 10.500 € und die 
Übernahme der Kosten für die geduldeten Personen durch das Land durch Gewährung einer 
Einmalpauschale in Höhe von 12.000 € führt im Jahr 2021 zu einer Zuweisung in Höhe von 
800.000 €, der Ansatz 2021 wurde entsprechend geplant. 

Die Flüchtlingsaufnahme ist den Städten und Gemeinden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen. Das Land NRW ist verpflichtet, für solche Pflichtaufgaben eine 
angemessene Regelung über die Kostenübernahme zu treffen. 

Zuweisungen vom Land aus Investitionspauschalen sind für die Maßnahmen aus dem 
Städtebauförderungsprogramm veranschlagt. 

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke werden vom 
Kreis Steinfurt aus der Abrechnung der gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Münsterland Card) 
in den Grundschulen gewährt. Abweichungen ergeben sich durch erhöhte Teilnehmerzahlen. Der 
Kreis gewährt für das Jugendzentrum als Träger offener Formen und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit Landes- und Kreismittel in Höhe von 65.000 €. Fördermittel für den Einsatz von 
„Flüchtlingslotsen Kita“ werden seit 2019 mit 7.800 € veranschlagt. Im Jahr 2021 gewährt der 
Kreis zusätzlich einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € für die Durchführung einer 
„Sozialraumanalyse“. 
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Zuschüsse von privaten Unternehmen (und Vereine) für laufende Zwecke werden für 
besondere städtische Veranstaltungen wie das Ehrenamtsfest geleistet. 

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich überwiegend um die 
Erträge aus Zuwendungen, die parallel mit den Abschreibungsbeträgen aufgelöst werden. Die 
Werte ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. 

Allgemeine Umlagen vom Land: Nach dem Gesetz zur Abrechnung der 
Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen 
Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit 
(Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG) vom 9. Februar 2010 beteiligten sich die 
Gemeinden und Gemeindeverbände an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Land) in Folge der Deutschen Einheit auf Grund der Einbeziehung der 
neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich seit 1995 und der 
Kompensationsleistungen, die das Land im Zusammenhang mit der Neuregelung der 
Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ erbrachte. In den Jahren 2006 bis 2019 wurde eine 
Feinabstimmung und Abrechnung durchgeführt.  

Überzahlungen einzelner Gemeinden werden zurückgezahlt. Da die die Gewerbesteuerumlage 
Fonds Deutsche Einheit seit 2020 vollständig entfallen ist, ist im Jahr 2021 die letzte Abrechnung 
für das Jahr 2019 zu erwarten. Die Mittel in Höhe von 1.429.000 € wurden auf Grund einer 
Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
NRW veranschlagt. 

2.1.3 Sonstige Transfererträge 

Sonstige Transfererträge sind für Erstattungen von Sozialleistungen mit 2.000,00 € veranschlagt. 

Die Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen (z.B. Sanierung Gebäude) mit Mitteln aus dem 
NRW.BANK Programm „Gute Schule 2020“ führt zu Ertrag aus Transferleistungen durch 
Schuldendiensthilfen des Landes. Im Jahresergebnis 2019 ist ein Betrag von 23.170,10 € 
verbucht worden. Für die Folgejahre sind keine Erträge veranschlagt, da überwiegend investive 
Maßnahmen aus diesen Mitteln finanziert werden. 

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Ergebnis 

2019 

Plan 

2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Verwaltungsgebühren 191.827,20 179.400 197.400 199.400 199.400 199.400 

Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

2.116.648,30 2.226.050 2.329.250 2.361.050 2.374.050 2.395.050 

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten für 
Beiträge 

444.872,48 460.290 447.360 451.790 458.010 468.630 

Erträge aus Sonderposten 
für den Gebührenausgleich 

55.658,63 7.060 41.000 0 0 0 

Verwaltungsgebühren fallen im Wesentlichen nach der Verwaltungsgebührensatzung in 
verschiedenen Bereichen der Verwaltung an. Den höchsten Anteil an Verwaltungsgebühren 
verzeichnet das Produkt 02.122.02.0 – Meldewesen. Das Gebührenaufkommen liegt in der Regel 
im Bereich 120.000 € bis 150.000 € Für das Jahr 2021 und Folgejahre ist ein Ansatz von 
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150.000,00 € vorgesehen. Der Ansatz ist erhöht worden, da ab 2021 die Ausgabe von ID-Karten 
(Karte mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis; § 1 Abs. 1 des Gesetzes über eine 
Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum 
elektronischen Identitätsnachweis - eID-Karte-Gesetz) an EU-Bürger vorgesehen ist. 

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt veranschlagt: 

• Inanspruchnahme der Feuerwehr 19.000,00 € 

• Übermittagsangebote Grundschulen 50.000,00 € 

• Elternbeiträge OGS 257.000,00 € 

• Stadtbücherei 10.000,00 € 

• Obdachlosenunterkünfte, Übergangsheime 353.000,00 € 

• Straßenreinigungsgebühren 190.000,00 € 

• Parkgebühren 125.000,00 € 

• Gewässerunterhaltung 105.000,00 € 

• Abfallbeseitigung 1.203.000,00 € 

• Markt- und Standgebühren 17.000,00 € 

Bei den Feuerwehrgebühren wurde die neue Gebührensatzung bei der Ansatzbildung zu Grunde 
gelegt. Die Elternbeiträge OGS steigen aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen und einer 
geänderten Gebührensatzung. Die Kostenbeteiligung für das Mittagessen wird ab dem Jahr 2021 
nach der neuen Satzung erstmalig als „Sonstiges privatrechtliches Entgelt“ veranschlagt. Bei den 
Parkgebühren in Höhe von 140.000 € wurde die Weitergabe der anteiligen Gebühren an 
Privatpersonen (15.000 €) ertragsmindernd berücksichtigt. Die anderen Gebührenerträge richten 
sich nach den Gebührenkalkulationen und sind dementsprechend angepasst worden. 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden parallel zur Abschreibung 
der Straßen aufgelöst. Die Ermittlung erfolgt aus der Anlagenbuchhaltung. 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich sind nach § 6 
KAG entsprechend der Verwendung in den Gebührenkalkulationen vorzusehen. Die 
Überschüsse aus Vorjahren werden im Jahr 2021 verwendet, so dass in den Folgejahren keine 
weiteren Beträge eingeplant sind. 

2.1.5  Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Mieten und Pachten 857.165,70 837.240 833.990 760.190 757.690 755.090 

Erträge aus Verkauf 111.548,64 142.810 91.840 96.040 96.040 96.040 

Ersatz für Schäden 34.857,83 69.900 66.200 66.200 63.200 63.200 

Rückzahlung von 
Aufwendungen (Energie) 

74.786,54 0 20.000 20.000 20.000 20.000 

Sonstige privatrechtliche 
Entgelte 

99.182,85 104.930 213.530 228.530 233.030 238.030 
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Mieten und Pachten fallen für zahlreiche städtische Grundstücke und Gebäude an. Die 
Mieteinnahmen für Räume in der derzeitigen Bodelschwingh-Realschule entfallen nach Aufgabe 
des Gebäudes Mitte des Jahres 2021. Ebenso entfallen ab sofort die Einnahmen durch 
Vermietung von Büroräumen für das Jobcenter. Im Jahr 2021 werden Mieterträge auf Grund des 
„Sofortprogramms Stärkung der Innenstadt“ in Höhe von 65.000 € erwartet (siehe 2.1.2 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen). 

Erträge aus Verkauf werden im Wesentlichen für die Erlöse aus der Altpapierverwertung 
veranschlagt. Auf Grund des sinkenden Preises für Altpapier wir nur noch mit einem 
Verkaufserlös in Höhe von 50.000 € gerechnet, für das Jahr 2020 sind noch 100.000 € erwartet 
worden. Die restlichen Beträge entfallen auf den Verkauf von Strom (PV-Anlagen) mit 40.000 € 
und verschiedene Positionen. 

Für alljährliche Rückzahlungen von Aufwendungen werden für die Erstattung überzahlter 
Energiekosten 20.000 € veranschlagt. 

Erstattungen Dritter für Verwaltungsleistungen sind als sonstige privatrechtliche Entgelte für 
verschiedene Produkte veranschlagt. Die wesentlichen Ansätze sind Erstattungen für 
Bauhofleistungen (45.000 €), Erstattungen für Versicherungsleistungen (16.000 €) und die 
Nutzungsentgelte für Sporteinrichtungen (18.000 €). Ab dem Jahr 2021 wird hier nun erstmalig 
die Kostenerstattung für das Mittagessen in den Offenen Ganztagsschulen in Höhe von 106.000 
€ hier veranschlagt. Dies ist nach der neuen Satzung nicht mehr Teil der Benutzungsgebühren. 

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Erstattungen vom Bund 34.622,27 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

Erstattungen vom Land 332.194,65 51.100 58.600 51.100 51.100 51.100 

Erstattungen von 
Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 

2.411.264,54 2.497.000 2.766.000 2.818.000 2.872.000 2.929.000 

Erstattungen von 
Zweckverbänden 

88.211,62 88.780 96.100 96.100 96.100 96.100 

Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen 
Bereich 

1.663,54 1.500 6.500 1.500 1.500 1.500 

Erstattungen von 
verbundenen 
Unternehmen, 
Beteiligungen und 
Sondervermögen 

168.634,73 160.800 159.900 159.900 159.900 159.900 

Erstattungen von sonstigen 
öffentlichen 
Sonderrechnungen 

17.729,55 15.000 17.000 18.000 19.000 20.000 

Erstattungen von privaten 
Unternehmen 

28.615,16 37.500 27.500 27.500 27.500 27.500 

Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

77.879,87 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 
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Erstattungen vom Bund werden für die Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt. 

Das Land erstattet  die Kosten für Wahlen, Schülerbeförderungskosten nach dem Pendlererlass 
und der Schülerfahrtkostenverordnung sowie Kosten für die Pflege von Kriegsgräbern und des 
jüdischen Friedhofs. In den Jahren 2018 und 2019 wurden Erstattungen für Kranken- und 
Pflegekosten im Bereich auf Grundlage des § 4 b FlüAG direkt erstattet, im Jahr 2020 erfolgt die 
Abrechnung über den Solidarfond Krankenhilfe, so dass die veranschlagten Ansätze ab 2020 
gesunken sind. 

Von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden insbesondere die Kostenerstattungen des 
Kreises für die Kosten des Rettungsdienstes (2.305.000 €) und die Personal- und Sachkosten für 
die Leistungen nach SGB II (450.000 €) erwartet. 

Verwaltungsleistungen für die Zweckverbände werden nach Umgliederung von verbundenen 
Unternehmen hier veranschlagt. 

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
werden insbesondere die Erstattungen für die Verwaltungsleistungen der LGE und der 
Stadtentwässerung veranschlagt. 

Für die Leistungen der Vollstreckungsbehörde für den Beitragsservice Rundfunkgebühren 
werden die Kosten erstattet. Der Ansatz der Erstattungen von sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen wird aufgrund aktueller Prognosen jährlich leicht angepasst. 

Erstattungen von privaten Unternehmen sind im Wesentlichen für die Kostenerstattungen der 
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (EGST) für die Abfallberatung und Containerstandorte 
nach dem Verpackungsgesetz veranschlagt. 

Verschiedene Positionen sind bei den Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. Die 
wesentlichen Ansätze sind für Personalkostenerstattungen Dritter mit 25.000 € und 
Beisetzungskosten mit 15.000 € veranschlagt. 

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Konzessionsabgaben 780.401,43 751.400 781.400 781.400 781.400 781.400 

Bußgelder 79.237,60 70.500 93.200 93.200 93.200 93.200 

Vollstreckungsgebühren, 
Stundungszinsen 

92.417,93 91.500 85.000 85.000 85.000 85.000 

Zinserträge Vollverzinsung 
Gewerbesteuer 

268.766,00 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Sonstige Erträge 9.985,11 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 

Die Konzessionsabgaben wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre angepasst. 

Bußgelder sind für das Produkt 02.122.01, Ordnungsangelegenheiten, für Ordnungsmaßnahmen 
in Höhe von 20.000 € und Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr mit 70.000 € 
veranschlagt. Auch dieser Ansatz wurde auf Grundlage der Vorjahresergebnisse angepasst. 

Die Ansätze für die Vollstreckungsgebühren wurden aufgrund der tatsächlichen Erwartung 
angepasst. 
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Führt die Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer 
zu einem Unterschiedsbetrag ist dieser nach § 233a AO zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist. Die Vollverzinsung 
fußt auf einem Zinssatz von 6 % und in verschiedenen Verfahren wurden in den letzten Monaten, 
auch seitens des Bundesfinanzhofes, verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Höhe des 
Zinssatzes geäußert. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat im Oktober 2019 
einen Antrag zur Absenkung des Zinssatzes mehrheitlich abgelehnt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich der Nachzahlungszins nicht an den Marktzinsen orientiere, sondern an den Sätzen für 
Verzugs- und Überziehungszinsen. Insofern werde auch die vom IX. und VIII. Senat des BFH 
geäußerte Kritik nicht geteilt. 

Bei der Veranschlagung der Erträge aus der Vollverzinsung wurde eine mögliche Änderung des 
Zinssatzes nicht berücksichtigt, der Ansatz wurde aufgrund aktueller Erwartungen angepasst. 

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 

Aktivierte Eigenleistungen als Erträge der Gemeinde sind zu veranschlagen, wenn aus der 
eigenen Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen gemeindliche 
Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den 
Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Eine ertragswirksame Veranschlagung setzt dabei 
voraus, dass die betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände zur dauerhaften Nutzung 
bzw. zum Gebrauch durch die Gemeinde und nicht zur Veräußerung bestimmt sind und daher als 
gemeindliches Anlagevermögen bilanziert werden. 

Sowohl im Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, als auch im Produkt 01.111.06 
Gebäudewirtschaft, sind Planungsleistungen für Baumaßnahmen eingeplant. 

2.1.9 Finanzerträge 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Zinserträge von verb. 
Unternehmen, Beteili-
gungen, Sondervermögen 

5.767,98 52.000 4.000 31.500 30.200 28.900 

Zinserträge allgemein 405,82 400 400 400 400 400 

Gewinnanteile von verb. 
Unternehmen, Beteili-
gungen, Sondervermögen 

230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 

Der Ansatz zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke/Teutel in Höhe von 
5.000.000,00 € ist bisher nicht abgerufen worden. Nun ist der Ansatz auf 2.792.000 € reduziert 
und für das Jahr 2022 neu veranschlagt worden. Die Zinserträge sind an dieser Stelle als 
Zinserträge von verbundenen Unternehmen veranschlagt. Bürgschaftsentgelte der LGE mbH 
für gewährte Bürgschaften werden ebenfalls an dieser Stelle verbucht. 

Zinserträge allgemein fallen für langjährige Wohnbauförderungsdarlehen der WoBau aus den 
Jahren 1982 und 1991 an. 

Die Stadtentwässerung Lengerich wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Weitere 
Ausführungen zu diesem Sondervermögen sind in Kapital 7 des Vorberichtes vorhanden. Die 
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 230.000 € ist als Gewinnanteil von verb. Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen veranschlagt. 

- 48 -



2.2 Entwicklungen der wesentlichen Aufwendungen 

2.2.1 Personalaufwendungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Dienstaufwendungen 
Beamte 

2.820.568,91 2.614.550 2.646.620 2.630.900 2.647.690 2.610.960 

Zuf. zu Rückstellungen für 
nicht genommenen Urlaub 
und Überstunden Beamte 

33.874,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Zuf. zu Rückstellungen 
Altersteilzeit Beamte 

98.400,00 125.000 122.000 40.400 0 0 

Dienstaufwendungen 
tariflich Beschäftigte 

6.529.463,67 7.273.000 7.743.180 7.880.750 8.040.640 8.243.600 

Zuf. zu Rückstellungen für 
nicht genommenen Urlaub 
und Überstunden tarifl. B. 

45.388,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 

Zuf. zu Rückstellungen 
Altersteilzeit tarifl. B. 

38.000,00 42.500 20.400 0 0 0 

Dienstaufwendungen 
sonst. Beschäftigte 

6.906,50 28.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Beiträge Zusatzversorgung 
tarifl. Beschäftigte 

518.679,56 574.300 605.050 617.280 629.590 643.230 

Beiträge gesetzl. Sozialver- 
sicherung tarifl. B. 

1.325.768,34 1.485.170 1.657.880 1.691.410 1.725.230 1.760.550 

Beihilfen Beamte 139.249,28 151.160 149.130 155.220 160.180 163.880 

Zuf. zu Pensionsrück- 
stellungen Beamte 

1.137.795,00 1.032.940 1.077.950 1.035.130 1.032.930 1.045.090 

Zuf. zu Beihilferück- 
stellungen Beamte 

195.690,00 317.540 300.190 308.050 325.200 333.190 

Zuf. zu sonstigen Rück- 
stellungen Beamte 

0,00 20.000 0 0 0 0 

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Personalaufwendungen in Höhe von 14.439.340 € (Vorjahr 
13.724.160 €) geplant. Im Vergleich zum Ansatz 2020 steigt der Personalaufwand insgesamt um 
0,72 Mio. €. 

Den zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 12.858.800 € stehen 
Personalkostenerstattungen des Bundes, des Landes sowie des Kreises in Höhe ca. 3,1 Mio. € 
gegenüber. Hier sind insbesondere die Bereiche Rettungsdienst, Sachbearbeitung SGB II, 
Klimaschutzmanagement und der Offene Ganztag zu nennen. 
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Im Rahmen der Darstellung der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen ist nur der 
laufende Personalaufwand direkt beeinflussbar. Er steigt zum Vorjahr um 732.620 € (6,0%). 

In der Personalkostenhochrechnung werden die Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die im 
Stellenplanverfahren notwendig werdenden Veränderungen und Anpassungen berücksichtigt.  

Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich im 
Rahmen der Tarifrunde 2020, neben einer Corona-Sonderzahlung, die noch im Jahr 2020 
ausgezahlt wurde, für die Jahre 2021 und 2022 auf eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 
verständigt. Die Tabellenentgelte werden ab dem 01. April 2021 um 1,4%, mindestens aber um 
50 € und am 01. April 2022 um weitere 1,8% erhöht. Diese Entgeltsteigerungen wurden bei der 
Haushaltsplanung berücksichtigt. Für den weiteren Zeitraum der Finanzplanung wurde jeweils 
eine Erhöhung um 2,0% eingeplant. Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten gilt für das 
Jahr 2021 gemäß des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung eine Erhöhung der Besoldung um 
1,4 %. Für das Jahr 2022 hat die Verwaltung eine Anpassung in Höhe von 2,5 %, für die 
Folgejahre wie bei den Beschäftigten eine Anpassung in Höhe von 2% berücksichtigt. 

Die Verwaltung steht weiterhin vor der Aufgabe, die vielfältigen kurz- und mittelfristig 
anstehenden Aufgaben wie z.B. den Bau der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, die 
Weiterentwicklung der Betreuungsleistungen im Offenen Ganztag und die Digitalisierung im 
Rahmen einer realistischen und „demographiefesten“ Personalplanung zu erledigen. 

Im Haushaltsjahr 2021 – aber auch darüber hinaus  - werden die ausgeweiteten kommunalen 
Aufgaben nicht allein vom vorhandenen Mitarbeitendenstamm erledigt werden können sondern 
erfordern zusätzliche Personalressourcen:  

Durch die Festlegung neuer Betreuungsstandards im Offenen Ganztag im Jahr 2020 weitet sich 
der Personalstamm der kommunal betriebenen Offenen Ganztagsschule um neun Mitarbeitende 
aus. Die Personalkosten werden zu ca. 65 % durch Landeszuweisung und Gebühreneinnahmen 
gedeckt. 

Im Bereich des Rettungsdienstes ist aufgrund der kreisweiten Entwicklungen im Jahr 2020 
abzusehen, dass der Rettungsdienstbedarfsplan vom Kreis Steinfurt wegen des zusätzlichen 
Transportbedarfes im Ostteil des Kreises angepasst wird. Am Standort Lengerich werden 
zusätzliche Kräfte eingestellt werden müssen. Die Personalkosten werden voll erstattet.  

Die städtebaulichen bzw. infrastrukturellen Maßnahmen wie der Bau der Gesamtschule 
Lengerich/Tecklenburg, die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes mit dem Um- und 
Ausbau der Innenstadt, die Bearbeitung diverser Förderprogramme und die Digitalisierung führen 
zu weiterem Personalaufwand.  

Im Stellenplanverfahren wird die Verwaltung die konkreten Anpassungen und Planungen 
erläutern. 

Die Verwaltung muss flexibel auf den Fachkräftemangel insbesondere in den technischen, 
digitalen, erzieherischen und feuerwehrtechnischen Berufen reagieren. Unter anderem verstärkt 
die Verwaltung die  Qualifizierung und Weiterentwicklung des eigenen Personals. Sie bietet 
Nachwuchskräften im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt und 
interessengleichen Kommunen interkommunale Weiterbildungsmöglichkeiten. Daneben ist der 
städtische Fokus aber auch auf die sogenannten „Quereinsteiger“ gerichtet, für die es 
interessante berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gibt. 

Qualifiziertes Personal finden und binden als zentrale Forderung an das kommunale 
Personalmanagement heißt auch, auf Ausbildung zu setzen. Im Jahr 2021 werden junge 
Menschen als Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of laws, Fachinformatiker für 
Systemintegration, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FR Bibliothek) und 
Brandmeister*innen bzw. Notfallsanitäter*innen ausgebildet. Nach dem Ausbildungsende setzt 
die Stadt alles daran, die Auszubildenden weiter zu beschäftigen. Dabei arbeitet sie auch mit 
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sogenannten „Springerstellen“. So kann die Verwaltung auf akute Anforderungen – wie z.B. 
Corona – flexibel reagieren und das Personal bedarfsgerecht einsetzen. 
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Personalaufwendungen

Im Vergleich zu den zahlungswirksamen Personalaufwendungen wird bei den Rückstellungen 
(zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen), für das Jahr 2021 eine Stagnation erwartet. 
Dies ist u.a. dadurch begründet, dass aufgrund von Pensionen die Zahl der besetzten 
Beamtenstellen sich reduzieren wird. Die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und 
Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage der gutachterlichen Werte der Heubeck AG 
ermittelt. Sie unterliegen erfahrungsgemäß erheblichen Schwankungen und können seitens der 
Verwaltung nicht beeinflusst werden. 

Da sich die Besoldungssteigerungen auch direkt auf die Pensionsrückstellungen auswirken, 
beruht die Stagnation auch auf der relativ geringen Besoldungsanpassung im Jahr 2021 in Höhe 
von 1,4%. Daher wird im folgenden Finanzzeitraum 2022 bis 2024 wieder eine deutlichere 
Steigerung erwartet.  

2.2.2 Versorgungsaufwendungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Beiträge zu 
Versorgungskassen 

1.161.872,30 1.239.450 1.451.700 1.488.000 1.518.000 1.548.000 

Beihilfen 312.886,36 317.000 389.000 392.000 395.000 398.000 

Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen 

0,00 74.650 70.500 0 0 0 

Zuführung zu 
Beihilferückstellungen 

0,00 103.715 129.000 124.000 108.000 98.500 

Bei den Versorgungsaufwendungen machen sich insbesondere neue Pensionsfälle aus dem Jahr 
2020 bemerkbar. Erstmals sind diese für das gesamte Jahr 2021 versorgungsmäßig zu 
berücksichtigen. Bei den Beihilfeaufwendungen wirkt sich zudem das Stichtagsprinzip (01.01. 
eines Jahres) für die Bemessung der Umlage der Beihilfeumlagegemeinschaft aus. Weiterhin 
haben die steigenden Kosten im Gesundheitswesen insbesondere Auswirkungen sowohl auf die 
Höhe der Beihilfeabschläge sowie auf die Beihilferückstellungen der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger.  
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Bei den Rückstellungen wirken sich bei den Versorgungsempfängern wie bei den aktiven 
Beamten die Versorgungsanpassungen auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen aus. 
Aufgrund der Einmaleffekte der Pensionierungen aus dem Jahr 2020 wird trotz der relativ 
geringen Besoldungsanpassung mit einer Zuführung in Höhe der erwarteten Zuführung im Jahr 
2021 gerechnet. Grundlage für die Planung der Rückstellung ist die Vorschau der 
versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der 
Heubeck AG im Auftrage der kvw-Beamtenversorgung für die Jahre 2020 - 2024.  

Bei der Planung der Beihilferückstellungen soll nach Mitteilung der Heubeck AG eine jährliche 
Steigerung der Krankheitskosten von mindestens 2% berücksichtig werden. Dies ist bei der 
Veranschlagung entsprechend umgesetzt worden. 
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2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Instandhaltung der 
Grundstücke und baulichen 
Anlagen 

74.524,71 348.000 200.000 197.500 145.000 120.000 

Instandhaltung des 
Infrastrukturvermögens 

0,00 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Aufwendungen für die 
Unterhaltung des sonst. 
unbewegl. Vermögens 

0,00 14.000 0 0 0 0 

Erstattungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

30.744,04 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 

Erstattungen an 
Zweckverbänden 

12.358,69 0 13.000 0 0 0 

Erstattungen an private 
Unternehmen 

16.915,50 21.900 17.500 23.100 23.100 23.100 

Erstattungen an übrige 
Bereiche 

13.912,43 15.000 0 0 0 0 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen 
Anlagen 

1.991.639,58 1.936.500 1.991.500 1.992.500 2.045.000 2.092.500 

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung des 
Infrastrukturvermögens 

959.347,38 1.013.650 995.950 1.005.950 1.001.950 1.019.600 

Aufwendungen für die 
Unterhaltung der 
Fahrzeuge 

211.560,91 185.800 187.300 187.300 187.300 187.300 

Unterhaltung des sonstigen 
bewegl. Vermögens 

292.221,10 374.550 388.250 370.250 370.250 370.250 

Lernmittel 62.124,55 90.200 73.400 60.300 60.300 60.300 

Besondere Verwaltungs- 
und Betriebsaufwendungen 

199.907,08 220.000 0 0 0 0 

Aufwendungen für 
Sachleistungen 

177.386,05 455.500 534.800 242.300 235.400 235.400 

Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

1.539.258,55 1.788.000 2.214.100 1.948.700 1.797.200 1.819.600 

Schülerbeförderungskosten 449.583,00 513.500 463.500 413.500 413.500 413.500 

Bei der Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens 
handelt es sich um Maßnahmen, die über die laufende Unterhaltung hinausgehen. Die Ansätze 
schwanken stark, da sich konkrete Maßnahmen mit jeweils unterschiedlichem Umfang und 
Kosten niederschlagen. 

Die Maßnahmen werden in Kapitel 4 näher erläutert. 

Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens beinalten Ansätze für die 
laufende bauliche Unterhaltung und Betriebskosten wie Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw. Die 
Ansätze sind relativ konstant, leichte Schwankungen ergeben sich aus Preissteigerungen. 
Auswirkungen durch die Veränderungen im Gebäudebestand werden in Kapital 4 erläutert. 

Bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände verbleibt lediglich ein Ansatz für 
die Betriebskosten der Kreisschlauchpflege der Feuerwehr. In den Vorjahren waren hier auch der 
Ansätze für die Unterhaltungskosten der Zweifachhalle enthalten, diese Kosten sind nun als 
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in Eigenregie veranschlagt. 

Erstattungen an private Unternehmen (und Vereine) beinhalten die Kostenerstattungen für 
Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr – FSJ an die Medienkooperative Steinfurt e.V..  

Erstattungen an übrige Bereiche waren hier bis einschließlich 2020 auf der Grundlage von 
Vereinbarungen zur Weitergabe von Parkgebühren an Dritte (Grundstückseigentümer) 
veranschlagt, auf deren Flächen sich öffentliche Parkplätze befinden. Dies wirkt sich jedoch 
ertragsmindernd aus, daher ist ab dem Jahr 2021 die Veranschlagung entsprechend erfolgt 
(siehe 2.1.4.). 
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Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge ist im Jahr 2019 eine Rückstellung für die erforderliche 
Wartung des Gelenkmastfahrzeugs der Feuerwehr gebildet worden. Ab dem Jahr 2020 wurden 
die Ansätze wieder auf ein „normales Maß“ gesenkt. 

Zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens zählen die Kosten für die 
Unterhaltung der Einrichtung, der EDV sowie sonstiger Geräte und Maschinen. Durch den 
vermehrten Einsatz von EDV, letztlich auch im Zuge der Digitalisierung, steigen die Kosten für die 
Pflege und Wartung der EDV stetig an. Bereits im Jahr 2020 wurde der Ansatz um 15.000 € auf 
165.000 € erhöht. Ebenfalls erhöht wurde im Jahr 2020 der Ansatz für den Ersatz von Medien in 
der Bücherei um 5.500 € auf 17.500 €, ab dem Jahr 2021 beträgt er nun jährlich 15.000 € 

Nach den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich 
festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu leisten. Die Ansätze sinken im 
Finanzplanungszeitraum, da die auslaufenden Realschulen zu niedrigeren Bedarfen führen und 
die Mittel für die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg durch den Zweckverband bereitgestellt 
werden. Insofern findet hier eine Veränderung und Verschiebung seitens der Stadt zur 
Zweckverbandsumlage statt. 

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen waren bis einschließlich 2020 im 
Wesentlichen die Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Nachdem im Jahr 
2018 Kosten in Höhe von 166.800 € angefallen sind, wurde der Ansatz 2019 bereits auf 
190.000 € erhöht. Diesen Erhöhungen stehen teilweise Einsparungen bei der Schülerbeförderung 
gegenüber. Der Ansatz 2020 wurde bedingt durch die Anbindung des LWL-Geländes mit seinen 
Einrichtungen nach Ratsbeschluss vom 09.04.2019 durch die Ausweitung der Taxibuslinie und 
weitere Kostensteigerungen um 30.000 € auf 220.000 € erhöht. Ab dem Jahr 2021 wird dieser 
Ansatz auf Grund von Kostensteigerungen auf 230.000 € erhöht  und entsprechend der 
Zuordnungsvorschriften bei den Aufwendungen für Dienstleistungen ausgewiesen. 

Aufwendungen für Sachleistungen fallen für Lehr- und Unterrichtsmittel in den Schulen, 
Leistungen im Bereich des Arbeitsschutzes, Gleichstellung, Sachkosten für Wahlen, 
Personenstandswesen, Umweltschutz, Rettungsdienst, Archiv und Stadtbücherei an. Der Ansatz 
2018 und 2019 war aufgrund des Förderprojektes Kommunaler Klimaschutz erhöht. Im Jahr 2020 
erfolgte die zweite Neuveranschlagung der Mittel in Höhe von 177.900 €. Die Projekte 
Elektrifizierung Fuhrpark und LED-Beleuchtung in den Sporthallen konnten im Jahr 2020 
abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2021 sind hierfür keine Mittel mehr veranschlagt. Im Jahr 
2021 ist einmalig ein Bedarfsansatz für (ordnungsbehördliche) Sachkosten der Corona-Pandemie 
in Höhe von 15.000 € vorgesehen, ein entsprechender Ansatz für Dienstleistungen ist in gleicher 
Höhe vorgesehen. Weiterhin sind hier die Mittel für Sachleistungen im Rahmen des „Digitalpakt 
Schule“ in Höhe von einmalig 255.000 € vorgesehen. Von den gesamten Auszahlungen in Höhe 
von 850.000 € sind 70% investiv und 30% konsumtiv veranschlagt. 

Eine Vielzahl von Positionen in verschiedenen Produkten beinhalten die Aufwendungen für 
sonstige Dienstleistungen. Die wesentlichen Mittel sind für folgende Aufgabenstellungen 
veranschlagt: 

• Dienstleistungen politische Gremien
(Corona-bedingte Kosten der Sitzungen) 20.0000 € 

• (ordnungsbehördliche) Kosten der Corona-Pandemie 15.000 € 

• Kosten Beihilfe-/Kindergeldbearbeitung LOGA 21.000 € 

• Dienstleistungen KAAW 52.000 € 

• Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans 12.000 € 

• Kosten offene Ganztagsschulen 106.000 € 

• Integrationsarbeit an der  GS Intrup 24.000 € 
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• Erstellung Integrationskonzept 42.000 € 

• Erstellung Sozialraumanalyse 21.000 € 

• Dienstleistungen Städtebauliche Planung 64.400 € 

• Straßenreinigung 125.000 € 

• Kosten der Müllabfuhr 1.115.000 € 

• Kosten und Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) 230.000 € 

• ISEK-Maßnahmen STEP 2019 165.000 € 

Für mögliche ordnungsbehördliche Kosten für Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Krise 
wurde ein Bedarfsansatz in Höhe von 15.000 € gebildet (siehe auch Aufwendungen für 
Sachleistungen). 

Für die Durchführung von Sitzungen der politischen und anderen Gremien in Zeiten von Corona 
stehen bei der Stadt Lengerich keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die 
Anmietung entsprechender Räume (Gempthalle, Jobcenter, Kirchengemeinden) und weitere 
Kosten ist einmalig im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgesehen. 

Die Ansätze für die Dienstleistungen der KAAW waren für 2020 erstmalig veranschlagt, da 
weitere Leistungen für die Aufgabenbereich Service IT Manager, Competence-Center, 
Prozessdatenbankadministration und Datenschutzbeauftragter in Anspruch genommen werden 
und diese Leistungen nicht mehr bei der Verbandsumlage abgerechnet werden. Der Ansatz 
erhöht sich um 12.000 € auf 52.000 € auf Grund der Inanspruchnahme des interkommunalen 
Competence-Centers Finanzmanagement (CC FM). Hierbei wird die Stadt Lengerich als 
Verbandsmitglied im Zuge dieser steigenden Anforderungen durch Bereitstellung einer zentralen, 
interkommunalen Koordinationsstelle in der KAAW kompetent beraten.  

Die Mittel für die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans sind für das Jahr 2021 neu 
veranschlagt worden, das Projekt konnte im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. 

Der Rat der Stadt Lengerich hat mit Beschluss vom 17.12.2020 die Verwaltung beauftragt, die 
Vorbereitungen zur Durchführung einer Sozialraumanalyse im Bereich der Stadt Lengerich in 
Zusammenarbeit mit Jugendamt des Kreises Steinfurt und dem Jugendzentrum der Stadt 
Lengerich zu treffen und im Anschluss daran in Auftrag zu geben. Der genaue Zeitpunkt der 
Beauftragung bleibt einer gesonderten Beschlussfassung durch die zuständigen Fachausschüsse 
vorbehalten. Der Kreis Steinfurt beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 4.000 € an den 
Kosten in Höhe von 21.000 €. 

Ein Betrag in Höhe von 42.000 € ist vorgesehen für die Erstellung, Begleitung und Umsetzung 
eines Integrationskonzeptes. In Lengerich leben laut Nationalitätenstatistik (Stand: 19.10.2020) 
3.550 Menschen aus 85 Ländern (EU und Drittstaaten). Nicht mit eingerechnet sind Menschen 
mit einem Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen 
haben. Laut einem Artikel der hiesigen Tageszeitung (WN) vom 15.10.2020 hat Lengerich 
kreisweit den größten Anteil an „Schülern mit Zuwanderungsgeschichte“ (im Schuljahr 2019/2020 
waren es 44,6 %. Im Vergleich: 36,6 % im Schuljahr 2016/2017). Für das Jahr 2021 ist mit 
weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen, da die Quoten (Stand Dezember 2020) nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG (zu ca. 80 %) und nach § 12a Aufenthaltsgesetz - 
AufenthG (zu 46 %) nicht erfüllt sind. In der Stadt Lengerich sollte man die Integration von 
Migrantinnen und Migranten im Bereich der Chancengerechtigkeit und gleichberechtigten 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als Zukunftsaufgabe und gleichzeitig als Herausforderung 
sehen. Integration sollte als Aufgabe in der Stadtverwaltung verankert werden, um die politische 
und gesellschaftliche Teilhabe der Menschen in Lengerich nachhaltig zu fördern. Dies bezieht 
sich auf die Bereiche, die umfassend diese Lebenslagen abbilden:  
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• Kostenbeteiligung an Projekt "Extra.Klasse" 8.000 € 



- Betreuung, Erziehung, Bildung 

- Ausbildung, Qualifizierung, Beruf 

- Kultur, Freizeit, Sport, Erwachsenenbildung 

- Gesundheit, besondere Lebenslagen 

- Soziales Umfeld, Wohnen, Stadtentwicklung 

- Willkommenskultur, interkulturelle Orientierung öffentlicher Institutionen 

Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe heißt aber auch eine starke Einbindung der 
Zivilgesellschaft. Nur so kann langfristig eine breitere Akzeptanz für kulturelle Vielfalt in einer 
Kommune erreicht werden. So soll unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit, von Vereinen, 
von Institutionen und von Bürgern der Mehrheits- als auch der Minderheitsgesellschaft in 
Workshops und Arbeitskreisen Visionen, Ziele und Leitlinien für ein gleichberechtigtes 
Miteinander in Lengerich ausgearbeitet werden. Einzelaktionen müssen in einen 
Gesamtzusammenhang gebyracht werden. Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft dürfen nicht 
länger alleine entscheiden, was Integration beinhaltet. Arbeitskreise müssen sich öffnen. Durch 
die Formulierung von Zielen und Indikatoren (was möchte man erreichen und woran macht man 
es fest) müssen in Form eines Controllings / Monitorings regelmäßig Ist-Zustände mit den 
formulierten Zielen abgeglichen und dynamisch weiterentwickelt werden. Um den Stand der 
Entwicklung der Integration datenbasiert beurteilen zu können, sind in den einzelnen 
Handlungsfeldern Indikatoren festzulegen, die sich am Integrationsmonitoring des Landes NRW 
orientieren und auf Daten der Kommune, des Landes NRW und des Bundes basieren. Nur so ist 
eine erfolgreiche Integration auf lange Sicht zu gewährleisten.  

Für Integrationshilfen an der Grundschule Intrup werden Mittel in Höhe von 24.000 € 
bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt über die Mediencooperative Steinfurt e.V. Die Maßnahme 
wird aus der bereits im Jahr 2019 erhaltenen Integrationspauschale nach 
§ 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz finanziert.

Sowohl die Kosten für die Integrationshilfen an der Grundschule als auch für das 
Integrationskonzept sind durch die ertragswirksame Auflösung der Integrationspauschale nach 
§14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Zahlungseingang in 2019) gedeckt. Die Mittel sind bis
zum 30.11.2021 zu verwenden (siehe 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen). 

Die Kosten der offenen Ganztagsschulen steigen auf Grund höherer Teilnehmerzahlen. 

Die Dienstleistungen für städtebauliche Planung schwanken je nach Anforderung durch die 
Projekte. Der Ansatz für die Neuauflage des Flächennutzungsplanes (FNP) in Höhe von 30.000 € 
pro Jahr (für 3 Jahre) wird um ein weiteres Jahr geschoben. Weitere Mittel sind für Gutachten für 
städtebauliche Planungen (10.000 €), Planung Landschaftspark (20.000 €; Neuveranschlagung 
aus 2020) und allgemeine Planungen (4.000 €) vorgesehen. 

Für die ISEK-Maßnahmen aus dem Städtebauförderungsantrag (STEP) 2019 sind die 
Maßnahmen Citymanager, Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsfond veranschlagt.  

Die Ansätze für die Schülerbeförderungskosten sinken, da die Anzahl der zu befördernden 
Schülerinnen und Schüler aufgrund des Auslaufens der Realschulen sinkt. Die Kosten werden 
zukünftig für die Gesamtschule vom Zweckverband getragen und über die 
Zweckverbandsumlage durch die Stadt refinanziert. 
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Die Stadt stellt dem Projekt "Extra.Klasse" einmalig einen Betrag in Höhe von 8.000 € zur 
Verfügung, um die Anmietung für Räumlichkeiten für die Beschulung schuldistanzierter Schüler 
zu ermöglichen.



2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass der Ressourcenverbrauch, der durch 
die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, über die Abschreibungen flächendeckend erfasst 
wird. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten 
Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und bei dieser Position auszuweisen (§ 36 
KomHVO NRW). 

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Planungsjahr auf insgesamt 4.740.400 €. 
Davon entfallen 4.628.400 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 112.000 € auf 
Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG). 

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Anlagegüter (vor allem Straßen und Gebäude) 
stellen einen wesentlichen Teil der Aufwendungen des Ergebnisplanes dar. Den „Brutto“-
Abschreibungen stehen bei entsprechender Förderung der Anlagegüter (Zuwendungen und 
Beiträge) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.319.310 € gegenüber, so 
dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 1.621.090 € erwirtschaftet werden müssen. 

Nach den Vorgaben des § 35 Abs. 1 GemHVO NRW a.F. konnten für Vermögensgegenstände 
des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von 
nachrangiger Bedeutung ist, in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet werden, sofern der 
Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren 
wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte in folgenden Bereichen gebildet. 

• Standardklassenräume

• Büroausstattung

• Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung

• Bücher und Medien der Stadtbücherei

• Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr

Bei den Festwerten fallen keine direkten Abschreibungen an. Der Werteverzehr entspricht den 
Werten der Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten. Hier spricht man 
vom so genannten Abschreibungsersatzaufwand. Dieser wird bei den Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen veranschlagt.  

Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer 
nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, 
unmittelbar als Aufwand verbucht werden (GwG). Die bisherige Grenze nach § 35 Abs. 2 
GemHVO a.F. lag bei 410 €. Für die Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde die Erhöhung 
dieser Höchstgrenze nicht berücksichtigt.  
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2.2.5 Transferaufwendungen 

Die Transferaufwendungen stellen mit 24.707.800 € mit Abstand den größten Aufwandsblock im 
Haushalt dar.   

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Zuweisungen an 
Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

735.206,44 600.000 580.000 580.000 580.000 580.000 

Zuschüsse an verbundene 
Unternehmen, 
Beteiligungen und 
Sondervermögen 

459.051,46 393.230 741.450 741.450 741.450 741.450 

Zuschüsse an private 
Unternehmen 

8.370,00 10.245 11.650 13.260 15.950 16.760 

Zuschüsse an übrige 
Bereiche 

735.638,70 809.300 839.300 839.300 839.300 839.300 

Leistungen für Bildung und 
Teilhabe 

34.622,27 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

Sonstige soziale 
Leistungen 

960.615,40 1.220.000 950.000 950.000 950.000 950.000 

Gewerbesteuerumlage 1.424.285,82 1.451.700 1.282.900 1.385.800 1.444.000 1.532.300 

Gewerbesteuerumlage FdE 1.182.196,95 0 0 0 0 0 

Kreisumlage allgemein 9.453.192,66 9.580.000 9.778.000 9.673.000 9.361.000 9.798.000 

Kreisumlage 
Mehrbelastung Jugendamt 

7.361.520,02 7.790.000 9.301.000 9.201.000 8.905.000 9.320.000 

Zweckverbandsumlagen 635.130,00 716.100 789.500 843.900 908.200 969.900 

Sonstige 
Transferaufwendungen 

315.792,00 335.000 339.000 339.000 339.000 339.000 

15.000.000,00 €

17.000.000,00 €

19.000.000,00 €

21.000.000,00 €

23.000.000,00 €

25.000.000,00 €

27.000.000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Transferaufwendungen
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Die Kostenbeteiligung an den kommunalen Kosten SGB II ist als Zuweisung an Gemeinden 
und Gemeindeverbände veranschlagt. 

Seit dem 01.01.2005 ist der Kreis Steinfurt Träger der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Teil 
II (SGB II). Im Rahmen der Ermächtigung des Landesausführungsgesetzes zum SGB II (AG SGB 
II NRW) hat der Kreis durch Delegationssatzung den Städten und Gemeinden insbesondere die 
Aufgaben der Leistungsgewährung (Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts) nach dem SGB II 
übertragen. 

Der Kreis geht nach der Darstellung in seinen Eckdaten im Jahr 2021 von der folgenden Anzahl 
an Bedarfsgemeinschaften aus: 

Die Kostenbeteiligung der Stadt Lengerich beträgt bei einer Beteiligungsquote von 50 v. H. 
zuzüglich Härteausgleichsregelung im Haushaltsjahr 2021 und Folgejahren voraussichtlich 
jährlich 580.000 €. 

Die Verlustabdeckung an die Bäder- und Wasser GmbH (BWG) verbirgt sich hinter dem 
Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende 
Zwecke. Die Veranschlagung erfolgt nach den Werten des Wirtschaftsplanes der BWG und 
beläuft sich auf 669.300 €. Auch für die Folgejahre wird seitens der BWG mit einer notwendigen 
Verlustabdeckung in dieser Höhe gerechnet. 
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Aus dem Wirtschaftsplan 2021 der BWG: 

Wiederholt veranschlagt sind die Mittel für die Auflösung der aktivierten Zuschüsse an die LGE 
GmbH für die Entwicklung des Gewerbegebietes Antruper Esch in Höhe von insgesamt 285.000 
€ und an die TPDG GmbH für den Breitbandausbau in Höhe von 1.459.000 €. Die jährlichen 
Beträge betragen 14.300 € für die LGE und 57.850 € (2020 nur ½ = 28.930 €) für die TPDG. 

Bei den Zuschüssen an private Unternehmen (und Vereine) ist wie in den Vorjahren der 
Zuschuss für den Treffpunkt Möbel e.V. mit 8.370 € veranschlagt. Aus den Zuschüssen für den 
Hortensienpark der Offensive (15.000 €) und den TVL e.V. (238.000 €) folgen ab 2020 jährliche 
Ansätze für die Auflösung der aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von nun 
2.030 € und 1.250 €.  

Die Zuschüsse an übrige Bereiche entfallen mit dem größten Anteil auf die 
Betriebskostenzuschüsse für die Träger der Kindertageseinrichtungen. Der stetig steigende 
Bedarf nach Betreuungsplätzen, insbesondere auch im U3-Bereich, führt zu steigenden Zahlen 
der Einrichtungen und somit zu steigenden Betriebskostenzuschüssen, die im Haushalt der Stadt 
Lengerich finanziert werden müssen. So sind im Jahr 2020 zwei weitere Einrichtungen an den 
Start gegangen. Der Ansatz für 2021 ff. steigt daher um 30.000 € auf 600.000 €. 

Der städtische Zuschussbedarf hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Auch im 
Kreishaushalt, der über die Kreisumlagen und von den Städten und Gemeinden finanziert wird, 
steigt der Bedarf zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung stetig an. 
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Entwicklung der Zuschussbedarfe Haushalt Lengerich: 
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Zuschüsse Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Lengerich hat auch im Jahr 2021 folgende Zuschüsse veranschlagt und unterstützt 
damit u.a. aktiv das Ehrenamt: 

• Stadtfeuerwehrverband e.V. 3.500 € 

• Mensaverein HAG 5.000 € 

• Stadtfeste 8.000 € 

• Heimatverein 4.000 € 

• Mietzuschuss AWO 3.000 € 

• Zuschuss Stadtjugendring (Kinderferienprogramm) 2.800 € 

•  Zuschuss Flüchtlingshilfe e.V. 4.000 € 

• Förderung nach der Sportförderrichtlinie 12.000 € 

• Zuschuss Bürgerstiftung Gempt-Halle (Gebäudebetriebskosten) 30.000 € 

• Zuschuss Bürgerstiftung Gempt-Halle 150.000 € 

• Mittel für Denkmalpflege 15.000 € 

Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist im Kreis Steinfurt zum 
01.08.2012 gestartet. Pädagogische Fachkräfte fungieren dabei als „BuT-Lotsen“. Mit allen 24 
Städten und Gemeinden wurden Vereinbarungen über den Ausbau der Schulsozialarbeit im 
Rahmen von BuT geschlossen. Die Stadt Lengerich hat die Umsetzung der Schulsozialarbeit an 
den Kooperationspartner „Diakonisches Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ übergeben. Auch in 
2021 wird diese Aufgabe weiterhin von der Diakonie ausgeübt.  

Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) wurde 
bundesweit ein Betrag von ca. 400 Mio. EUR pro Jahr vom Bund für die Jahre 2011 bis 2013 zur 
Verfügung gestellt. Dabei entfielen rd. 100 Mio. EUR auf das Land Nordrhein-Westfalen. Seit 
dem 1. Januar 2014 hat der Bund die Finanzierung der BuT-Schulsozialarbeit eingestellt. 
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Trotz intensiver Bemühungen seitens der Länder konnte keine Einigung zur Weiterfinanzierung 
erzielt werden. Um die im Jahr 2013 entstandenen Beratungsstrukturen weiterhin aufrecht zu 
erhalten, beschloss der damalige Landtag, die 53 nordrhein-westfälischen Kreise bzw. kreisfreien 
Städte mit rd. 47,7 Mio. EUR pro Jahr ab dem Jahr 2015 über das Landesprogramm "Soziale 
Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets" finanziell zu unterstützen. Das 
Landesprogramm war zunächst bis Ende 2017 befristet und wurde in den Folgejahren jeweils 
verlängert. Im September 2020 hat die Landesregierung NRW angekündigt, zur Finanzierung der 
BuT-Schulsozialarbeit auch im kommenden Jahr Landesmittel in der bisherigen Höhe 
bereitzustellen. Entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 03.07.2017 (B 069/2017) stockt der 
Kreis Steinfurt die 50%ige Landesfinanzierung durch eigene Mittel in gleicher Höhe entsprechend 
auf. Insgesamt stehen beim Kreis Steinfurt 634.000 € zur Verfügung. Davon erhält die Stadt 
Lengerich wie im Vorjahr einen Betrag von rd. 32.000 €. 

Bei den sonstigen sozialen Leistungen sind unter anderem die Beisetzungskosten für 
ordnungsbehördliche Bestattungen veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen 
Entwicklung im laufenden Jahr 2019 von 20.000 € auf 40.000 € verdoppelt. Ab dem Jahr 2021 
wird der Ansatz auf Grund der aktuellen Erfahrungen auf nunmehr 30.000 € reduziert. Diesen 
Kosten stehen teilweise Erstattungen aus Nachlässen oder von Angehörigen gegenüber. 

Die erwarteten Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Lengerich-Ausweises in Höhe 
von 20.000 € (Vorjahr 30.000 €) wurde an Entwicklung der tatsächlichen Nachfrage angepasst, 
es ist keine Minderung des Leistungsangebotes vorgesehen.  

Weiterhin sind die Leistungen nach den Asylbewerberleistungsgesetz mit einem Ansatz von 
900.000 € veranschlagt. Zur Berechnung des Ansatzes wurde von folgenden Planzahlen 
ausgegangen: 

Personen im Asylverfahren  75 
Personen mit einer Duldung  72 
Gesamt 147 

Auf Grundlage der aufgelaufenen Kosten im laufenden Jahr 2020 ergibt sich ein Planansatz von 
900.000 €. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zur Kostenerstattung nach dem 
FlüAG in Abschnitt 2.1.2 verwiesen. 

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 bleibt wie in den Vorjahren bei 35 v. H. des durch 
den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens. Unter Berücksichtigung des veranschlagten 
Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Ansatz von 1.282.900 € (- 168.800 €).  

Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage hatten sich die Kommunen noch bis 
einschließlich dem Jahr 2019 an den Kosten der “Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Nach 
geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 
Gemeindefinanzreformgesetz zum 31.12.2019, so dass bereits ab 2020 kein Ansatz mehr 
vorgesehen ist. 

Die Stadt Lengerich als kreisangehörige Kommune hat dem Kreis Steinfurt als Umlageverband 
Kreisumlagen zur Deckung dessen Finanzbedarfes zu zahlen. Die Ermittlung des Zahlbetrages 
der Kreisumlage erfolgt durch die Festlegung des zu deckenden Finanzbedarfes und wird unter 
Anwendung des Hebesatzes in Relation zu den Umlagegrundlagen seiner kreisangehörigen 
Kommunen berechnet. Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraft und den 
Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden zusammen. Für die Jahre 2021 und 2022 
kommt noch der jeweils hälftige Betrag der im Jahr 2020 erhaltenen 
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum 
Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-
Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – 
GewStAusgleichsG NRW) hinzu. Hier hat die Stadt Lengerich einen Betrag in Höhe von 
4.943.583 € erhalten. Diese verstärken die Umlagegrundlagen der Stadt Lengerich erheblich. 
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Insofern besteht ein Zusammenhang zwischen der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen 
und der Höhe des Hebesatzes. 

Der Landrat hat mit Schreiben vom 19.10.2020 die Eckdaten des Kreishaushaltes 2021 
vorgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 und Anlagen ist am 21.12.2020 im Kreistag 
eingebracht werden. 

Mit Schreiben vom 30.11.2020 haben die Städte und Gemeinden eine gemeinsame 
Stellungnahme zur beabsichtigten Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage 2021 
abgegeben. Alle kreisangehörigen Kommunen haben in einer gemeinsamen Stellungnahme 
einige Forderungen an den Kreis Steinfurt gerichtet. Wir erwarten die Isolierung der corona-
bedingten Belastungen nach dem NKF-CIG, insbesondere unter Verzicht auf die Anrechnung der 
zusätzlichen Bundesentlastung (25% erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 
und Heizung –KdU-). Außerdem fordern wir eine Senkung des Umlagehebesatzes sowie eine 
Standarddiskussion beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ebenfalls fordern wir ein 
konsequenteres Vorgehen bei der Konsolidierung des Personal- und Versorgungsaufwands. Im 
Kinder- und Jugendhilfebereich wird erwartet, dass eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung 
Priorität hat und zumindest teilweise die steigende Jugendamtsumlage durch 
Konsolidierungsmaßnahmen eingedämmt wird. Hierbei soll sich der Kreis einem 
interkommunalen Vergleich stellen. Der Kreis soll die Argumente der Gemeinden prüfen mit dem 
Ziel einer Senkung der Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage 
auch unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. 

Nach Stand des Eckdatenpapiers ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf von 187,910 Mio. €, 
der durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gedeckt werden soll.  

Abzuwarten bleibt der Beschluss des Kreistages. 

Folgende Hebesätze sind im Entwurf des Kreishaushaltes mit den daraus folgenden 
Zahlungspflichten für die Stadt Lengerich aufgeführt: 

Hebesatz 
2020 

Anteil 
Lengerich 

Hebesatz 
2021 

Anteil 2021 

Allgemeine Kreisumlage 28,10 % 9.543.016,11 € 28,10 % 9.778.000 € 
Mehrbelastung Jugendamt 22,99 % 7.807.613,54 € 26,73 % 9.301.000 € 

Eine erhebliche Steigerung hat sich für die umlagefähigen Kosten der Mehrbelastung Jugendamt 
ergeben.  

Der über die Mehrbelastung zu finanzierende Jugendhilfeaufwand (einschl. Personalaufwand) 
wird nach aktueller Planung des Kreises Steinfurt bei 95,106 Mio. € liegen. Gegenüber 2020 
erhöht sich dieser um 13,912 Mio. €.  

Im Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 19.10.2020 wird der Aufwand wie folgt 
begründet: 

„Neben höheren Personalaufwendungen von 0,951 Mio. € berücksichtigt der Jugendamtsetat 
2021 des Kreises Steinfurt folgende wesentliche Änderungen gegenüber 2020:  

• Zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung wird ein Netto-Mehraufwand von 9,370 Mio.
€ erwartet auf Grund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen (für das Kita-
Jahr 2020/2021: + 343 Plätze in Kindertageseinrichtungen), insbesondere im Bereich der
Kinder u3 (+ 141 Plätze in Kindertageseinrichtungen), müssen unter Berücksichtigung
des Rechtsanspruches weitere Gruppen bzw. Kindertageseinrichtungen geschaffen
werde. Steigende Bedarfe gibt es aber auch im Bereich der Kindertagespflege für die
Betreuung von Kindern u3. Die umfassende Neufassung des Kinderbildungsgesetzes
zum 01.08.2020 verursacht höhere Aufwendungen, da die Kindpauschalen um bis zu
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27 % angehoben und neue Fördertatbestände wie Flexibilisierung der Betreuungszeiten 
geschaffen wurden. Durch die angepassten Kindpauschalen soll die Auskömmlichkeit der 
Finanzierung der Kindertagesbetreuung sichergestellt werden. Des Weiteren ändern sich 
durch die Anpassung des Kinderbildungsgesetzes die Finanzierungsanteile zugunsten 
der Träger, wodurch der Jugendamtsanteil steigt. Durch die zusätzliche Beitragsbefreiung 
des vorletzten Kindergartenjahres ab dem Kita-Jahr 2020/2021 reduzieren sich darüber 
hinaus die Erträge durch die Elternbeiträge. 

• Im Bereich des Adoptions- und Pflegekinderdienstes erhöhen sich die
Nettoaufwendungen um 0,660 Mio. €. Dies resultiert einerseits aus höheren
durchschnittlichen Kosten bei den Pflegeverhältnissen für Minderjährige. Zum anderen
wurde der Ansatz um 0,120 Mio. € erhöht, um Pflegeeltern bei ihrer anspruchsvollen und
herausfordernden Tätigkeit durch Entlastungsangebote unterstützen zu können.

• Bei den stationären Leistungen der Jugendhilfe steigt der Nettoaufwand gegenüber dem
Vorjahr um 2,280 Mio. €. Im Rahmen der stationären Hilfen zur Erziehung werden
weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) betreut, dies führt zu geringeren
Erträgen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 1,360 Mio. €. Da die Fallzahl der Nicht-
UMAs im stationären Bereich jedoch steigt (während die Fallzahl bei den UMAs sinkt),
nehmen die Aufwendungen nicht in gleicher Höhe ab. Zudem kommt es bei den
Aufwendungen für Hilfen in Heimen für Minderjährige aufgrund der Komplexität der
Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen und der deshalb notwendigen höheren
Betreuungsintensität zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kosten; dies führt zu
Mehraufwendungen von 1,150 Mio. €.

• Daneben ergibt sich durch gestiegene Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen zur
Erziehung eine Erhöhung des Nettoaufwands von 0,480 Mio. €. Um die jungen
Volljährigen im Anschluss an eine stationäre Hilfe bei der Verselbständigung zu fördern,
werden verstärkt Erziehungsbeistandschaften gewährt. Da dies insbesondere auch viele
unbegleitete minderjährige Ausländer betrifft, die bis zum Erreichen ihres 18.
Lebensjahres stationär untergebracht waren, steigt hierfür auch der
Kostenerstattungsanspruch. Zudem führt die Komplexität der Verhaltensauffälligkeiten
einiger Jugendlichen dazu, dass neben der stationären Hilfe zusätzlich ambulante Hilfen
nach § 27 III SGB VIII erforderlich sind. Auf Basis der Umlagegrundlagen lt.
Modellrechnung i.H.v. 355,775 Mio. € ergibt sich ein Hebesatz von 26,73 v.H. (2020:
22,99 v.H.) für die Mehrbelastung Jugendamt 2021.“

Die Entwicklung der Zahllast der Kreisumlagen der Stadt Lengerich an den Kreis Steinfurt der 
letzten Jahre sowie die Entwicklung der Hebesätze zeigt sich in den folgenden Grafiken. 
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Volkshochschule (70.000 €) und die Unterhaltungsverbände (105.000 €) veranschlagt. Die 
Ansätze für die Umlage des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg steigen 
kontinuierlich, da die Gesamtschule im Aufbau (im Gegenzug zu den auslaufenden Realschulen) 
neue Jahrgänge und mehr Schüler aufnimmt und somit höhere Kosten entstehen. 
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Gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden die 
Gemeinden in Höhe von 40 v. H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 
Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHG) beteiligt. Der Anteil der Gemeinden und 
Gemeindeverbände wird als Gesamtansatz im jeweiligen Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen ausgewiesen. Der gemeindespezifische Anteil ergibt sich aus der fortgeschriebenen 
Wohnbevölkerung zum 31.12. eines jeden Jahres multipliziert mit dem Anteilsbetrag je 
Einwohner. Für die Stadt Lengerich ist für das Jahr 2021 ein Anteil von 339.000 € (Vorjahr 
335.000 €) veranschlagt. 

Diese Finanzierungsbeteiligung wird voraussichtlich auch zukünftig weiterhin Gegenstand der 
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände sein, da diese seit Jahren fordern, dass das 
Land endlich damit beginnen soll, den in § 17 KHK normierten kommunalen Förderanteil von 
40 % kurzfristig zumindest deutlich zu vermindern und langfristig die Kommunen aus der 
Mitfinanzierung zu entlassen. 

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Sonstige Personalneben-
aufwendungen 

70.890,80 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 

Aufwendungen für Aus- 
und Fortbildung 

109.737,11 151.700 181.500 221.500 185.000 189.500 

Aufwendungen für 
übernommene Reisekosten 

14.996,81 23.300 23.000 23.000 22.250 20.950 

Aufwendungen für Dienst- 
und Schutzkleidung, pers. 
Ausrüstungsgegenstände 

21.544,91 37.300 52.800 58.300 57.700 57.700 

Aufwendungen für 
Honorarkräfte 

50.014,07 59.920 55.400 46.700 40.900 40.900 

Aufwendungen für 
ehrenamtliche und sonstige 
Tätigkeiten 

185.837,36 221.500 228.000 225.000 225.000 225.000 

Mieten und Pachten 573.823,60 641.460 814.760 586.760 541.260 541.260 

Bürobedarf 24.506,39 23.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Telekommunikations- 
gebühren 

96.012,28 103.000 102.300 102.300 100.800 100.800 

Sachverständigen-, 
Gerichts-, Prüfungs- und 
ähnliche Kosten 

29.668,41 71.620 69.420 64.420 63.920 63.920 

Sonstige Geschäfts- 
aufwendungen 

145.586,80 162.800 154.950 152.950 152.950 152.950 

Sonstige Steuern BgA* 316,82 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Versicherungsbeiträge 322.914,98 388.200 341.500 335.400 310.600 310.600 

Schadensfälle 28.814,86 69.900 66.200 66.200 63.200 63.200 

Verfügungsmittel 
Bürgermeister 

996,38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Fraktionszuwendungen 4.064,40 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Übrige sonstige 
Aufwendungen 

121.977,44 142.800 155.400 136.900 133.400 127.900 

Mitgliedsbeiträge 29.691,41 34.090 36.120 36.120 36.120 36.120 

*BgA = Betrieb gewerblicher Art

Sonstige Personalnebenaufwendungen werden ab dem Jahr 2020 mit jeweils 46.000,00 € 
veranschlagt. Hieraus werden u.a. auch die Kosten für Stellenausschreibungen sowie für 
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung gezahlt. 

Aus- und Fortbildungskosten werden in Verantwortung der Fachdienste in den verschiedenen 
Produkten veranschlagt. Darüber hinaus wird zentral im Produkt 01.111.01 ein Zentralansatz 
veranschlagt. Dieser Ansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 bereits um 20.000 € auf 60.000 € 
erhöht, da aus dem Personalentwicklungskonzept weitere Anforderungen erwartet wurden. 
Dieser Ansatz wurde für das Jahr 2021 gleicher Höhe gebildet. Im Jahr 2022 steigt er einmalig 
auf 100.000 € für Schulungen zur Anwendung der dann voraussichtlich neuen Finanzsoftware. Im 
Bereich der Feuer- und Rettungswache kommt es durch verschiedene Anforderungen zu 
Schwankungen. So steigen die Kosten für die Ausbildung im Rettungsdienst von 28.400 € im 
Jahr 2020 auf 55.000 € in 2021, 58.000 € in 2022, 62.000 € in 2023 und letztlich 66.000 € im Jahr 
2024. (Siehe hierzu 2.2.1 Personalaufwendungen). Hier wird erwartet, dass der Kreis die Kosten 
trägt. 

Bei den Ansätzen für Dienst- und Schutzkleidung resultiert die Erhöhung der Ansätze aus der 
notwendigen Neuausstattung der Feuerwehr mit einem Volumen von insgesamt 24.000 € in 2021 
und jeweils 30.000 € in den Folgejahren.  

Veränderungen bei den Aufwendungen für Honorarkräfte ergeben sich, da bei den Projekten 
„Geld oder Stelle“ an den Realschulen die Minderung der Schülerzahlen für die auslaufenden 
Realschulen berücksichtigt wurde. 

Neben Mieten und Pachten für bebaute und unbebaute, für Biotopflächen, die Salzlagerhalle, 
das Übungsgelände der Feuerwehr, die Poolweghalle für schulische Zwecke sind auch die 
Erbbauzinszahlungen für das Schulzentrum, ab 2019 für den Neubau der Gesamtschule, 
veranschlagt. Die größten Positionen sind die Miete für die Gempt-Halle in Höhe von 
268.000,00 € und die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge in Höhe von 180.000,00 €. 
Weiterhin wurde im Jahr 2021 einmalig ein Ansatz für Mietaufwendungen im Rahmen des 
„Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte“ gebildet. Dieser Position steht eine 90%ige 
Förderung gegenüber. Die Bewilligung liegt bereits vor. 

In dem Aufwandsblock Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten sind 
insbesondere die Kosten für die Prüfung des Jahresabschluss durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW enthalten. 

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen sind neben zahlreichen Einzelpositionen 
überwiegend die Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen (90.000 €) 
und Sachkosten Abfall (18.000 €) veranschlagt. 

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer für den 
Betrieb gewerblicher Art (BgA) Hallen- und Freibad. Es wird aufgrund einer Betriebsprüfung 
insgesamt mit Steuernachzahlungen in Höhe von 1.324 T€ gerechnet. Die Kosten können im 
Ergebnisplan durch die Auflösung einer Rückstellung gedeckt werden, es bleibt allerdings bei 
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einem Mittelabfluss in der Finanzrechnung. Im Ergebnisplan verbleibt der jährliche Ansatz in 
Höhe von 3.000 € 

Zu den Versicherungsbeiträgen gehören im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für 
Haftpflicht- und Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung sowie die Elektronik- und 
Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge sinken durch die auslaufenden Realschulen 
(Verlagerung in den Zweckverband Gesamtschule). Einige Einzelpositionen können ab dem Jahr 
2021 gesenkt werden, andere wiederum müssen erhöht werden. 

Aufwendungen für Schadensfälle entstehen nur bei gleichlautenden Ersatzansprüchen und 
sind somit in Ertrag und Aufwand gleich. 

Die übrigen sonstigen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Ansätzen, unter anderem 
für Repräsentationen und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Veranstaltungen 
und sonstigen Aufgaben. Die größten Positionen finden sich für die Unterbringung von Fundtieren 
(24.000 €), Entgelte für das Schulschwimmen (17.500 €), Kulturveranstaltungen (20.000 €) und 
die Fremdenverkehrsförderung (17.000 €). Weiterhin ist Position „Kosten der 
Öffentlichkeitsarbeit“ im Bereich des Klimaschutzes einmalig im Jahr 2021 auf 23.000 € erhöht 
worden. Den Ausgaben stehen weitgehend Fördermittel gegenüber. Ab dem Jahr 2022 wird der 
Ansatz auf 10.000 € abgesenkt.  

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Zinsaufwendungen an 
Kreditinstitute 

196.005,20 496.000 273.200 330.700 323.500 308.500 

Zinsaufwendungen Voll-
verzinsung Gewerbesteuer 
(§ 233 a AO) 

151.095,00 120.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind nach den Darlehensvereinbarungen für die 
bestehenden Kreditverträge veranschlagt. Für die anstehenden Investitionen, insbesondere für 
den Neubau der Gesamtschule, sind die zusätzlichen Kreditbedarfe ermittelt und berücksichtigt 
worden.  

Das derzeitige Zinsniveau am Kapitalmarkt lässt den Abschluss langfristiger Investitionskredite zu 
sehr günstigen Konditionen verwirklichen. Derzeit ist eine Änderung des Zinsniveaus auch im 
nächsten Jahr nicht absehbar. Für die zukünftigen Darlehen wurden aus Gründen der 
vorsichtigen Veranschlagung Aufschläge für mögliche Zinsentwicklungen vorgesehen. Die 
Zinsbelastung aus Bestandsdarlehen im Jahr 2021 beträgt rd. 176.000 €, die darüber 
hinausgehenden Beträge wurden für neue Zinsaufwendungen eingeplant. 

Die Vollverzinsung bei Erstattungen und Nachzahlungen der Steuerpflichtigen führt zu Ertrag 
oder Aufwand. Nach den Zuordnungsvorschriften sind die Aufwendungen bei dem 
Finanzergebnis auszuweisen. Zur Höhe des Zinssatzes und der verfassungsrechtlichen 
Bedenken wird auf die Ausführungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Abschnitt 2.1.7 
verwiesen. Bei der Veranschlagung der Zinsaufwendung wurde eine mögliche Änderung des 
Zinssatzes nicht berücksichtigt.  
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Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen 

Im Ergebnisplan finden sich in der Regel die Erträge zu den zahlungswirksamen Einzahlungen. 
Weitergehende Erläuterungen zu den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der laufenden 
Verwaltungstätigkeit des Finanzplans sind nur dann sinnvoll, wenn sie aufgrund der 
Periodenabgrenzung der Erträge und Aufwendungen wesentlich von den entsprechenden 
Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes abweichen. 

Dagegen sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und ggf. aus 
Finanzierungstätigkeit von erheblicher Bedeutung und erläuterungswürdig. Die einzelnen 
Investitionsmaßnahmen werden in Kapital 3 erläutert. 

2.3.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Zuweisung Bund für 
Fahrradabstellanlage 
Verwaltung 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 2.500 2.500 0 0 0 

Zuweisung Bund für den 
Ausbau Radwege 

TWE-Strecke 0,00 116.000 0 88.000 0 0 

Wüstenei 0,00 0 136.000 0 0 0 

Feuerschutzpauschale des 
Landes 

70.046,07 70.000 72.000 72.000 72.000 72.000 

Schul- und Bildungs- 
pauschale GFG 

697.700,00 694.000 723.000 723.000 723.000 723.000 

Sportstättenpauschale 
GFG 

65.776,00 67.800 73.600 73.600 73.600 73.600 

Allgemeine Investitions- 
pauschale GFG 

1.500.659,84 1.547.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.640.000 

Belastungsausgleich 
G 9 investiv 

0,00 0 0 89.410 178.830 178.830 

Digitalpakt Land 0,00 0 476.600 0 0 0 

Zuweisungen Land 
Klimaschutz 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 186.200 186.200 0 0 0 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2019 

Wettbewerb 0,00 0 0 5.500 69.500 0 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2020 
(Fassadenprogramm, 
Wapakonetaplatz, 
Bahnhofstraße, 
Beschilderung touristische 
Ziele, Begrünte 
Bewegungsräume) 

0,00 257.000 564.000 682.000 570.000 342.000 

2.3
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2021  

Bodelschwinghplatz / 
Altstadt 

0,00 0 185.000 562.500 275.000 0 

E-Ladesäulen Elektro- 
mobilität (Land) 

0,00 13.000 0 0 0 0 

Einrichtungen ÖPNV 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 400.000 0 400.000 0 0 

Investitionspakt zu 
Förderung von Sportstätten 

Laufbahnsanierung 
Stadion 

0,00 0 460.000 0 0 0 

Austausch Deckschicht 
Ballspielfläche 
Margarethenstraße 

0,00 0 68.400 0 0 0 

Sonderprogramm 
Erhaltungsinvestitionen 

0,00 0 93.500 0 0 0 

Landesförderung 
Straßenausbau 

0,00 0 242.000 143.000 287.000 424.000 

Investitionszuschuss 
Rettungsdienst 

0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 

Investitionszuschuss für 
Salzförderband 

0,00 0 0 30.000 0 0 

Zuweisung für P+R-Anlage 0,00 0 140.000 0 0 0 

Zuschuss für Errichtung 
Parkfläche 

0,00 0 50.000 0 0 0 

Kostenbeteiligung Preußen 
Lengerich e.V. 
Kunstrasenplatz 

4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

2.3.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Grundstücksverkäufe 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Verkauf von Immobilien; 
Bauliche Entwicklung 
Fläche Bodelschwingh-RS 

0,00 0 0 1.900.000 0 0 

Verkauf von Fahrzeugen 6.605,00 1.500 6.000 1.000 1.000 1.000 

Erhaltene Anzahlungen von 
verbundenen Unternehmen 

2.487,65 0 75.000 10.000 10.000 10.000 
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2.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Tilgungsraten 
Gesellschafterdarlehen 
Stadtwerke/Teutel 

0,00 143.700 126.800 128.100 129.400 130.700 

Tilgungsraten Wohnungs-
bauförderungsdarlehen 
WoBau (aus 1982/1991) 

1.358,14 1.370 1.370 1.380 1.390 1.395 

2.3.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Anliegerbeiträge KAG 108.356,32 480.000 242.000 143.000 287.000 424.000 

2.3.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen 
 wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Gute Schule 2020 0,00 324.027 0 0 0 0 

Einnahme aus Krediten 1.500.000 9.051.050 16.242.235 15.182.085 1.521.730 0 

Umschuldungen 0,00 0 1.200.000 0 173.000 675.000 

Rückzahlung Liquiditäts-
kredit Stadtwerke / Teutel 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 5.571.000 0 5.571.000 0 0 

2.3.6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Überbrückungskredit 
Stadtwerke / Teutel 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 5.571.000 0 5.571.000 0 0 

Sicherstellung unterjährige 
Liquidität 

0,00 3.000.000 5.000.000 6.400.000 6.700.000 6.200.000 
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2.4 Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen 

Siehe Erläuterungen zu Abschnitt 2.3. 

2.4.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Grunderwerb für Straßen 829,75 10.000 55.000 5.00 5.000 5.000 

Erwerb für Parkplätze 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 35.000 39.000 0 0 0 

Erwerb von Grundstücken 26.468,14 150.000 1.191.000 650.000 705.000 650.000 

2.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Sanierung Verwaltungsgeb. 
Tecklenburger Str. 2 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 402.000 152.000 107.000 275.000 190.000 

Fahrradabstellanlage 
Tecklenburger Str. 2/4 
(Fördermaßnahme) 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 6.250 6.250 0 0 0 

Sonnenschutz 
Tecklenburger Str. 4 

0,00 0 50.000 0 0 0 

Sanierung „Altes Rathaus“ 0,00 0 129.000 160.000 0 0 

Neubau Feuer- und 
Rettungswache 

0,00 35.000 20.000 0 0 500.000 

Energiesparmaßnahmen 
Schulen 

0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Neubau Gesamtschule 1.307.880,83 12.000.000 10.000.000 5.500.000 0 0 

Bauliche Erweiterung 
Grundschulen 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 352.000 352.000 3.168.000 0 
0 

Sanierung, Ausbau 
Grundschule Hohne 

0,00 0 50.000 340.000 1.007.000 0 

Sanierung Grundschule 
Stadtfeldmark 

0,00 230.000 0 15.000 0 0 

Sanierung Grundschule 
Stadt 
NEUVERANSCHLAGUNG 

24.435,57 377.800 457.800 130.000 0 80.000 

Sanierung Bonhoeffer RS / 
Gesamtschule Sek. II  

0,00 155.000 75.000 3.000.000 425.000 0 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Sanierung 
Dreifachsporthalle 

587.707,56 0 50.000 0 0 0 

Lüftungsanlage Sporthalle 
Kirchpatt 

0,00 0 100.000 0 0 0 

Investitionen Hallenbad 0,00 0 0 700.000 0 0 

Bau von 
Photovoltaikanlagen 

0,00 100.000 100.000 0 0 0 

2.4.3   Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Planungskosten für 
künftige Maßnahmen 

3.956,75 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Erneuerung Buchenstraße 0,00 0 10.000 140.000 0 0 

Straßenaufweitung 
Bahnhofstraße im Bereich 
Neubau Gesamtschule 

0,00 35.000 260.000 0 0 0 

Sanierung DB-Brücke 
„Hohner Damm“ 

0,00 60.000 450.000 0 0 0 

Sanierung DB-Brücke 
„Hohner Mark“ 

0,00 0 0 60.000 450.000 0 

Erneuerung von 
Fahrbahndecken 

0,00 250.000 0 250.000 0 250.000 

Erneuerung Rahestraße 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 925.000 925.000 0 0 0 

Erneuerung Fritz-Gempt-
Straße 

0,00 0 10.000 200.000 0 0 

Erneuerung 
Glockengießers Kamp 

0,00 0 0 10.000 365.000 0 

Erneuerung Eichenstraße 0,00 0 0 0 10.000 265.000 

Erneuerung Lindenstraße 0,00 0 0 0 10.000 475.000 

Erneuerung Schultenstraße 0,00 0 0 0 360.000 0 

Erneuerung Auf der Laar 0,00 0 0 0 20.000 440.000 

Machbarkeitsstudie 
Neubau Fußgängerbrücke 
Hohne 

7.735,00 0 85.000 0 0 0 

Sanierung DB-Brücke 
Iburger Straße 

0,00 0 0 0 0 60.000 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2019 

Wettbewerb 0,00 100.000 0 0 0 0 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2020 

Fassadenprogramm 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 50.000 50.000 150.000 50.000 0 

Wapakonetaplatz 0,00 251.000 291.000 0 0 0 

Bahnhofstraße 2.783,94 87.000 540.000 440.000 0 0 

Begrünte 
Bewegungssräume 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 100.000 100.000 150.000 50.000 0 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2021 

Bodelschwinghplatz / 
Altstadt 

1.863,23 135.000 235.000 1.125.000 550.000 0 

Fahrbahnerneuerung 
Lohesch (Sonderprogramm 
Erhaltungsinvestition) 

0,00 0 95.000 0 0 0 

Erneuerung Radwegdeck-
schicht Margarethenstr. 
(Sonderprogramm 
Erhaltungsinvestition) 

0,00 0 40.000 0 0 0 

Ausbau Radweg entlang 
der TWE 
(Fördermaßnahme) 

0,00 290.000 0 220.000 0 0 

Ausbau Radweg Wüstenei 
(Fördermaßnahme) 

0,00 0 340.000 0 0 0 

Erneuerung Gehwege K 2 
(städtischer Anteil) 

128.383,38 0 0 97.500 0 0 

Erweiterung P + R Anlage 0,00 0 125.000 0 0 0 

Ausbau Parkplatz Stadion 
Münsterstraße 

0,00 0 365.000 320.000 0 0 

Errichtung Parkplatz 
Canyon 

0,00 0 50.000 0 0 0 

Bauliche Maßnahmen zur 
Verkehrssicherheit 

2.702,82 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
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2.4.4 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Ausstattungsgegenstände 
Bethania Fläche 

0,00 20.000 0 0 0 0 

Laufbahnsanierung Stadion 
(Sonderprogramm 
Sportstättenförderung) 

0,00 0 460.000 0 0 0 

Austausch Deckschicht 
Ballspielfläche 
Margarethenstraße 
(Sonderprogramm 
Sportstättenförderung) 

0,00 0 76.000 0 0 0 

Kinderspielplätze 32.306,06 35.000 71.000 35.000 35.000 40.000 

Entwicklung 
Mobilitätskonzept 

26.237,12 10.000 0 0 0 0 

Anlagen ÖPNV Bahnhof 
(Fördermaßnahme) 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 470.000 0 470.000 0 0 

Sanierung Gewässer im 
Stadtgebiet 

6.528,79 50.000 40.000 40.000 60.000 60.000 

Aufforstungen, Biotope 0,00 10.000 75.000 10.000 10.000 10.000 

2.4.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Softwareanschaffung 35.295,05 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Anschaffung Software 
Buchhaltungsprogramm 

0,00 0 150.000 0 0 0 

Lizenzen Feuerwehr 
(Personaleinsatzplanung) 

0,00 0 5.000 0 0 0 

Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Maschinen, techn. Anlagen: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Beschaffung von 
Maschinen, Geräten HAG 

0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Anschaffung E-Ladesäule 
(Fördermaßnahme) 

0,00 26.000 0 0 0 0 

Anschaffung 0,00 0 0 60.000 0 0 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Salzförderband 

Baubetriebshof: 
Anschaffung von Geräten 11.256,21 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

Anschaffung von Geräten 
und Maschinen > 30.000 € 

0,00 0 45.000 30.000 0 75.000 

Anschaffung von Geräten 
und Maschinen < 30.000 € 

0,00 7.000 25.000 25.000 15.000 15.000 

Erwerb von Geräten und 
Maschinen Gebäude- 
wirtschaft 

5.516,03 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 

Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Feuerwehr: 
Tanklöschfahrzeug 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 380.000 0 380.000 0 0 

Rüstwagen 0,00 0 0 0 400.000 0 

Einsatzleitwagen 0,00 0 0 0 0 180.000 

Löschgruppenfahrzeug; 
Aufbauten 

0,00 0 60.000 0 0 0 

Baubetriebshof: 

Anschaffung von 
Fahrzeugen 

0,00 116.000 55.000 57.000 35.000 60.000 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Betriebs- und 

Geschäftsausstattung: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Büroausstattung 4.242,98 11.000 20.000 11.000 11.000 11.000 

EDV-Hardware 68.190,56 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Vollschutzanzüge und 
Einsatzausrüstung 
Feuerwehr 

0,00 0 196.800 0 0 0 

Anschaffung Geräte 
Feuerwehr 

6.698,31 15.000 63.000 22.000 22.000 15.000 

Erwerb 
Einrichtungsgegenstände 
Feuerwehr 

0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000 

Medienentwicklungsplan 
Schulen 

157.071,56 192.210 160.855 7.125 0 0 
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Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Digitalpakt Schule  
(Fördermaßnahme) 

0,00 0 595.000 0 0 0 

Schulen 30.652,60 44.800 26.400 17.800 17.800 17.800 

Einrichtung Gesamtschule 9.248,01 10.400 4.000 0 0 0 

Einrichtung Neubau 
Gesamtschule (Ausstattung 
der Fachräume) 

0,00 0 0 208.000 200.000 0 

Stadtarchiv 0,00 22.000 3.000 1.000 1.000 1.000 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2020 

Beschilderung, touristische 
Ziele 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 26.000 26.000 0 0 0 

Übergangswohnheime 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 

verschiedene 56.990,82 41.800 37.100 32.100 32.100 29.100 

Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Anlagenvermögen: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung 

1.818,65 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Grundschule Hohne: 
Garage/Container 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 20.000 20.000 0 0 0 

Treppenlift, Fahrstuhl 0 0 0 200.000 

Grundschule Stadtfeldmark 
Zaunanlage 

0,00 0 15.000 0 0 0 
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Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze 

und Festwerte: 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GwG) 

87.419,78 89.850 112.000 67.050 66.550 66.550 

Ersatzbeschaffungen 
Festwerte Büroausstattung 

4.782,99 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Festwerte Schulen 8.761,97 16.200 13.000 13.000 13.000 13.000 

EDV 24.966,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Bücher und Medien 
Bücherei 

18.102,75 17.500 15.000 15.000 15.000 15.000 

Dienst- und Schutzkleidung 
Feuerwehr 

12.310,37 8.500 14.500 2.500 2.500 2.500 

2.4.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Gesellschafterdarlehen 
Stadtwerke / Teutel 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 5.000.000 0 2.792.000 0 0 

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen 

0,00 0 2.208.000 0 0 0 

2.4.7 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Investitionszuschuss 
Glasfasernetzt 

743.540,00 0 0 0 0 0 

Kindertageseinrichtungen 4.224,50 70.000 0 0 0 0 

Turnhallenbau TVL 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Programm „Jung kauft alt“ 0,00 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 

2.4.8 Sonstige Investitionsauszahlungen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Abriss Gebäude 
Bodelschwingh-Realschule 

0,00 0 0 250.000 0 0 
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2.4.9 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Umschuldungen 0,00 0 1.200.000 0 173.000 675.000 

Tilgung von Krediten 997.915,54 1.232.800 1.087.900 1.571.000 1.751.700 1.797.200 

Liquiditätskredit an 
Stadtwerke / Teutel 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 5.571.000 0 5.571.000 0 0 

2.4.10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

Ergebnis 

2019 
Plan 2020 

Ansatz 

2021 

Planung 

2022 

Planung 

2023 

Planung 

2024 

Tilgung Liquiditätskredit 
Stadtwerke / Teutel am 
Kreditmarkt 
NEUVERANSCHLAGUNG 

0,00 5.571.000 0 5.571.000 0 0 

Sicherstellung unterjährige 
Liquidität 

0,00 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

2.5 Verbindlichkeiten, Haftungsverhältnisse 

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften hängen in ihrer 
Höhe insbesondere von den geplanten Projekten und Maßnahmen ab. 

Durch die baulichen Neu- und Erweiterungsbauten im Schulbereich, den Maßnahmen aus dem 
ISEK zur Stärkung der Innenstadt, dem Neubau der Feuer- und Rettungswache und letztlich 
zahlreichen investiven Maßnahmen in der Gebäudesanierung und Erneuerung von Infrastruktur 
ergibt sich in den Folgejahren ein hoher Finanzierungsbedarf. 

Dieser Finanzierungsbedarf erhöht sich durch die Förderung des Breitbandausbaus der 
Stadtwerke / Teutel über einen Investitionszuschuss und die Gewährung eines 
Gesellschafterdarlehens (Neuveranschlagung für 2022) sowie für eine Kapitaleinlage in die BWG. 

Im Übrigen erhöhen sich die ausgewiesenen Verbindlichkeiten durch die vom Land als Kredite 
gewährten Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Der Schuldendienst wird vom Land 
getragen, die Kredite werden im Kreditportfolio der Stadt jedoch als Darlehen geführt. 

Die Stadt ist in der Vergangenheit keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ihnen 
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften eingegangen. Verpflichtungen aus 
Bürgschaften sind vorhanden und in der Anlage aufgeführt.  

Aus den vorhandenen Ausfallbürgschaften ist derzeit kein Risiko erkennbar, welches zu der 
Veranschlagung einer möglichen Inanspruchnahme der Stadt führt.  

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2019 betrug nach dem festgestellten 
Jahresabschluss 14.484.985,77 €. Seit dem Jahr 2011 ist im Jahr 2019 erstmalig wieder ein 
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Investitionskredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen worden (zuzüglich „Gute Schule 2020“). 
Gleichzeitig sind konsequent Mittel der Investitionspauschalen aus den GFG angespart worden, 
um insbesondere das Neubauprojekt der der Gesamtschule finanzieren zu können. Durch die 
zahlreichen Maßnahmen werden ab 2021 erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich werden. 

Die Kredite für Investitionen werden sich wie folgt entwickeln: 
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Verbindlichkeiten aus Krediten

Kredite für Investitionen Kredite zur Liquiditätssicherung pro Kopf pro Kopf NRW

Planung

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt zum 31.12.2019 liegt bei 639 € und somit deutlich 
unter der Pro-Kopf-Verschuldung in NRW in Höhe von 2.660 €.  
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Kapitel 3: 
Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in 
den folgenden 3 Jahren und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf 
des Finanzplans 
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Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Jahresergebnis 0 -2.836.100 -2.725.500 -1.681.600 -1.494.100 

Ausgleichsrücklage 10.731.794 10.731.794 7.895.694 5.170.194 3.488.594 1.994.494 

Verrechnungen allgemeine 
Rücklage 

0 0 0 0 0 

Allgemeine Rücklage 33.422.605 33.422.605 33.422.605 33.422.605 33.422.605 33.422.605 

Eigenkapital 44.154.399 44.154.399 38.482.199 35.867.299 35.229.599 33.922.999 

Der hohe Bestand der Ausgleichsrücklage reicht für den fiktiven Haushaltsausgleich im Zeitraum 
der Finanzplanung 2021 – 2024 aus. 

Die Allgemeine Rücklage verändert sich im Finanzplanungszeitraum lediglich durch Erträge und 
Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens. Diese sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen. 

Aufgrund unterschiedlicher Rechengrößen weichen die Entwicklung der Jahresergebnisse und 
dem aus dem Finanzplan ersichtlichen Deckungsbedarf an Finanzmitteln voneinander ab: 

2021 2022 2023 2024 

Ergebnisplan:  
Jahresergebnis 

-2.836.100 -2.725.500 -1.681.600 -1.494.100 

Finanzplan:     
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

-4.249.970 -2.212.010 -6.360 591.570 

Differenz -1.413.870 513.490 1.675.240 2.085.670 

Die Differenz zwischen Ergebnisplan und Finanzplan ergibt sich aus nicht zahlungswirksamen 
Erträgen und Aufwendungen: 

2021 

Abschreibung (netto) 1.471.070 

Zuführung Pensionsrückstellung 1.077.950 

Zuführung Beihilferückstellung 300.190 
Zuführung sonstige Rückstellungen 
und Erträge aus Rückstellungen 

-41.060 

Auszahlungen, z.B. aus 
Rückstellungen -1.387.920 
Erträge aus aktivierten 
Eigenleistungen -314.500 
Außerordentlicher Ertrag Corona -2.519.600 

Summe -1.413.870 
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Zu dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan die Investitionen und die 
Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die tatsächliche Deckungslücke (Finanzmittelbedarf) im 
Finanzplan ergibt sich also aus der Summe des Saldos aus laufendender Verwaltungstätigkeit, 
der Investitionstätigkeit und der Kredittilgung.  

Finanzmittelbedarf im Finanzplan: 2021 2022 2023 2024 

Saldo aus Investitionstätigkeit -16.242.235 -15.182.085 -1.521.730 43.075 

Kredittilgung -1.087.900 -1.571.000 -1.751.700 -1.797.200 

Überschuss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung 
der Kredittilgung und Investitionen 

0 0 0 0 

Verbleibender Deckungsbedarf für 
Investitionen 

-16.242.235 -15.182.085 -1.521.730 0 

Kreditaufnahmen allgemein 16.242.235 15.182.085 1.521.730 0 

Verbrauch Liquide Mittel 0 0 0 0 

Die in den Vorjahren angesparten Mittel aus den Investitionspauschalen führen nunmehr zu einer 
Reduzierung des Kreditbedarfs für den Neubau der Gesamtschule in Höhe von rd. 9,0 Mio. €. Da 
hier noch Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 zu erwarten sind, führt dies im Jahr 
2021 tatsächlich zum Verbrauch von angesparten liquiden Mitteln. 

Durch die Umgestaltung der Schdschaft und dem Neubau der Gesamtschule werden in den 
Jahren bis 2022 die Schulgebäude der Bodelschwingh-Realschule und der ehem. 
Gutenbergschule nicht mehr für schulische Zwecke benötigt.  

Das Gelände der Bodelschwingh-Realschule soll einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt 
werden. Der Saldo aus Restbuchwert und Sonderposten für das Grundstück mit Gebäude beträgt 
zum 31.12.2022 rd. 532.000 € und würde bei einem Verkauf gegen die allgemeine Rücklage 
verrechnet werden. Ein potentieller Kaufpreis über dem Buchwert des Grundstückes würde 
ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Da für unterlassene 
Instandhaltungsmaßnahmen Vorsorge durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 
580.000 € getroffen wurde, würde die Auflösung dieser Rückstellung das Jahresergebnis positiv 
beeinflussen. In der Finanzplanung für das Jahr 2022 ist dies nicht berücksichtigungsfähig. 

Für das Gebäude der ehemaligen Gutenbergschule ist eine Nachfolgenutzung noch nicht 
bestimmt. Im Zuge der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Standortwahl für die Gesamtschule ist 
das Gebäude intensiv baulich untersucht worden und es wurde ein hoher Instandhaltungsbedarf 
festgestellt. Derzeit werden künftige Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudekomplexes geprüft. Zur 
Absicherung des Instandhaltungsbedarfes wurden in vergangenen Jahren Rückstellungen in 
Höhe von insgesamt 2.357.000 € gebildet. Der Saldo aus Restbuchwert und Sonderposten für 
das Grundstück mit aufstehendem Gebäude wird zum 31.12.2022 rd. 1,4 Mio. € betragen (ohne 
Turnhalle), so dass der Bestand der vorhandenen Rückstellungen auch diesen Wert übersteigt. 
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Kapitel 4: 
Geplante wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Haushaltsjahr und Auswirkungen auf die Haushalte der laufenden Jahre 
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4 .1 Wesentliche Maßnahmen der Instandhaltung bei Gebäuden und Infrastruktur 

Vor einigen Jahren ist bei der Umsetzung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der 
Gebäude ein Systemwechsel vollzogen worden. Die Maßnahmen werden jetzt nicht nur 
projektbezogen geplant, sondern die Gebäude werden ganzheitlich betrachtet und im Rahmen 
von Sanierungsprogrammen auf Raten in einem Zeitraum von max. 5 Jahren modernisiert. Durch 
die Bündelung von Maßnahmen ergeben sich Synergieeffekte und die Kosten können aktiviert 
werden, so dass der Vermögensbestand auch bilanziell erhalten werden kann. Folgende 
Maßnahmen sind im Jahr 2021 veranschlagt: 

Gebäude Ansatz Beschreibung 

Verwaltungsgebäude 50.000 € Renovierungsprogramm 

Grundschule Stadt 30.000 € Akustikmaßnahmen OGS-Bereich/Flur 

Turnhalle GS Hohne 20.000 € Erneuerung Fenster 

Schulgebäude Margarethenstraße 10.000 € 

5.000 € 

Bodelschwingh-Realschule 10.000 € Sicherungsmaßnahmen Gebäude nach 
Freistellung Mitte 2021 

80.000 € Sicherung Heizungsbetrieb (Rückstellung) 

Hannah-Arendt-Gymnasium 20.000 € Bodenbeläge Klassenräume und Sanierung 
Abflussleitungen 

Obdachlosenunterkünfte 10.000 € Erneuerung Fenster 

Übergangsheime 20.000 € Erneuerung Fenster (Rückstellung) 

Baubetriebshof 30.000 € Renovierung Aufenthaltsräume Bauhof 

15.000 € Erneuerung Toranlage Waschhalle 

Schultebeyringshof 30.000 € Sanierung Beh. WC (Rückstellung) 

Münsterstraße 100 18.000 € Trockenlegung Außenwand (Rückstellung 

Für das Infrastrukturvermögen sind keine Ansätze vorgesehen, da in den nächsten Jahren eine 
Konzentration auf investiven Maßnahmen bei den Straßen und Brücken vorgesehen ist. 
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4 .2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen bei den Gebäuden: 

Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Sanierung 
Verwaltungsgebäude 
Tecklenburger Str. 2 
NEUVERANSCHLAGUNG 

402.000 152.000 107.000 275.000 190.000 

In der Vergangenheit erfolgten bereits die dringend erforderliche Renovierung der Büroräume 
und Flure sowie die Neugestaltung der Zentrale, sowie die Flachdachsanierung Gebäude 
Tecklenburger Str. 4, einschließlich Erneuerung der Dachrinnen. Weitere Maßnahmen stehen in 
den nächsten Jahren noch an. Dies sind insbesondere die Überarbeitung der WC-Anlagen, eine 
Erneuerung der Dachabdichtung Tecklenburger Str. 2, einschließlich des Biltzschutzes und die 
vollständige Sanierung des Nebenaufganges im Hauptgebäude (neue Fensteranlage, zurzeit 
noch Einfachverglasung). Aufgrund des zunehmend schlechten Zustandes des 
Treppenaufgangs wird diese Maßnahme vorgezogen ins Jahr 2022 von 2023. 

Die Sanierung der WC-Anlagen konnte im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Da die WC-
Anlagen noch funktional sind, wird die Erneuerung der WC-Anlage ins Jahr 2023 verschoben. 

Sanierung „Altes 
Rathaus“ 

0 129.000 160.000 0 0 

Im Gebäude „Altes Rathaus“ sind neben der Touristinfo, die Bücherei und das Archiv 
untergebracht. Um den Betrieb auch in Zukunft sicherzustellen und auch attraktiv zu gestalten, 
sind diverse Maßnahmen in den nächsten Jahren notwendig. Hierzu zählen insbesondere der 
Austausch von Fenstern (z. T. noch Einfachverglasung, die an die heutigen energetischen 
Gesichtspunkte angepasst werden), die Sanierung der WC-Anlagen (insbesondere für die 
Besucher), eine Erneuerung der Beleuchtung im Bereich der Bücherei. Eine Wärmedämmung 
des nicht ausgebauten Dachgeschosses wird ebenfalls zur Verbesserung des energetischen 
Standards als erforderlich erachtet. Die Außenwände des Kellers weisen entsprechend dem 
seinerzeitigen Baustandard Feuchteschäden auf. In der Vergangenheit wurden bereits Teile der 
Wände mit einem neuen Innenputz versehen, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden. Zur 
Sicherung der Gebäudeinstanz ist eine umfangreiche Sanierung erforderlich. 

Neubau Feuer- und 
Rettungswache 

35.000 20.000 0 0 500.000 

Derzeit laufen weiterhin Abstimmungsgespräche für den Neubau einer Feuer- und 
Rettungswache. Für das Jahr 2021 sind Haushaltsmittel für eine gutachterliche Stellungnahme 
eingerechnet worden. Im Jahr 2024 wird mit dem Abriss der  vorhandenen Gebäude gerechnet. 
Erst ab dem Jahr 2025 wird der Baubeginn der neuen Feuer- und Rettungswache erwartet.  
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Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Neubau Gesamtschule 
13.307.881 10.000.000 5.500.000 0 0 

Im Haushaltsplan 2019 war auf Grundlage des beschlossenen Raumkonzeptes und ermittelten 
Baukostendurchschnittswerten (BKI) ein Gesamtvolumen von 28.945.000 € veranschlagt. Die 
Bauarbeiten zum Neubau der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg am Standort Lengerich 
laufen derzeit. Seit dem Jahr 2020 werden die Ausschreibungen der Bauleistungen 
durchgeführt. Der Baufortschritt liegt im Zeitrahmen. Eine Fertigstellung ist für August 2022 
geplant. Mitte 2022 soll die Gesamtschule aus der ehem. Gutenberghauptschule 
(Margarethenstraße) in den Neubau ziehen.  

Bauliche Erweiterung 
Grundschulen 
NEUVERANSCHLAGUNG 

352.000 352.000 3.168.000 0 0 

Die Raumbilanzen und Raumkonzepte im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 
Grundschulen - Primarstufe (Teil 2, Anlage 2 zur Vorlage 52/2018) 
beschreiben zusätzlichen Raumbedarf an allen Grundschulen. Auf Basis dieses Berichtes 
wurde ein gesamter zusätzlicher Raumbedarf als Grundanforderung auf der Grundlage von 
Standardgrößen ermittelt und mit BKI-Werten versehen. Die konkreten baulichen Maßnahmen 
sind noch zu ermitteln. Für das Jahr 2021 sind daher Planungskosten in Höhe von 352.000 € im 
Haushalt veranschlagt worden. Im HH-Jahr 2022 wurden 3.168.000 € für die Umbau- und/oder 
Erweiterungskosten berücksichtigt. 

Aufgrund der Preissteigerungen im Baubereich wurden die Ansätze erhöht. Aufgrund der 
Vielzahl von Projekten ist eine weitere Planung des OGS-Bereichs noch nicht erfolgt. Die HH-
Mittel werden daher um 1 Jahr verschoben nach 2021/2022. 

Sanierung, Ausbau 
Grundschule Hohne 

0 50.000 340.000 1.007.000 0 

In den nächsten Jahren soll die Sanierung der Grundschule Hohne fortgeführt werden. In 2021 
soll mit den Anpassungen der Brandschutzauflagen des Kreises Steinfurt begonnen werden. 
Weiter werden in 2022 Maßnahmen wie Fenster im Westtrakt durchgeführt. Nachdem die 
Erneuerungen im Bereich Sonnenschutz, Rauchschutztüren und Beleuchtung umgesetzt sind 
soll dann im Jahr 2023 mit der vollständigen Sanierung des Fertigteiltraktes begonnen werden. 

Sanierung Grundschule 
Stadtfeldmark 

230.000 0 15.000 0 

In 2020 wurde die Sanierung der GS Stadtfeldmark abgeschlossen. Für die Erneuerung der 
Fahrradabstellanlage werden 15.000 € -bereits in 2020 vorgesehen- im Jahr 2022 neu 
veranschlagt. 
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Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Sanierung Grundschule 
Stadt 
NEUVERANSCHLAGUNG 

467.910,57 457.800 130.000 0 80.000 

In der Grundschule Stadt wurde im Jahr 2018 mit der Behinderten WC Anlage begonnen. In 
2019 wurden die ersten RS-Türen erneuert. Im Jahr 2020 sollten im Rahmen des 
Förderprogrammes „Kommunaler Klimaschutz“ die Dachsanierung, einschl. Dämmung sowie 
die Fassadendämmung am Hauptgebäude umgesetzt werden. Diese Maßnahmen wurde im 
Jahr 2020 kritisch hinterfragt. Bei der sehr kurzfristigen Anmeldung der möglichen 
Fördermaßnahmen wurde lediglich ein Teil des Gebäudes betrachtet. Inzwischen konnte einer 
Verlängerung des Förderzeitraumes erwirkt werden. Die geförderten Maßnahmen sollen um die 
energetisch zusätzlich sinnvollen und auch notwendigen Maßnahmen wie Erneuerung der 
Fenster und Sonnenschutzanlage, Gestellung des Gerüstes, Umrüsten der Räume mit LED-
Technik ergänzt werden. Diese Maßnahmen sind im Haushalt 2021 teilweise neu veranschlagt. 
In 2022 folgt noch der 2. BA für die Erneuerung der RS-Türen und die Sanierung der Lehrer 
WC-Anlage. Für 2024 ist der 2. BA für die Wärmedämmung der Fassade vorgesehen. 

Sanierung Bonhoeffer RS 
/ Gesamtschule Sek. II  

155.000 75.000 3.000.000 425.000 0 

Das Gebäude wird bis 2022 durch die Realschüler genutzt. Nach Auslaufen der Realschulen 
wird das Gebäude zur überwiegenden Nutzung durch die Oberstufe (Sek. II) der Gesamtschule 
ertüchtigt und umgebaut werden. Neben der Sek. II der Gesamtschule sollen auch Räume für 
das HAG zur Verfügung gestellt werden. Das Gebäude wurde 1981 bezugsfertig und seit 
diesem Zeitpunkt sind keine grundlegenden Sanierungen durchgeführt worden. Im Jahr 2013 ist 
die Dachfläche saniert worden. Im Jahr 2020 ist die Schüler WC-Anlage (Außentoiletten) saniert 
worden. Darüber hinaus sollte der Mehrzweckraum zur Nutzung als Klausurraum für die 
Gesamtschule und das HAG hergerichtet werden. Diese Sanierung wurde im Jahr 2020 nicht 
durchgeführt. Allerdings ist eine Teilsanierung für das Gebäude notwendig, so dass es sinnvoll 
erscheint, diesen Raum in diesem Zuge zu sanieren. Für das Jahr 2021 sollen daher Mittel für 
ein Konzept zur Teilsanierung eingeplant werden. Ab dem Jahr 2022 sind Mittel für die 
Teilsanierung eingeplant. 

4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen Infrastruktur, ÖPNV: 

Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Aufweitung 
Bahnhofstraße im 
Bereich Neubau 
Gesamtschule 

35.000 260.000 0 0 0 

Durch die Lage des Neubaus der Gesamtschule an der Bahnhofstraße (K2) ist in Abstimmung 
mit dem Kreis eine Aufweitung der Kreisstraße für die verkehrliche Anbindung notwendig. 
Kosten für die Ausführungsplanung waren für das Jahr 2020 vorgesehen. Über eine VE für das 
Jahr 2021 sollte eine Ausschreibung der Maßnahme im Herbst 2020 möglich gemacht werden. 
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Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Erneuerung von 
Fahrbahndecken 

250.000 0 250.000 0 250.000 

Erneuerung von Fahrbahndecken im Außenbereich im regelmäßigen Rhythmus von 2 Jahren 
zur Verbesserung des Zustandes und Erhöhung der Restnutzungsdauer. 

Erneuerung Rahestraße 
NEUVERANSCHLAGUNG 

925.000 925.000 0 0 0 

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Rahestraße" zwischen 
"Bahnhofstraße" und "Hans-Sachs-Straße" im Jahr 2021. Hierfür wird mit Auszahlungen in Höhe 
von 925.000 € gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der 
Gestaltung ist aufgrund des Straßenzustandes geboten.  

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 veranschlagt, jedoch verschoben 
(Neuveranschlagung). 

Erneuerung Buchenstraße 0 10.000 140.000 0 0 

Erneuerung Fritz-Gempt-
Straße 

0 10.000 200.000 0 0 

Erneuerung 
Glockengießers Kamp 

0 0 10.000 365.000 0 

Erneuerung Eichenstraße 0 0 0 10.000 265.000 

Erneuerung Lindenstraße 0 0 0 10.000 475.000 

Erneuerung Schultenstraße 0 0 0 360.000 0 

Erneuerung Auf der Laar 0 0 0 20.000 440.000 

Sonderprogramm 
Erhaltungsinvestionen 

Fahrbahnerneuerung 
Lohesch 

0 95.000 0 0 0 

Erneuerung Radwegdeck-
schicht Margarethenstr. 

0 40.000 0 0 0 

Im Rahmen des Landes- Förderprogrammes "Erhaltungsinvestitionen kommunaler 
Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege" werden folgende Maßnahmen mit bis zu 85 % 
gefördert. Voraussichtlich erhält die Stadt Lengerich einen Anteil i.H.v. 93.500 €.  

Die Fahrbahndecke im Bereich der Zufahrt zu dem Gewerbegebiet Lohesch zwischen der 
Straße "Auf der Rothenburg" und der "Iburger Straße" ist in einem mangelhaften Zustand. Eine 
Erneuerung der Fahrbahndecke in der Zufahrt zu dem Gewerbegebiet Lohesch fördert die 
Erreichbarkeit der dort ansässigen Unternehmen und mindert die Lärmbelästigung der Anlieger. 
Die Kosten belaufen sich auf 95.000 €. 
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Die Fahrbahndecke im Bereich des Radweges an der Margarethenstraße zwischen der 
"Kolpingstraße" und der jetzigen Gesamtschule ist in einem mangelhaften Zustand. Die 
Erneuerung der Fahrbahndecke in dem Bereich des Radweges fördert die Anbindung des 
Stadtgebietes an den Bahnhof (ISEK) und sichert eine schnelle und verkehrssichere Anbindung 
der Gesamtschule. Durch den neuen Deckenbelag geht eine Minderung der Lärmbelästigung 
der Anlieger einher. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €. 

Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Machbarkeitsstudie 
Neubau 
Fußgängerbrücke Hohne 

0 85.000 0 0 0 

Im Rahmen der Brückenprüfung wurde festgestellt, dass der Rückbau der Fußgängerbrücke 
über die DB notwendig war. Im Rahmen eines Sachstandsberichts zu den Brücken über 
Bahnanlagen im PU am 09.05.2019 wurden verschiedene Varianten für einen Ersatzneubau 
diskutiert. Für das Jahr 2021 sind Kosten für eine Machbarkeitsstudie/Planung vorgesehen.  

Sanierung DB-Brücke 
„Hohner Damm“ 

60.000 450.000 0 0 0 

Sanierung DB-Brücke 
„Hohner Mark“ 

0 0 60.000 450.000 0 

Ebenfalls im Rahmen des Sachstandsberichts zu den Brücken im PU am 09.05.2019 (BV 
59/2019) wurde der Instandsetzungsbedarf der Brücken Hohner Damm und Hohner Mark 
aufgezeigt. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. 

Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2019 

100.000 0 0 0 0 Wettbewerb 
Städtebauförderungs- 
mittel STEP 2020 / 2021

50.000 150.000 50.000 0 0 
251.000 291.000 0 0 0 
87.000 540.000 440.000 0 0 

135.000 235.000 1.125.000 550.000 0 

26.000 26.000 0 0 0 

Fassadenprogramm 
Wapakonetaplatz 
Bahnhofstraße 
Bodelschwinghplatz 
/ Altstadt 2021 
Beschilderung 
touristische Ziele 
Begrünte 
Bewegungsräume 

100.000 150.000 50.000 0 0 

Ausbau Radweg entlang 
der TWE (Fördermaßnahme) 

290.000 0 220.000 0 0 

Zur Verbesserung der umweltfreundlichen Mobilität und der Anbindung des Bahnhofes an das 
Schulzentrum Bahnhofstraße und die Innenstadt soll der Radweg entlang der TWE zwischen 
der Bahnhofstraße und dem Stöppelweg (2020) und bis zur Poststraße (2021) im Rahmen des 
Förderprogramms „Nachhaltige Mobilität – Verbesserung des Radverkehrs“ ausgebaut werden. 
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Vorjahre Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 

Ausbau Radweg 
Wüstenei 
(Fördermaßnahme) 

0 340.000 0 0 0 

Zur Verbesserung der umweltfreundlichen Mobilität gem. der Leitlinien 12 und 13 des ISEK (BV 
136/2017) soll der Radweg entlang der „Wüstenei“ zwischen der „Hölderlinstraße“ und dem 
„Aldruper Damm“ im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Mobilität – Verbesserung des 
Radverkehrs“ vom BM für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Jahr 2021 
ausgebaut werden. 

Anlagen ÖPNV Bahnhof 
(Fördermaßnahme) 
NEUVERANSCHLAGUNG 

470.000 0 470.000 0 0 

Nach Erwerb des Empfangsgebäudes zur Sicherung einer zeitgemäßen Umgestaltung des 
Bahnhofsvorplatzes im der MOF 3 ist der Abriss des Gebäudes, die Platzgestaltung und die 
Schaffung einer neuen Radstation vorgesehen. Die Bahn wird die Bahnsteige einschl. der 
Überdachung und die Personenunterführung sanieren. Außerdem wird sie zu beiden 
Bahnsteigen barrierefreie Zugänge schaffen und eine neue Beleuchtung, eine neue Ausstattung 
und ein neues Wegeleitsystem sind vorgesehen. Maßnahme wird für 2022 neu veranschlagt. 

Maßnahmen Städtebauförderung (STEP) 

Die Maßnahmen werden mit Zuwendungen aus Städtebauförderungsmitteln, Aktive Stadtzentren, 
veranschlagt. Der Fördersatz beträgt 50 %. 

STEP 2019 

Der Bewilligungsbescheid vom 09.08.2019 mit einem Zuwendungsbetrag von 477.500 € liegt vor, 
so dass die Förderung der Maßnahmen gesichert ist. Der Fördersatz beträgt 50 %. 

Maßnahmen Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 

Konzept etc. 135.000 135.000 0 0 00 0 

Wettbewerb 150.000 50.000 100.000 0 0 0 

Citymanagement 490.000 0 100.000 130.000 130.000 130.000 

Beteiligung Öffentlichkeit 80.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 

Verfügungsfonds 60.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 

Gestaltungsleitfaden 40.000 0 40.000 0 0 0 

Gesamt 955.000 185.000 275.000 165.000 165.000 165.000 
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STEP 2020 

Der Bewilligungsbescheid vom 30.06.2020 / 09.11.2020 mit einem Zuwendungsbetrag von 
2.270.000 € liegt vor, so dass die Förderung der Maßnahmen gesichert ist. Der Fördersatz 
beträgt 100 %. 

Städtebauförderung Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 

Städtebauliche Rahmenplanung 40.000 40.000 0 0 0 0 

Wapakonetaplatz incl. 
Beleuchtung 

557.000 15.000 251.000 291.000 0 0 

Bahnhofstraße incl. Beleuchtung 1.097.000 30.000 87.000 540.000 440.000 0 

Beschilderung touristischer Ziele 
(NEUVERANSCHLAGUNG in 
2021) 

26.000 0 26.000 26.000 0 0 

Fassadenprogramm 
(NEUVERANSCHLAGUNG ab 
2021) 

250.000 0 50.000 50.000 150.000 50.000 

Begrünte Bewegungsräume 
(NEUVERANSCHLAGUNG ab 
2021) 

300.000 0 100.000 100.000 150.000 50.000 

Gesamt 2.270.000 85.000 514.000 1.007.000 740.000 100.000 

Eine antragsmäßige Zuweisung der Fördermittel hinsichtlich der Fälligkeiten war im Hinblick auf 
die zur Verfügung gestellten Fördermittel nicht möglich. Insofern kommt es bei der Einzahlung 
aus Fördermitteln zu einer abweichenden Veranschlagung. 

STEP 2021 

Städtebauförderung Gesamt 2019 2020 2021 2022 2023 

Bodelschwingh-Platz/Altstadt 
incl. Beleuchtung 

2.101.000 56.000 135.000 235.000 1.125.000 550.000 

Der Fördersatz beträgt 50 %. Den Ausgaben stehen in der Planung jeweils 50 % gegenüber. Es 
bleibt der Bewilligungsbescheid abzuwarten. 
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Kapitel 5: 
Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus 
Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur 
Liquiditätssicherung inclusive eines darzustellenden Abbaupfades 
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Die Stadt Lengerich hat im Jahr 2016 die letzten Liquiditätskredite zurückgezahlt. Im 
Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist ein teilweise erheblicher Bedarf für Liquiditätskredite, die am 
Jahresende nicht vollständig getilgt werden können, ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der 
tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel zum 31.12.2020 sind diese allerdings voraussichtlich 
nicht notwendig.  

In der Haushaltssatzung werden Ermächtigungen für folgende Liquiditätskredite vorgesehen: 

Bedarfsposition für unterjährige kurzfristige Bedarfe   9.000.000 € 
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Kapitel 6 – Bei Haushaltssicherungskonzept: 
Darstellung der im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen und deren Auswirkungen 
auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
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Kapitel 7: 
Darstellung der wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen (tatsächlich und 
erwartet), die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der 
Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus 
Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften 
und anderen Gewährverträgen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit 
und unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen 
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Die Stadt Lengerich hält eine Vielzahl von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen, bzw. 
ist Mitglied in diversen Zweckverbänden. Der gesamte Konsolidierungskreis der Stadt 
Lengerich ist als schematische Darstellung als Anlage beigefügt.  

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus diesen Beteiligungen und 
Mitgliedschaften sind nachfolgend aufgeführt. 

Stadtentwässerung Lengerich (SEL) 

Die SEL wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lengerich geführt. Aufgaben 
der Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die schadlose Ableitung 
und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und alle den 
Betriebszweck fördernden Maßnahmen. 

Die mittelfristige Haushaltsplanung für die von der Stadt zu entrichtenden 
Straßenentwässerungskostenanteile stellt sich wie folgt dar: 

Ist 

2016 

Ist 

2017 

Ist 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

472 T€ 450 T€ 404 T€ 485 T€ 405 T€ 415 T€ 400 T€ 400 T€ 400 T€ 

Ab dem Jahr 2022 wird voraussichtlich die Reinigung der Straßenabläufe durch die SEL 
durchgeführt und ist daher mit jährlich 20 T€ im städtischen Haushalt zu veranschlagen. 

Das Eigenkapital der SEL betrug zum 31.12.2019 rd. 24.368 T€. Dies entspricht einer 
Eigenkapitalquote von 48,81 %. 

Folgende Jahresergebnisse hat die SEL in den Vorjahren erzielt: 

Ist 

2015 

Ist 

2016 

Ist 

2017 

Ist 

2018 

Ist 

2019 

561 T€ 478 T€ 688 T€ 629 T€ 676 T€ 

Als Gewinnabführung erhält die Stadt von der SEL lediglich eine Verzinsung (4,6 %) des 
Stammkapitals (5.000 T€) in Höhe von jährlich 230 T€. Der nach der aktuellen Rechtslage 
höchstens anzuwendende kalkulatorische Zinssatz für das Kalkulationsjahr 2021 beträgt 
5,42%. 

Bäder und Wasser GmbH (BWG) 

Die Stadt Lengerich ist mit einem Anteil von 71,2 % an der BWG beteiligt. Die BWG betreibt 
die im Eigentum der Gesellschafter befindlichen und von der Gesellschaft gepachteten 
Hallen- und Freibäder. Darüber hinaus verwaltet die BWG die Beteiligung an der Stadtwerke 
Lengerich GmbH (SWL), die wiederum diverse Tochtergesellschaften und Beteiligungen an 
anderen Unternehmen hält. 
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Die Gesellschafter der BWG sind zum Ausgleich eintretender Verluste verpflichtet. Gewinne 
werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jeweiligen Bäder- und Wasserbetriebe 
ausgeschüttet.  

Die mittelfristige Haushaltsplanung für die auszugleichenden Verluste (-) bzw. die 
ausgeschütteten Gewinne stellt sich wie folgt dar: 

Ist 

2016 

Ist 

2017 

Ist 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

4 T€ 13 T€ -181 T€ -426 T€ -350 T€ - 669 T€ - 669 T€ -669 T€ - 669 € 

Der am 17.12.2020 beschlossene Wirtschaftsplan weist für den Finanzplanungszeitraum 
folgende Verlustausgleiche aus: 

2020 349.944 € 
ab 2021 669.271 € 

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich nicht nur aus dem Betriebsergebnis, sondern 
auch der berücksichtigten (Mindest-)Dividende aus den Stadtwerken Lengerich (SWL).  

Nach den aktuellen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine 
Verlustübernahme in Höhe von -669.271 € in dem kommunalen Haushalt einzuplanen. 
Aufgrund der im Aufsichtsrat beschlossenen Systematik ist dieses Ergebnis als mittlerweile 
sehr sicher zu betrachten und muss daher als Verlustabdeckung in den kommunalen 
Haushalt der Stadt Lengerich aufgenommen werden. 

Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL) 
Die Stadt Lengerich ist über die BWG mittelbar an der SWL beteiligt. Die SWL ist ein 
Energieversorger mit Strom- und Gasverteilung in operativen Geschäft. Die 
energiewirtschaftlichen Tätigkeiten der SWL werden von den einzelnen 
Tochtergesellschaften ausgeführt. Die Stromverteilung und die Gasverteilung werden von 
den Tochtergesellschaften ÜNG (SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH) und VNG (SWL 
Verteilungsnetzgesellschaft mbH) ausgeführt. Die Netze sind im Eigentum der SWL 
verblieben. Die technischen Anlagen mit den Nebenanlagen wurden im Rahmen von 
Pachtverträgen von der SWL an die VNG und ÜNG zur Nutzung überlassen. Die SWL ist 
aktuell Strom- und Gasversorger im Bereich der Grund- und Ersatzversorgung. Darüber 
hinaus werden auch Kunden von der VTG (SWL Vertriebsgesellschaft mbH) versorgt. Des 
Weiteren führt die SWL einige technische und kaufmännische Dienstleistungen für die 
Tochtergesellschaften aus. Die SWL macht somit freiwillig von den Entflechtungsvorschriften 
des § 7 Abs. 1 EnWG Gebrauch. 

Bereits mit Beschluss vom 04.04.2017 hat der Rat der Stadt Lengerich beschlossen, der 
SWL ein Gesellschafterdarlehen bis zu einer Höhe von 5.000 T€, für den Ausbau der 
Infrastruktur im Stadtgebiet, zur Verfügung zu stellen. Das Darlehen soll zur Durchführung 
dieser Investitionen und zur Sicherstellung der Finanzierung dienen. Die Mittel wurden bereits 
in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 veranschlagt, jedoch nicht von der SWL 
abgerufen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist nun ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 

- 101 -



2.792 T€ veranschlagt. Der Differenzbetrag in Höhe von 2.208 T€ ist im Haushaltsjahr 
2021 als Kaptaleinlage in die BWG veranschlagt.  

Die SWL baut mit ihrem 100%igen Tochterunternehmen der teutel GmbH im Außengebiet der 
Stadt Lengerich mit Hilfe von Fördermitteln ein Breitbandnetz. Die teutel GmbH hat nach 
einer erfolgreichen europaweiten Ausschreibung durch die Teutoburger Planungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) den Auftrag erteilt bekommen, dass Breitbandnetz 
in den geförderten unterversorgten Gebieten der Kommune zu errichten und zu betreiben. Da 
die zugesagten Fördermittel nur sehr schleppend fließen, benötigt die SWL zur Sicherstellung 
der Zwischenfinanzierung kurzfristige Darlehen (Überbrückungsliquidität). Mit Vertrag vom 
06.08.2019 hat die Stadt der SWL einen Überbrückungskredit in Höhe von 5.571 T€ gewährt. 
Die Mittel wurden bereits in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 veranschlagt, jedoch 
nicht von der SWL abgerufen. Aus diesem Grund erfolgt ein erneuter Ansatz im 
Haushaltsjahr 2021. 

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) 
Die Stadt ist mit 25 % an der TPDG beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die 
Koordinierung des Breitbandausbaus in den alleine durch den Markt unerschließbaren 
Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. Dabei soll die 
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im 
größtmöglichen Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ 
vom 22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden. 

Die Förderprogramme zum Breitbandausbau von Bund und Land sehen einen Eigenanteil der 
Kommunen von Mindestens 10 % vor. Der Eigenanteil der Stadt Lengerich beträgt insgesamt 
1.446 T€. Der Eigenanteil wird nach Baufortschritt von der TPDG eingefordert. Im 
Haushaltsjahr 2018 waren dies 315 T€, im Jahr 2019 wurden 744T€ eingefordert und im Jahr 
2020 243 T€. 

Der geleistete Eigenanteil wird als Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz aktiviert. 
Nach vollständiger Zahlung des Eigenanteils wird dieser über einen Zeitraum von 25 Jahren 
ratierlich reduziert. 

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verluste von max. 15 T€ sind durch den 
Gewinnvortrag gedeckt. Ein Verlustausgleich seitens der Stadt ist nicht vorgesehen. 

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (LGE) 
Die LGE ist eine 100%ige Tochter der Stadt. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, 
die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung. Ferner vermietet und 
verpachtet die Gesellschaft Grundstücke. Ausgenommen sind die Grundstücksgeschäfte, die 
von der Liegenschaftsabteilung der Stadt Lengerich wahrgenommen werden und der 
hoheitlichen Aufgabenerledigung dienen. 

Ziele der Gesellschaft sind die soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
Lengerich. 
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Eine Verlustübernahme seitens der Stadt war bisher nicht erforderlich, da entstandene 
Jahresfehlbeträge stets durch vorhandene Gewinnvorträge ausgeglichen werden konnten 
und sie wird für die Zukunft auch nicht veranschlagt. 

Die Stadt Lengerich hat von der Gesellschaft das Gempt-Ensemble gemietet. Der jährliche 
Mietzins beträgt 268 T€. 

Im März 2010 ist zwischen der Stadt Lengerich und der LGE der Abschluss eines 
Erschließungsvertrages für die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 120 „Gewerbepark 
Antruper Esch“ beschlossen worden. Unter Berücksichtigung der realisierbaren Einnahmen 
sowie der notwendigen Ankaufs-, Planungs-, Erschließungs- und Finanzierungskosten hat 
sich ein Defizit bei der Vermarktung der Gewerbeflächen von insgesamt 285 T€ ergeben. Da 
die LGE für die Stadt im Sinne einer aktiven Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächen 
entwickelt und vermarktet hat, zahlt die Stadt entsprechend des abgeschlossenen 
Erschließungsvertrages einen Investitionskostenzuschuss in Höhe des vor genannten 
Vermarktungsdefizits. Der Zuschuss wurde im Jahresabschluss des Jahres 2018 als 
Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und wird über einen Zeitraum von 20 Jahren 
ratierlich reduziert.  

Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land 

Die Stadt Lengerich ist mit einem Stimmanteil von 46,67 % an der Musikschule 
Tecklenburger Land beteiligt. Der Zweckverband ist Träger der Musikschule in den Städten 
Lengerich und Tecklenburg sowie den Gemeinden Ladbergen und Lienen. Der 
Zweckverband stellt die Ortsbezogenheit der Musikausbildung durch die Musikschule in den 
Mitgliedsgemeinden sicher, insbesondere die musikalische Früherziehung und 
Grundausbildung finden in den beteiligten Verbandsgemeinden statt. 

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird, soweit er nicht durch Gebühren und Zuschüsse 
gedeckt ist, von den Verbandsmitgliedern durch eine Verbandsumlage gedeckt. Der für die 
Höhe der Umlage maßgebende Kostenaufwand ermittelt sich aus den für die Schüler der 
Verbandsgemeinden erteilten Unterrichtsstunden. Grundlage hierfür ist jeweils die tatsächlich 
erteilte Stundenzahl im II. Trimester (01.05.-31.08.) des Abrechnungsjahres. Für den 
Umlageanteil gilt je Verbandsmitglied ein Höchstbetrag, der in Ausnahmefällen bis 10 v. H. 
überschritten werden darf. Der Höchstbetrag für die Stadt Lengerich beträgt 200.000 € und ist 
in der mittelfristige Haushaltsplanung jährlich zum Ansatz gebracht. 

Zweckverband Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg 
Die Stadt Lengerich ist mit einem Stimmanteil von 58,33 % an dem Zweckverband beteiligt. 
Die Städte Lengerich und Tecklenburg haben sich zu einem Schulverband als Zweckverband 
nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW). 
zusammengeschlossen. Der Schulverband ist Schulträger der Gesamtschule Lengerich / 
Tecklenburg. 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 errichten die Städte Lengerich und Tecklenburg gemeinsam 
eine jahrgangsweise aufbauende integrierte Gesamtschule im Ganztagsbetrieb. Die 
Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg wird als Schule des gemeinsamen Lernens am 
Hauptstandort in Lengerich (Sekundarstufe I und Sekundarstufe II) und am Teilstandort in 
Tecklenburg (Sekundarstufe I) eingerichtet. 
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Der Schulverband hat die Aufgabe, die von ihm getragene Schule zu führen, zu organisieren 
und auszustatten, dass die einschlägigen Vorschriften des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen und der dazu bestehenden Durchführungsbestimmungen erfüllt werden. 

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird, soweit er nicht durch Erträge gedeckt ist, von 
den Verbandsmitgliedern durch eine Verbandsumlage gedeckt. Grundlage für die Aufteilung 
ist die tatsächliche Anzahl der Schüler die den jeweiligen Schulstandort zum 15.10. des dem 
jeweiligen Haushaltsjahr vorangehenden Jahres besucht haben.  

Die mittelfristige Haushaltsplanung für die von der Stadt zu entrichtenden Verbandsumlage 
stellt sich wie folgt dar: 

Ist 

2017 

Ist 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 
2024 

89 T€ 195 T€ 264 T€ 333 T€ 405 T€ 459 T€ 523 T€ 585 T€ 
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Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der 
Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen 
Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-
Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts 
und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Dieses NKF-
Kennzahlenset liegt der nachfolgend dargestellten Tabelle zugrunde. 

Darüber hinaus sind Kennzahlen aufgenommen worden, die das NKF-Kennzahlenset 
konkretisieren bzw. ergänzen. Insgesamt betrachtet, steht damit ein geeignetes Instrument zur 
Haushaltsanalyse und zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Lengerich zur 
Verfügung. 

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei 
vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde 
zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. 
Um dies zu vermeiden, werden die Kennzahlen zusätzlich in einer Zeitreihe mehrerer Jahre 
dargestellt. 

- 108 -



E
rw

ei
te

rt
es

 N
K

F
-K

en
n

za
h

le
n

se
t

S
ta

nd
: H

au
sh

al
ts

pl
an

en
tw

ur
f 2

02
1

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Is
td

at
en

Is
td

at
en

Is
td

at
en

P
la

n
d

at
en

P
la

n
d

at
en

A
u

fw
an

d
sd

ec
ku

n
g

sg
ra

d
(O

rd
en

tli
ch

e 
E

rt
rä

ge
 / 

or
de

nt
lic

he
 A

uf
w

en
du

ng
en

) 
x 

10
0

11
0,

0%
10

4,
7%

10
0,

3%
10

0,
6%

90
,5

%
E

ig
en

ka
p

it
al

q
u

o
te

 I*
(E

ig
en

ka
pi

ta
l /

 B
ila

nz
su

m
m

e)
 x

 1
00

24
,0

%
24

,8
%

24
,3

%
E

ig
en

ka
p

it
al

q
u

o
te

 II
*

(E
ig

en
ka

pi
ta

l +
 S

on
de

rp
os

te
n 

fü
r 

Z
uw

en
du

ng
en

 u
nd

 B
ei

tr
äg

e)
 x

 1
00

 / 
B

ila
nz

su
m

m
e

67
,3

%
65

,8
%

63
,2

%
F

eh
lb

et
ra

g
sq

u
o

te
*

(n
eg

at
iv

es
 J

ah
re

se
rg

eb
ni

s 
/ (

A
us

gl
ei

ch
sr

üc
kl

ag
e 

+
 A

llg
em

ei
ne

 R
üc

kl
ag

e)
) 

x 
(-

10
0)

./.
 

./.
./.

In
fr

as
tr

u
kt

u
rq

u
o

te
*

(I
nf

ra
st

ru
kt

ur
ve

rm
ög

en
 / 

B
ila

nz
su

m
m

e)
 x

 1
00

40
,0

%
38

,0
%

36
,5

%
A

b
sc

h
re

ib
u

n
g

si
n

te
n

si
tä

t
(B

ila
nz

ie
lle

 A
bs

ch
re

ib
un

ge
n 

au
f A

nl
ag

ev
er

m
ög

en
 / 

or
de

nt
lic

he
 A

uf
w

en
du

ng
en

) 
x 

10
0

8,
2%

8,
1%

8,
6%

8,
7%

8,
6%

D
ri

tt
fi

n
an

zi
er

u
n

g
sq

u
o

te
(E

rt
rä

ge
 a

us
 d

er
 A

uf
lö

su
ng

 v
on

 S
on

de
rp

os
te

n 
/ b

ila
nz

ie
lle

 A
bs

ch
re

ib
un

ge
n 

au
f 

A
nl

ag
ev

er
m

ög
en

) 
x 

10
0

73
,3

%
70

,0
%

67
,8

%
73

,1
%

65
,8

%

In
ve

st
it

io
n

sq
u

o
te

*
B

ru
tto

in
ve

st
iti

on
en

 / 
(A

bg
än

ge
 d

es
 A

nl
ag

ev
er

m
ög

en
s 

+
 A

bs
ch

re
ib

un
ge

n 
au

f d
as

 
A

nl
ag

ev
er

m
ög

en
) 

x 
10

0
93

,9
%

48
,2

%
87

,8
%

N
et

to
-N

eu
ve

rs
ch

u
ld

u
n

g
S

ch
ul

de
na

uf
na

hm
e 

- 
S

ch
ul

de
nt

ilg
un

g
-8

58
.1

07
,6

5 
€

-3
05

.5
73

,3
7 

€
98

0.
68

1,
88

 €
8.

14
2.

27
7,

00
 €

15
.1

54
.3

35
,0

0 
€

A
n

la
g

en
d

ec
ku

n
g

sg
ra

d
 II

*
(E

ig
en

ka
pi

ta
l +

 S
on

de
rp

os
te

n 
fü

r 
Z

uw
en

du
ng

en
 u

nd
 B

ei
tr

äg
e 

+
 la

ng
fr

is
tig

es
 

F
re

m
dk

ap
ita

l) 
x 

10
0 

/ A
nl

ag
ev

er
m

ög
en

94
,9

%
96

,6
%

96
,7

%

D
yn

am
is

ch
er

 V
er

sc
h

u
ld

u
n

g
sg

ra
d

*
E

ffe
kt

iv
ve

rs
ch

ul
du

ng
 / 

S
al

do
 a

us
 la

uf
en

de
r 

V
er

w
al

tu
ng

st
ät

ig
ke

it 
(F

R
)

11
,7

7,
5

12
,2

L
iq

u
id

it
ät

 II
. G

ra
d

es
*

((
Li

qu
id

e 
M

itt
el

 +
 k

ur
zf

ris
tig

e 
F

or
de

ru
ng

en
) 

/ k
ur

zf
ris

tig
e 

V
er

bi
nd

lic
hk

ei
te

n)
 x

 1
00

35
8,

0%
58

1,
0%

52
6,

0%
K

u
rz

fr
is

ti
g

e 
V

er
b

in
d

lic
h

ke
it

sq
u

o
te

*
(k

ur
zf

ris
tig

e 
V

er
bi

nd
lic

hk
ei

te
n 

/ B
ila

nz
su

m
m

e)
 x

 1
00

 
1,

7%
1,

5%
1,

9%
Z

in
sl

as
tq

u
o

te
(F

in
an

za
uf

w
en

du
ng

en
 / 

or
de

nt
lic

he
 A

uf
w

en
du

ng
en

) 
x 

10
0

3,
4%

0,
5%

0,
7%

1,
2%

0,
6%

N
et

to
-S

te
u

er
q

u
o

te
 (

g
es

am
t)

(S
te

ue
re

rt
rä

ge
 -

 G
ew

S
t.U

m
la

ge
 -

 F
in

an
zi

er
un

gs
be

t. 
F

on
ds

 D
t. 

E
in

he
it)

  /
 (

or
de

nt
lic

he
 

E
rt

rä
ge

 -
 G

ew
S

t.U
m

la
ge

 -
 F

in
an

zi
er

un
gs

be
t. 

F
on

ds
 D

t. 
E

in
he

it)
 x

 1
00

69
,7

%
69

,9
%

69
,5

%
70

,1
%

67
,4

%

N
et

to
-S

te
u

er
q

u
o

te
 (

G
ru

n
d

st
eu

er
 A

)
E

rt
rä

ge
 G

ru
nd

st
eu

er
 A

 / 
(o

rd
en

tli
ch

e 
E

rt
rä

ge
 -

 G
ew

S
t.U

m
la

ge
 -

 F
in

an
zi

er
un

gs
be

t. 
F

on
ds

 D
t. 

E
in

he
it)

 x
 1

00
0,

23
%

0,
22

%
0,

24
%

0,
24

%
0,

25
%

N
et

to
-S

te
u

er
q

u
o

te
 (

G
ru

n
d

st
eu

er
 B

)
E

rt
rä

ge
 G

ru
nd

st
eu

er
 B

 / 
(o

rd
en

tli
ch

e 
E

rt
rä

ge
 -

 G
ew

S
t.U

m
la

ge
 -

 F
in

an
zi

er
un

gs
be

t. 
F

on
ds

 D
t. 

E
in

he
it)

 x
 1

00
7,

84
%

7,
63

%
8,

50
%

8,
54

%
9,

32
%

N
et

to
-S

te
u

er
q

u
o

te
 (

G
ew

er
b

es
te

u
er

)
(G

ew
er

be
st

eu
er

er
tr

äg
e 

- 
G

ew
S

t.U
m

la
ge

 -
 F

in
an

zi
er

un
gs

be
t. 

F
on

ds
 D

t. 
E

in
he

it)
  /

 
(o

rd
en

tli
ch

e 
E

rt
rä

ge
 -

 G
ew

S
t.U

m
la

ge
 -

 F
in

an
zi

er
un

gs
be

t. 
F

on
ds

 D
t. 

E
in

he
it)

 x
 1

00
37

,4
3%

36
,2

0%
32

,0
0%

33
,1

0%
30

,5
8%

Z
u

w
en

d
u

n
g

sq
u

o
te

(E
rt

rä
ge

 a
us

 Z
uw

en
du

ng
en

 / 
or

de
nt

lic
he

 E
rt

rä
ge

) 
x 

10
0

10
,3

%
10

,2
%

11
,8

%
13

,4
%

14
,0

%
P

er
so

n
al

in
te

n
si

tä
t

(P
er

so
na

la
uf

w
en

du
ng

en
 / 

or
de

nt
lic

he
 A

uf
w

en
du

ng
en

) 
x 

10
0

24
,0

%
23

,4
%

25
,5

%
26

,3
%

26
,1

%
S

ac
h

- 
u

n
d

 D
ie

n
st

le
is

tu
n

g
si

n
te

n
si

tä
t

(A
uf

w
en

du
ng

en
 fü

r 
S

ac
h-

 u
nd

 D
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

 / 
or

de
nt

lic
he

 A
uf

w
en

du
ng

en
) 

x 
10

0
13

,5
%

15
,1

%
12

,5
%

13
,4

%
12

,8
%

T
ra

n
sf

er
au

fw
an

d
sq

u
o

te
(T

ra
ns

fe
ra

uf
w

en
du

ng
en

 / 
or

de
nt

lic
he

 A
uf

w
en

du
ng

en
) 

x 
10

0
47

,0
%

45
,9

%
46

,1
%

44
,0

%
44

,6
%

H
au

sh
al

ts
w

ir
ts

ch
af

tl
ic

h
e 

G
es

am
ts

it
u

at
io

n

K
en

n
za

h
le

n
 z

u
r 

V
er

m
ö

g
en

sl
ag

e

K
en

n
za

h
le

n
 z

u
r 

F
in

an
zl

ag
e

K
en

n
za

h
le

n
 z

u
r 

E
rt

ra
g

sl
ag

e

* 
D

a 
fü

r 
di

e 
P

la
nj

ah
re

 k
ei

ne
 P

la
nb

ila
nz

 a
uf

ge
st

el
lt 

w
ird

, l
as

se
n 

si
ch

 d
ie

 B
ila

nz
ke

nn
za

hl
en

 h
ie

rf
ür

 n
ic

ht
 b

er
ec

hn
en

.

- 109 -



Bewirtschaftungsregelungen 

Jedes Produkt bildet ein Budget. 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 
gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW darüber hinaus zu den unten aufgeführten Budgets verbunden. 
Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan und für Investitionen. 

Budget 10 
Produkte:   01.111.01,  01.111.02,  01.111.03,  02.121.01,  15.571.01 

Budget 20 
Produkte:   01.111.04,   01.111.05,   15.573.01, 16.611.01,   16.612.01 

Budget 32 
Produkte:   02.122.01,   02.122.02,    02.122.03,   02.126.01, 05.374.01, 15.573.02 

Budget 40 
Produkte:   03.211.01, 03.212.01, 03.215.01, 03.217.01, 03.218.01, 03.241.01, 03.243.01, 

04.263.01, 04.272.01, 04.281.01, 06.366.01, 08.421.01, 08.424.01, 15.575.01 

Budget 50 
Produkte:   05.311.01,  05.312.01,  05.331.01,  05.351.01,  06.365.01 

Budget 60 
Produkte:   09.511.01,  10.521.01,  10.522.01,  10.523.01,  11.537.01,  12.545.01, 

12.547.01,  12.548.01,  13.552.01,  13.553.01,  14.561.01 

Budget 65 
Produkte:   01.111.06,  01.111.07,  05.375.01 

Budget 66 
Produkte:   01.111.08,  06.366.02,  12.541.01 

Von dieser Deckungsfähigkeit sind ausgenommen, 

• Personal- und Versorgungsaufwendungen, (diese bilden ein eigenes Budget)
• Abschreibungen (diese bilden ein eigenes Budget),
• Aufwendungen für Schadensfälle und
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters (siehe § 14 KomHVO NRW).

Fördermittel dürfen grundsätzlich budgetübergreifend zur Deckung von 
Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung verwendet werden. 

Besondere Budgetregeln für die Ansätze des Haushaltsjahres 2021: 

Die Ansätze für den Medienentwicklungsplan dürfen im Rahmen der dort ausgewiesen 
Verwendung für die Anschaffungen in den Produkten des Produktbereichs 03 als auch für 
bauliche Maßnahmen (insbesondere IT-Infrastruktur) im Produkt Gebäudewirtschaft (01.111.06) 
verwendet werden. 

Der Ansatz für den Neubau der Gesamtschule im Produkt Gebäudewirtschaft (01.111.06) 
beinhaltet sowohl Baukosten als auch Kosten für die Einrichtung (Kostengruppe 200 - 700). Die 
Mittel dürfen budgetübergreifend nach den Zuordnungsvorschriften gebucht werden. 

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie dürfen 
budgetübergreifend nach den Zuordnungsvorschriften verwendet werden. 
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Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen / Auszahlungen 
gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW 

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW werden folgende Sachkonten jeweils getrennt im Ergebnisplan 
und im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Nr. Bezeichnung Produkt Kontengruppe / Konto Bemerkungen 

Ergebnisplan Finanzplan 

1 Personalaufwendungen, -
auszahlungen 
Versorgungsaufwendungen, -
auszahlungen 

alle 50/51 70/71 Die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen, -
auszahlungen innerhalb der 
Kontengruppe 50/51 und 
innerhalb der Kontengruppe 
70/71 sind jeweils gegenseitig 
deckungsfähig. 

2 Abschreibungen alle 57 Die Aufwendungen für 
Abschreibungen in der 
Kontengruppe 57 sind 
gegenseitig deckungsfähig. 

3 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 
Baubetriebshof 

alle 58 Die Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen 
mit dem Baubetriebshof 
(Kontengruppe 58) sind 
gegenseitig deckungsfähig. 

4 Aufwendungen / 
Nutzungsentgelt aus internen 
Leistungsbeziehungen 
Gebäudemanagement 

alle 58 Die Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen 
mit dem Gebäudemanagement 
(Kontengruppe 58) sind 
gegenseitig deckungsfähig. 

Des Weiteren wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW festgelegt 

• Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke erhöhen die
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für den entsprechenden Zweck.

• Mehrerträge/-einzahlungen aus Schadensersatzleistungen erhöhen die Ermächtigungen
für Aufwendungen und Auszahlungen für den entsprechenden Zweck.

• Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die
Ermächtigungen des Budgets. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und
Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige 
Aufwendungen oder Auszahlungen. 
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Neuveranschlagung 

Maßnahmen, die zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht begonnen wurden, sind neu zu 
veranschlagen. Bei Neuveranschlagung von Aufwendungen / Auszahlungen dürfen die Ansätze 
des Vorjahres nicht verwendet werden. 

Budgetverantwortung 

Für die Budgets trägt die Fachdienstleitung die Budgetverantwortung, in deren 
Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden. Die 
Budgetverantwortung umfasst: 

• die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
• die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
• die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere

die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets und
• die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den

Bürgermeister über den Fachdienst Finanzen, Steuern und Kasse.
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Ergebnisplan/Finanzplan
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Ergebnisplan  2021

PlanungErtrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

-    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Jahresergebnis
      (= Zeilen 22 und 25)

-     globaler Minderaufwand

=     Jahresergebnis nach Abzug globaler 
       Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

       Verrechnete Erträge
       bei Vermögensgegenständen

       Verrechnete Erträge
       bei Finanzanlagen

       Verrechnete Aufwendungen
       bei Vermögensgegenständen

       Verrechnete Aufwendungen
       bei Finanzanlagen

Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

 36.044.232,92

 5.984.948,09

 32.820,29

 2.809.006,61

 1.177.541,56

 3.160.815,93

 1.426.625,64

 70.972,04

 0,00

 50.706.963,08

 12.889.783,26

 1.474.758,66

 6.297.483,57

 4.349.075,87

 23.305.621,72

 2.250.166,71

 50.566.889,79

 140.073,29

 236.907,13

 347.100,20

-110.193,07

 29.880,22

 0,00

 0,00

 0,00

 29.880,22

 0,00

 29.880,22

 12.473,58

 0,00

-16.675,69

 0,00

-4.202,11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 37.220.100

 7.037.770

 2.000

 2.872.800

 1.154.880

 2.928.780

 1.029.200

 202.000

 0

 52.447.530

 13.724.160

 1.734.815

 7.004.000

 4.527.640

 22.937.575

 2.184.940

 52.113.130

 334.400

 282.400

 616.000

-333.600

 800

 0

 0

 0

 800

 0

 800

 0

 0

 0

 0

 0

 34.173.000

 7.007.330

 2.000

 3.015.010

 1.225.560

 3.208.700

 1.115.400

 314.500

 0

 50.061.500

 14.406.400

 2.040.200

 7.100.900

 4.740.400

 24.644.800

 2.365.700

 55.298.400

-5.236.900

 234.400

 353.200

-118.800

-5.355.700

 2.519.600

 0

 2.519.600

-2.836.100

 0

-2.836.100

 0

 0

 0

 0

 0

 36.026.000

 5.477.080

 2.000

 3.012.240

 1.170.960

 3.249.200

 1.264.700

 328.000

 0

 50.530.180

 14.443.140

 2.004.000

 6.463.000

 5.143.530

 24.598.710

 2.139.900

 54.792.280

-4.262.100

 261.900

 410.700

-148.800

-4.410.900

 1.685.400

 0

 1.685.400

-2.725.500

 0

-2.725.500

 0

 0

 0

 0

 0

 37.511.000

 5.401.830

 2.000

 3.031.460

 1.169.960

 3.304.200

 1.315.400

 171.000

 0

 51.906.850

 14.645.460

 2.021.000

 6.300.600

 5.571.140

 24.115.900

 2.017.450

 54.671.550

-2.764.700

 260.600

 403.500

-142.900

-2.907.600

 1.226.000

 0

 1.226.000

-1.681.600

 0

-1.681.600

 0

 0

 0

 0

 0

 39.451.000

 5.346.140

 2.000

 3.063.080

 1.172.360

 3.362.200

 1.335.400

 208.500

 0

 53.940.680

 14.884.500

 2.044.500

 6.363.150

 5.502.570

 25.118.710

 2.015.150

 55.928.580

-1.987.900

 259.300

 388.500

-129.200

-2.117.100

 623.000

 0

 623.000

-1.494.100

 0

-1.494.100

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Finanzplan  2021

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

      nachrichtlich: Globaler Minderaufwand

=    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 9 und 16)

+    Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

+    Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=     Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

 -    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    Auszahlungen für Baumaßnahmen

 -    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

 -    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=     Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

=    Saldo aus Investitionstätigkeit
      (= Zeilen 23 und 30)

=    Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
      (= Zeilen 17 und 31)

+     Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
       Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 
       gleichkommenden Rechtsverhältnissen
+     Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von 
       Krediten zur Liquiditätssicherung
 -     Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
       für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich 
       kommenden Rechtsverhältnissen
-      Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten 
       zur Liquiditätssicherung
=     Saldo aus Finanzierungstätigkeit

=     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
      (= Zeilen 32 und 37)

+     Anfangsbestand an Finanzmitteln

=     Liquide Mittel
       (= Zeilen 38 und 39)

 35.547.409,11

 3.930.730,59

 9.650,19

 2.301.440,17

 1.200.004,81

 3.268.227,04

 1.083.067,94

 236.907,13

 47.577.436,98

 10.992.515,78

 1.480.477,45

 5.862.417,33

 234.903,70

 23.214.926,13

 1.832.039,65

 43.617.280,04

 0,00

 3.960.156,94

 2.426.077,57

 9.342,65

 1.358,14

 121.856,32

 0,00

 2.558.634,68

 27.297,89

 3.406.262,68

 660.157,69

 6.250,00

 747.764,50

 0,00

 4.847.732,76

-2.289.098,08

 1.671.058,86

 2.161.246,00

 0,00

 1.197.915,54

 0,00

 963.330,46

 2.634.389,32

 13.778.446,61

 16.412.835,93

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 37.220.100

 4.090.340

 2.000

 2.405.450

 1.145.790

 2.928.780

 1.029.200

 282.400

 49.104.060

 12.035.860

 1.556.450

 7.450.950

 616.000

 22.892.470

 2.172.840

 46.724.570

 0

 2.379.490

 3.357.500

 6.500

 145.070

 480.000

 0

 3.989.070

 195.000

 16.579.050

 1.282.760

 5.000.000

 130.000

 0

 23.186.810

-19.197.740

-16.818.250

 14.946.077

 8.571.000

 6.803.800

 8.571.000

 8.142.277

-2.772.078 

 16.412.835,93

13.640.757,56

 34.173.000

 3.738.000

 2.000

 2.526.650

 1.216.470

 3.208.700

 1.115.400

 234.400

 46.214.620

 12.771.370

 1.840.700

 7.458.050

 353.200

 24.569.370

 3.471.900

 50.464.590

 0

-4.249.970

 5.121.800

 86.000

 128.170

 242.000

 0

 5.577.970

 1.285.000

 16.313.050

 1.924.155

 2.208.000

 90.000

 0

 21.820.205

-16.242.235

-20.492.205

 17.442.235

 5.000.000

 2.287.900

 5.000.000

 15.154.335

-5.337.870

 13.640.758

8.302.888

 36.026.000

 1.974.700

 2.000

 2.560.450

 1.161.870

 3.249.200

 1.115.400

 261.900

 46.351.520

 13.044.210

 1.880.000

 6.579.150

 410.700

 24.521.670

 2.127.800

 48.563.530

 0

-2.212.010

 4.518.010

 1.916.000

 129.480

 143.000

 0

 6.706.490

 655.000

 16.865.500

 1.206.075

 2.792.000

 120.000

 250.000

 21.888.575

-15.182.085

-17.394.095

 20.753.085

 11.971.000

 7.142.000

 10.571.000

 15.011.085

-2.383.010

8.302.888

5.919.878

 37.511.000

 1.851.400

 2.000

 2.573.450

 1.160.870

 3.304.200

 1.115.400

 260.600

 47.778.920

 13.140.510

 1.913.000

 6.286.750

 403.500

 24.036.170

 2.005.350

 47.785.280

 0

-6.360

 3.897.930

 16.000

 130.790

 287.000

 0

 4.331.720

 710.000

 3.705.000

 1.288.450

 0

 150.000

 0

 5.853.450

-1.521.730

-1.528.090

 1.694.730

 6.700.000

 1.924.700

 5.000.000

 1.470.030

-58.060

5.919.878

5.861.818

 39.451.000

 1.843.400

 2.000

 2.594.450

 1.163.270

 3.362.200

 1.115.400

 259.300

 49.791.020

 13.578.380

 1.946.000

 6.287.650

 388.500

 24.995.870

 2.003.050

 49.199.450

 0

 591.570

 3.462.430

 16.000

 132.095

 424.000

 0

 4.034.525

 655.000

 2.398.000

 758.450

 0

 180.000

 0

 3.991.450

 43.075

 634.645

 675.000

 6.200.000

 2.472.200

 5.000.000

-597.200

 37.445

 5.861.818
5.899.263

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 2 3 4 5 6

in EUR

Die tatsächlich vorhandenen eigenen liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 13.640.757,56 €.

(Unter Berücksichtigung fremder Finanzmittel 13.640.450,60 €)

Nachrichtlich: Entwicklung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Ist-Standes zum 31.12.2020:

=     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
      (= Zeilen 32 und 37)

+     Anfangsbestand an Finanzmitteln

=     Liquide Mittel
       (= Zeilen 38 und 39)

 2.634.389,32

 13.778.446,61

 16.412.835,93

38

39

40

-8.675.973

 16.412.836

7.736.863

-5.337.870

 7.736.863

2.398.993

-2.383.010

 2.398.993

15.983

-58.060

15.983

- 42.077

 37.445

 - 42.077

 - 4.632
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Teilergebnispläne/
Teilfinanzpläne
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Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt  01.111.01
Unterstützung politischer Gremien 

und Verwaltungsführung

Produkt  01.111.02
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 01.111.03
Personalwesen

Produkt  01.111.04
Betriebswirtschaftliche Steuerung

Produkt 01.111.05
Zahlungsabwicklung

Produkt  01.111.06
Gebäudemanagement

Produkt  01.111.07
Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Produkt  01.111.08
Baubetriebshof
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01Produktbereich:

 01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.080.530

 0

 3.250

 802.390

 197.000

 97.300

 0

 0

 2.180.470

 5.591.580

 1.734.815

 2.705.750

 1.598.440

 10.000

 940.990

 12.581.575

-10.401.105

 0

 0

 0

-10.401.105

 0

 0

 0

-10.401.105

 4.551.700

 550.700

-6.400.105

 0

-6.400.105

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 856.773,26

 0,00

 3.896,60

 855.341,08

 286.107,00

 186.067,13

 0,00

 0,00

 2.188.185,07

 5.356.897,02

 1.474.758,66

 2.529.042,53

 1.540.606,47

 8.040,00

 907.028,77

 11.816.373,45

-9.628.188,38

 0,00

 0,00

 0,00

-9.628.188,38

 0,00

 0,00

 0,00

-9.628.188,38

 4.269.363,93

 491.848,17

-5.850.672,62

 0,00

-5.850.672,62

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.093.360

 0

 3.250

 770.570

 209.800

 93.300

 176.000

 0

 2.346.280

 5.550.740

 2.040.200

 2.739.150

 1.681.590

 10.000

 954.520

 12.976.200

-10.629.920

 0

 0

 0

-10.629.920

 0

 0

 0

-10.629.920

 4.657.500

 560.700

-6.533.120

 0

-6.533.120

 0

 1.530.470

 0

 3.250

 773.570

 210.800

 168.300

 176.000

 0

 2.862.390

 5.410.570

 2.004.000

 2.623.150

 1.948.940

 10.000

 989.520

 12.986.180

-10.123.790

 0

 0

 0

-10.123.790

 0

 0

 0

-10.123.790

 4.657.500

 556.700

-6.022.990

 0

-6.022.990

 0

 1.586.030

 0

 3.250

 778.570

 211.800

 293.300

 81.000

 0

 2.953.950

 5.438.950

 2.021.000

 2.645.150

 2.301.210

 10.000

 957.520

 13.373.830

-10.419.880

 0

 0

 0

-10.419.880

 0

 0

 0

-10.419.880

 4.657.500

 566.700

-6.329.080

 0

-6.329.080

 0

 1.516.770

 0

 3.250

 783.570

 212.800

 313.300

 81.000

 0

 2.910.690

 5.495.320

 2.044.500

 2.670.650

 2.209.330

 10.000

 957.520

 13.387.320

-10.476.630

 0

 0

 0

-10.476.630

 0

 0

 0

-10.476.630

 4.657.500

 561.700

-6.380.830

 0

-6.380.830

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01

Innere Verwaltung01Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 11.752,41

 0,00

 3.821,60

 864.906,50

 286.968,82

-42.836,69

 0,00

 1.124.612,64

 4.450.688,78

 1.480.477,45

 2.238.566,55

 0,00

 8.040,00

 787.307,02

 8.965.079,80

-7.840.467,16

 19.754,59

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.004,59

 26.468,14

 1.983.003,87

 224.239,83

 0,00

 4.224,50

 0,00

 2.237.936,34

-2.217.931,75

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 500

 0

 3.250

 793.300

 197.000

 97.300

 0

 1.091.350

 4.812.220

 1.556.450

 3.078.750

 0

 10.000

 928.890

 10.386.310

-9.294.960

 188.700

 6.500

 0

 0

 0

 195.200

 150.000

 13.701.050

 362.250

 0

 0

 0

 14.213.300

-14.018.100

 0

 500

 0

 3.250

 761.480

 209.800

 93.300

 0

 1.068.330

 4.804.600

 1.840.700

 2.842.150

 0

 10.000

 942.420

 10.439.870

-9.371.540

 257.100

 11.000

 0

 0

 0

 268.100

 1.191.000

 11.676.050

 581.000

 0

 0

 0

 13.448.050

-13.179.950

 0

 500

 0

 3.250

 764.480

 210.800

 93.300

 0

 1.072.330

 4.909.050

 1.880.000

 2.778.150

 0

 10.000

 977.420

 10.554.620

-9.482.290

 0

 1.906.000

 0

 0

 0

 1.906.000

 650.000

 12.428.000

 349.050

 0

 0

 250.000

 13.677.050

-11.771.050

 0

 500

 0

 3.250

 769.480

 211.800

 93.300

 0

 1.078.330

 5.010.270

 1.913.000

 2.665.150

 0

 10.000

 945.420

 10.543.840

-9.465.510

 0

 6.000

 0

 0

 0

 6.000

 705.000

 1.715.000

 487.050

 0

 0

 0

 2.907.050

-2.901.050

 0

 500

 0

 3.250

 774.480

 212.800

 93.300

 0

 1.084.330

 5.113.210

 1.946.000

 2.625.650

 0

 10.000

 945.420

 10.640.280

-9.555.950

 0

 6.000

 0

 0

 0

 6.000

 650.000

 778.000

 387.050

 0

 0

 0

 1.815.050

-1.809.050

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.668.000

 57.000

 0

 0

 250.000

 8.975.000

-8.975.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Aufgaben Kommunalverfassung u. -vertretung, Betreuung der Gremien, Sitzungsmanagement, Zuwendungen 
an Fraktionen

Bürgermeisterangelegenheiten bearbeiten, Vorbereitung von Entscheidungen, Koordinierungsauf-
gaben innerhalb Verwaltung u. zu den politischen Gremien, Reden und Grußworte, Organisation Ver-
anstaltungen

Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Überwachung des Datenschutzes

Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Organisation des Arbeitsschutzes, Betreuung des Arbeitsschutzausschusses, Koordination bei
Bildschirmarbeitsplatz- und Gefährdungsanalyse für alle städt. Arbeitsplätze, Betriebsanweisungen, 
Delegation der Unternehmerverantwortung, Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Schulungen,
Aus- und Fortbildung von Ersthelfern, Organisation medizinischer Untersuchungen

Betreuung der Städtepartnerschaften mit Leegebruch, Warta (Polen) u. Wapakoneta (USA),
Begleitung von Veranstaltungen, Spendenverwaltung, VDK-Geschäftsführung Ortsverein

Koordinierung der Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die gesamte Verwaltung, Pressekonferenzen
organisieren, Pressetexte u. Publikationen verfassen, Werbeanlagen, Repräsentationen u. Ehrungen,
Stadtpläne

 01.111.01

Gemeindeorgane (Pflichtaufgabe):
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung NRW, 
Korruptionsbekämpfungsgesetz 
Öffentlichkeitsarbeit (Bekanntmachungen Pflichtaufgabe, Pressedienst freiwillige Aufgabe):
Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung
Städtepartnerschaften (freiwillige Aufgabe):
kommunalpolitische Beschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge
Spendenverwaltung:
Einkommensteuergesetz
Arbeitsschutzgesetz (Pflichtaufgabe)

Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung01.111.01Produkt

 Beschreibung

Fachdienst Zentrale Dienste
 verantwortlich

Ratsmitglieder
Einwohnerinnen und Einwohner
gemeinnützige Einrichtungen, Vereine
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung01.111.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 0

 3.800

 851.170

 0

 2.000

 400

 0

 273.550

 1.127.120

-1.123.320

 0

 0

 0

-1.123.320

 0

 0

 0

-1.123.320

 0

 1.200

-1.124.520

 0

-1.124.520

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 1.075,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.050,00

 1.979,12

 0,00

 0,00

 4.104,12

 1.073.579,06

 0,00

 1.803,56

 1.085,04

 0,00

 270.691,08

 1.347.158,74

-1.343.054,62

 0,00

 0,00

 0,00

-1.343.054,62

 0,00

 0,00

 0,00

-1.343.054,62

 0,00

 701,50

-1.343.756,12

 0,00

-1.343.756,12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 0

 3.800

 837.940

 0

 22.000

 0

 0

 280.550

 1.140.490

-1.136.690

 0

 0

 0

-1.136.690

 0

 0

 0

-1.136.690

 0

 1.200

-1.137.890

 0

-1.137.890

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 0

 3.800

 793.360

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 1.070.910

-1.067.110

 0

 0

 0

-1.067.110

 0

 0

 0

-1.067.110

 0

 1.200

-1.068.310

 0

-1.068.310

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 0

 3.800

 808.880

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 1.086.430

-1.082.630

 0

 0

 0

-1.082.630

 0

 0

 0

-1.082.630

 0

 1.200

-1.083.830

 0

-1.083.830

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 0

 3.800

 726.400

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 1.003.950

-1.000.150

 0

 0

 0

-1.000.150

 0

 0

 0

-1.000.150

 0

 1.200

-1.001.350

 0

-1.001.350

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung 

01.111.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
2.000 €

20.000 €
Sachkosten Gleichstellung 
Dienstleistungen politische Gremien und Verwaltungsführung 

 Ansatz zur Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen
(Corona-Pandemie) 

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
46.250 €

205.000 €

10.300 €
10.000 €

4.000 €

Sonstige Personalnebenaufwendungen 
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 

 Ansatz hat sich um 7.000 € erhöht aufgrund Änderung der
Entschädigungsverordnung NRW sowie der Anzahl von 
Ausschussmitgliedern 

Repräsentationen und Ehrungen einschl. Ehrenamtsfest 
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 

 In 2021 sind jeweils Jubiläen der Städtepartnerschaften
Leegebruch (Durchführung in 2020 aufgrund von Corona nicht 
möglich) und Warta zu organisieren und Veranstaltungen 
durchzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist ein Ansatz von 
5.000 € ausreichend

Aufwendungen für Veranstaltungen (Bürgerbeteiligungen, Info-
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit) 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.01

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung01.111.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 1.075,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.025,00

 1.946,78

 0,00

 4.046,78

 557.830,91

 0,00

 1.813,56

 0,00

 0,00

 245.441,16

 805.085,63

-801.038,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 3.800

 591.270

 0

 2.000

 0

 0

 273.550

 866.820

-863.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 3.800

 576.060

 0

 22.000

 0

 0

 280.550

 878.610

-874.810

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 3.800

 588.030

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 865.580

-861.780

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 3.800

 599.570

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 877.120

-873.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 3.800

 610.170

 0

 2.000

 0

 0

 275.550

 887.720

-883.920

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 126 -



Stadt Lengerich

Bearbeiten Versicherungsangelegenheiten (Verträge und Schäden mit Ausnahme Grundstücke, KFZ
und Schüler), Zentrale Beschaffung von Bürobedarf etc., Bearbeitung u. Sichtung der Eingangspost, Pflege 
Ortsrecht, Verwaltung der Mitgliedschaften u. a. Tätigkeiten, Verwaltung Schlüssel, Dienstsiegel, Sichtung von
Gesetzesblättern und Zeitschriften, Beschaffung und Betreuung technischer Dienstleistungen, Beschaffung 
von Einrichtungsgegenständen und Bürobedarf, Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken und 
Arbeitsabläufe, Betriebliches Vorschlagswesen, Betrieb der Zentrale (Telefon, Auskunft) und der 
Verwaltungsbücherei, Postausgang, Botendienst, Hausmeister

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes (z. B. Zuordnung der Aufgaben zu den Fachdiensten,
Zuweisung der Diensträume)
Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes und des Telefonverzeichnisses

TUIV-Organisation, Beschaffung und Installation von Hard- u. Software, Betreuung des 
DV-Netzes einschl. Hard- u. Software, Anwendungsbetreuung, Betreuung des 
Internetauftritts, des E-mail-Dienstes und anderer zentraler Verfahren

Verwaltungsorganisation und Personalentwicklung

Analyse und Optimierung der Unternehmensorganisation (u.a. Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der 
Geschäftsprozesse. Durchführen von Organisationsuntersuchungen, Projektmanagement (z.B. das Einführen 
eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen E-Government).

Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung. Das umfasst u.a. die Bedarfsermittlung, Planung, 
Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (besonders auch für 
Wieder- und Seiteneinsteiger) sowie die mittelfristige Planung der Aus- und Weiterbildung zur Sicherung des 
Personalbestandes (Personaleinsatzplanung).

 01.111.02

Gemeindeordnung NRW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Landespersonalvertretungsgesetz NRW
ADV-Organisationsgesetz
Landesdatenschutzgesetz NRW
Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
Gesetz über das öffentliche Flaggen
Beflaggungsverordnung

1. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
2. Verbesserung der Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifizierung
3. Geringe Ausfallzeiten des DV-Netzes

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung01.111.02Produkt

 Beschreibung

 351  523 63911033304

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Alle Organisationseinheiten und damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lengerich (einschl. 
Stadtentwässerung)

Personalaufwendungen (in EUR), Teilbereich Personalmanagement / 
Organisation (pro beschäftigte Person 11033305)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung01.111.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 5.860

 0

 0

 35.000

 500

 0

 0

 0

 41.360

 861.430

 0

 283.300

 82.610

 10.000

 444.000

 1.681.340

-1.639.980

 0

 0

 0

-1.639.980

 0

 0

 0

-1.639.980

 0

 1.000

-1.640.980

 0

-1.640.980

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 5.084,47

 0,00

 44,60

 28.297,54

 3.075,78

 414,55

 0,00

 0,00

 36.916,94

 784.499,75

 0,00

 203.716,96

 87.789,70

 8.040,00

 370.135,67

 1.454.182,08

-1.417.265,14

 0,00

 0,00

 0,00

-1.417.265,14

 0,00

 0,00

 0,00

-1.417.265,14

 0,00

 198,46

-1.417.463,60

 0,00

-1.417.463,60

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 3.020

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 0

 39.020

 865.510

 0

 295.500

 119.600

 10.000

 446.500

 1.737.110

-1.698.090

 0

 0

 0

-1.698.090

 0

 0

 0

-1.698.090

 0

 1.000

-1.699.090

 0

-1.699.090

 0

 2.760

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 0

 38.760

 895.710

 0

 295.500

 135.140

 10.000

 486.500

 1.822.850

-1.784.090

 0

 0

 0

-1.784.090

 0

 0

 0

-1.784.090

 0

 1.000

-1.785.090

 0

-1.785.090

 0

 2.340

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 0

 38.340

 911.140

 0

 295.500

 138.450

 10.000

 446.500

 1.801.590

-1.763.250

 0

 0

 0

-1.763.250

 0

 0

 0

-1.763.250

 0

 1.000

-1.764.250

 0

-1.764.250

 0

 1.250

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 0

 37.250

 931.740

 0

 295.500

 146.230

 10.000

 446.500

 1.829.970

-1.792.720

 0

 0

 0

-1.792.720

 0

 0

 0

-1.792.720

 0

 1.000

-1.793.720

 0

-1.793.720

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Allgemeiner Service für die gesamt Verwaltung 

01.111.02 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

05 Privatrechtliche Leitungsentgelte 
1.000 € 

33.000 € 
Ersatz für Schäden 
Erstattungen von: Porto- und Telekommunikationskosten, Bürobedarf, 
Versicherungsbeiträgen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
215.500 € 

12.000 € 

52.000 € 

6.000 € 
9.500 € 

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 
z. B. Büroausstattung, Hard- und Software
Stellenbewertung und –bemessung 
Dienstleistungen der KAAW (Service IT Manager, Competence-Center, 
Prozessdatenbank Administration, Datenschutzbeauftragter) 
Die Service-Verträge mit dem Zweckverband KAAW mussten in 2020 
teilweise angepasst erweitert werden. Dies führt zu vertraglich 
festgelegten Mehrkosten; weitere Mehrkosten aufgrund der 
Inanspruchnahme des interkommunalen Competence-Centers 
Finanzmanagement 
Organisationsuntersuchungen  
Aufwendungen für Sachleistungen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
103.600 € 

16.000 € 

AfA Sachanlagen 
� Erhöhung um 24.740 €; u.a. aufgrund Anschaffung der neuen

Buchhaltungssoftware
AfA GWG 

� Erhöhung aufgrund Anschaffung von Mobiliar und im Bereich
Datenverarbeitung

15 Transferaufwendung 
10.000 € Zweckverbandsumlage KAAW 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
60.000 € 
3.500 € 
2.500 € 

30.000 € 
30.000 € 

87.500 € 
8.000 € 
2.000 € 

13.500 € 
180.000 € 

1.000 € 
1.500 € 

27.000 € 

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Honorare Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Mieten für Drucker und Kopierer 
Bürobedarf 

� Erhöhung um 7.000 € auf 30.000 €, aufgrund Kostensteigerung
durch den Anstieg von Personalfällen und Kostenerhöhung
Papier usw.

Porto- und Telekommunikationskosten 
Gerichts- und Anwaltskosten 
Kosten Sachverständiger Prüfung Betriebsmittel 
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen, Vergaben etc.) 
Versicherungen 

� Erhöhung von 170.000 € auf 180.000 € aufgrund erwarteter
Anpassungen der Versicherungsunternehmen

Schadensfälle 
Vermischte Ausgaben 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.02

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung01.111.02Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen: 
- Büroausstattung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter Büroausstattung           10.000 EUR
- Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Ausstattung            6.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)      20.000 EUR 
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV-Ausstattung)    25.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 6.087,41

 0,00

 44,60

 31.919,21

 3.171,34

-28.534,50

 0,00

 12.688,06

 802.337,22

 0,00

 180.140,13

 0,00

 8.040,00

 374.695,46

 1.365.212,81

-1.352.524,75

 6.601,40

 250,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.851,40

 0,00

 0,00

 147.081,75

 0,00

 0,00

 0,00

 147.081,75

-140.230,35

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 35.000

 500

 0

 0

 35.500

 768.680

 0

 338.300

 0

 10.000

 444.000

 1.560.980

-1.525.480

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 169.750

 0

 0

 0

 169.750

-169.750

 0

 0

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 36.000

 747.360

 0

 250.500

 0

 10.000

 446.500

 1.454.360

-1.418.360

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 341.000

 0

 0

 0

 341.000

-341.000

 0

 0

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 36.000

 764.540

 0

 250.500

 0

 10.000

 486.500

 1.511.540

-1.475.540

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 173.550

 0

 0

 0

 173.550

-173.550

 0

 0

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 36.000

 781.130

 0

 250.500

 0

 10.000

 446.500

 1.488.130

-1.452.130

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 173.550

 0

 0

 0

 173.550

-173.550

 0

 0

 0

 0

 34.000

 2.000

 0

 0

 36.000

 798.090

 0

 250.500

 0

 10.000

 446.500

 1.505.090

-1.469.090

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 173.550

 0

 0

 0

 173.550

-173.550

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

           20.000 EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.02

G-16-0000

Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen: 

  50.000 €  jährlich  Beschaffung von Spezialsoftware
  60.000 €  jährlich  Neuanschaffung von Hardware

2021:
150.000 €   Anschaffung einer neuen Buchhaltungssoftware

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.111.02  

 250,00

 103.485,61

-103.235,61

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 260.000

-260.000

 0

 0

 0

 0

 110.000

-110.000

 0

 110.000

-110.000

 0

 110.000

-110.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 110.000

-110.000

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
     der festgesetzten Wertgrenze

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
     der festgesetzten Wertgrenze

 6.601

 43.596

-36.995

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 81.000

-81.000

 0

 59.750

-59.750

 0

 0

 0

 0

 63.550

-63.550

 0

 63.550

-63.550

 0

 63.550

-63.550

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Allgemeine Personalwirtschaft

Bearbeiten der Personalvorgänge, Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Bediensteten einschließlich
Stadtentwässerung, Zweckverband Musikschule und Volkshochschule Lengerich. Dies umfasst alle sozial- und
zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnungen mit der Versorgungskasse, Beihilfekasse und 
Landesfamilienkasse sowie Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalgewinnung und Personaleinsatz mit 
Durchführung der Stellenausschreibungen sowie Bewerberauswahlverfahren; Betreuung der Auszubildenden, 
Anwärter, Referendare und Praktikanten während der Ausbildung, Beteiligungsverfahren für Personalrat, 
Schwerbehindertenvertretungen und Gleichstellungsbeauftragte. Beratung der Bediensteten und Abrechnung 
der Reisekosten.

Aufstellen des Stellenplanes, Durchführen von Stellenbewertungen und -bemessungen, 
Gesamtpersonalkostenplanung mit Aufbau eines Personalkostencontrollings.

 01.111.03

Landesbeamtengesetz NRW, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz und andere 
beamtenrechtliche Vorschriften
Tarifverträge, allg. Vorschriften des Arbeitsrechts
Sozialversicherungs- und Steuergesetze
Kindergeldrecht
Satzungsrecht der Zusatzversorgungskasse
Bundesfreiwilligendienstrecht
Ratsbeschlüsse und Ortsrecht

1. Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes
2. Sicherung des Personalbedarfs
3. Wirtschaftlichkeit des Personalwesens

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Personalwesen01.111.03Produkt

 Beschreibung

 1.003

 264

 12

 1.045

 285

 12

 1.025

 272

 10

11033303

11033305

11033306

11033308

11103301

11103302

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 7,60

 5,60

 6,11

 6,70

 5,38

 6,53

 6,60

 5,71

 5,80

Alle Organisationseinheiten und damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lengerich (einschl. 
Stadtentwässerung); der Musikschule Tecklenburger Land; der Volkshochschule Lengerich
Bewerberinnen und Bewerber bei Stellenbesetzungen und bei der Bereitstellung von Praktikums- und 
Bundesfreiwilligendienststellen
Andere Behörden und Einrichtungen wie z. B. Finanzamt, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, 
Versorgungskassen, Beihilfekassen, Familienkasse, IT-NRW, Berufsschulen.

Personalaufwendungen (in EUR), Teilbereich Allg. Personalwirtschaft 
(pro beschäftigte Person 11033305)

Anzahl der tatsächlich beschäftigten Personen (Stichtag: 30.06. des 
Jahres)

Anteil Beschäftigung schwerbehinderte Menschen (%)

Personalquote (Anzahl bereinigte Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner)

Anzahl der Ausbildungsstellen (Stichtag: 01.09. des Jahres)

Anzahl der Ausbildungsstellen im Verhältnis zu den Soll-Stellen aller 
Beamten und Beschäftigten (Stichtag 01.01. des Jahres) (%)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Personalwesen01.111.03

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.03

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 180.500

 0

 0

 0

 180.500

 561.400

 1.734.815

 20.000

 0

 0

 0

 2.316.215

-2.135.715

 0

 0

 0

-2.135.715

 0

 0

 0

-2.135.715

 1.400

 15.000

-2.149.315

 0

-2.149.315

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 4.590,00

 0,00

 0,00

 153,60

 207.822,04

 27.424,00

 0,00

 0,00

 239.989,64

 522.923,58

 1.474.758,66

 19.349,50

 0,00

 0,00

 287,27

 2.017.319,01

-1.777.329,37

 0,00

 0,00

 0,00

-1.777.329,37

 0,00

 0,00

 0,00

-1.777.329,37

 1.546,49

 14.538,20

-1.790.321,08

 0,00

-1.790.321,08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 0

 0

 0

 189.800

 528.390

 2.040.200

 21.000

 0

 0

 0

 2.589.590

-2.399.790

 0

 0

 0

-2.399.790

 0

 0

 0

-2.399.790

 1.400

 15.000

-2.413.390

 0

-2.413.390

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 75.000

 0

 0

 264.800

 334.210

 2.004.000

 21.000

 0

 0

 0

 2.359.210

-2.094.410

 0

 0

 0

-2.094.410

 0

 0

 0

-2.094.410

 1.400

 15.000

-2.108.010

 0

-2.108.010

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 200.000

 0

 0

 389.800

 263.120

 2.021.000

 21.000

 0

 0

 0

 2.305.120

-1.915.320

 0

 0

 0

-1.915.320

 0

 0

 0

-1.915.320

 1.400

 15.000

-1.928.920

 0

-1.928.920

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 220.000

 0

 0

 409.800

 310.190

 2.044.500

 21.000

 0

 0

 0

 2.375.690

-1.965.890

 0

 0

 0

-1.965.890

 0

 0

 0

-1.965.890

 1.400

 15.000

-1.979.490

 0

-1.979.490

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: 
 

Personalwesen 

 01.111.03 
Erläuterungen Ergebnisplan 
 
   
zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und -umlagen 
188.800 € 

 
Erstattungen von Verwaltungs- und Sachkosten; davon 
    5.200 € VHS 
114.000 € LGE 
  43.000 € SEL 
    1.500 € SWL 
  26.100 € Sonstige 
 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

21.000 € Kosten der Kindergeld- und Beihilfesachbearbeitung, 
Personalabrechnung 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.03

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Personalwesen01.111.03Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 4.590,00

 0,00

 0,00

 153,60

 207.535,87

 0,00

 0,00

 212.279,47

 212.267,28

 1.480.477,45

 19.349,50

 0,00

 0,00

 287,27

 1.712.381,50

-1.500.102,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 180.500

 0

 0

 180.500

 224.780

 1.556.450

 20.000

 0

 0

 0

 1.801.230

-1.620.730

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 0

 0

 189.800

 259.850

 1.840.700

 21.000

 0

 0

 0

 2.121.550

-1.931.750

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 0

 0

 189.800

 267.700

 1.880.000

 21.000

 0

 0

 0

 2.168.700

-1.978.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 0

 0

 189.800

 273.490

 1.913.000

 21.000

 0

 0

 0

 2.207.490

-2.017.690

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 189.800

 0

 0

 189.800

 279.370

 1.946.000

 21.000

 0

 0

 0

 2.246.370

-2.056.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Organisation des Rechnungswesens, Haushaltswesen, Finanz- u. Investitionsplanung, Statistiken,
Budgetierung, Überwachung u. Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen (Finanzberichte,
Halbjahresberichte), Kosten- und Leistungsrechnung, Umsatzsteuerabwicklung, Erstellen des Jahres- und 
Gesamtabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verwaltung von Bürgschaften, 
Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte, Beteiligungsmanagement, Geschäftsbuchführung

 01.111.04

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Haushaltssatzung der Stadt Lengerich,
Hauptsatzung der Stadt Lengerich
Kommunalabgabengesetz
Vergnügungssteuergesetz
Satzungen

1. Transparenz des Haushaltes schaffen und Bürgerbeteiligung ermöglichen
2. Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft
3. Einforderung und Sicherstellung von Konsolidierungsmaßnahmen
4. Sicherung des Aufkommens von Steuern, Gebühren und Abgaben
5. Verabschiedung der jährlichen Haushaltssatzung bis zum 31.12. des Vorjahres

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Betriebswirtschaftliche Steuerung01.111.04Produkt

 Beschreibung

Alle Fachdienste der Verwaltung
IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)
Kreditinstitute
Aufsichtsbehörden
Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Betriebswirtschaftliche Steuerung01.111.04

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.04

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 457.630

 0

 250

 0

 0

 39.040

 496.920

-496.920

 0

 0

 0

-496.920

 0

 0

 0

-496.920

 0

 500

-497.420

 0

-497.420

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.199,50

 0,00

 0,00

 4.199,50

 384.307,18

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 26.405,62

 410.712,80

-406.513,30

 0,00

 0,00

 0,00

-406.513,30

 0,00

 0,00

 0,00

-406.513,30

 0,00

 418,60

-406.931,90

 0,00

-406.931,90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 0

 2.500

 470.550

 0

 250

 0

 0

 39.040

 509.840

-507.340

 0

 0

 0

-507.340

 0

 0

 0

-507.340

 0

 500

-507.840

 0

-507.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 0

 2.500

 479.990

 0

 250

 0

 0

 39.040

 519.280

-516.780

 0

 0

 0

-516.780

 0

 0

 0

-516.780

 0

 500

-517.280

 0

-517.280

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 0

 2.500

 489.400

 0

 250

 0

 0

 39.040

 528.690

-526.190

 0

 0

 0

-526.190

 0

 0

 0

-526.190

 0

 500

-526.690

 0

-526.690

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 0

 2.500

 499.130

 0

 250

 0

 0

 39.040

 538.420

-535.920

 0

 0

 0

-535.920

 0

 0

 0

-535.920

 0

 500

-536.420

 0

-536.420

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Betriebswirtschaftliche Steuerung 

01.111.04 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

07 Sonstige ordentliche Erträge 
2.500 € Bußgelder 

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen 
3.000 €

500 € 
33.000 € 
2.000 € 

500 € 
40 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Sachverständigen- und Prüfungskosten 
Sonstige Geschäftsaufwendungen 
Medien 
Mitgliedsbeiträge 

- 139 -



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.04

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Betriebswirtschaftliche Steuerung01.111.04Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 9.084,90

 0,00

 9.084,90

 361.812,17

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 30.941,67

 392.753,84

-383.668,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 437.540

 0

 250

 0

 0

 27.040

 464.830

-464.830

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 2.500

 443.610

 0

 250

 0

 0

 27.040

 470.900

-468.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 2.500

 452.790

 0

 250

 0

 0

 27.040

 480.080

-477.580

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 2.500

 461.860

 0

 250

 0

 0

 27.040

 489.150

-486.650

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.500

 0

 2.500

 471.130

 0

 250

 0

 0

 27.040

 498.420

-495.920

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, 
Sparguthaben, Erstellung Finanzrechnung, Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen, Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Mahnwesen und Forderungsmanagement, Zentrale 
Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, 
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, 
Niederschlagung und Erlass, Erledigung des Zahlungsverkehrs für den Zweckverband Gesamtschule 
Lengerich / Tecklenburg, den Zweckverband Musikschule und die Stadtentwässerung einschließlich 
Beitreibung der Forderungen

 01.111.05

Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, BGB, Sozialgesetzbuch, Kommunalhaltsverordnung NRW, 
Gemeindeordnung NRW, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen, 
Zwangsversteigerungsgesetz, Dienstanweisungen, diverse Verwaltungsvorschriften

1. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Zahlungsabwicklung01.111.05Produkt

 Beschreibung

Alle Fachdienste der Verwaltung
Andere Behörden
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Stadtentwässerung
Musikschule
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Zahlungsabwicklung01.111.05

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.05

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 250

 0

 15.000

 91.500

 0

 0

 106.750

 310.840

 0

 200

 0

 0

 12.300

 323.340

-216.590

 0

 0

 0

-216.590

 0

 0

 0

-216.590

 0

 100

-216.690

 0

-216.690

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 387,00

 0,00

 17.729,55

 124.499,67

 0,00

 0,00

 142.616,22

 241.088,86

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 110.991,07

 352.079,93

-209.463,71

 0,00

 0,00

 0,00

-209.463,71

 0,00

 0,00

 0,00

-209.463,71

 0,00

 0,00

-209.463,71

 0,00

-209.463,71

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 250

 0

 17.000

 85.000

 0

 0

 102.250

 276.100

 0

 200

 0

 0

 17.830

 294.130

-191.880

 0

 0

 0

-191.880

 0

 0

 0

-191.880

 0

 100

-191.980

 0

-191.980

 0

 0

 0

 250

 0

 18.000

 85.000

 0

 0

 103.250

 281.630

 0

 200

 0

 0

 17.830

 299.660

-196.410

 0

 0

 0

-196.410

 0

 0

 0

-196.410

 0

 100

-196.510

 0

-196.510

 0

 0

 0

 250

 0

 19.000

 85.000

 0

 0

 104.250

 287.150

 0

 200

 0

 0

 17.830

 305.180

-200.930

 0

 0

 0

-200.930

 0

 0

 0

-200.930

 0

 100

-201.030

 0

-201.030

 0

 0

 0

 250

 0

 20.000

 85.000

 0

 0

 105.250

 292.860

 0

 200

 0

 0

 17.830

 310.890

-205.640

 0

 0

 0

-205.640

 0

 0

 0

-205.640

 0

 100

-205.740

 0

-205.740

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Zahlungsabwicklung 

01.111.05 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
17.000 € Kostenbeitrag Dritter für Vollstreckung 

07 Sonstige ordentliche Erträge 

85.000 € Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge, 
Stundungszinsen 

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen 

2.500 €
1.600 €
5.000 €

8.000 €
550 €

80 €

Aus- und Fortbildung 
Dienstreisen etc.  
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 

 Kosten für Gutachten im Rahmen von Zwangsversteigerungen
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführung etc.) 
Medien 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.05

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Zahlungsabwicklung01.111.05Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 387,00

 0,00

 17.729,55

-27.914,74

 0,00

-9.798,19

 225.554,01

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.229,89

 232.783,90

-242.582,09

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 250

 0

 15.000

 91.500

 0

 106.750

 296.680

 0

 200

 0

 0

 12.200

 309.080

-202.330

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 250

 0

 17.000

 85.000

 0

 102.250

 261.230

 0

 200

 0

 0

 17.730

 279.160

-176.910

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 250

 0

 18.000

 85.000

 0

 103.250

 266.620

 0

 200

 0

 0

 17.730

 284.550

-181.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 250

 0

 19.000

 85.000

 0

 104.250

 271.960

 0

 200

 0

 0

 17.730

 289.890

-185.640

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 250

 0

 20.000

 85.000

 0

 105.250

 277.410

 0

 200

 0

 0

 17.730

 295.340

-190.090

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich zugehörigen Grundstücks; Planung,
Realisierung, Projektsteuerung von Neu-, Umbau und Erweiterungsbaumaßnahmen; 
Instandhaltungsmaßnahmen; Erledigung zum Gebäudemanagement zugehöriger verwaltungs- und 
betriebswirtschaftlicher Aufgaben

 01.111.06

bestehende Nutzungsvereinbarungen

1. Kostentransparenz
2. Reduzierung der Energieverbräuche
3. Einsparung bei den Reinigungskosten

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Gebäudemanagement01.111.06Produkt

 Beschreibung

11106101

11106102

11106103

11106104

11106201

11106202

11106203

11106204

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 39,99

 645,07

 67,91

 60,39

 8,67

 139,77

 11,67

 17,23

 37,00

 605,00

 40,00

 50,00

 9,00

 146,00

 10,00

 18,00

 35,00

 567,00

 69,00

 55,00

 9,00

 145,00

 15,00

 18,00

Nutzer der städtischen Gebäude

Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (EUR/qm)

Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude pro Nutzer 
(EUR)

Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Sporthallen (EUR/qm)

Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)

Energiekosten Schulgebäude (EUR/qm)

Energiekosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)

Energiekosten Sporthallen (EUR/qm)

Energiekosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Gebäudemanagement01.111.06

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.06

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.010.550

 0

 0

 710.860

 1.000

 2.500

 0

 0

 1.724.910

 574.140

 0

 2.246.000

 1.228.470

 0

 147.300

 4.195.910

-2.471.000

 0

 0

 0

-2.471.000

 0

 0

 0

-2.471.000

 2.320.000

 459.900

-610.900

 0

-610.900

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 780.340,70

 0,00

 0,00

 763.712,41

 56.429,63

 27.544,42

 0,00

 0,00

 1.628.027,16

 550.564,52

 0,00

 2.161.630,57

 1.172.203,47

 0,00

 111.949,24

 3.996.347,80

-2.368.320,64

 0,00

 0,00

 0,00

-2.368.320,64

 0,00

 0,00

 0,00

-2.368.320,64

 2.239.917,80

 395.585,90

-523.988,74

 0,00

-523.988,74

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.027.510

 0

 0

 675.190

 1.000

 2.500

 176.000

 0

 1.882.200

 639.110

 0

 2.252.000

 1.404.920

 0

 145.800

 4.441.830

-2.559.630

 0

 0

 0

-2.559.630

 0

 0

 0

-2.559.630

 2.395.000

 469.900

-634.530

 0

-634.530

 0

 1.468.590

 0

 0

 673.190

 1.000

 2.500

 176.000

 0

 2.321.280

 653.800

 0

 2.156.000

 1.652.210

 0

 145.800

 4.607.810

-2.286.530

 0

 0

 0

-2.286.530

 0

 0

 0

-2.286.530

 2.395.000

 465.900

-357.430

 0

-357.430

 0

 1.545.120

 0

 0

 673.190

 1.000

 2.500

 81.000

 0

 2.302.810

 668.230

 0

 2.178.000

 2.012.740

 0

 153.800

 5.012.770

-2.709.960

 0

 0

 0

-2.709.960

 0

 0

 0

-2.709.960

 2.395.000

 475.900

-790.860

 0

-790.860

 0

 1.481.740

 0

 0

 673.190

 1.000

 2.500

 81.000

 0

 2.239.430

 683.820

 0

 2.203.500

 1.908.820

 0

 153.800

 4.949.940

-2.710.510

 0

 0

 0

-2.710.510

 0

 0

 0

-2.710.510

 2.395.000

 470.900

-786.410

 0

-786.410

in EUR

- 146 -



Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Gebäudemanagement 

01.111.06 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
584.690 € 

34.500 € 
36.000 € 
20.000 € 

176.000 € 

Mieten und Pachten 
Erträge aus Verkauf 
Ersatz für Schäden 
Rückzahlung von Aufwendungen (Strom, Wasser, Versicherungen etc.) 
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
200.000 € 

50.000 € 
30.000 € 
20.000 € 
15.000 € 
10.000 € 
20.000 € 
10.000 € 
45.000 € 

2.052.000 € 

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, d. h. 
Maßnahmen, die über die reine Substanderhaltung deutlich 
hinausgehen: 

� Reduzierung von 348.000 € in 2020 auf 200.000 €
Davon: 
Verwaltungsgebäude (Renovierung) 
GS Stadt (Akustikmaßnahmen OGS-Bereich/Flur) 
Turnhalle GS Hohne (Erneuerung Fenster) 
Schulgebäude Margarethenstraße (Zaunanlage Sportfeld) 
Bodelschwingh-RS (Sicherungsmaßnahmen) 
HAG (Bodenbeläge und Abwasserleitungen) 
Obdachlosenunterkünfte (Aakämpe Erneuerung Fenster) 
Baubetriebshof (Renovierung Aufenthaltsräume, Erneuerung Toranlage 
Waschhalle) 

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus 
Rückstellung (stellen keinen Aufwand da, werden aber zur 
Vervollständigung hier aufgeführt) 

� Übergangsheime: 20.000 € (Wahringstr. / Schlenkhoffstr.
Erneuerung Fenster / Dachfenster)

� Schultebeyringshof 30.000 € (Sanierung Beh.WC)
� Münsterstr. 100: 18.000 € (Wandsanierung)

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens; 
z. B. bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser,
Abwasser, Strom, Versicherungen etc.) 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
1.397.920 € 

7.000 € 

AfA Sachanlagen 
� Die Abschreibung des Gebäudes auf dem Gelände für den

Neubau der Feuer- und Rettungswache erfolgte bisher im
Produkt 01.111.07

AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
5.000 € 
5.000 € 

95.000 € 
4.500 € 

300 € 
36.000 € 

Aus- und Fortbildung 
Dienstreisen etc. 
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 
Sonstige Geschäftsaufwendungen 
Telekommunikationsgebühren 
Schadensfälle 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.06

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Gebäudemanagement01.111.06Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Fahrradabstellanlage "Tecklenburger Str. 2/4"             6.250 EUR
- Energiesparmaßnahmen in Schulen               8.000 EUR
- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen     10.000 EUR
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung           25.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern            7.000 EUR
- Garage an der Grundschule Hohne            20.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 755.403,30

 57.507,06

 2.575,00

 0,00

 815.485,36

 526.185,19

 0,00

 1.895.499,33

 0,00

 0,00

 112.649,06

 2.534.333,58

-1.718.848,22

 13.153,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.153,19

 21.340,85

 1.983.003,87

 58.256,80

 0,00

 4.224,50

 0,00

 2.066.826,02

-2.053.672,83

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 701.770

 1.000

 2.500

 0

 705.270

 551.550

 0

 2.564.000

 0

 0

 147.300

 3.262.850

-2.557.580

 188.700

 0

 0

 0

 0

 188.700

 0

 13.701.050

 39.500

 0

 0

 0

 13.740.550

-13.551.850

 0

 0

 0

 0

 666.100

 1.000

 2.500

 0

 669.600

 616.560

 0

 2.400.000

 0

 0

 145.800

 3.162.360

-2.492.760

 257.100

 0

 0

 0

 0

 257.100

 0

 11.676.050

 77.000

 0

 0

 0

 11.753.050

-11.495.950

 0

 0

 0

 0

 664.100

 1.000

 2.500

 0

 667.600

 631.030

 0

 2.356.000

 0

 0

 145.800

 3.132.830

-2.465.230

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 12.428.000

 32.000

 0

 0

 0

 12.460.000

-12.460.000

 0

 0

 0

 0

 664.100

 1.000

 2.500

 0

 667.600

 645.180

 0

 2.243.000

 0

 0

 153.800

 3.041.980

-2.374.380

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.715.000

 232.000

 0

 0

 0

 1.947.000

-1.947.000

 0

 0

 0

 0

 664.100

 1.000

 2.500

 0

 667.600

 660.370

 0

 2.203.500

 0

 0

 153.800

 3.017.670

-2.350.070

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 778.000

 32.000

 0

 0

 0

 810.000

-810.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.668.000

 0

 0

 0

 0

 8.668.000

-8.668.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- Zaun an der Grundschule Stadtfeldmark           15.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgenden Einzahlungen gegenüber:
             2.500 EUR- Investitionszuwendungen vom Bund   (für Fahrradabstellanlage)

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Gebäudemanagement01.111.06

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.06

H-65-0004

H-65-0005

H-65-0006

H-65-0007

H-65-0008

H-65-0012

Bauliche Investitionen Grundschule Hohne

Bauliche Investitionen Grundschule Hohne; Umbau Kita

Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark

Bauliche Investitionen Grundschule Intrup

Bauliche Investitionen Bonhoeffer-Realschule

Bauliche Investitionen Grundschule Stadt

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

In den nächsten Jahren soll die Sanierung der Grundschule Hohne fortgeführt werden. In 2021 soll mit den Anpassungen der Brandschutzauflagen des
Kreises Steinfurt begonnen werden. Weiter werden in 2022 Maßnahmen wie Fenster im Westtrakt durchgeführt. Nachdem die Erneuerungen im 
Bereich Sonnenschutz, Rauchschutztüren und Beleuchtung umgesetzt sind soll dann im Jahr 2023 mit der vollständigen Sanierung des 
Fertigteiltraktes begonnen werden.

Folgende Teilmaßnahmen sind geplant:
2021:      50.000 €   Anpassung der Brandschutzauflagen des Kreis Steinfurt
2022:    340.000 €     Fenster Westtrakt, Dach und Wärmedämmung Westtrakt, Sonnenschutz,          Erneuerung Beleuchtungsanlage
2023: 1.007.000 €   Sanierung Fertigteiltrakt (Dach-, Fenster-, Fassadenerneuerung)
     200.000 €   Im Zuge der Sanierung des Fertigteiltraktes im Jahr 2023 soll auch ein Aufzug zur        Sicherstellung der  Barrierefreiheit installiert 
werden.  

In 2020 wurde die Sanierung der GS Stadtfeldmark abgeschlossen. Für die Erneuerung der Fahrradabstellanlage werden 15.000 €  -bereits in 2020 
vorgesehen- im Jahr 2022 neu veranschlagt.

Für das Jahr 2021 sind Anpassungen in Folge der wiederkehrenden Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Steinfurt notwendig 
geworden. Dies betrifft insbesondere Anpassungen an den heutigen Stand des Brandschutzes. Für diese Arbeiten werden für das Jahr 2021 Mittel 
eingeplant.

Das Gebäude wird bis 2022 durch die Realschüler genutzt. Nach Auslaufen der Realschulen wird das Gebäude zur überwiegenden Nutzung durch die 
Oberstufe (Sek. II) der Gesamtschule ertüchtigt. Neben der Sek. II der Gesamtschule sollen auch Räume für das HAG zur Verfügung stehen. Das 
Gebäude wurde 1981 bezugsfertig und seit diesem Zeitpunkt sind keine grundlegenden Sanierungen durchgeführt worden. Im Jahr 2013 ist die 
Dachfläche saniert worden. Im Jahr 2020 ist die Schüler WC-Anlage (Außentoiletten) saniert worden. Darüber hinaus soll der Mehrzweckraum zur 
Nutzung als Klausurraum für die Gesamtschule und das HAG hergerichtet werden. Diese Sanierung wurde im Jahr 2020 nicht durchgeführt. Allerdings 
ist eine Teilsanierung für das Gebäude notwendig, so dass es sinnvoll erscheint, diesen Raum in diesem Zuge zu sanieren. Für das Jahr 2021 sollen 
daher Mittel für ein Konzept zur Teilsanierung eingeplant werden.  Ab dem Jahr 2022 sind Mittel für die Teilsanierung eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind geplant:
2020    155.000 €  Sanierung des Mehrzweckraumes und Sanierung der WC-Anlagen
2021      75.000 €  Planungskosten der Teilsanierung
2022 3.000.000 €  Sanierungskosten
2023    425.000 €  Sanierungskosten

Der Gebäudekomplex der Grundschule Stadt wurde in Teilbereichen bereits saniert. Im Rahmen des Förderprogrammes „ Kommunaler Klimaschutz“  
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Gebäudemanagement01.111.06

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.06

H-65-0037

H-65-0050

H-65-0054

H-65-0056

H-65-0058

Erweiterung und Umbau Mensa am HAG

Photovoltaik

Baumaßnahme Gesamtschule

Sanierung Dreifachsporthalle

Sanierung Sporthalle Kirchpatt

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

sollte die Dachsanierung, einschl. Dämmung sowie die Fassadendämmung am Hauptgebäude in 2020 umgesetzt werden. Die Kosten waren hierfür 
auf 190.000 €  kalkuliert.
Diese Maßnahme wurde im Jahr 2020 kritisch hinterfragt. Bei der sehr kurzfristigen Anmeldung der möglichen Fördermaßnahmen wurde lediglich ein 
Teil des Gebäudes betrachtet. Inzwischen konnte eine Verlängerung des Förderzeitraumes erwirkt werden. Die geförderten Maßnahmen sollen um die 
energetisch zusätzlich sinnvollen und auch notwendigen Maßnahmen wie Erneuerung der Fenster und Sonnenschutzanlage, Gestellung des Gerüstes,
Umrüsten der Räume mit LED-Technik ergänzt werden.
Des Weiteren soll im Jahr 2024 die Wärmedämmung der weiteren Fassade fortgesetzt werden (80.000 € ). Im Jahr 2022 soll die Lehrer-WC-Anlage 
saniert werden (75.000 € ).
Die Sanierung sämtlicher WC-Anlagen im Gebäudetrakt der Grundschule Stadt ist sodann abgeschlossen. In 2019 wurden die ersten RS-Türen 
erneuert. Der 2. Bauabschnitt soll hierzu im Jahr 2022 folgen. Die Kosten betragen 55.000 € .
2021: 457.800 €  Wärmedämmung Fassade 1. BA, Erneuerung Dacheindeckung, Zusatzmaßnahmen zum KSK       (Fenster, Raffstore, LED, Maler, 
Gerüst)
2022: 130.000 €  Erneuerung RS-Türen, 2. BA, Überarbeitung WC-Anlagen Lehrer
2023:        -
2024:   80.000 €  Wärmedämmung Fassade 2. BA

Die Mensa am HAG soll möglicherweise zur Versorgung aller Lengericher Schulen erweitert werden. Dazu wurden im Jahr 2020 Planungskosten 
veranschlagt.

Im Jahr 2020 wurden PV-Anlagen auf den Dächern der Grundschule Intrup und dem Hannah-Arendt-Gymnasium installiert. Zurzeit laufen die 
Planungen für eine Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes Tecklenburger Str. 2. Es werden Kosten in Höhe von 100.000
€  im HH-Jahr 2021 berücksichtigt.

Die Bauarbeiten zum Neubau der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg am Standort Lengerich laufen derzeit. Seit dem Jahr 2020 werden die 
Ausschreibungen der Bauleistungen durchgeführt. Der Baufortschritt liegt im Zeitrahmen. Eine Fertigstellung ist für August 2022 geplant. Die 
notwendigen Mittel wurden wie folgt eingestellt:

HH-Jahr 2021: 10.000.000 €
HH-Jahr 2022:   5.500.000 €

Die vorhandenen Notausgangstüren sind nicht mit Panikschlössern versehen. Diese Umrüstung ist im Rahmen des Brandschutzes notwendig. Für den
Umbau der Türen sind im HH-Jahr 2021 50.000 €  vorgesehen.

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung des Kreises Steinfurt wurde festgestellt, dass die eingebaute Lüftungsanlage in der Sporthalle nicht mehr 
funktionstüchtig ist. Da die Halle auch als Versammlungsstätte genehmigt wurde, ist der Betrieb einer Lüftungsanlage vorgeschrieben. Die Kosten für 
den Einbau der Lüftungsanlage werden auf 100.000 € , einschl. Planungskosten eines externen Büros, geschätzt.
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Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Gebäudemanagement01.111.06

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.06

H-65-0063

H-65-0064

H-65-0065

H-65-0066

Bauliche Erweiterung Grundschulen

Gebäudesanierung "Altes Rathaus"

Neubau Feuer- und Rettungswache

Gebäudemodernisierung und -sanierung Verwaltungsgebäude

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die OGS-Standards der Stadt Lengerich sind anzupassen. In diesem Zuge ist ermittelt worden, dass der Platzbedarf für den Betrieb der OGS an den 
Grundschulen größer ist als zurzeit tatsächlich zur Verfügung steht. Die genauen Planungen an den einzelnen Standorten sind noch durchzuführen. 
Für das Jahr 2020 sind daher Planungskosten in Höhe von 352.000 €  im Haushalt veranschlagt worden. Im HH-Jahr 2021 wurden 3.168.000 €  für die 
Umbau- und/oder Erweiterungskosten berücksichtigt.

Aufgrund der Vielzahl von Projekten ist eine weitere Planung des OGS-Bereiches noch nicht erfolgt. Die HH-Mittel werden daher um 1 Jahr verschoben
nach 2021/2022.

Im Gebäude „ Altes Rathaus“  sind neben der Touristinfo, die Bücherei und das Archiv untergebracht. Um den Betrieb auch in Zukunft sicherzustellen 
und auch attraktiv zu gestalten, sind diverse Maßnahmen in den nächsten Jahren notwendig. Hierzu zählen insbesondere der Austausch von Fenstern
(z. T. noch Einfachverglasung, die an die heutigen energetischen Gesichtspunkte angepasst werden), die Sanierung der WC-Anlagen (insbesondere 
für die Besucher), eine Erneuerung der Beleuchtung im Bereich der Bücherei.

Eine Wärmedämmung des nicht ausgebauten Dachgeschosses wird ebenfalls zur Verbesserung des energetischen Standards als erforderlich 
erachtet.

Die Außenwände des Kellers weisen entsprechend dem seinerzeitigen Baustandard Feuchteschäden auf. In der Vergangenheit wurden bereits Teile 
der Wände mit einem neuen Innenputz versehen, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden. Zur Sicherung der Gebäudsubstanz ist eine 
umfangreiche Sanierung erforderlich. 

Folgende Maßnahmen sind geplant:
2021 - 129.000 €  (Erneuerung Fenster 1. und 2. Bauabschnitt, Sanierung Keller)
2022 - 160.000 €  (Sanierung WC-Anlagen, Wärmedämmung Dachgeschoss und Neueindeckung,        Erneuerung Beleuchtung)

Derzeit laufen weiterhin Abstimmungsgespräche für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache. Für das Jahr 2021 sind Haushaltsmittel für eine 
gutachterliche Stellungnahme eingerechnet worden. Im Jahr 2024 wird mit dem Abriss der  vorhandenen Gebäude gerechnet. Erst ab dem Jahr 2025 
wird der Baubeginn der neuen Feuer- und Rettungswache erwartet.

In der Vergangenheit erfolgten bereits die dringend erforderliche Renovierung der Büroräume und Flure sowie die Neugestaltung der Zentrale, sowie 
Gebäude Tecklenburger Str. 4, Erneuerung der Dachrinnen. Weitere Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren noch an. Dies sind insbesondere die 
Überarbeitung der WC-Anlagen, eine Erneuerung der Dachabdichtung Tecklenburger Str. 2, einschließlich des Biltzschutzes und die vollständige 
Sanierung des Nebenaufganges im Hauptgebäude (neue Fensteranlage, zurzeit noch Einfachverglasung). Aufgrund des zunehmend schlechten 
Zustandes des Treppenaufgangs wird diese Maßnahme vorgezogen ins Jahr 2022 von 2023.
Die Sanierung der WC-Anlagen konnte im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Da die WC-Anlagen noch funktional sind, wird die Erneuerung der 
WC-Anlage ins Jahr 2023 verschoben.
Bei den geplanten Maßnahmen muss auch immer die Funktionalität des Gebäudes beachtet werden. Weitere Maßnahmen werden zur Erhaltung des 
Dienstbetriebes und zum Erhalt einer modernen Verwaltung für den Bürger erforderlich werden. Hierzu zählen insbesondere die Sicherstellung der 
Barrierefreiheit (Erneuerung Eingangstüren Tecklenburger Str. 4) sowie auch eine grundlegende Sanierung des Sitzungsraumes im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes, einschl. des Vorraumes. 

Folgende Teilmaßnahmen sind geplant:
2021: 202.000 €  Installation Sonnenschutz Tecklenburger Str. 4, 1. OG (2. BA), Dachabdichtung,        Planungskosten Sitzungsraum und 
Eingangsbereiche
2022: 107.000 €  Sanierung des Nebenaufganges Tecklenburger Str. 2 
2023: 275.000 €  Sanierung WC-Anlagen neu veranschlagt - In 2020 bereits 250.000 €  vorgesehen
2024: 190.000 €  Sanierung Dach Tecklenburger Str. 4 
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Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Gebäudemanagement01.111.06

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.06

H-65-0067

K-65-0001

Austausch der Deckschicht der Ballspielfläche an der Margarethenstraße

Klimaschutz

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Der Bundes-Koalitionsausschuss hat am 03. Juni 2020 ein umfangreiches Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket beschlossen. Vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie sollen Wohlstand und Beschäftigung gesichert und mit Investitionen in Sportstätten die 
Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur gestärkt werden.
Konkretisiert wurde dieses Paket mit dem am 17. Juli 2020 bekannt gewordenen Landesförderprogramm „ Investitionspakt Sportstätten“  2020 und 
2021. Anträge auf Förderung, die die Kommunen bis zum 16.10.2020 bei der Bezirksregierung Münster einreichen, können dann –  sofern sie bewilligt 
werden –  eine hundertprozentige Förderung erhalten (90% Förderung plus Übernahme des 10%-Eigenanteils). Bei einer Antragsstellung im Jahr 2021 
ist dann mit einer neunzigprozentigen Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben zu rechnen.
Diese Maßnahme beinhaltet den Austausch der vorhandenen Bodendeckschicht der Ballspielfläche, den Ersatz der abgängigen Ballspieltore, sowie 
Erneuerung der Zaunanlage im Jahr 2021.

Den Maßnahmen 2021 der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Klimaschutzes (232.800 €  für Dachsanierung/Fassadendämmung Grundschule Stadt) 
stehen Mittel aus der Landeszuweisung Klimaschutz in Höhe von 186.200 €  (Neuveranschlagung) entgegen.
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2021
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Stadt Lengerich

Erwerb und Veräußerung der städt. Grundstücke einschließlich der LGE-Grundstücke
Verwaltung, Steuerung und Service des städt. Grundvermögens einschl. des Grundvermögens der LGE
Bewirtschaftung der städt. Grundstücke, der Grundstücke der LGE einschl. der Erbbaurechtsverträge
Liegenschaftsauszüge, Erstellung von Katasterunterlagen, Grundstücksteilungen, Baulasten und 
Grundstücksvereinigungen
Grundbuchabsicherungen an Fremdgrundstücken

 01.111.07

Hauptsatzung, GO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetz über Enteignung und Entschädigung 
Grundbuchordnung, Wertermittlungsverordnung, Gebühren- und Kostenordnung der Notare 
Grunderwerbsteuergesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetzbuch, BGB, Erbbaurechtsgesetz,
allgemeines Miet-, Pacht- und Vertragsrecht, Kostenordnung ÖBVI, Bauordnung NRW,
Verwaltungsverfahrengesetz NRW

Pflichtaufgaben: Grundsätzlich sind  Ratsbeschlüsse bzw. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der 
LGE erforderlich

1. Unterstützung der Stadtentwicklung durch An- und Verkauf von Grundstücken

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Grundstücksmanagement (einschl. LGE)01.111.07Produkt

 Beschreibung

Einwohnerinnen und Einwohner
Bauherren, Architekten und Investoren
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Grundstücksmanagement (einschl. LGE)01.111.07

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.07

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 3.000

 13.030

 0

 0

 0

 0

 16.030

 102.320

 0

 26.000

 153.280

 0

 4.700

 286.300

-270.270

 0

 0

 0

-270.270

 0

 0

 0

-270.270

 0

 3.000

-273.270

 0

-273.270

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 3.465,00

 13.626,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 17.091,80

 95.970,34

 0,00

 14.929,12

 153.283,51

 0,00

 2.245,98

 266.428,95

-249.337,15

 0,00

 0,00

 0,00

-249.337,15

 0,00

 0,00

 0,00

-249.337,15

 0,00

 12.718,28

-262.055,43

 0,00

-262.055,43

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 0

 15.880

 103.650

 0

 20.200

 2.110

 0

 4.700

 130.660

-114.780

 0

 0

 0

-114.780

 0

 0

 0

-114.780

 0

 3.000

-117.780

 0

-117.780

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 0

 15.880

 105.780

 0

 20.200

 2.110

 0

 4.700

 132.790

-116.910

 0

 0

 0

-116.910

 0

 0

 0

-116.910

 0

 3.000

-119.910

 0

-119.910

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 0

 15.880

 107.670

 0

 20.200

 2.110

 0

 4.700

 134.680

-118.800

 0

 0

 0

-118.800

 0

 0

 0

-118.800

 0

 3.000

-121.800

 0

-121.800

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 0

 15.880

 109.750

 0

 20.200

 2.110

 0

 4.700

 136.760

-120.880

 0

 0

 0

-120.880

 0

 0

 0

-120.880

 0

 3.000

-123.880

 0

-123.880

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Grundstückmanagement (einschl. LGE) 

01.111.07 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
12.700 €

180 €
Mieten und Pachten 
Sonstige Entgelte 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

20.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
2.110 € AfA Sachanlagen 

 Reduzierung um 151.170 €
Die Abschreibung des Gebäudes auf dem Gelände für den 
Neubau der Feuer- und Rettungswache erfolgt ab dem 
Haushaltsjahr 2020 im Produkt 01.111.06 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

2.000 €
100 €

1.900 €
400 €
300 €

Aus- und Fortbildung 
Dienstreisen 
Mieten und Pachten 
Sonstige Aufwendungen 
Medien 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.07

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Grundstücksmanagement (einschl. LGE)01.111.07Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Einzahlungen sind im Jahr 2021 zu erwarten:
- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 5.000 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 3.390,00

 13.985,84

 0,00

 0,00

 0,00

 17.375,84

 60.738,27

 0,00

 13.893,56

 0,00

 0,00

 2.245,98

 76.877,81

-59.501,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.127,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.127,29

-5.127,29

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 3.000

 13.030

 0

 0

 0

 16.030

 69.070

 0

 26.000

 0

 0

 4.700

 99.770

-83.740

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 150.000

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

-145.000

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 15.880

 70.440

 0

 20.200

 0

 0

 4.700

 95.340

-79.460

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 1.191.000

 0

 0

 0

 0

 0

 1.191.000

-1.186.000

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 15.880

 72.250

 0

 20.200

 0

 0

 4.700

 97.150

-81.270

 0

 1.905.000

 0

 0

 0

 1.905.000

 650.000

 0

 0

 0

 0

 250.000

 900.000

 1.005.000

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 15.880

 73.720

 0

 20.200

 0

 0

 4.700

 98.620

-82.740

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 705.000

 0

 0

 0

 0

 0

 705.000

-700.000

 0

 0

 0

 3.000

 12.880

 0

 0

 0

 15.880

 75.240

 0

 20.200

 0

 0

 4.700

 100.140

-84.260

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 650.000

 0

 0

 0

 0

 0

 650.000

-645.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 250.000

 250.000

-250.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Grundstücksmanagement (einschl. LGE)01.111.07

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.07

GR-23-0001

GR-69-0001

Grunderwerb und -veräußerung

Bauliche Entwicklung Fläche Bodelschwingh-Realschule

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

2021:  
Bodenvorratspolitik 150.000,00 €
   (z.B. Ausgleichsflächen für künftige Gewerbegebiete)
-  Grunderwerb für Neuanpflanzungen 55.000,00 €
-  Vorkaufssatzung 500.000,00 €
-  Grunderwerb künftige Gewerbegebiete 486.000,00 €
2022:
Bodenvorratspolitik 150.000,00 €
   (z.B. Ausgleichsflächen für künftige Gewerbegebiete)
-  Vorkaufssatzung 500.000,00 €
2023:
Bodenvorratspolitik 150.000,00 €
   (z.B. Ausgleichsflächen für künftige Gewerbegebiete)
-  Grunderwerb für Neuanpflanzungen 55.000,00 €
-  Vorkaufssatzung 500.000,00 €

Ende 2017 ist das Stadtentwicklungskonzept mit gesamtstädtischem Leitbild und integriertem Stadtentwicklungskonzept für den Innenstadtbereich 
(ISEK) der Stadt Lengerich abgeschlossen worden. Das Programmgebiet ISEK weist mehrere Potentialflächen aus, zu denen auch die Fläche 
Bodelschwingh-RS/Marktplatz gehört. Im Sommer 2019 ist die Erstellung eines Rahmenplanes beauftragt worden, dessen Inhalte im Oktober 2020 
vom Stadtrat beschlossen worden sind.

Für die etwa 11.500 m² große Zentrumsfläche ist ein Wohnquartier aus 4 Wohnhäusern mit Tiefgarage sowie ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft (ca. 1.400 m² VK-Fläche) mit Tiefgarage und ergänzender oberirdischer Stellplatzanlage geplant. Da die 
oberirdische Stellplatzanlage auch dem öffentlichen Nachweis bzw. der Möglichkeit der Stellplatzablöse dient (ca. 66 Stellplätze), soll von der 
Stellplatzanlage eine Fläche von etwa 1.600 m² im Eigentum der Stadt verbleiben. Das gleiche gilt für die Erstellung und laufende Unterhaltung des 
"Pocket-Parks" (ca. 400 m²). Die Errichtung des "Pocket-Parks" ist eine Maßnahme zur Schaffung begrünter Aufenthaltsflächen i.S. des ISEK 
(Projektbezeichnung I-F1) und soll mit Städtebaufördermitteln errichtet werden. 

Daraus ergibt sich eine zu veräußernde Fläche von ca. 9.500 m². Der für 2022 kalkulierte Grundstücksverkaufspreis beträgt etwa 1,9 Mio. € . Dieser 
reduziert sich voraussichtlich um die Abbruchkosten der Gebäude in Höhe von 250.000 € .

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 5.127,29

-5.127,29

 0,00

 0,00

 0,00

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 5.000

 1.191.000

-1.186.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

-250.000

-250.000

 5.000

 650.000

-645.000

 1.900.000

-250.000

 1.650.000

 5.000

 705.000

-700.000

 0

 0

 0

 5.000

 650.000

-645.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.900.000

-250.000

 1.650.000

 0

 0

 0

 332.340

 0

 332.340

 5.000

 150.000

-145.000

 0

 0

 0

in EUR

- 157 -



- 158 -



Stadt Lengerich

Bereitstellung von internen Leistungen zur Bewirtschaftung öffentlicher Flächen und städtischer Einrichtungen
Wartung, Pflege und Instandsetzung der städtischen Fahrzeuge und Maschinen

 01.111.08

interne Aufträge

1. Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit
2. Zuverlässige Leistungserbringung
3. Vollständige Kostendeckung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Baubetriebshof01.111.08Produkt

 Beschreibung

 55.824

 43.378

 35

 55.800

 45.500

 35

 57.500

 48.500

 35

11108101

11108102

11108103

11108104

11108301

11108302

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 77,70

 47,90

 52,80

 84,35

 49,00

 53,00

 81,50

 51,00

 55,00

Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Allgemeinheit

Einsatzstunden (ohne Urlaubsansprüche)

in Rechnung gestellte Einsatzstunden (produktive Stunden)

Anteil produktiver Stunden an Einsatzstunden (%)

Anzahl Mitarbeiter (Ist)

Interner Verrechnungssatz je Einsatzstunde

Externer Verrechnungssatz je Einsatzstunde
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Baubetriebshof01.111.08

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.08

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 63.620

 0

 0

 43.500

 0

 0

 0

 0

 107.120

 1.872.650

 0

 128.000

 133.680

 0

 20.100

 2.154.430

-2.047.310

 0

 0

 0

-2.047.310

 0

 0

 0

-2.047.310

 2.230.300

 70.000

 112.990

 0

 112.990

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 65.683,09

 0,00

 0,00

 49.550,73

 0,00

 5,87

 0,00

 0,00

 115.239,69

 1.703.963,73

 0,00

 127.612,82

 126.244,75

 0,00

 14.322,84

 1.972.144,14

-1.856.904,45

 0,00

 0,00

 0,00

-1.856.904,45

 0,00

 0,00

 0,00

-1.856.904,45

 2.027.899,64

 67.687,23

 103.307,96

 0,00

 103.307,96

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 62.330

 0

 0

 48.500

 0

 0

 0

 0

 110.830

 1.829.490

 0

 128.000

 154.960

 0

 20.100

 2.132.550

-2.021.720

 0

 0

 0

-2.021.720

 0

 0

 0

-2.021.720

 2.261.100

 70.000

 169.380

 0

 169.380

 0

 58.620

 0

 0

 53.500

 0

 0

 0

 0

 112.120

 1.866.090

 0

 128.000

 159.480

 0

 20.100

 2.173.670

-2.061.550

 0

 0

 0

-2.061.550

 0

 0

 0

-2.061.550

 2.261.100

 70.000

 129.550

 0

 129.550

 0

 38.070

 0

 0

 58.500

 0

 0

 0

 0

 96.570

 1.903.360

 0

 128.000

 147.910

 0

 20.100

 2.199.370

-2.102.800

 0

 0

 0

-2.102.800

 0

 0

 0

-2.102.800

 2.261.100

 70.000

 88.300

 0

 88.300

 0

 33.280

 0

 0

 63.500

 0

 0

 0

 0

 96.780

 1.941.430

 0

 128.000

 152.170

 0

 20.100

 2.241.700

-2.144.920

 0

 0

 0

-2.144.920

 0

 0

 0

-2.144.920

 2.261.100

 70.000

 46.180

 0

 46.180

in EUR
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Produktbereich: Innere Verwaltung 
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service 
Produkt: Baubetriebshof 

01.111.08 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
62.330 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2.500 €
1.000 €

45.000 €

Erträge aus Verkauf 
Ersatz für Schäden 
Entgelt für ausgeführte Arbeiten 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
80.000 €
48.000 €

Unterhaltung der Fahrzeuge 
Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Maschinen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
143.960 €

11.000 €
AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

 Erhöhung um 8.000 € aufgrund Anschaffung von Mobiliar

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
6.000 €

12.000 €
800 €
300 €

1.000 €

Aus- und Fortbildung 
Schutzbekleidung 
Telefonkosten 
Medien 
Schadensfälle 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  01.111.08

Innere Verwaltung01Produktbereich

Verwaltungssteuerung und Service01.111Produktgruppe

Baubetriebshof01.111.08Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Anschaffung von Geräten               27.000 EUR
- Anschaffung Wasserfass               25.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern            3.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Mobiliar)          8.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 63.444,55

 0,00

 5,87

 0,00

 63.450,42

 1.703.963,73

 0,00

 127.870,47

 0,00

 0,00

 13.816,53

 1.845.650,73

-1.782.200,31

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.901,28

 0,00

 0,00

 0,00

 18.901,28

-18.901,28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 43.500

 0

 0

 0

 43.500

 1.872.650

 0

 128.000

 0

 0

 20.100

 2.020.750

-1.977.250

 0

 1.500

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 153.000

 0

 0

 0

 153.000

-151.500

 0

 0

 0

 0

 48.500

 0

 0

 0

 48.500

 1.829.490

 0

 128.000

 0

 0

 20.100

 1.977.590

-1.929.090

 0

 6.000

 0

 0

 0

 6.000

 0

 0

 163.000

 0

 0

 0

 163.000

-157.000

 0

 0

 0

 0

 53.500

 0

 0

 0

 53.500

 1.866.090

 0

 128.000

 0

 0

 20.100

 2.014.190

-1.960.690

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 143.500

 0

 0

 0

 143.500

-142.500

 0

 0

 0

 0

 58.500

 0

 0

 0

 58.500

 1.903.360

 0

 128.000

 0

 0

 20.100

 2.051.460

-1.992.960

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 81.500

 0

 0

 0

 81.500

-80.500

 0

 0

 0

 0

 63.500

 0

 0

 0

 63.500

 1.941.430

 0

 128.000

 0

 0

 20.100

 2.089.530

-2.026.030

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 181.500

 0

 0

 0

 181.500

-180.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 57.000

 0

 0

 0

 57.000

-57.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service01.111
Baubetriebshof01.111.08

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.08

G-68-0006

G-68-0007

G-68-0012

G-68-0014

G-68-008

Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern 

Anschaffung von Böschungsmähern

Ersatzbeschaffung Anhänger Nutzlast > 8,5 Tonnen

Anschaffung Minibagger

Anschaffung eines fahrbaren Holzhackers

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altergemäßen Fahrzeugzustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist die Ersatzbeschaffung eines 
geschlossenen Kastenwagens (Altfahrzeug Baujahr 2008) im Jahr 2023 notwendig. Das Altfahrzeug ist dann vollständig abgeschrieben.

Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altergemäßen Gerätezustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist im Jahr 2021 die 
Ersatzbeschaffung eines Böschungsmähers (Altgerät Baujahr 2008) notwendig.

Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altersgemäßen Fahrzeugzustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist im Jahr 2022 die 
Ersatzbeschaffung eines Anhängers mit einer Nutzlast > 8,5 Tonnen (Baujahr 1993) notwendig.

Um flexibler Vorbereitung von Straßenunterhaltung (Pflasterarbeiten, Bankettarbeiten), Räumen von Straßenseitengräben und Unterhaltung von 
Grünflächen und Kinderspielplätzen (Sandspielflächen) durchführen zu können, ist die Anschaffung eines Minibaggers notwendig. Durch die 
Anschaffung werden Ausgaben für die Anmietung von Leihgeräten entfallen. Darüber hinaus ist ein ganzjähriger, flexibler Einsatz mit dem Gerät 
möglich.

Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altergemäßen Gerätezustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist im Jahr 2024 die 
Ersatzbeschaffung eines fahrbaren Holzhackers (Altgerät Baujahr 2006) notwendig. Das Altgerät ist dann vollständig abgeschrieben.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 45.000

-45.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

 45.000

-45.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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G-68-0004
Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen

Maßnahme:

Maßnahme:

G-68-0002
Ersatzbeschaffung von Kleintraktoren
Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altergemäßen Fahrzeugzustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist die Ersatzbeschaffung eines 
Kleintraktors (Baujahr 2010) im Jahr 2024 notwendig.

Aufgrund der Abnutzung und des allgemeinen, altergemäßen Fahrzeugzustandes (steigende Reparaturanfälligkeit) ist die Ersatzbeschaffung eine 
Fahrzeuges (Altfahrzeug Baujahr 2006) im Jahr 2021 und eines Fahreuges (Baujahr 2008) im Jahr 2022 notwendig. Die Altfahrzeuge sind zum 
Anschaffungszeitpunkt vollständig abgeschrieben.

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 55.000

-55.000

 0

 0

 57.000

-57.000

 0

 0

 57.000

-57.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 68.000

-68.000

 48.000

-48.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 0

 18.901

-18.901

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 6.000

 63.000

-57.000

 1.500

 37.000

-35.500

 0

 0

 0

 1.000

 56.500

-55.500

 1.000

 46.500

-45.500

 1.000

 46.500

-45.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01
01.111

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Baubetriebshof

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 01.111.08

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.111.08

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

in EUR



Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121
Statistiken und Wahlen

Produkt 02.121.01
Statistik und Wahlen

Produktgruppe 122
Sicherheit und Ordnung

Produkt  02.122.01
Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 126
Brandschutz

Produkt  02.122.02
Meldewesen

Produkt  01.122.03
Personenstandswesen

Produkt  02.126.01
Brandschutz

Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Produkt  02.127.01
Rettungsdienst
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich:

 02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 77.690

 0

 183.650

 7.100

 2.094.900

 70.000

 0

 0

 2.433.340

 2.933.190

 0

 176.850

 122.230

 43.500

 252.300

 3.528.070

-1.094.730

 0

 0

 0

-1.094.730

 0

 0

 0

-1.094.730

 0

 110.100

-1.204.830

 0

-1.204.830

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 82.777,05

 0,00

 194.831,07

 1.960,21

 1.969.329,19

 75.852,74

 0,00

 0,00

 2.324.750,26

 2.746.868,84

 0,00

 185.273,37

 125.184,94

 39.197,58

 207.089,52

 3.303.614,25

-978.863,99

 0,00

 0,00

 0,00

-978.863,99

 0,00

 0,00

 0,00

-978.863,99

 0,00

 94.810,72

-1.073.674,71

 0,00

-1.073.674,71

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 91.080

 0

 210.650

 7.100

 2.355.400

 90.000

 0

 0

 2.754.230

 3.254.090

 0

 241.650

 140.990

 33.500

 295.500

 3.965.730

-1.211.500

 0

 0

 0

-1.211.500

 0

 0

 0

-1.211.500

 0

 98.600

-1.310.100

 0

-1.310.100

 0

 100.270

 0

 212.650

 7.100

 2.384.900

 90.000

 0

 0

 2.794.920

 3.319.730

 0

 174.150

 165.140

 33.500

 296.000

 3.988.520

-1.193.600

 0

 0

 0

-1.193.600

 0

 0

 0

-1.193.600

 0

 98.600

-1.292.200

 0

-1.292.200

 0

 100.900

 0

 212.650

 7.100

 2.428.900

 90.000

 0

 0

 2.839.550

 3.382.060

 0

 174.150

 176.620

 33.500

 300.000

 4.066.330

-1.226.780

 0

 0

 0

-1.226.780

 0

 0

 0

-1.226.780

 0

 98.600

-1.325.380

 0

-1.325.380

 0

 115.630

 0

 212.650

 7.100

 2.475.900

 90.000

 0

 0

 2.901.280

 3.450.160

 0

 174.150

 193.230

 33.500

 304.000

 4.155.040

-1.253.760

 0

 0

 0

-1.253.760

 0

 0

 0

-1.253.760

 0

 103.600

-1.357.360

 0

-1.357.360

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 194.539,10

 1.960,21

 2.072.156,70

 79.946,12

 0,00

 2.348.602,13

 2.124.587,60

 0,00

 118.998,27

 0,00

 38.888,85

 203.313,20

 2.485.787,92

-137.185,79

 70.046,07

 6.605,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.651,07

 0,00

 0,00

 37.470,70

 0,00

 0,00

 0,00

 37.470,70

 39.180,37

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 183.650

 7.100

 2.094.900

 70.000

 0

 2.355.650

 2.371.890

 0

 168.350

 0

 43.500

 252.300

 2.836.040

-480.390

 70.000

 0

 0

 0

 0

 70.000

 0

 0

 408.800

 0

 0

 0

 408.800

-338.800

 0

 0

 0

 210.650

 7.100

 2.355.400

 90.000

 0

 2.663.150

 2.667.890

 0

 227.150

 0

 33.500

 292.500

 3.221.040

-557.890

 77.000

 0

 0

 0

 0

 77.000

 0

 0

 348.600

 0

 0

 0

 348.600

-271.600

 0

 0

 0

 212.650

 7.100

 2.384.900

 90.000

 0

 2.694.650

 2.727.820

 0

 171.650

 0

 33.500

 296.000

 3.228.970

-534.320

 77.000

 0

 0

 0

 0

 77.000

 0

 0

 413.800

 0

 0

 0

 413.800

-336.800

 0

 0

 0

 212.650

 7.100

 2.428.900

 90.000

 0

 2.738.650

 2.615.370

 0

 171.650

 0

 33.500

 300.000

 3.120.520

-381.870

 77.000

 0

 0

 0

 0

 77.000

 0

 0

 433.800

 0

 0

 0

 433.800

-356.800

 0

 0

 0

 212.650

 7.100

 2.475.900

 90.000

 0

 2.785.650

 2.840.850

 0

 171.650

 0

 33.500

 304.000

 3.350.000

-564.350

 77.000

 0

 0

 0

 0

 77.000

 0

 0

 206.800

 0

 0

 0

 206.800

-129.800

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 780.000

 0

 0

 0

 780.000

-780.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Organisation u. Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- u. Europawahlen sowie
Bürgerbegehren u. Bürgerentscheiden
Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial u. statistischen Daten

 02.121.01

Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW (Pflichtaufgabe)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Statistik und Wahlen02.121Produktgruppe

Statistik und Wahlen02.121.01Produkt

 Beschreibung

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

- 169 -



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Statistik und Wahlen02.121
Statistik und Wahlen02.121.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.121.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

 29.940

 0

 20.000

 0

 0

 0

 49.940

-29.940

 0

 0

 0

-29.940

 0

 0

 0

-29.940

 0

 5.000

-34.940

 0

-34.940

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.100,08

 0,00

 0,00

 0,00

 14.100,08

 29.883,87

 0,00

 13.105,33

 0,00

 0,00

 1.088,87

 44.078,07

-29.977,99

 0,00

 0,00

 0,00

-29.977,99

 0,00

 0,00

 0,00

-29.977,99

 0,00

 4.349,19

-34.327,18

 0,00

-34.327,18

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 27.500

 0

 0

 0

 27.500

 27.970

 0

 27.500

 0

 0

 0

 55.470

-27.970

 0

 0

 0

-27.970

 0

 0

 0

-27.970

 0

 5.000

-32.970

 0

-32.970

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

 28.530

 0

 20.000

 0

 0

 0

 48.530

-28.530

 0

 0

 0

-28.530

 0

 0

 0

-28.530

 0

 5.000

-33.530

 0

-33.530

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

 29.070

 0

 20.000

 0

 0

 0

 49.070

-29.070

 0

 0

 0

-29.070

 0

 0

 0

-29.070

 0

 5.000

-34.070

 0

-34.070

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

 29.640

 0

 20.000

 0

 0

 0

 49.640

-29.640

 0

 0

 0

-29.640

 0

 0

 0

-29.640

 0

 5.000

-34.640

 0

-34.640

in EUR

- 170 -



Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Statistik und Wahlen 
Produkt: Statistik und Wahlen 

02.121.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
27.500 € Erstattung von Wahlkosten; Bundestagswahl 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

27.500 € Sachkosten für Wahlen; Bundestagswahl 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.121.01

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Statistik und Wahlen02.121Produktgruppe

Statistik und Wahlen02.121.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.483,54

 0,00

 0,00

 7.483,54

 25.777,89

 0,00

 13.105,33

 0,00

 0,00

 1.088,87

 39.972,09

-32.488,55

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 20.000

 26.100

 0

 20.000

 0

 0

 0

 46.100

-26.100

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 27.500

 0

 0

 27.500

 24.870

 0

 27.500

 0

 0

 0

 52.370

-24.870

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 20.000

 25.400

 0

 20.000

 0

 0

 0

 45.400

-25.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 20.000

 25.900

 0

 20.000

 0

 0

 0

 45.900

-25.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 20.000

 26.420

 0

 20.000

 0

 0

 0

 46.420

-26.420

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive 
Maßnahmen. Die kommunale Gefahrenabwehr ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Pflichtaufgaben zur
Erfüllung nach Weisung und verlangt von der örtlichen Ordnungsbehörde flexible Handlungsstrategien.
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe, der 
Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen sowie der Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren. 
Dazu gehören weiterhin die Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG, die Unterbringung von 
Obdachlosen, die Bewirtschaftung der gebührenpflichtigen Parkflächen, die Betreuung der vom Rat bestellten 
Schiedsleute und, nicht zuletzt, die Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren. Darüber 
hinaus sind weitere Aufgaben die Überwachung des Handwerksrechts, des Ladenöffnungsgesetzes, der Sonn-
und Feiertagsregelungen und des Jugendschutzes. Weitere Schwerpunkte sind Verkehrsangelegenheiten 
(Ruhender Straßenverkehr, Sondernutzungen u. Straßensperrungen), die Gewährleistung sicherer 
Hundehaltung, die Vornahme von Bestattungen, die Organisation eines flexiblen Service- und 
Ermittlungsdienstes (Außendienst) sowie die schnelle und verhältnismäßige Bearbeitung einer Vielzahl von 
telefonisch und schriftlich eingehenden Beschwerden (Beschwerdemanagement).

 02.122.01

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

1. Kundenzufriedenheit bei der Entgegennahme von Gewerbeanzeigen sowie Erteilung von
ordnungsbehördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Entscheidungen.
2. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive Überwachung, Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten und Tätigwerden bei Gefahr im Verzug sowie ständige Erreichbarkeit des Fachdienstes 
Sicherheit und Ordnung.
3. Optimierung der Steuerung des ruhenden Verkehrs unter Berücksichtigung des bestehenden
Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten02.122.01Produkt

 Beschreibung

 138

 150

 3

 100

 5.273

 1.250

 145

 109

 22

 150

 150

 3

 120

 4.500

 1.000

 180

 130

 25

 150

 150

 3

 120

 4.500

 1.000

 180

 140

 25

12201101

12201102

12201103

12201201

12201303

12201304

12201305

12201306

12201307

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Gewerbetreibende
Behörden
Nutzer der Parkplätze
Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

Anzahl der gewerberechtlichen Anmeldungen

Anzahl erteilter gewerberechtlicher und anderer Erlaubnisse

Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Erteilung von Erlaubnissen 
(Tage)

Anzahl der eingehenden Beschwerden, Hinweise, Anregungen je 
1.000 Einwohner

Anzahl ausgestellter Verwarnungen (Überwachung ruhender Verkehr)

Anzahl der Außendienststunden (Überwachung ruhender Verkehr)

Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren

Anzahl der Vorgänge nach PsychKG NRW

Anzahl der untergebrachten Obdachlosen
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AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Ordnungsangelegenheiten02.122.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 190

 0

 18.650

 300

 21.700

 70.000

 0

 0

 110.840

 353.190

 0

 2.400

 1.200

 40.000

 44.700

 441.490

-330.650

 0

 0

 0

-330.650

 0

 0

 0

-330.650

 0

 12.000

-342.650

 0

-342.650

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 186,95

 0,00

 30.829,71

 440,71

 25.941,46

 74.557,60

 0,00

 0,00

 131.956,43

 332.724,64

 0,00

 2.115,82

 462,14

 35.697,58

 37.796,41

 408.796,59

-276.840,16

 0,00

 0,00

 0,00

-276.840,16

 0,00

 0,00

 0,00

-276.840,16

 0,00

 15.558,71

-292.398,87

 0,00

-292.398,87

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 190

 0

 18.650

 300

 21.700

 90.000

 0

 0

 130.840

 358.020

 0

 34.100

 1.090

 30.000

 48.500

 471.710

-340.870

 0

 0

 0

-340.870

 0

 0

 0

-340.870

 0

 10.000

-350.870

 0

-350.870

 0

 190

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 0

 125.840

 365.310

 0

 4.100

 1.090

 30.000

 43.000

 443.500

-317.660

 0

 0

 0

-317.660

 0

 0

 0

-317.660

 0

 10.000

-327.660

 0

-327.660

 0

 190

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 0

 125.840

 372.030

 0

 4.100

 1.090

 30.000

 43.000

 450.220

-324.380

 0

 0

 0

-324.380

 0

 0

 0

-324.380

 0

 10.000

-334.380

 0

-334.380

 0

 10

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 0

 125.660

 379.280

 0

 4.100

 910

 30.000

 43.000

 457.290

-331.630

 0

 0

 0

-331.630

 0

 0

 0

-331.630

 0

 15.000

-346.630

 0

-346.630

in EUR
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Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten 
Produkt: Ordnungsangelegenheiten 

02.122.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
18.650 € Verwaltungsgebühren 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

15.000 €
6.500 €

Erstattung von Bestattungskosten von Ersatzpflichtigen  
Sonstige Erstattungen; davon 5.000 € Erstattung von GVV-
Kommunalversicherung für Kosten der Konzepterstellung zur 
Sanierungsuntersuchung (siehe unten) 

07 Sonstige ordentliche Erträge 
20.000 €
70.000 €

Zwangs- und Bußgelder 
Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr 

 Erhöhung insgesamt um 20.000 € aufgrund der Ergebnisse
2019 und 2020 (vorläufig) 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
1.800 €

300 €
15.000 €
15.000 €
2.000 €

Unterhaltung von Fahrzeugen 
 Neuer Ansatz aufgrund Anschaffung Dienstwagen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 
Aufwendungen für Sachleistungen (Kosten Corona-Pandemie) 
Aufwendungen für Dienstleistungen (Kosten Corona-Pandemie) 
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 

15 Transferaufwendungen 

30.000 € Beisetzungskosten für ordnungsbehördliche Bestattungen 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

2.000 €
1.000 €

800 €
17.300 €

700 €
600 €

24.500 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 

 Minderung um 500 € aufgrund Anschaffung Dienstfahrzeug
Dienst- und Schutzkleidung 
Sachverständigen- und Prüfungskosten 

 Unter anderem für die Abnahme der Verhaltensprüfung zur
Feststellung der Gefährlichkeit nach § 3 (3) Satz 2 LHundG 
NRW und Einsatzkosten nach dem PsychKG 

 Kosten der Untersuchung Grundwasser- und Boden-
verunreinigung; Erhöhung des Ansatzes um 5.000 €, aufgrund 
Kosten für Konzepterstellung zur Sanierungsuntersuchung. 

Kosten Verkehrssicherheitstage 
Medien 
Kosten für die Unterbringung von Fundtieren 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.122.01

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten02.122.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 30.646,58

 440,71

 20.864,52

 74.162,48

 0,00

 126.114,29

 242.207,29

 0,00

 2.003,96

 0,00

 35.388,85

 38.111,02

 317.711,12

-191.596,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.932,12

 0,00

 0,00

 0,00

 3.932,12

-3.932,12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 18.650

 300

 21.700

 70.000

 0

 110.650

 261.570

 0

 2.400

 0

 40.000

 44.700

 348.670

-238.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.000

 0

 0

 0

 2.000

-2.000

 0

 0

 0

 18.650

 300

 21.700

 90.000

 0

 130.650

 265.950

 0

 34.100

 0

 30.000

 48.500

 378.550

-247.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

-1.000

 0

 0

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 125.650

 272.340

 0

 4.100

 0

 30.000

 43.000

 349.440

-223.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

-1.000

 0

 0

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 125.650

 110.500

 0

 4.100

 0

 30.000

 43.000

 187.600

-61.950

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

-1.000

 0

 0

 0

 18.650

 300

 16.700

 90.000

 0

 125.650

 283.580

 0

 4.100

 0

 30.000

 43.000

 360.680

-235.030

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

-1.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Ordnungsangelegenheiten02.122.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 3.932

-3.932

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 1.000

-1.000

 2.000

-2.000

 0

 0

 1.000

-1.000

 1.000

-1.000

 1.000

-1.000

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Im Bürgerbüro werden, neben den klassischen Aufgaben Meldewesen (Melderegister, Personal- und 
Passangelegenheiten, Führungszeugnisse usw.), Leistungen angeboten, die häufig nachgefragt werden, keine
umfangreiche Nachbearbeitung erfordern, und die schnell und unverzüglich zu bearbeiten sind (Auskünfte, 
Bürgerberatung, Führerscheinanträge, Fundsachen, Verlängerung Schwerbehindertenausweise usw.).

 02.122.02

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Wirtschaftlichkei der Aufgabenerfüllung bei hoher Servicequalität

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Meldewesen02.122.02Produkt

 Beschreibung

 1.410

 7

 37

 261

 1.450

 3.298

 215

 1.350

 5

 30

 160

 1.600

 3.200

 150

 1.350

 5

 30

 120

 1.600

 3.200

 150

12202101

12202102

12202103

12202104

12202105

12202106

12202107

12202108

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 25,50  25,50  25,50

Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Fachdienste der Verwaltung
Behörden
Vermieter

Wöchentliche Öffnungsstunden des Bürgerbüros (Std.)

Monatliche Zahl der Besucher des Bürgerbüros

Durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro (Minuten)

Maximale Wartezeit im Bürgerbüro in besonders hoch frequentierten 
Öffnungszeiten (Minuten)

Anzahl der Verwaltungszwangsverfahren (Melde-, Pass- u. PA-
Bereich)

Anzahl der für andere Behörde angenommene Anträge 
(Füherscheine, Einbürgerungen, Jagdscheine, 
Schwerbehindertenangelegenheiten, KFZ-Abmeldungen und KFZ-
Scheinänderungeb; ohne Ausländerwesen)

Anzahl der ausgestellten Ausweise, Pässe, Kinderreisepässe

Anzahl der ausgestellten vorläufigen Ausweise, Pässe
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Meldewesen02.122.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 130.000

 0

 0

 0

 0

 0

 130.000

 299.570

 0

 200

 100

 0

 102.100

 401.970

-271.970

 0

 0

 0

-271.970

 0

 0

 0

-271.970

 0

 1.500

-273.470

 0

-273.470

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 135.012,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 135.012,83

 274.140,21

 0,00

 50,90

 0,00

 0,00

 90.939,10

 365.130,21

-230.117,38

 0,00

 0,00

 0,00

-230.117,38

 0,00

 0,00

 0,00

-230.117,38

 0,00

 1.198,10

-231.315,48

 0,00

-231.315,48

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 269.630

 0

 200

 100

 0

 92.100

 362.030

-212.030

 0

 0

 0

-212.030

 0

 0

 0

-212.030

 0

 1.500

-213.530

 0

-213.530

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 275.060

 0

 200

 100

 0

 92.100

 367.460

-217.460

 0

 0

 0

-217.460

 0

 0

 0

-217.460

 0

 1.500

-218.960

 0

-218.960

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 280.470

 0

 200

 100

 0

 92.100

 372.870

-222.870

 0

 0

 0

-222.870

 0

 0

 0

-222.870

 0

 1.500

-224.370

 0

-224.370

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 286.060

 0

 200

 100

 0

 92.100

 378.460

-228.460

 0

 0

 0

-228.460

 0

 0

 0

-228.460

 0

 1.500

-229.960

 0

-229.960

in EUR
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Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten 
Produkt: Meldewesen 

02.122.02 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
150.000 € Verwaltungsgebühren 

 Erhöhung um 10.000 € aufgrund der Ausgabe einer ID-Karte an
EU-Bürger 

 Erhöhung um 10.000 € aufgrund Anpassung an Ergebnisse der
Vorjahre 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

1.500 €
200 €

90.000 €

400 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Kosten für die Herstellung von Bundespersonalausweisen und 
Reisepässen 
Medien 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.122.02

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Meldewesen02.122.02Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 100 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern 100 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 136.650,09

 0,00

 0,00

 4.488,50

 0,00

 141.138,59

 262.262,96

 0,00

 50,90

 0,00

 0,00

 90.430,09

 352.743,95

-211.605,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 130.000

 0

 0

 0

 0

 130.000

 288.540

 0

 200

 0

 0

 102.100

 390.840

-260.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 0

 200

-200

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

 259.090

 0

 200

 0

 0

 92.100

 351.390

-201.390

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 0

 200

-200

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

 264.410

 0

 200

 0

 0

 92.100

 356.710

-206.710

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 0

 200

-200

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

 269.690

 0

 200

 0

 0

 92.100

 361.990

-211.990

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 0

 200

-200

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

 275.100

 0

 200

 0

 0

 92.100

 367.400

-217.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 0

 200

-200

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Meldewesen02.122.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.02

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 200

-200

 200

-200

 0

 0

 200

-200

 200

-200

 200

-200

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Die Hauptaufgaben des Standesamtes sind die Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, 
Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Entscheidungen über die Anmeldung zur Eheschließung und zur 
Begründung von Lebenspartnerschaften, Durchführung von Trauungen, Fortführung von Eintragungen im 
Personenstandsregister bzw. in den Personenstandsbüchern. Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen: 
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Erklärungen zur Namensführung, Ausstellung von 
Ehefähigkeitszeugnissen und Personenstandsurkunden. Bearbeitung von Anträgen auf Berichtigung von 
Einträgen und ggf. Vorlage an Standesamtsaufsicht oder Personenstandsgericht. Umfangreiche 
Beratungstätigkeiten im Rahmen der o. g. Beurkundungen und vorzunehmenden Handlungen. Auf Antrag 
Nachbeurkundungen von ausländischen Personenstandsfällen, an denen ein deutscher Staatsbürger beteiligt 
ist.

 02.122.03

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung bei hoher Servicequalität.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Personenstandswesen02.122.03Produkt

 Beschreibung

 4

 64

 315

 5

 60

 350

 5

 60

 350

12203101

12203102

12203103

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Behörden

Zahl der Beurkundungen von Geburten

Zahl der Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften

Zahl der Beurkundungen von Sterbefällen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Personenstandswesen02.122.03

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.03

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 240

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 0

 25.240

 116.470

 0

 1.950

 400

 0

 4.400

 123.220

-97.980

 0

 0

 0

-97.980

 0

 0

 0

-97.980

 0

 100

-98.080

 0

-98.080

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 242,92

 0,00

 20.489,96

 1.519,50

 1.680,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.932,38

 113.853,25

 0,00

 1.555,22

 301,07

 0,00

 3.275,40

 118.984,94

-95.052,56

 0,00

 0,00

 0,00

-95.052,56

 0,00

 0,00

 0,00

-95.052,56

 0,00

 135,42

-95.187,98

 0,00

-95.187,98

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 240

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 0

 25.240

 117.490

 0

 1.950

 400

 0

 4.400

 124.240

-99.000

 0

 0

 0

-99.000

 0

 0

 0

-99.000

 0

 100

-99.100

 0

-99.100

 0

 240

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 0

 25.240

 119.840

 0

 1.950

 400

 0

 4.400

 126.590

-101.350

 0

 0

 0

-101.350

 0

 0

 0

-101.350

 0

 100

-101.450

 0

-101.450

 0

 240

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 0

 25.240

 122.150

 0

 1.950

 400

 0

 4.400

 128.900

-103.660

 0

 0

 0

-103.660

 0

 0

 0

-103.660

 0

 100

-103.760

 0

-103.760

 0

 240

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 0

 25.240

 125.560

 0

 1.950

 400

 0

 4.400

 132.310

-107.070

 0

 0

 0

-107.070

 0

 0

 0

-107.070

 0

 100

-107.170

 0

-107.170

in EUR
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Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Ordnungsangelegenheiten 
Produkt: Personenstandswesen 

02.122.03 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
22.000 € Verwaltungsgebühren 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

2.000 €
400 €

1.200 €

600 €
200 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Mieten und Pachten 

 Für die Nutzung des Römers für Eheschließungen
Medien 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.122.03

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Ordnungsangelegenheiten02.122Produktgruppe

Personenstandswesen02.122.03Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung        500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 100 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 20.489,96

 1.519,50

 1.680,00

 0,00

 0,00

 23.689,46

 94.941,00

 0,00

 1.555,22

 0,00

 0,00

 2.178,40

 98.674,62

-74.985,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 25.000

 99.620

 0

 1.950

 0

 0

 4.400

 105.970

-80.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 600

 0

 0

 0

 600

-600

 0

 0

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 25.000

 101.060

 0

 1.950

 0

 0

 4.400

 107.410

-82.410

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 600

 0

 0

 0

 600

-600

 0

 0

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 25.000

 103.260

 0

 1.950

 0

 0

 4.400

 109.610

-84.610

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 600

 0

 0

 0

 600

-600

 0

 0

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 25.000

 105.360

 0

 1.950

 0

 0

 4.400

 111.710

-86.710

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 600

 0

 0

 0

 600

-600

 0

 0

 0

 22.000

 1.800

 1.200

 0

 0

 25.000

 108.490

 0

 1.950

 0

 0

 4.400

 114.840

-89.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 600

 0

 0

 0

 600

-600

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Sicherheit und Ordnung02
Ordnungsangelegenheiten02.122
Personenstandswesen02.122.03

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.122.03

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 600

-600

 600

-600

 0

 0

 600

-600

 600

-600

 600

-600

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Das Produkt hat die Aufgabe den Brandschutz in der Stadt Lengerich entsprechend den gesetzlichen 
Verpflichtungen ausreichend zu sichern. Die konkreten Zielerreichungsgrade des Brandschutzes hat der Rat 
im städtischen Brandschutzbedarfsplan festgelegt. In diesem wird definiert, auf welchem Schutzniveau die dort
festgelegten Schutzziele erreicht werden sollen.

 02.126.01

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Erfüllung der Forderungen des Brandschutzbedarfsplans

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Brandschutz02.126Produktgruppe

Brandschutz02.126.01Produkt

 Beschreibung

 86

 286

 14

 3.102

 0

 157

 100

 340

 14

 3.409

 20

 200

 100

 300

 14

 2.627

 20

 200

12601101

12601102

12601107

12601108

12601109

12601110

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
in Einzelfällen gefährdete Personen

Erreichungsgrad des angestrebten Mitgliederbedarfs (110 Mitglieder), 
(%)

Gesamtzahl der Einsätze (Brandeinsätze, technische Hilfeleistung, 
Sonstige)

Anzahl der Fahrzeuge

Aufwendungen für den Brandschutz je 100 Einwohner (ohne 
Fahrzeugbeschaffungen)

Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen (ohne 
Nachschauen)

Brandschutzerziehung / -aufklärung - Anzahl der geschulten Personen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Brandschutz02.126
Brandschutz02.126.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.126.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 77.260

 0

 13.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 95.260

 282.910

 0

 73.800

 120.530

 3.500

 50.500

 531.240

-435.980

 0

 0

 0

-435.980

 0

 0

 0

-435.980

 0

 63.500

-499.480

 0

-499.480

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 82.347,18

 0,00

 8.498,57

 0,00

 2.128,64

 1.295,14

 0,00

 0,00

 94.269,53

 353.868,55

 0,00

 129.379,38

 124.421,73

 3.500,00

 40.903,39

 652.073,05

-557.803,52

 0,00

 0,00

 0,00

-557.803,52

 0,00

 0,00

 0,00

-557.803,52

 0,00

 50.802,39

-608.605,91

 0,00

-608.605,91

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 89.650

 0

 20.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 114.650

 405.720

 0

 97.800

 138.400

 3.500

 70.000

 715.420

-600.770

 0

 0

 0

-600.770

 0

 0

 0

-600.770

 0

 57.000

-657.770

 0

-657.770

 0

 98.840

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 125.840

 414.030

 0

 67.800

 162.550

 3.500

 73.000

 720.880

-595.040

 0

 0

 0

-595.040

 0

 0

 0

-595.040

 0

 57.000

-652.040

 0

-652.040

 0

 99.470

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 126.470

 421.480

 0

 67.800

 174.030

 3.500

 73.000

 739.810

-613.340

 0

 0

 0

-613.340

 0

 0

 0

-613.340

 0

 57.000

-670.340

 0

-670.340

 0

 114.380

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 141.380

 429.640

 0

 67.800

 190.820

 3.500

 73.000

 764.760

-623.380

 0

 0

 0

-623.380

 0

 0

 0

-623.380

 0

 57.000

-680.380

 0

-680.380

in EUR
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Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Brandschutz 
Produkt: Brandschutz 

02.126.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlage 
89.650 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

 Insbesondere aus der Auflösung der Feuerschutzpauschale

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
1.000 €

19.000 €
Verwaltungsgebühren Brandschau 
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der freiwilligen 
Feuerwehr 

 Erhöhung um 9.000 € aufgrund neuer Satzung

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
1.400 €
3.100 €

40.000 €
24.000 €

14.500 €

12.000 €
2.800 €

Betriebskostenumlage Kreisschlauchpflegerei 
Unterhaltung der Warnsirenen 
Unterhaltung der Fahrzeuge 
Unterhaltung von Geräten 

 Erhöhung um 6.000 € aufgrund der Umrüstung von Masken von
Normaldruck auf Überdruck und TÜV-Gebühren Druckminderer 
Atemschutzgeräte 

Dienst- und Schutzbekleidung 
 Einmalige Erhöhung um 6.000 € zur Sicherstellung des

Arbeitsschutzes 
Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes 
Sonstige Unterhaltungskosten 

14 Bilanzielle Abschreibungen 

135.900 €
2.500 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

15 Transferaufwendungen 

3.500 € Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
7.000 €

24.000 €

8.000 €

15.000 €

2.200 €
1.400 €
5.000 €
1.400 €
6.000 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Unterhaltung persönliche Ausrüstung 

 Erhöhung des Ansatzes um 18.000 € für Reinigung und anschl.
Imprägnierung der Einsatzausrüstung durch Fachunternehmen 

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 
(Aufwandsentschädigungen) 
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen und Erstattungen Arbeitsverdienste) 
Mieten und Pachten 
Telefonkosten 
Schadensfälle 
Medien und Unterrichtsmaterial 
Sonstige Sachkosten Brandschutz 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.126.01

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Brandschutz02.126Produktgruppe

Brandschutz02.126.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Lizenzen    5.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern    2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienst- und Schutzkleidung14.500 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 6.752,47

 0,00

 2.128,64

 1.295,14

 0,00

 10.176,25

 230.589,86

 0,00

 62.607,08

 0,00

 3.500,00

 38.392,47

 335.089,41

-324.913,16

 70.046,07

 6.605,00

 0,00

 0,00

 0,00

 76.651,07

 0,00

 0,00

 33.538,58

 0,00

 0,00

 0,00

 33.538,58

 43.112,49

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 13.000

 5.000

 0

 0

 0

 18.000

 192.470

 0

 65.300

 0

 3.500

 50.500

 311.770

-293.770

 70.000

 0

 0

 0

 0

 70.000

 0

 0

 406.000

 0

 0

 0

 406.000

-336.000

 0

 0

 0

 20.000

 5.000

 0

 0

 0

 25.000

 276.430

 0

 83.300

 0

 3.500

 67.000

 430.230

-405.230

 72.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 0

 0

 341.800

 0

 0

 0

 341.800

-269.800

 0

 0

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 27.000

 283.480

 0

 65.300

 0

 3.500

 73.000

 425.280

-398.280

 72.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 0

 0

 407.000

 0

 0

 0

 407.000

-335.000

 0

 0

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 27.000

 289.310

 0

 65.300

 0

 3.500

 73.000

 431.110

-404.110

 72.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 0

 0

 427.000

 0

 0

 0

 427.000

-355.000

 0

 0

 0

 22.000

 5.000

 0

 0

 0

 27.000

 295.260

 0

 65.300

 0

 3.500

 73.000

 437.060

-410.060

 72.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 0

 0

 200.000

 0

 0

 0

 200.000

-128.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 780.000

 0

 0

 0

 780.000

-780.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Sicherheit und Ordnung02
Brandschutz02.126
Brandschutz02.126.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.126.01

F-37-0001

G-37-0004

G-37-0005

G-37-0006

G-37-0007

G-37-0013

G-37-0014

G-37-0015

Feuerschutzpauschale

Anschaffung Rüstwagen

Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug

Anschaffung Gerätewagen

Anschaffung Tanklöschfahrzeuge

Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme

Anschaffung Einsatzleitwagen

Anschaffung von Vollschutzanzügen und Einsatzausrüstung

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Einnahme aus der Feuerschutzpauschale beträgt jährlich ca.72.000 € . Die Einnahme dient zur Deckung des (investiven) Bedarfs im Bereich des 
Feuerschutzes.

Im Jahr 2023 ist der Ersatz eines Rüstwagens aus dem Jahr 1997 vorgesehen. Die Technik ist veraltet und reparaturanfällig. Das Altfahrzeug ist dann 
vollständig abgeschrieben.        

Im Haushalt 2020 stehen für die Beschaffung des 2. Löschgruppenfahrzeug insgesamt 320.000 €  (270.000 €  aus Ermächtigungsübertragungen aus 
Vorjahren und 50.000 €  aus Mittelübertragungen) zur Verfügung. Das Ausschreibungsverfahren für das Fahrzeug befindet sich derzeit in der 
Umsetzung. Für Aufbauten und technische Beladung des Fahrzeugs werden in 2021 weitere 60.000 €  benötigt.

Im Jahr 2022 ist der Ersatz eines Tanklöschfahrzeuges aus dem Jahr 1994 vorgesehen. Die Technik ist veraltet und reparaturanfällig, das Fahrzeug 
nur noch bedingt einsatztauglich. Das Altfahrzeug ist dann vollständig abgeschrieben. (Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 
2020.)  

Im Jahr 2024 ist der Ersatz eines Einsatzleitwagens aus dem Jahr 2008 vorgesehen. Die Technik ist veraltet und reparaturanfällig. Das Altfahrzeug ist 
dann vollständig abgeschrieben. 

Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung von Vollschutzanzügen und Einsatzausrüstung vorgesehen. Die alten Anzüge und die Einsatzausrüstung sind 

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 70.046,07

 70.046,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.971,79

-13.971,79

 0,00

 0,00

 107,10

-107,10

 0,00

 0,00

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 72.000

 72.000

 0

 0

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 400.000

 - 400.000

 0

 0

 0

 0

 380.000

-380.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 72.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 380.000

-380.000

 0

 0

 0

 0

 72.000

 72.000

 400.000

-400.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 72.000

 72.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 180.000

-180.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 70.000

 70.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 380.000

-380.000

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Sicherheit und Ordnung02
Brandschutz02.126
Brandschutz02.126.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.126.01

G-37-0016
Anschaffung von Geräten

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

veraltet und erfüllen nicht die aktuellen Sicherheitsanforderungen. Eine Neuanschaffung ist daher zwingend erforderlich.

Im Jahr 2021 müssen einige Geräte erneuert werden. Unter anderem ist die Anschaffung von Atemschutzgeräten, Lungenautomaten, 
Meldeempfänger, Rückflussverhinderer etc. vorgesehen.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 6.698,31

-6.698,31

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 196.800

-196.800

 63.000

-63.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.000

-22.000

 0

 0

 22.000

-22.000

 0

 0

 15.000

-15.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.000

-15.000

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

   der festgesetzten Wertgrenze

 6.605

 12.761

-6.156

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 22.000

-22.000

 0

 11.000

-11.000

 0

 0

 0

 0

 5.000

-5.000

 0

 5.000

-5.000

 0

 5.000

-5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter 
Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung).
Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, 
unter fachlicher Betreuung (Krankentransport), Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst.

 02.127.01

Gesetzliche Grundlage ist u. a. das Rettungsdienstgesetz NRW. Im Innenverhältnis mit dem Kreis Steinfurt als
Träger des Rettungsdienstes hat sich die Stadt Lengerich an den Inhalten des Rettungsdienstvertrages und 
dem fortschreibungspflichtigem Rettungsdienstbedarfsplan zu orientieren.

Vorhaltung einer bedarfsgerecht eingerichteten Rettungswache und von qualifiziertem Personal zur wirt-
schaftlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsdienstgesetz NRW, des Rettungsdienstver-
trages und des Rettungsdienstsbedarfsplanes des Kreises Steinfurt.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Rettungsdienst02.127Produktgruppe

Rettungsdienst02.127.01Produkt

 Beschreibung

 1.672

 4.022

 1.275

 2.100

 4.300

 1.500

 1.500

 3.500

 2.000

12701101

12701102

12701103

12701104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 27,50  30,50  33,50

Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport 
benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der 
Kreisleitstelle auch darüber hinaus.

Anzahl der Einsätze Notarzt mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

Anzahl der Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW)

Anzahl der Fahrten mit dem Krankentransportwagen (KTW)

Anzahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst (im Bedarfsplan festgelegter 
Personalanteil)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sicherheit und Ordnung02
Rettungsdienst02.127
Rettungsdienst02.127.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.127.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 2.052.000

 0

 0

 0

 2.052.000

 1.851.110

 0

 78.500

 0

 0

 50.600

 1.980.210

 71.790

 0

 0

 0

 71.790

 0

 0

 0

 71.790

 0

 28.000

 43.790

 0

 43.790

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.925.479,01

 0,00

 0,00

 0,00

 1.925.479,01

 1.642.398,32

 0,00

 39.066,72

 0,00

 0,00

 33.086,35

 1.714.551,39

 210.927,62

 0,00

 0,00

 0,00

 210.927,62

 0,00

 0,00

 0,00

 210.927,62

 0,00

 22.766,91

 188.160,71

 0,00

 188.160,71

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.000

 0

 0

 0

 2.305.000

 0

 0

 0

 2.306.000

 2.075.260

 0

 80.100

 1.000

 0

 80.500

 2.236.860

 69.140

 0

 0

 0

 69.140

 0

 0

 0

 69.140

 0

 25.000

 44.140

 0

 44.140

 0

 1.000

 0

 0

 0

 2.347.000

 0

 0

 0

 2.348.000

 2.116.960

 0

 80.100

 1.000

 0

 83.500

 2.281.560

 66.440

 0

 0

 0

 66.440

 0

 0

 0

 66.440

 0

 25.000

 41.440

 0

 41.440

 0

 1.000

 0

 0

 0

 2.391.000

 0

 0

 0

 2.392.000

 2.156.860

 0

 80.100

 1.000

 0

 87.500

 2.325.460

 66.540

 0

 0

 0

 66.540

 0

 0

 0

 66.540

 0

 25.000

 41.540

 0

 41.540

 0

 1.000

 0

 0

 0

 2.438.000

 0

 0

 0

 2.439.000

 2.199.980

 0

 80.100

 1.000

 0

 91.500

 2.372.580

 66.420

 0

 0

 0

 66.420

 0

 0

 0

 66.420

 0

 25.000

 41.420

 0

 41.420

in EUR

- 198 -



Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe: Rettungsdienst 
Produkt: Rettungsdienst 

02.127.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
2.305.000 € Erstattung Kosten des Rettungsdienstes durch Kreis Steinfurt 

 Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe des Kreises, somit
werden die Kosten gemäß Rettungsdienstvertrag zwischen 
dem Kreis Steinfurt und der Stadt Lengerich erstattet. 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
65.000 €
1.500 €

12.000 €

1.600 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. 
Wäschereinigung und Ersatzbeschaffung) 
Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Unterhaltung der medizinischen 
Geräte und Ausrüstung, Beschaffung von Einmalmaterial) 
Sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege Personaleinsatzplanung) 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
63.000 €

500 €
13.000 €
1.300 €

1.000 €
1.500 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
 Erhöhung um 26.600 € für Ausbildung Rettungs- und

Notfallsanitäter im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplans 
des Kreises Steinfurt 

Reisekosten 
Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigung 
Funk- und Telefonkosten 

 Reduzierung um 700 € aufgrund von Tarifänderungen
Impf- und Untersuchungskosten 
Sonstige Kosten Rettungsdienst 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  02.127.01

Sicherheit und Ordnung02Produktbereich

Rettungsdienst02.127Produktgruppe

Rettungsdienst02.127.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung        4.000 EUR
 - Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern         1.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:
- Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      5.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.040.000,00

 0,00

 0,00

 2.040.000,00

 1.268.808,60

 0,00

 39.675,78

 0,00

 0,00

 33.112,35

 1.341.596,73

 698.403,27

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 2.052.000

 0

 0

 2.052.000

 1.503.590

 0

 78.500

 0

 0

 50.600

 1.632.690

 419.310

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.305.000

 0

 0

 2.305.000

 1.740.490

 0

 80.100

 0

 0

 80.500

 1.901.090

 403.910

 5.000

 0

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.347.000

 0

 0

 2.347.000

 1.778.930

 0

 80.100

 0

 0

 83.500

 1.942.530

 404.470

 5.000

 0

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.391.000

 0

 0

 2.391.000

 1.814.610

 0

 80.100

 0

 0

 87.500

 1.982.210

 408.790

 5.000

 0

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.438.000

 0

 0

 2.438.000

 1.852.000

 0

 80.100

 0

 0

 91.500

 2.023.600

 414.400

 5.000

 0

 0

 0

 0

 5.000

 0

 0

 5.000

 0

 0

 0

 5.000

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Sicherheit und Ordnung02
Rettungsdienst02.127
Rettungsdienst02.127.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 02.127.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

 0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 5.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 5.000

 0

 5.000

 5.000

 0

 5.000

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211
Grundschulen

Produkt  03.211.01
Grundschulen

Produktgruppe 215
Realschulen

Produkt  03.215.01
Realschulen

Produktgruppe 217
Gymnasien

Produkt 03.217.01
Hannah-Arendt-Gymnasium

Produktgruppe 221
Sonderschulen

Produkt 03.221.01
Astrid-Lindgren-Schule

Produktgruppe 241
Schülerbeförderung

Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung

Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03.243.01
Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 218 
Gesamtschule

Produkt 03.218.01 
Gesamtschule
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03Produktbereich:

 03

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 643.120

 0

 297.800

 14.100

 88.000

 0

 0

 0

 1.043.020

 2.140.590

 0

 905.100

 259.300

 338.100

 354.580

 3.997.670

-2.954.650

 0

 0

 0

-2.954.650

 0

 0

 0

-2.954.650

 0

 1.635.500

-4.590.150

 0

-4.590.150

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 583.443,08

 0,00

 305.890,50

 16.927,59

 95.249,49

 43.266,74

 0,00

 0,00

 1.044.777,40

 1.991.356,73

 0,00

 792.869,27

 224.050,62

 267.460,00

 260.200,43

 3.535.937,05

-2.491.159,65

 0,00

 0,00

 0,00

-2.491.159,65

 0,00

 0,00

 0,00

-2.491.159,65

 0,00

 1.564.710,75

-4.055.870,40

 0,00

-4.055.870,40

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 938.430

 0

 307.000

 116.500

 88.000

 0

 0

 0

 1.449.930

 2.459.980

 0

 1.102.300

 332.740

 409.500

 286.160

 4.590.680

-3.140.750

 0

 0

 0

-3.140.750

 0

 0

 0

-3.140.750

 0

 1.681.000

-4.821.750

 0

-4.821.750

 0

 723.790

 0

 329.800

 126.500

 88.000

 0

 0

 0

 1.268.090

 2.508.970

 0

 752.300

 354.620

 463.900

 267.860

 4.347.650

-3.079.560

 0

 0

 0

-3.079.560

 0

 0

 0

-3.079.560

 0

 1.685.000

-4.764.560

 0

-4.764.560

 0

 713.740

 0

 329.800

 123.000

 88.000

 0

 0

 0

 1.254.540

 2.558.360

 0

 743.200

 335.420

 528.200

 223.410

 4.388.590

-3.134.050

 0

 0

 0

-3.134.050

 0

 0

 0

-3.134.050

 0

 1.675.000

-4.809.050

 0

-4.809.050

 0

 713.260

 0

 329.800

 123.000

 88.000

 0

 0

 0

 1.254.060

 2.609.080

 0

 743.200

 303.800

 589.900

 223.410

 4.469.390

-3.215.330

 0

 0

 0

-3.215.330

 0

 0

 0

-3.215.330

 0

 1.675.000

-4.890.330

 0

-4.890.330

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 566.214,71

 0,00

 306.560,33

 20.734,71

 92.195,24

 0,00

 0,00

 985.704,99

 1.923.097,09

 0,00

 790.900,04

 0,00

 267.460,00

 279.956,46

 3.261.413,59

-2.275.708,60

 12.432,62

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.432,62

 0,00

 0,00

 270.125,78

 0,00

 0,00

 0,00

 270.125,78

-257.693,16

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 581.620

 0

 297.800

 14.100

 88.000

 0

 0

 981.520

 2.075.140

 0

 888.900

 0

 338.100

 354.580

 3.656.720

-2.675.200

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 315.310

 0

 0

 0

 315.310

-315.310

 0

 802.600

 0

 307.000

 116.500

 88.000

 0

 0

 1.314.100

 2.397.440

 0

 1.089.300

 0

 409.500

 286.160

 4.182.400

-2.868.300

 476.600

 0

 0

 0

 0

 476.600

 0

 0

 846.155

 0

 0

 0

 846.155

-369.555

 0

 594.900

 0

 329.800

 126.500

 88.000

 0

 0

 1.139.200

 2.445.820

 0

 739.300

 0

 463.900

 267.860

 3.916.880

-2.777.680

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 272.825

 0

 0

 0

 272.825

-272.825

 0

 589.100

 0

 329.800

 123.000

 88.000

 0

 0

 1.129.900

 2.494.430

 0

 730.200

 0

 528.200

 223.410

 3.976.240

-2.846.340

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 257.200

 0

 0

 0

 257.200

-257.200

 0

 589.100

 0

 329.800

 123.000

 88.000

 0

 0

 1.129.900

 2.544.090

 0

 730.200

 0

 589.900

 223.410

 4.087.600

-2.957.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 57.200

 0

 0

 0

 57.200

-57.200

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Raumbedarfsplanung für die Grundschulen Stadt, Intrup, Hohne u. Stadtfeldmark
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Verlässliche Schulzeit und offene Ganztagsgrundschulen

 03.211.01

Schulgesetz NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

 Allen Grundschülern/-schülerinnen soll bei Bedarf ein Ganztagsplatz zur Verfügung gestellt werden.

 03.211.01.1
 03.211.01.2
 03.211.01.3
 03.211.01.4
 03.211.01.5
 03.211.01.6

Grundschule Stadt
Grundschule Intrup
Grundschule Hohne
Grundschule Stadtfeldmark
Offener Ganztag Grundschulen
Weitere sonstige Leistungen Grundschulen

 Leistung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Grundschulen03.211Produktgruppe

Grundschulen03.211.01Produkt

 Beschreibung

 775

 94

 100

 100

 100

 802

 104

 100

 100

 100

 784

 97

 100

 110

 100

21101101

21101103

21101104

21101201

21101202

21101203

21101204

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 118,88

 2.922,89

 109,18

 2.870,88

 123,69

 3.325,12

Schülerinnen und Schüler

Anzahl Schüler

zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-
Ausstattung

Aufwand je Schüler (EUR)

Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadt (%, 
maximale Auslastung)

Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Intrup (%, 
maximale Auslastung)

Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Hohne (%, 
maximale Auslastung)

Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadtfeldmark 
(%, maximale Auslastung)
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Stadt Lengerich

Schulträgeraufgaben 
Grundschulen 
Grundschulen

Grunddaten des Produktes 

Grundschule Stadt 

Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 221 239 244 238 241*
Zügigkeit: 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 3-zügig 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 

Grundschule Intrup 
Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 221 197 192* 198 187*
Zügigkeit: 2-bis 3-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig

Grundschule Hohne 
Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 180 179 184 166 169*
Zügigkeit: 2-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig

Grundschule Stadtfeldmark 
Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 204 201 190 182 171*
Zügigkeit: 2-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig 2-zügig

*laut Angabe der Schulen aus 08/2020

Übergangsquote von der Grundschule 

2018 2019 2020 

- - - 

- 0,50 % 0,53 % 

58,39 % 60,20 %   52,60 % 

38,50 % 38,80 %   46,35 % 

zur Hauptschule: 

zur Realschule: 

zur Gesamtschule: 

zum Gymnasium: 

zur Förderschule:    3,20 %   0,50 %   0,52 % 
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Grundschulen03.211
Grundschulen03.211.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.211.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 543.190

 0

 297.800

 3.700

 0

 0

 0

 0

 844.690

 1.217.340

 0

 200.500

 66.870

 0

 131.060

 1.615.770

-771.080

 0

 0

 0

-771.080

 0

 0

 0

-771.080

 0

 635.000

-1.406.080

 0

-1.406.080

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 538.753,66

 0,00

 305.890,50

 932,55

 0,00

 18.766,74

 0,00

 0,00

 864.343,45

 1.123.400,89

 0,00

 221.303,08

 61.422,46

 0,00

 91.954,38

 1.498.080,81

-633.737,36

 0,00

 0,00

 0,00

-633.737,36

 0,00

 0,00

 0,00

-633.737,36

 0,00

 767.160,73

-1.400.898,09

 0,00

-1.400.898,09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 588.630

 0

 307.000

 108.200

 0

 0

 0

 0

 1.003.830

 1.521.780

 0

 225.100

 76.610

 0

 108.260

 1.931.750

-927.920

 0

 0

 0

-927.920

 0

 0

 0

-927.920

 0

 735.000

-1.662.920

 0

-1.662.920

 0

 569.930

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 0

 1.017.930

 1.551.940

 0

 205.300

 46.740

 0

 105.260

 1.909.240

-891.310

 0

 0

 0

-891.310

 0

 0

 0

-891.310

 0

 735.000

-1.626.310

 0

-1.626.310

 0

 568.930

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 0

 1.016.930

 1.582.480

 0

 205.300

 34.730

 0

 105.260

 1.927.770

-910.840

 0

 0

 0

-910.840

 0

 0

 0

-910.840

 0

 735.000

-1.645.840

 0

-1.645.840

 0

 568.700

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 0

 1.016.700

 1.613.750

 0

 205.300

 30.280

 0

 105.260

 1.954.590

-937.890

 0

 0

 0

-937.890

 0

 0

 0

-937.890

 0

 735.000

-1.672.890

 0

-1.672.890

in EUR
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Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Grundschulen 
Produkt: Grundschulen 

03.211.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
21.000 €

9.000 €
475.000 €

55.600 €

4.030 €
24.000 €

Zuweisung vom Land für Betreuungsmaßnahme Grundschulen; 
Durchführung außerunterrichtlicher Angebote 
Zuweisung vom Land für Projektförderung 
Zuweisung Land für Offene Ganztagsschule 

 Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung der Fördermittel seitens
des Landes  

Zuweisung vom Kreis für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 
 Verringerung des Ansatzes aufgrund geringerer Anzahl der

Nutzer der Münsterlandkarten (BuT) 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
Ertrag aus Auflösung der Integrationspauschale nach § 14c Teilhabe- 
und Integrationsgesetz (Einzahlung in 2019) zur Deckung der Kosten 
der Schülerintegrationsarbeit an der GS Intrup 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
50.000 €

257.000 €
Elternbeiträge für die Betreuung von Grundschülern 
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule 

 Änderung des Ansatzes wegen Veranschlagung des Entgelts für
das Mittagessen (106.000 €) ab 2021 unter Privatrechtlichen 
Leistungsentgelten (Zeile 05) sowie Neuberechnung aufgrund 
Satzungsänderung zum 01.08.2021 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2.000 €

106.000 €

200 €

Ersatz für Schadensfälle 
Elternbeiträge für das Mittagsessen Offene Ganztagsschule 

 Neuveranschlagung im Bereich Privatrechtliche
Leistungsentgelte (siehe auch Zeile 04) 

Sonstige Einnahmen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
13.200 €

10.000 €
26.000 €
37.900 €
8.000 €

24.000 €
106.000 €

Erstattung von Kosten für die FSJ`ler (Freiwilliges Soziales Jahr) 
 Es handelt sich nicht um Beschäftigte der Stadt Lengerich,

Einsatz erfolgt über die Mediencooperative Steinfurt e. V. 
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (Inventar Klassenräume) 
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 
Lehr- und Unterrichtsmittel 
Aufwendungen für geförderte Projekte 
Dienstleistung Schülerintegrationsarbeit GS Intrup 
Kosten der offenen Ganztagsschule; z. B. Sachkosten, 
Dienstleistungen, Mittagessen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 

51.410 €
25.200 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
8.000 €
1.000 €
1.200 €

15.000 €
9.260 €
2.700 €

61.100 €

2.000 €
8.000 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister 
Aufwendungen für Honorarkräfte; außerunterrichtliches Angebot 
Mieten und Pachten 
Telefonkosten 
Versicherungen 

 Reduzierung um 20.900 € auf 61.100 €, da Ansätze für die
Versicherungsprämien in den letzten Jahren zu hoch kalkuliert 
wurden 

Schadensfälle 
Entgelt für die Benutzung des Hallen- und Freibades 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03.211.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Grundschulen03.211Produktgruppe

Grundschulen03.211.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen            12.100 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Offener Ganztag              8.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Grundschulen 13.200 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Offenen Ganztag 12.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)         10.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 536.112,71

 0,00

 306.560,33

 4.739,67

 0,00

 0,00

 0,00

 847.412,71

 1.089.692,17

 0,00

 218.502,88

 0,00

 0,00

 94.775,41

 1.402.970,46

-555.557,75

 4.941,63

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.941,63

 0,00

 0,00

 98.305,17

 0,00

 0,00

 0,00

 98.305,17

-93.363,54

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 539.400

 0

 297.800

 3.700

 0

 0

 0

 840.900

 1.185.950

 0

 188.300

 0

 0

 131.060

 1.505.310

-664.410

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 79.100

 0

 0

 0

 79.100

-79.100

 0

 560.600

 0

 307.000

 108.200

 0

 0

 0

 975.800

 1.495.080

 0

 215.100

 0

 0

 108.260

 1.818.440

-842.640

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 55.300

 0

 0

 0

 55.300

-55.300

 0

 565.900

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 1.013.900

 1.524.980

 0

 195.300

 0

 0

 105.260

 1.825.540

-811.640

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.400

 0

 0

 0

 40.400

-40.400

 0

 565.900

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 1.013.900

 1.555.190

 0

 195.300

 0

 0

 105.260

 1.855.750

-841.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.400

 0

 0

 0

 40.400

-40.400

 0

 565.900

 0

 329.800

 118.200

 0

 0

 0

 1.013.900

 1.586.010

 0

 195.300

 0

 0

 105.260

 1.886.570

-872.670

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.400

 0

 0

 0

 40.400

-40.400

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

Die Berechnung der Schulbudgets erfolgt auf der Grundlage einheitlich festgelegter Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen. Das für die Schulen
errechnete Gesamtbudget wird von den Schulen nach den eigenen Bedarfen aufgeteilt.
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Schulträgeraufgaben03
Grundschulen03.211
Grundschulen03.211.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.211.01

G-40-0010
Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Abwicklung über die jeweiligen Schulprodukte

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 61.782,58

-61.782,58

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 4.942

 36.523

-31.581

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 55.300

-55.300

 0

 79.100

-79.100

 0

 0

 0

 0

 40.400

-40.400

 0

 40.400

-40.400

 0

 40.400

-40.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Raumbedarfsplanung für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule u. die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

 03.215.01

Schulgesetz NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Realschulen03.215Produktgruppe

Realschulen03.215.01Produkt

 Beschreibung

 372  116 39521501101

21501103

21501104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 84,59

 1.687,53

 130,63

 1.623,75

 265,52

 5.233,36

Schülerinnen und Schüler

Anzahl Schüler

zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-
Ausstattung

Aufwand je Schüler (EUR)

Grunddaten des Produktes

Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule 

Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 443 349 259 195 112
Zügigkeit: 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 2-bis 3-zügig 

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 
Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020

Schüler: 423 349 246 200 123
Zügigkeit: 2-bis 3-zügig 2- bis 3-zügig 2- bis 3-zügig 2- bis 3-zügig 2- bis 3-zügig
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Realschulen03.215
Realschulen03.215.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.215.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 22.540

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 26.040

 154.890

 0

 45.100

 24.640

 0

 80.750

 305.380

-279.340

 0

 0

 0

-279.340

 0

 0

 0

-279.340

 0

 336.000

-615.340

 0

-615.340

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 15.289,54

 0,00

 0,00

 11.625,86

 0,00

 10.200,00

 0,00

 0,00

 37.115,40

 159.256,83

 0,00

 44.241,76

 50.999,07

 0,00

 75.385,74

 329.883,40

-292.768,00

 0,00

 0,00

 0,00

-292.768,00

 0,00

 0,00

 0,00

-292.768,00

 0,00

 297.876,14

-590.644,14

 0,00

-590.644,14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 16.930

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 20.430

 158.830

 0

 34.300

 18.190

 0

 59.750

 271.070

-250.640

 0

 0

 0

-250.640

 0

 0

 0

-250.640

 0

 336.000

-586.640

 0

-586.640

 0

 6.900

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 10.400

 94.190

 0

 7.600

 5.490

 0

 44.450

 151.730

-141.330

 0

 0

 0

-141.330

 0

 0

 0

-141.330

 0

 100.000

-241.330

 0

-241.330

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Realschulen 
Produkt: Realschulen 

03.215.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

Minderung der Erträge und Kosten wegen der Reduzierung der Schülerzahl, da die 
Realschulen auslaufen 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

14.500 €
2.430 €

Zuweisung vom Land für Projektförderung „Geld oder Stelle“
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
11.700 € 

22.600 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 
 Die Berechnung der Etatansätze für die Lernmittelfreiheit basiert

auf der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den 
Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz 

Lehr- und Unterrichtsmittel 

14 Bilanzielle Abschreibungen 

17.190 €
1.000 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
500 €
750 €
600 €

14.500 €
3.500 €
1.500 €

500 €
30.900 €

3.000 €
4.000 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister 
Aufwendungen für Honorarkräfte; außerunterrichtliches Angebot 
Mieten und Pachten (Fotokopierer etc.) 
Telefonkosten 
Untersuchungskosten (Schülerpraktika) 
Versicherungen 

 Reduzierung um 13.200 € auf 30.900 €, da Ansätze für die
Versicherungsprämien in den letzten Jahren zu hoch kalkuliert 
wurden 

Schadensfälle 
Entgelt für die Benutzung des Hallen- und Freibades 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03.215.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Realschulen03.215Produktgruppe

Realschulen03.215.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 EUR

Die Berechnung der Schulbudgets erfolgt auf der Grundlage einheitlich festgelegter Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen. Das für die Schulen
errechnete Gesamtbudget wird von den Schulen nach den eigenen Bedarfen aufgeteilt.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 12.360,00

 0,00

 0,00

 11.625,86

 0,00

 0,00

 0,00

 23.985,86

 154.940,56

 0,00

 42.609,50

 0,00

 0,00

 80.062,19

 277.612,25

-253.626,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 22.804,12

 0,00

 0,00

 0,00

 22.804,12

-22.804,12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 19.700

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 23.200

 150.970

 0

 45.100

 0

 0

 80.750

 276.820

-253.620

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 0

 0

 0

 7.500

-7.500

 0

 14.500

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 18.000

 154.860

 0

 34.300

 0

 0

 59.750

 248.910

-230.910

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.000

 0

 0

 0

 1.000

-1.000

 0

 5.800

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 9.300

 92.190

 0

 7.600

 0

 0

 44.450

 144.240

-134.940

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 500

-500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Schulträgeraufgaben03
Realschulen03.215
Realschulen03.215.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.215.01

G-40-0010
Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Abwicklung über die jeweiligen Schulprodukte

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 13.191,60

-13.191,60

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 9.613

-9.613

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 1.000

-1.000

 7.500

-7.500

 0

 0

 500

-500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Raumbedarfsplanung für das Hannah-Arendt-Gymnasium
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

 03.217.01

Schulgesetz NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Gymnasien03.217Produktgruppe

Hannah-Arendt-Gymnasium03.217.01Produkt

 Beschreibung

 769  734 79521701101

21701103

21701104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 92,92

 1.199,13

 124,53

 1.387,71

 116,35

 1.395,31

Schülerinnen und Schüler

Anzahl Schüler

zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-
Ausstattung

Aufwand je Schüler (EUR)

Grunddaten des Produktes

Hannah-Arendt-Gymnasium 

Kennzahlen: 2016 2017 2018 2019 2020
Schüler: 813 791 791 795 761
Zügigkeit: 3-bis 5-zügig 3-bis 5-zügig 3-bis 5-zügig 3-bis 5-zügig 3-bis 5-zügig
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Gymnasien03.217
Hannah-Arendt-Gymnasium03.217.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.217.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 27.900

 0

 0

 5.600

 0

 0

 0

 0

 33.500

 396.400

 0

 89.500

 34.460

 5.000

 125.370

 650.730

-617.230

 0

 0

 0

-617.230

 0

 0

 0

-617.230

 0

 452.500

-1.069.730

 0

-1.069.730

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 23.293,00

 0,00

 0,00

 812,75

 0,00

 14.300,00

 0,00

 0,00

 38.405,75

 359.496,72

 0,00

 63.308,82

 44.154,44

 5.000,00

 80.442,69

 552.402,67

-513.996,92

 0,00

 0,00

 0,00

-513.996,92

 0,00

 0,00

 0,00

-513.996,92

 0,00

 369.731,85

-883.728,77

 0,00

-883.728,77

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 27.470

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 30.970

 386.280

 0

 75.900

 53.330

 5.000

 100.650

 621.160

-590.190

 0

 0

 0

-590.190

 0

 0

 0

-590.190

 0

 403.000

-993.190

 0

-993.190

 0

 25.300

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 28.800

 394.030

 0

 75.900

 37.960

 5.000

 100.650

 613.540

-584.740

 0

 0

 0

-584.740

 0

 0

 0

-584.740

 0

 403.000

-987.740

 0

-987.740

 0

 25.300

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 28.800

 401.840

 0

 75.900

 27.330

 5.000

 100.650

 610.720

-581.920

 0

 0

 0

-581.920

 0

 0

 0

-581.920

 0

 403.000

-984.920

 0

-984.920

 0

 25.300

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 0

 28.800

 409.870

 0

 75.900

 24.200

 5.000

 100.650

 615.620

-586.820

 0

 0

 0

-586.820

 0

 0

 0

-586.820

 0

 403.000

-989.820

 0

-989.820

in EUR
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Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Gymnasien 
Produkt: Hannah-Arendt-Gymnasium 

03.217.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
23.200 €
4.270 €

Zuweisung vom Land für Projektförderung „Geld oder Stelle“ 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.500 €

35.700 €

34.700 €

Unterhaltung des sonstigen Vermögens (Einrichtung und Inventar 
Klassenräume) 
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 

 Die Berechnung der Etatansätze für die Lernmittelfreiheit basiert
auf der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den 
Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz. Die Reduzierung des 
Ansatzes um 9.700 € ggü. Vorjahr ist erfolgt, da in 2020 für den
Wechsel von G8 auf G9 zusätzliche Mittel erforderlich waren. 

Lehr- und Unterrichtsmittel 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
42.030 €

11.300 €

AfA Sachanlagen 
 Erhöhung um 13.570 € durch Anschaffungen aus dem MEP und

Neuausstattung des Chemieraums 
AfA GWG 

15 Transferaufwendungen 
5.000 € Zuschuss Mensaverein – „Gesunde Schule am HAG“ 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
250 €
200 €
300 €

23.200 €
5.800 €

800 €
100 €

61.500 €

3.000 €
5.500 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister 
Aufwendungen für Honorarkräfte; „Geld oder Stelle“
Mieten und Pachten (Fotokopierer etc.) 
Telefonkosten 
Untersuchungskosten (Schülerpraktika) 
Versicherungen 

 Reduzierung um 22.600 € auf 61.500 €, da Ansätze für die
Versicherungsprämien in den letzten Jahren zu hoch kalkuliert 
wurden. 

Schadensfälle 
Entgelt für die Benutzung des Hallen- und Freibades 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03.217.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Gymnasien03.217Produktgruppe

Hannah-Arendt-Gymnasium03.217.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung
Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen           1.500 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung        6.300 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern    11.300 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)    3.000 EUR

Die Berechnung der Schulbudgets erfolgt auf der Grundlage einheitlich festgelegter Berechnungsgrundlagen unter Berücksichtigung der Schülerzahlen. Das für die Schulen

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 17.742,00

 0,00

 0,00

 812,75

 0,00

 0,00

 0,00

 18.554,75

 353.245,84

 0,00

 61.612,09

 0,00

 5.000,00

 92.475,90

 512.333,83

-493.779,08

 1.510,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.510,56

 0,00

 0,00

 67.204,13

 0,00

 0,00

 0,00

 67.204,13

-65.693,57

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 22.520

 0

 0

 5.600

 0

 0

 0

 28.120

 390.540

 0

 85.500

 0

 5.000

 125.370

 606.410

-578.290

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.500

 0

 0

 0

 21.500

-21.500

 0

 23.200

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 26.700

 379.930

 0

 72.900

 0

 5.000

 100.650

 558.480

-531.780

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.100

 0

 0

 0

 22.100

-22.100

 0

 23.200

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 26.700

 387.610

 0

 72.900

 0

 5.000

 100.650

 566.160

-539.460

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 16.500

 0

 0

 0

 16.500

-16.500

 0

 23.200

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 26.700

 395.340

 0

 72.900

 0

 5.000

 100.650

 573.890

-547.190

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 16.500

 0

 0

 0

 16.500

-16.500

 0

 23.200

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 26.700

 403.260

 0

 72.900

 0

 5.000

 100.650

 581.810

-555.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 16.500

 0

 0

 0

 16.500

-16.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

errechnete Gesamtbudget wird von den Schulen nach den eigenen Bedarfen aufgeteilt.
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Schulträgeraufgaben03
Gymnasien03.217
Hannah-Arendt-Gymnasium03.217.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.217.01

G-40-0006

G-40-0010

Ausstattung Hannah-Arendt-Gymnasium

Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Abwicklung über die jeweiligen Schulprodukte

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 6.979,35

-6.979,35

 45.363,27

-45.363,27

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

   der festgesetzten Wertgrenze

 1.511

 14.862

-13.351

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 22.100

-22.100

 0

 21.500

-21.500

 0

 0

 0

 0

 16.500

-16.500

 0

 16.500

-16.500

 0

 16.500

-16.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Übernahme der Geschäftsstellenaufgaben für den Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg durch 
die Stadt Lengerich

Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen innerhalb des Zweckverbandes durch die 
Zweckverbandsumlage

Bereitstellung der notwendigen Gebäude, Ressourcen für den Zweckverband Gesamtschule 
Lengerich/Tecklenburg zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Schule 
(Raumbedarfsplanung, Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit nicht für den laufenden Schulbetrieb, 
Versicherungsangelegenheiten)

 03.218.01

1. Vorhalten einer adäquaten Schullandschaft in der Stadt Lengerich

Produkt

 Zielgruppe

 Ziele

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Gesamtschulen03.218Produktgruppe

Gesamtschule03.218.01Produkt

 Beschreibung

 551  857 72621801101

21801104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 1.344,66  1.206,07  1.132,81

Schülerinnen und Schüler
EinwohnerInnen

Anzahl Schüler

Aufwand je Schüler (EUR)

Grunddaten des Produktes

Kennzahlen: 2017 2018 2019 2020 2021
Schüler: 171 342* 551 695 857

 Zügigkeit: 6-zügig 6-zügig 7-zügig 6-zügig 6-zügig
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Gesamtschulen03.218
Gesamtschule03.218.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.218.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 490

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 0

 58.490

 287.210

 0

 1.000

 29.200

 333.100

 15.100

 665.610

-607.120

 0

 0

 0

-607.120

 0

 0

 0

-607.120

 0

 210.000

-817.120

 0

-817.120

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 6.106,88

 0,00

 0,00

 3.556,43

 60.577,78

 0,00

 0,00

 0,00

 70.241,09

 267.865,98

 0,00

 9.581,04

 62.297,55

 262.460,00

 10.166,93

 612.371,50

-542.130,41

 0,00

 0,00

 0,00

-542.130,41

 0,00

 0,00

 0,00

-542.130,41

 0,00

 128.536,37

-670.666,78

 0,00

-670.666,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 520

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 0

 58.520

 308.990

 0

 1.000

 36.130

 404.500

 15.200

 765.820

-707.300

 0

 0

 0

-707.300

 0

 0

 0

-707.300

 0

 205.000

-912.300

 0

-912.300

 0

 510

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 0

 58.510

 351.840

 0

 1.000

 20.580

 458.900

 15.200

 847.520

-789.010

 0

 0

 0

-789.010

 0

 0

 0

-789.010

 0

 445.000

-1.234.010

 0

-1.234.010

 0

 360

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 0

 58.360

 410.300

 0

 1.000

 28.610

 523.200

 15.200

 978.310

-919.950

 0

 0

 0

-919.950

 0

 0

 0

-919.950

 0

 535.000

-1.454.950

 0

-1.454.950

 0

 110

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 0

 58.110

 418.470

 0

 1.000

 33.780

 584.900

 15.200

 1.053.350

-995.240

 0

 0

 0

-995.240

 0

 0

 0

-995.240

 0

 535.000

-1.530.240

 0

-1.530.240

in EUR
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Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Gesamtschulen 
Produkt: Gesamtschule 

03.218.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
56.700 € Erstattungen von Personal- und Sachkosten vom Zweckverband 

Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
28.530 €
7.600 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

 Lt. Vereinbarung wird das notwendige bewegliche
Schulinventar, z. B. Mobiliar, Ausstattungsgegenstände (Tafeln, 
Gardinen / Sonnenschutz u .a.), EDV und technische 
Ausstattung, Büroausstattung dem Schulverband zur 
Nutzung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Neu- bzw. 
Ersatzbeschaffungen werden von den Verbandsmitgliedern 
vorgenommen. 

15 Transferaufwendungen 
404.500 € Zweckverbandsumlage an den Zweckverband „Gesamtschule“

 Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des
Schulverbandes werden nach der Zahl der Schüler, die 
tatsächlich den jeweiligen Schulstandort besuchen, auf die 
Verbandskommunen verteilt. 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

1.000 €
500 €
300 €

8.000 €
1.500 €
2.200 €
1.500 €

200 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Dienst- und Schutzkleidung der Hausmeister 
Mieten und Pachten (Fotokopierer etc.) 
Telefonkosten 
Versicherungen 
Sonstige Geschäftsaufwendungen 
Schadensfälle 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03.218.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Gesamtschulen03.218Produktgruppe

Gesamtschule03.218.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung
Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung        4.000 EUR
 - Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern         7.600 EUR

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.556,43

 57.523,53

 0,00

 0,00

 61.079,96

 255.059,91

 0,00

 10.059,00

 0,00

 262.460,00

 10.319,03

 537.897,94

-476.817,98

 5.980,43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.980,43

 0,00

 0,00

 70.966,58

 0,00

 0,00

 0,00

 70.966,58

-64.986,15

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 58.000

 274.340

 0

 1.000

 0

 333.100

 15.100

 623.540

-565.540

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 14.700

 0

 0

 0

 14.700

-14.700

 0

 0

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 58.000

 295.480

 0

 1.000

 0

 404.500

 15.200

 716.180

-658.180

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.600

 0

 0

 0

 11.600

-11.600

 0

 0

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 58.000

 336.200

 0

 1.000

 0

 458.900

 15.200

 811.300

-753.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 208.000

 0

 0

 0

 208.000

-208.000

 0

 0

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 58.000

 392.430

 0

 1.000

 0

 523.200

 15.200

 931.830

-873.830

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200.000

 0

 0

 0

 200.000

-200.000

 0

 0

 0

 0

 1.300

 56.700

 0

 0

 58.000

 400.300

 0

 1.000

 0

 584.900

 15.200

 1.001.400

-943.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Schulträgeraufgaben03
Gesamtschulen03.218
Gesamtschule03.218.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.218.01

G-40-0010

G-40-0014

Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan

Einrichtung Neubau Gesamtschule

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Abwicklung über die jeweiligen Schulprodukte

Unter Berücksichtigung der zurzeit vorhandenen Materialien werden für folgende Bereiche Mittel vorgesehen:
  - Ausstattung der Fachräume (Physik, Chemie, Biologie) 120.000 €
  - Aussattung des Technikraums 20.000 €
  - Lehrküchen und  Mensa 68.000 €

  Finanzplanung 2023
  - Ausstattung Fachräume Oberstufe 200.000 €

Weitere Kosten für die Ausstattung der Gesamtschule sind in Höhe von 2,75 Mio. €  in der Bausumme enthalten.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 36.734,11

-36.734,11

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 208.000

-208.000

 0

 0

 200.000

-200.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 408.000

-408.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 5.980

 34.232

-28.252

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 11.600

-11.600

 0

 14.700

-14.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Organisation der Schülerbeförderung
Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
Bearbeitung von Fahrkartenanträgen und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

 03.241.01

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Beförderungsverträge (RVM, Bus- u. Taxiunternehmen) 
(Pflichtaufgabe)

1. Sicherstellung einer rechtmäßigen, sicheren und wirtschaftlichen Organisation der Schülerbeförderung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Schülerbeförderung03.241Produktgruppe

Schülerbeförderung03.241.01Produkt

 Beschreibung

 779  500 560

24101101

24101102

24101103

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 434.358,92

 557,59

 500.000,00

 892,86

 450.000,00

 900,00

Schülerinnen und Schüler

Schülerbeförderungskosten (EUR)

Anzahl Fahrschüler

Beförderungskosten je Schüler (EUR)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Schülerbeförderung03.241
Schülerbeförderung03.241.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.241.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 0

 31.300

 23.210

 0

 513.500

 0

 0

 0

 536.710

-505.410

 0

 0

 0

-505.410

 0

 0

 0

-505.410

 0

 0

-505.410

 0

-505.410

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.671,71

 0,00

 0,00

 0,00

 34.671,71

 24.940,39

 0,00

 449.583,00

 0,00

 0,00

 0,00

 474.523,39

-439.851,68

 0,00

 0,00

 0,00

-439.851,68

 0,00

 0,00

 0,00

-439.851,68

 0,00

 0,00

-439.851,68

 0,00

-439.851,68

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 0

 31.300

 24.430

 0

 463.500

 0

 0

 0

 487.930

-456.630

 0

 0

 0

-456.630

 0

 0

 0

-456.630

 0

 0

-456.630

 0

-456.630

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 0

 31.300

 24.910

 0

 413.500

 0

 0

 0

 438.410

-407.110

 0

 0

 0

-407.110

 0

 0

 0

-407.110

 0

 0

-407.110

 0

-407.110

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 0

 31.300

 25.380

 0

 413.500

 0

 0

 0

 438.880

-407.580

 0

 0

 0

-407.580

 0

 0

 0

-407.580

 0

 0

-407.580

 0

-407.580

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 0

 31.300

 25.890

 0

 413.500

 0

 0

 0

 439.390

-408.090

 0

 0

 0

-408.090

 0

 0

 0

-408.090

 0

 0

-408.090

 0

-408.090

in EUR

- 234 -



Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Schülerbeförderung 
Produkt: Schülerbeförderung 

03.241.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
13.500 €

11.800 €

6.000 €

Erstattungen von Schülerbeförderungskosten nach dem Pendlererlass 
durch das Land 

 Das Land Nordrhein-Westfalen trägt für Schülerinnen und
Schüler, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben und
von dort aus täglich öffentliche Schulen im Nachbarland
besuchen, die notwendigen Schülerfahrkosten. Die im
benachbarten Land gelegene Schule muss die nächstgelegene
Schule der gewählten Schulform und Schulart gem. § 9 der
Schülerfahrkostenverordnung sein.

Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung 
(Pauschalbetrag) durch das Land 

 „Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und
Gemeindeverbänden durch die in § 5 Absatz 2 Satz 1 geregelte
schülerfahrkosten-rechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe
10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 1.
August 2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich
gewährt.“

Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch die Stadt Tecklenburg 
für Kooperationsfahrten der Gymnasien 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
450.000 €

13.500 €
Schülerbeförderungskosten 
Schülerbeförderungskosten nach dem Pendlererlass; (s.o.) 
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Teilfinanzplan  2021  03.241.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Schülerbeförderung03.241Produktgruppe

Schülerbeförderung03.241.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 34.671,71

 0,00

 0,00

 34.671,71

 22.291,28

 0,00

 449.510,25

 0,00

 0,00

 0,00

 471.801,53

-437.129,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 31.300

 20.740

 0

 513.500

 0

 0

 0

 534.240

-502.940

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 31.300

 21.310

 0

 463.500

 0

 0

 0

 484.810

-453.510

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 31.300

 21.760

 0

 413.500

 0

 0

 0

 435.260

-403.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 31.300

 22.200

 0

 413.500

 0

 0

 0

 435.700

-404.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.300

 0

 0

 31.300

 22.660

 0

 413.500

 0

 0

 0

 436.160

-404.860

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 236 -



Stadt Lengerich

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (z. B. allgemeine 
Verwaltungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan pp.) Auskunft und Beratung 
zu allgemeinen Angelegenheiten

 03.243.01

Schulgesetz NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
(Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben)

Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen (Schulentwicklungsplanung)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Sonstige schulische Aufgaben03.243Produktgruppe

Sonstige schulische Aufgaben03.243.01Produkt

 Beschreibung

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler
Schulen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Schulträgeraufgaben03
Sonstige schulische Aufgaben03.243
Sonstige schulische Aufgaben03.243.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.243.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 49.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 49.000

 61.540

 0

 55.500

 104.130

 0

 2.300

 223.470

-174.470

 0

 0

 0

-174.470

 0

 0

 0

-174.470

 0

 2.000

-176.470

 0

-176.470

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 56.395,92

 0,00

 4.851,57

 5.177,10

 0,00

 2.250,69

 68.675,28

-68.675,28

 0,00

 0,00

 0,00

-68.675,28

 0,00

 0,00

 0,00

-68.675,28

 0,00

 1.405,66

-70.080,94

 0,00

-70.080,94

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 304.880

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 304.880

 59.670

 0

 302.500

 148.480

 0

 2.300

 512.950

-208.070

 0

 0

 0

-208.070

 0

 0

 0

-208.070

 0

 2.000

-210.070

 0

-210.070

 0

 121.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 121.150

 92.060

 0

 49.000

 243.850

 0

 2.300

 387.210

-266.060

 0

 0

 0

-266.060

 0

 0

 0

-266.060

 0

 2.000

-268.060

 0

-268.060

 0

 119.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 119.150

 138.360

 0

 47.500

 244.750

 0

 2.300

 432.910

-313.760

 0

 0

 0

-313.760

 0

 0

 0

-313.760

 0

 2.000

-315.760

 0

-315.760

 0

 119.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 119.150

 141.100

 0

 47.500

 215.540

 0

 2.300

 406.440

-287.290

 0

 0

 0

-287.290

 0

 0

 0

-287.290

 0

 2.000

-289.290

 0

-289.290

in EUR
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Produktbereich: Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe: Sonstige schulische Aufgaben 
Produkt: Sonstige schulische Aufgaben 

03.243.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

204.300 €

100.580 €

Zuweisung vom Land DigitalPakt Schule 
 Die Stadt Lengerich erhält aus dem Digitalpakt Schule rd.

592 T€; hiervon werden voraussichtlich 30 % konsumtiv und 
70 % investiv verwendet 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
 Veranschlagung zentral, Abwicklung über die jeweiligen

Schulprodukte 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

1.000 €
255.000 €

40.000 €

1.500 €
5.000 €

Unterhaltung der Einrichtung 
Sachleistungen DigitalPakt Schule (konsumtiv) 

 Die Stadt Lengerich verausgabt im Rahmen des Digitalpakt
Schule rd. 850 T€; hiervon werden voraussichtlich 30 % 
konsumtiv und 70 % investiv verwendet 

Umsetzung Medienentwicklungsplan (konsumtiv) 
 Veranschlagung zentral, Abwicklung über die jeweiligen

Schulprodukte 
Sonstige Dienstleistungen 
Fortschreibung Schulentwicklungsplan 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
148.180 €

300 €

AfA Sachanlagen 
 Veranschlagung zentral, Abwicklung über die jeweiligen

Schulprodukte 
AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.000 €

300 €
1.000 € 

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Sonstige Geschäftsaufwendungen 

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere „Ausstattung“ der Schulen mit
digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die 
Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Die Antragstellung für die jeweiligen städt. 
Schulen übernimmt der Schulträger. Hierbei stehen die Medienkonzepte der einzelnen Schulen in 
Verbindung mit den neu zu erstellenden technisch-pädagogischen Einsatzkonzepten (TPEK) im 
Vordergrund. Im Laufe des Jahres 2021 werden die entsprechenden Förderanträge für die Schulen 
sukzessive seitens des Schulträgers gestellt.  
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  03.243.01

Schulträgeraufgaben03Produktbereich

Sonstige schulische Aufgaben03.243Produktgruppe

Sonstige schulische Aufgaben03.243.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 300 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 47.867,33

 0,00

 8.606,32

 0,00

 0,00

 2.267,70

 58.741,35

-58.741,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.845,78

 0,00

 0,00

 0,00

 10.845,78

-10.845,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 52.600

 0

 55.500

 0

 0

 2.300

 110.400

-110.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 192.510

 0

 0

 0

 192.510

-192.510

 0

 204.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 204.300

 50.780

 0

 302.500

 0

 0

 2.300

 355.580

-151.280

 476.600

 0

 0

 0

 0

 476.600

 0

 0

 756.155

 0

 0

 0

 756.155

-279.555

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 83.080

 0

 49.000

 0

 0

 2.300

 134.380

-134.380

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.425

 0

 0

 0

 7.425

-7.425

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 129.270

 0

 47.500

 0

 0

 2.300

 179.070

-179.070

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 300

 0

 0

 0

 300

-300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 131.860

 0

 47.500

 0

 0

 2.300

 181.660

-181.660

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 300

 0

 0

 0

 300

-300

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Schulträgeraufgaben03
Sonstige schulische Aufgaben03.243
Sonstige schulische Aufgaben03.243.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 03.243.01

G-40-0010

G-40-0012

Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan

Ausstattung Digitalpakt Schule

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Veranschlagung erfolgt zentral, die Abwicklung über die jeweiligen Schulprodukte

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere „ Ausstattung“  der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, 
haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Die Antragstellung für die jeweiligen städt. Schulen übernimmt 
der Schulträger. Hierbei stehen die Medienkonzepte der einzelnen Schulen in Verbindung mit den neu zu erstellenden technisch-pädagogischen 
Einsatzkonzepten (TPEK) im Vordergrund. Im Laufe des Jahres 2021 werden die entsprechenden Förderanträge für die Schulen sukzessive seitens 
des Schulträgers gestellt. 

Die ersten Ein- und Auszahlungen im Rahmen des "Digitalpaktes Schule"  werden für das Jahr 2021 erwartet. Die Umsetzung der Maßnahmen wird bis
zum Ende 2024 erfolgen. Mittel sind ggfls. in die Folgejahre zu übertragen bzw. neu zu veranschlagen.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

-1.235,22

 1.235,22

 0,00

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 160.855

-160.855

 476.600

 595.000

-118.400

 0

 0

 0

 0

 0

 7.125

-7.125

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 192.210

-192.210

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

     der festgesetzten Wertgrenze

 12.081

-12.081

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 300

-300

 300

-300

 0

 0

 300

-300

 300

-300

 300

-300

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 263
Musikschulen

Produkt 04.263.01
Förderung Musikschule + 

Volkshochschule

Produktgruppe 272
Büchereien

Produkt  04.272.01
Stadtbücherei

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt  04.281.01
Kulturförderung und -veranstaltungen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich:

 04

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 4.540

 0

 10.000

 200

 32.080

 0

 0

 0

 46.820

 280.310

 0

 66.150

 8.750

 462.000

 300.050

 1.117.260

-1.070.440

 0

 0

 0

-1.070.440

 0

 0

 0

-1.070.440

 0

 10.800

-1.081.240

 0

-1.081.240

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 11.184,01

 0,00

 6.711,65

 0,00

 32.141,84

 0,00

 0,00

 0,00

 50.037,50

 277.220,24

 0,00

 52.762,93

 16.535,25

 443.258,71

 297.102,54

 1.086.879,67

-1.036.842,17

 0,00

 0,00

 0,00

-1.036.842,17

 0,00

 0,00

 0,00

-1.036.842,17

 0,00

 2.823,62

-1.039.665,79

 0,00

-1.039.665,79

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 0

 48.100

 314.960

 0

 58.650

 10.890

 464.000

 301.550

 1.150.050

-1.101.950

 0

 0

 0

-1.101.950

 0

 0

 0

-1.101.950

 0

 10.900

-1.112.850

 0

-1.112.850

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 0

 48.100

 321.080

 0

 45.650

 10.560

 464.000

 301.550

 1.142.840

-1.094.740

 0

 0

 0

-1.094.740

 0

 0

 0

-1.094.740

 0

 10.900

-1.105.640

 0

-1.105.640

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 0

 48.100

 327.620

 0

 45.650

 10.490

 464.000

 301.550

 1.149.310

-1.101.210

 0

 0

 0

-1.101.210

 0

 0

 0

-1.101.210

 0

 10.900

-1.112.110

 0

-1.112.110

 0

 5.090

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 0

 47.990

 334.110

 0

 45.650

 10.330

 464.000

 299.050

 1.153.140

-1.105.150

 0

 0

 0

-1.105.150

 0

 0

 0

-1.105.150

 0

 10.900

-1.116.050

 0

-1.116.050

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  04

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 2.367,12

 0,00

 6.711,65

 0,00

 32.141,84

 2.000,00

 0,00

 43.220,61

 264.536,11

 0,00

 34.796,64

 0,00

 443.258,71

 297.160,93

 1.039.752,39

-996.531,78

 14.056,81

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.056,81

 0,00

 0,00

 45.737,59

 0,00

 0,00

 0,00

 45.737,59

-31.680,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 10.000

 200

 32.080

 0

 0

 42.280

 268.460

 0

 48.650

 0

 462.000

 300.050

 1.079.160

-1.036.880

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 43.000

 0

 0

 0

 43.000

-43.000

 0

 0

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 42.900

 301.520

 0

 43.650

 0

 464.000

 301.550

 1.110.720

-1.067.820

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.000

 0

 0

 0

 22.000

-22.000

 0

 0

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 42.900

 307.700

 0

 30.650

 0

 464.000

 301.550

 1.103.900

-1.061.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

-20.000

 0

 0

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 42.900

 313.870

 0

 30.650

 0

 464.000

 301.550

 1.110.070

-1.067.170

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

-20.000

 0

 0

 0

 10.000

 200

 32.700

 0

 0

 42.900

 320.130

 0

 30.650

 0

 464.000

 299.050

 1.113.830

-1.070.930

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 20.000

 0

 0

 0

 20.000

-20.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Finanzielle Beteiligung an den Zweckverbänden Musikschule und Volkshochschule

 04.263.01

Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, 
Zweckverbandssatzungen
Musikschule: freiwillige Aufgabe
Volkshochschule: Pflichtaufgabe

Erhalt der Attraktivität der Stadt Lengerich als Mittelzentrum

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Musikschulen04.263Produktgruppe

Förderung Musikschule + Volkshochschule04.263.01Produkt

 Beschreibung

 361

 6.917

 775

 400

 7.000

 750

 390

 7.000

 700

26301101

26301102

26301103

26301104

26301111

26301112

26301113

26301114

26301115

26301122

26301123

26301124

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 100,00

 100,00

 2,87

 8,83

 200.000,00

 554,01

 28,91

 64.994,00

 83,86

 100,00

 100,00

 3,00

 8,83

 200.000,00

 512,82

 28,57

 68.000,00

 97,14

 100,00

 100,00

 3,09

 8,83

 200.000,00

 500,00

 28,57

 70.000,00

 93,33

Einwohnerinnen und Einwohner
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
Musikschülerinnen und Musikschüler

Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Musikschule (%)

Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Volkshochschule (%)

Umlage VHS je Einwohner

Umlage MS je Einwohner

Schülerzahl Musikschule Lengerich

Verbandsumlage Stadt Lengerich an Musikschule (EUR)

Unterrichtsstunden pro Jahr

Anteil Umlage je Schüler (EUR)

Anteil Umlage je Unterrichtsstunde (EUR)

Verbandsumlage Stadt Lengerich an Volkshochschule (EUR)

Angebotene Kurse in Lengerich

Anteil Umlage je Kurs (EUR)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kultur und Wissenschaft04
Musikschulen04.263
Förderung Musikschule + Volkshochschule04.263.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 04.263.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 32.080

 0

 0

 0

 32.080

 25.030

 0

 0

 0

 268.000

 0

 293.030

-260.950

 0

 0

 0

-260.950

 0

 0

 0

-260.950

 0

 0

-260.950

 0

-260.950

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.141,84

 0,00

 0,00

 0,00

 32.141,84

 25.647,44

 0,00

 12.358,69

 0,00

 264.994,00

 0,00

 303.000,13

-270.858,29

 0,00

 0,00

 0,00

-270.858,29

 0,00

 0,00

 0,00

-270.858,29

 0,00

 0,00

-270.858,29

 0,00

-270.858,29

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 0

 32.700

 47.950

 0

 13.000

 0

 270.000

 0

 330.950

-298.250

 0

 0

 0

-298.250

 0

 0

 0

-298.250

 0

 0

-298.250

 0

-298.250

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 0

 32.700

 48.910

 0

 0

 0

 270.000

 0

 318.910

-286.210

 0

 0

 0

-286.210

 0

 0

 0

-286.210

 0

 0

-286.210

 0

-286.210

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 0

 32.700

 49.830

 0

 0

 0

 270.000

 0

 319.830

-287.130

 0

 0

 0

-287.130

 0

 0

 0

-287.130

 0

 0

-287.130

 0

-287.130

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 0

 32.700

 50.810

 0

 0

 0

 270.000

 0

 320.810

-288.110

 0

 0

 0

-288.110

 0

 0

 0

-288.110

 0

 0

-288.110

 0

-288.110

in EUR
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Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: Musikschulen 
Produkt: Förderung Musikschule + Volkshochschule 

04.263.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
32.700 € Erstattungen von Verwaltungskosten vom Zweckverband Musikschule 

 Erstattung von Personalkosten einschließlich
Sachkostenpauschale für alle Dienstleistungen der Stadt 
Lengerich 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
13.000 Erstattung von Aufwendungen an die VHS 

 Erstmalige Veranschlagung der Erstattung von
Reinigungskosten für die durch die VHS genutzten 
Unterrichtsräume 

15 Transferaufwendungen 

200.000 €
70.000 € 

Zweckverbandsumlage an Zweckverband Musikschule 
Zweckverbandsumlage an Zweckverband Volkshochschule 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  04.263.01

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Musikschulen04.263Produktgruppe

Förderung Musikschule + Volkshochschule04.263.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.141,84

 0,00

 0,00

 32.141,84

 16.777,74

 0,00

 11.598,75

 0,00

 264.994,00

 0,00

 293.370,49

-261.228,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 32.080

 0

 0

 32.080

 17.290

 0

 0

 0

 268.000

 0

 285.290

-253.210

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 32.700

 39.840

 0

 13.000

 0

 270.000

 0

 322.840

-290.140

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 32.700

 40.720

 0

 0

 0

 270.000

 0

 310.720

-278.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 32.700

 41.540

 0

 0

 0

 270.000

 0

 311.540

-278.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.700

 0

 0

 32.700

 42.380

 0

 0

 0

 270.000

 0

 312.380

-279.680

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Bereitstellung von Medien, Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe
(Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle), Beratung,
Information und Vermittlung, Aussonderung, Bereitstellung Internetarbeitsplätze, Konzeption, Vor-
bereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Bücherei-
führungen) und Projekten (z. B. Medienpartner, Bibliothek u. Schule)

 04.272.01

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

1. Sicherung der Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot vorhalten

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Büchereien04.272Produktgruppe

Stadtbücherei04.272.01Produkt

 Beschreibung

 1.005

 20.087

 29.219

 29

 1.100

 20.000

 30.000

 25

 1.100

 20.000

 30.000

 25

27201101

27201102

27201201

27201202

27201203

27201204

27201205

27201206

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 47,52

 5,63

 1,45

 0,77

 45,00

 9,00

 1,50

 1,00

 45,00

 9,00

 1,50

 1,00

Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder, Jugendliche
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Anzahl der Kunden

davon Kinder bis 12 Jahre (%)

Bestand an Medieneinheiten

Erneuerungsquote (%)

Entleihungen insgesamt

durchschnittliche Entleihungen pro Medium

Medienetat pro EinwohnerIn (EUR)

Entleihungen pro Kunde
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kultur und Wissenschaft04
Büchereien04.272
Stadtbücherei04.272.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 04.272.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 4.540

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 0

 14.740

 183.230

 0

 43.500

 7.640

 0

 6.350

 240.720

-225.980

 0

 0

 0

-225.980

 0

 0

 0

-225.980

 0

 4.000

-229.980

 0

-229.980

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 11.184,01

 0,00

 6.711,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 17.895,66

 180.355,33

 0,00

 40.356,84

 15.525,44

 0,00

 3.767,13

 240.004,74

-222.109,08

 0,00

 0,00

 0,00

-222.109,08

 0,00

 0,00

 0,00

-222.109,08

 0,00

 2.631,98

-224.741,06

 0,00

-224.741,06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 0

 15.400

 194.740

 0

 41.000

 9.200

 0

 5.350

 250.290

-234.890

 0

 0

 0

-234.890

 0

 0

 0

-234.890

 0

 4.000

-238.890

 0

-238.890

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 0

 15.400

 198.440

 0

 41.000

 9.150

 0

 5.350

 253.940

-238.540

 0

 0

 0

-238.540

 0

 0

 0

-238.540

 0

 4.000

-242.540

 0

-242.540

 0

 5.200

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 0

 15.400

 202.590

 0

 41.000

 9.080

 0

 5.350

 258.020

-242.620

 0

 0

 0

-242.620

 0

 0

 0

-242.620

 0

 4.000

-246.620

 0

-246.620

 0

 5.090

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 0

 15.290

 206.620

 0

 41.000

 8.920

 0

 5.350

 261.890

-246.600

 0

 0

 0

-246.600

 0

 0

 0

-246.600

 0

 4.000

-250.600

 0

-250.600

in EUR
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Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: Büchereien 
Produkt: Stadtbücherei 

04.272.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
5.200 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

03 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
10.000 € Gebühreneinahmen Stadtbibliothek 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
3.000 €

15.000 €
2.500 €

20.500 €

Unterhaltung der Einrichtung 
Ersatzbeschaffung Bücher und Medien 
Unterhaltung der Bücher 
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Onleihe und digitale 
Bibliothek 

14 Bilanzielle Abschreibungen 

8.700 €
500 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
2.500 €

100 €
1.200 €

300 €
1.000 €

250 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Mieten und Pachten (Fotokopierer etc.) 
Telefonkosten 
Werbungskosten 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  04.272.01

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Büchereien04.272Produktgruppe

Stadtbücherei04.272.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)         15.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 2.367,12

 0,00

 6.711,65

 0,00

 0,00

 2.000,00

 0,00

 11.078,77

 178.640,43

 0,00

 23.150,49

 0,00

 0,00

 3.825,52

 205.616,44

-194.537,67

 14.056,81

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.056,81

 0,00

 0,00

 45.737,59

 0,00

 0,00

 0,00

 45.737,59

-31.680,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 10.200

 181.440

 0

 26.000

 0

 0

 6.350

 213.790

-203.590

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.000

 0

 0

 0

 21.000

-21.000

 0

 0

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 10.200

 190.960

 0

 26.000

 0

 0

 5.350

 222.310

-212.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18.500

 0

 0

 0

 18.500

-18.500

 0

 0

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 10.200

 194.820

 0

 26.000

 0

 0

 5.350

 226.170

-215.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18.500

 0

 0

 0

 18.500

-18.500

 0

 0

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 10.200

 198.720

 0

 26.000

 0

 0

 5.350

 230.070

-219.870

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18.500

 0

 0

 0

 18.500

-18.500

 0

 0

 0

 10.000

 200

 0

 0

 0

 10.200

 202.690

 0

 26.000

 0

 0

 5.350

 234.040

-223.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18.500

 0

 0

 0

 18.500

-18.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Kultur und Wissenschaft04
Büchereien04.272
Stadtbücherei04.272.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 04.272.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 14.057

 45.738

-31.681

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 18.500

-18.500

 0

 21.000

-21.000

 0

 0

 0

 0

 18.500

-18.500

 0

 18.500

-18.500

 0

 18.500

-18.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen 
kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Werbung
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, 
kulturellen Einrichtungen (u. a. Heimathaus) durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen, Unterstützung 
durch Information und Beratung

Stadtarchiv: Bereitstellung der Einrichtung; Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Erfassung und 
Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und 
Vermittlung der Ortsgeschichte

Heimatpflege

 04.281.01

kommunalpolitische Beschlüsse
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

1. Sicherung der kulturellen Daseinsvorsorge
2. Stärkung der Nachfrage
3. adäquate Unterbringung des Archivs

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Heimat- und sonstige Kunstpflege04.281Produktgruppe

Kulturförderung und -veranstaltungen04.281.01Produkt

 Beschreibung

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Vereine, Verbände, Institutionen
Personen und -Personengruppen
kulturelle Einrichtungen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kultur und Wissenschaft04
Heimat- und sonstige Kunstpflege04.281
Kulturförderung und -veranstaltungen04.281.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 04.281.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 72.050

 0

 22.650

 1.110

 194.000

 293.700

 583.510

-583.510

 0

 0

 0

-583.510

 0

 0

 0

-583.510

 0

 6.800

-590.310

 0

-590.310

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 71.217,47

 0,00

 47,40

 1.009,81

 178.264,71

 293.335,41

 543.874,80

-543.874,80

 0,00

 0,00

 0,00

-543.874,80

 0,00

 0,00

 0,00

-543.874,80

 0,00

 191,64

-544.066,44

 0,00

-544.066,44

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 72.270

 0

 4.650

 1.690

 194.000

 296.200

 568.810

-568.810

 0

 0

 0

-568.810

 0

 0

 0

-568.810

 0

 6.900

-575.710

 0

-575.710

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 73.730

 0

 4.650

 1.410

 194.000

 296.200

 569.990

-569.990

 0

 0

 0

-569.990

 0

 0

 0

-569.990

 0

 6.900

-576.890

 0

-576.890

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 75.200

 0

 4.650

 1.410

 194.000

 296.200

 571.460

-571.460

 0

 0

 0

-571.460

 0

 0

 0

-571.460

 0

 6.900

-578.360

 0

-578.360

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 76.680

 0

 4.650

 1.410

 194.000

 293.700

 570.440

-570.440

 0

 0

 0

-570.440

 0

 0

 0

-570.440

 0

 6.900

-577.340

 0

-577.340

in EUR
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Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Produkt: Kulturförderung und -veranstaltungen 

04.281.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
150 €

4.000 €

500 €

Unterhaltung der Einrichtung 
Aufwendungen Zeitungsbinden und –verfilmen 

 Reduzierung des Ansatzes um 18.000 € auf 4.000 €, da in 2020
die Digitalisierung der Microverfilmung veranschlagt wurde. 
Diese Maßnahme ist teilweise abgeschlossen. Die noch 
fehlende Verfilmung (1871 – 1949) kann kostenfrei über 
„zeit.punktNRW“ erfolgen. Veranschlagt sind nur noch die 
laufenden sächlichen Aufwendungen für das Archiv. 

Sachkosten für Kulturveranstaltungen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
1.190 €

500 €
AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

15 Transferaufwendungen 
2.000 €
8.000 €
4.000 €

150.000 €
30.000 €

Förderung kultureller Bestrebungen; Bedarfsansatz 
Zuschuss Stadtfeste (Brunnenfest, Krippenmarkt etc.) 
Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein für das Objekt Bergstraße 
10 (Heimathaus) 
Zuschuss an Bürgerstiftung Gempt 
Zuschuss an Bürgerstiftung Gempt für Gebäudebetriebskosten 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

200 €
100 €
400 €

268.000 €
7.500 €

20.000 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Mieten und Pachten (Fotokopierer etc.) 
Miete für die Gempthalle (an LGE) 
Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen 

 Ansatzerhöhung um 2.500 € für „Lengericher Conclusum“
Aufwendungen für Kulturveranstaltungen in der Gempthalle 

 Zuwendung für Kulturprogramm an die Bürgerstiftung Gempt
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  04.281.01

Kultur und Wissenschaft04Produktbereich

Heimat- und sonstige Kunstpflege04.281Produktgruppe

Kulturförderung und -veranstaltungen04.281.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern             500 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 69.117,94

 0,00

 47,40

 0,00

 178.264,71

 293.335,41

 540.765,46

-540.765,46

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 69.730

 0

 22.650

 0

 194.000

 293.700

 580.080

-580.080

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.000

 0

 0

 0

 22.000

-22.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 70.720

 0

 4.650

 0

 194.000

 296.200

 565.570

-565.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 72.160

 0

 4.650

 0

 194.000

 296.200

 567.010

-567.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 1.500

-1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 73.610

 0

 4.650

 0

 194.000

 296.200

 568.460

-568.460

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 1.500

-1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 75.060

 0

 4.650

 0

 194.000

 293.700

 567.410

-567.410

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 1.500

-1.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Kultur und Wissenschaft04
Heimat- und sonstige Kunstpflege04.281
Kulturförderung und -veranstaltungen04.281.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 04.281.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 3.500

-3.500

 22.000

-22.000

 0

 0

 1.500

-1.500

 1.500

-1.500

 1.500

-1.500

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 311
Grundversorgung u. Leistungen 

nach dem SGB XII

Produkt  05.311.01
Grundversorgung und Leistungen 

Nach dem SGB XII

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen nach

dem SGB II

Produkt  05.312.01
Grundsicherungsleistungen 

nach dem SGB II

Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt  05.313.01
Hilfen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt  05.315.01
Übergangswohnheime/Obdachlosen-

Unterkünfte einschl. Betreuung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern

Der Wohlfahrtspflege

Produkt  05.331.01
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen

Produkt  05.351.01
Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe 374 
Soziale Einrichtungen für 

Wohnungslose

Produkt  05.374.01 
Soziale Einrichtungen für 

Wohnungslose

Produktgruppe 375 
Soziale Einrichtungen für 
Aussiedler und Ausländer

Produkt  05.375.01 
Soziale Einrichtungen für 
Aussiedler und Ausländer

_____

____
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05Produktbereich:

 05

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.215.845

 2.000

 319.000

 0

 462.000

 0

 0

 0

 1.998.845

 1.107.690

 0

 112.300

 16.770

 1.827.370

 210.050

 3.274.180

-1.275.335

 0

 0

 0

-1.275.335

 0

 0

 0

-1.275.335

 0

 225.900

-1.501.235

 0

-1.501.235

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 755.229,81

 9.650,19

 328.874,88

 7.294,86

 729.347,77

 0,00

 0,00

 0,00

 1.830.397,51

 1.010.574,75

 0,00

 113.938,41

 6.015,45

 1.710.116,53

 161.477,60

 3.002.122,74

-1.171.725,23

 0,00

 0,00

 0,00

-1.171.725,23

 0,00

 0,00

 0,00

-1.171.725,23

 0,00

 169.148,09

-1.340.873,32

 0,00

-1.340.873,32

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.056.850

 2.000

 353.000

 0

 482.000

 200

 0

 0

 1.894.050

 1.096.590

 0

 162.700

 15.770

 1.547.370

 192.150

 3.014.580

-1.120.530

 0

 0

 0

-1.120.530

 0

 0

 0

-1.120.530

 0

 223.800

-1.344.330

 0

-1.344.330

 0

 815.850

 2.000

 353.000

 0

 492.000

 200

 0

 0

 1.663.050

 1.118.570

 0

 97.700

 5.770

 1.547.370

 162.150

 2.931.560

-1.268.510

 0

 0

 0

-1.268.510

 0

 0

 0

-1.268.510

 0

 223.800

-1.492.310

 0

-1.492.310

 0

 815.850

 2.000

 353.000

 0

 502.000

 200

 0

 0

 1.673.050

 1.140.060

 0

 77.700

 5.770

 1.547.370

 112.150

 2.883.050

-1.210.000

 0

 0

 0

-1.210.000

 0

 0

 0

-1.210.000

 0

 223.800

-1.433.800

 0

-1.433.800

 0

 815.850

 2.000

 353.000

 0

 512.000

 200

 0

 0

 1.683.050

 1.162.540

 0

 77.700

 5.730

 1.547.370

 112.150

 2.905.490

-1.222.440

 0

 0

 0

-1.222.440

 0

 0

 0

-1.222.440

 0

 223.800

-1.446.240

 0

-1.446.240

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05

Soziale Leistungen05Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 1.197.718,68

 9.650,19

 317.513,50

 7.579,72

 729.347,77

-155,20

 0,00

 2.261.654,66

 846.287,36

 0,00

 123.795,49

 0,00

 1.610.714,20

 160.867,34

 2.741.664,39

-480.009,73

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.795,68

 0,00

 0,00

 0,00

 5.795,68

-5.795,68

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.132.300

 2.000

 319.000

 0

 462.000

 0

 0

 1.915.300

 953.250

 0

 112.300

 0

 1.827.370

 210.050

 3.102.970

-1.187.670

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 24.500

 0

 0

 0

 24.500

-24.500

 0

 815.800

 2.000

 353.000

 0

 482.000

 200

 0

 1.653.000

 978.830

 0

 162.700

 0

 1.547.370

 192.150

 2.881.050

-1.228.050

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 23.500

 0

 0

 0

 23.500

-23.500

 0

 815.800

 2.000

 353.000

 0

 492.000

 200

 0

 1.663.000

 999.640

 0

 97.700

 0

 1.547.370

 162.150

 2.806.860

-1.143.860

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 13.500

 0

 0

 0

 13.500

-13.500

 0

 815.800

 2.000

 353.000

 0

 502.000

 200

 0

 1.673.000

 1.019.650

 0

 77.700

 0

 1.547.370

 112.150

 2.756.870

-1.083.870

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 13.500

 0

 0

 0

 13.500

-13.500

 0

 815.800

 2.000

 353.000

 0

 512.000

 200

 0

 1.683.000

 1.040.130

 0

 77.700

 0

 1.518.570

 112.150

 2.748.550

-1.065.550

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10.500

 0

 0

 0

 10.500

-10.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kp. SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem 4. Kp. SGB XII, Leistungen nach dem 5. - 9. Kp. SGB XII, Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz sowie Antragsaufnahmen für andere Behörden

 05.311.01

Sozialgesetzbuch Teil XII ( SGB XII),
Ausführungsgesetz zum SGB XII des Landes NRW (AG-SGB XII NRW), 
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Sicherstellung des Lebensunterhalts für den leistungsberechtigten Personenkreis

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII05.311Produktgruppe

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII05.311.01Produkt

 Beschreibung

 61

 243

 158

 65

 300

 190

 50

 200

 155

31101101

31101102

31101103

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Anzahl Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt 
(SGB XII, 3. Kap.)

Anzahl Leistungsberechtigte zw. 18 und 65 Grundsicherung
(SGB XII, 4. Kap.)

Anzahl Leistungsberechtigte über 65 Grundsicherung 
(SGB XII, 4. Kap.)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII05.311
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII05.311.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.311.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 153.630

 0

 0

 0

 0

 2.000

 155.630

-155.630

 0

 0

 0

-155.630

 0

 0

 0

-155.630

 0

 500

-156.130

 0

-156.130

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 138.243,44

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.085,00

 140.328,44

-140.328,44

 0,00

 0,00

 0,00

-140.328,44

 0,00

 0,00

 0,00

-140.328,44

 0,00

 354,34

-140.682,78

 0,00

-140.682,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 151.810

 0

 200

 0

 0

 2.500

 154.510

-154.510

 0

 0

 0

-154.510

 0

 0

 0

-154.510

 0

 500

-155.010

 0

-155.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 154.890

 0

 200

 0

 0

 2.500

 157.590

-157.590

 0

 0

 0

-157.590

 0

 0

 0

-157.590

 0

 500

-158.090

 0

-158.090

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 157.840

 0

 200

 0

 0

 2.500

 160.540

-160.540

 0

 0

 0

-160.540

 0

 0

 0

-160.540

 0

 500

-161.040

 0

-161.040

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 160.950

 0

 200

 0

 0

 2.500

 163.650

-163.650

 0

 0

 0

-163.650

 0

 0

 0

-163.650

 0

 500

-164.150

 0

-164.150

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.311.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII05.311Produktgruppe

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII05.311.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 111.343,77

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.792,20

 113.135,97

-113.135,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 128.530

 0

 0

 0

 0

 2.000

 130.530

-130.530

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 129.520

 0

 200

 0

 0

 2.500

 132.220

-132.220

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 132.380

 0

 200

 0

 0

 2.500

 135.080

-135.080

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 135.050

 0

 200

 0

 0

 2.500

 137.750

-137.750

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 137.780

 0

 200

 0

 0

 2.500

 140.480

-140.480

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Eingliederung in Arbeit und Sicherung des Lebensunterhalts

 05.312.01

Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II)
Ausführungsgesetz zum SGB II des Landes NRW (AG-SGB II NRW)
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Sicherstellung des Lebensunterhalts und Integration in den Arbeitsmarkt für den Leistungsberechtigten 
Personenkreis in Zusammenarbeit mit "jobcenter Kreis Steinfurt AöR"

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312Produktgruppe

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312.01Produkt

 Beschreibung

31201101

31201102

31201103

31201104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

-4,20

-5,10

 15,40

-1,00

-1,00

 3,00

 5,00

 1,00

 3,20

-0,95

 8,10

-4,30

Arbeitssuchende Einwohnerinnen und Einwohner

Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt (%)

Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (%)

Integrationsquote in den Arbeitsmarkt (%)

Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (%)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.312.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 462.000

 0

 0

 0

 462.000

 492.140

 0

 0

 0

 632.000

 2.350

 1.126.490

-664.490

 0

 0

 0

-664.490

 0

 0

 0

-664.490

 0

 1.000

-665.490

 0

-665.490

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 444.722,27

 0,00

 0,00

 0,00

 444.722,27

 458.439,00

 0,00

 0,00

 0,00

 769.828,71

 1.008,80

 1.229.276,51

-784.554,24

 0,00

 0,00

 0,00

-784.554,24

 0,00

 0,00

 0,00

-784.554,24

 0,00

 1.362,20

-785.916,44

 0,00

-785.916,44

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 482.000

 0

 0

 0

 482.000

 497.670

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.112.720

-630.720

 0

 0

 0

-630.720

 0

 0

 0

-630.720

 0

 1.000

-631.720

 0

-631.720

 0

 0

 0

 0

 0

 492.000

 0

 0

 0

 492.000

 507.730

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.122.780

-630.780

 0

 0

 0

-630.780

 0

 0

 0

-630.780

 0

 1.000

-631.780

 0

-631.780

 0

 0

 0

 0

 0

 502.000

 0

 0

 0

 502.000

 517.450

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.132.500

-630.500

 0

 0

 0

-630.500

 0

 0

 0

-630.500

 0

 1.000

-631.500

 0

-631.500

 0

 0

 0

 0

 0

 512.000

 0

 0

 0

 512.000

 527.660

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.142.710

-630.710

 0

 0

 0

-630.710

 0

 0

 0

-630.710

 0

 1.000

-631.710

 0

-631.710

in EUR
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Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 
Produkt: Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 

05.312.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
32.000 €

450.000 € 
Erstattung von Leistungen für Bildung und Teilhabe vom Bund 
Erstattung vom Kreis Steinfurt für  Personal- und Sachkosten für die 
Durchführung / Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; 
Optionskommune 

15 Transferaufwendungen 
580.000 € 

32.000 €

Kostenbeteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der 
Leistungsgewährung nach dem SGB II Kosten der Unterkunft und 
einmalige Beihilfen an den Kreis Steinfurt  
Leistungen für Bildung und Teilhabe; Schulsozialarbeit im Rahmen des 
Bildungs- und Teilhabepaketes 

 Gelder werden an die Diakonie ausgezahlt. Diakonie übernimmt
die Aufgabe für Lengerich, Lienen, Ladbergen und Tecklenburg.
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.312.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312Produktgruppe

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II05.312.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 444.722,27

-155,20

 0,00

 444.567,07

 377.388,10

 0,00

 0,00

 0,00

 759.170,63

 815,70

 1.137.374,43

-692.807,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 462.000

 0

 0

 462.000

 416.330

 0

 0

 0

 632.000

 2.350

 1.050.680

-588.680

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 482.000

 0

 0

 482.000

 431.220

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.046.270

-564.270

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 492.000

 0

 0

 492.000

 440.630

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.055.680

-563.680

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 502.000

 0

 0

 502.000

 449.510

 0

 200

 0

 612.000

 2.850

 1.064.560

-562.560

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 512.000

 0

 0

 512.000

 458.590

 0

 200

 0

 583.200

 2.850

 1.044.840

-532.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

 05.313.01

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Gesetz zur Ausführung des AsylbLG des Landes NRW (AG-AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes NRW (FlüAG)

Sicherstellung des Lebensunterhalts der der Stadt Lengerich nach dem FlüAG zugewiesenen Personen.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Leistungen für Asylbewerber05.313Produktgruppe

Hilfen nach dem AsylbLG05.313.01Produkt

 Beschreibung

 124  150 15531301101

31301102

31301103

31301104

31301105

31301106

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 8.954,23

 749,51

 49,00

 4,10

 866,00

 9.042,58

 2.255,16
 61,90

 15,44

 866,00

 7.639,27

 2.291,27

 50,57

 15,17

 866,00

Leistungsberechtigte Ausländer

Anzahl leistungsberechtigte Personen (Mittelwert)

Aufwand je zu versorgender Person (EUR)

Nettoaufwand je zu versorgender Person (EUR)

Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)

Nettoaufwand je Einwohner (EUR)

Erstattung FlüAG je zu versorgender Person (EUR)/Monat
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Leistungen für Asylbewerber05.313
Hilfen nach dem AsylbLG05.313.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.313.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.050.000

 2.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.052.000

 247.250

 0

 1.000

 0

 1.150.000

 2.800

 1.401.050

-349.050

 0

 0

 0

-349.050

 0

 0

 0

-349.050

 0

 500

-349.550

 0

-349.550

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 723.110,00

 9.650,19

 0,00

 0,00

 284.625,50

 0,00

 0,00

 0,00

 1.017.385,69

 206.747,21

 0,00

 245,53

 0,00

 899.931,27

 2.869,36

 1.109.793,37

-92.407,68

 0,00

 0,00

 0,00

-92.407,68

 0,00

 0,00

 0,00

-92.407,68

 0,00

 531,22

-92.938,90

 0,00

-92.938,90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 802.200

 240.490

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.145.390

-343.190

 0

 0

 0

-343.190

 0

 0

 0

-343.190

 0

 500

-343.690

 0

-343.690

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 802.200

 245.320

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.150.220

-348.020

 0

 0

 0

-348.020

 0

 0

 0

-348.020

 0

 500

-348.520

 0

-348.520

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 802.200

 250.110

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.155.010

-352.810

 0

 0

 0

-352.810

 0

 0

 0

-352.810

 0

 500

-353.310

 0

-353.310

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 0

 802.200

 255.080

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.159.980

-357.780

 0

 0

 0

-357.780

 0

 0

 0

-357.780

 0

 500

-358.280

 0

-358.280

in EUR
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Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Leistungen für Asylbewerber 
Produkt: Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

05.313.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte 
800.000 € Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 

 Die FlüAG-Pauschale wird von 10.392 € auf 10.500 € pro
Flüchtling (mit einer Gestattung) angehoben.  
Die Zahl der Personen die nach dem FlüAG abgerechnet 
werden können, wird für das Jahr 2021 im Durchschnitt 
voraussichtlich bei 65 Personen liegen.  
Hinzu kommt ab 2021 eine einmalige Pauschale von 12.000 € 
pro Flüchtling, dessen Asylverfahren negativ beschieden wurde 
und der eine Duldung erhält. 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
1.000 € Unterhaltung der Einrichtung 

15 Transferaufwendungen 
900.000 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 Personen mit Gestattung
(noch im Asylverfahren)       75 
Personen mit Duldung bzw. Ausbildungsduldung 
(ausreisepflichtig/abgeschlossenes Asylverfahren)       72 

 -------- 
Gesamt (Dezember 2020):  147 

 Einige Flüchtlinge gehen mittlerweile einer Arbeit nach und sind
hilfeunabhängig. Der Ansatz wurde anhand der tatsächlichen
Kosten 2020 ermittelt.
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.313.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Leistungen für Asylbewerber05.313Produktgruppe

Hilfen nach dem AsylbLG05.313.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 1.166.118,68

 9.650,19

 0,00

 0,00

 284.625,50

 0,00

 0,00

 1.460.394,37

 167.492,01

 0,00

 312,13

 0,00

 810.439,52

 2.643,30

 980.886,96

 479.507,41

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.050.000

 2.000

 0

 0

 0

 0

 0

 1.052.000

 210.750

 0

 1.000

 0

 1.150.000

 2.800

 1.364.550

-312.550

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 802.200

 223.300

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.128.200

-326.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 802.200

 227.960

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.132.860

-330.660

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 802.200

 232.530

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.137.430

-335.230

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 800.000

 2.000

 0

 0

 0

 200

 0

 802.200

 237.210

 0

 1.000

 0

 900.000

 3.900

 1.142.110

-339.910

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und 
Aussiedlern in Übergangsheimen

 05.315.01

Ordnungsbehördengesetz NRW
Zuwanderungsgesetz mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz sowie der 
Aufenthaltsverordnung, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz NRW,
Bundesvertriebenengesetz

Kurzfristige Unterbringung von Personen, die akut von Obdachlosigkeit bedroht sind und Unterbringung von 
Flüchtlingen

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen05.315Produktgruppe

Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften05.315.01Produkt

 Beschreibung

Auf dem Gebiet der Stadt Lengerich obdachlos werdende Personen; Flüchtlinge

- 279 -

Das Produkt wird ab dem Jahr 2020 aufgeteilt:

05.374.01 soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05.375.01 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen05.315
Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften05.315.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.315.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 328.874,88

 7.176,86

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 336.051,74

 167.672,86

 0,00

 104.567,17

 5.404,74

 0,00

 155.514,44

 433.159,21

-97.107,47

 0,00

 0,00

 0,00

-97.107,47

 0,00

 0,00

 0,00

-97.107,47

 0,00

 166.900,33

-264.007,80

 0,00

-264.007,80

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.315.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen05.315Produktgruppe

Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften05.315.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 317.513,50

 7.461,72

 0,00

 0,00

 0,00

 324.975,22

 154.918,29

 0,00

 114.412,75

 0,00

 0,00

 155.514,44

 424.845,48

-99.870,26

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.795,68

 0,00

 0,00

 0,00

 5.795,68

-5.795,68

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen05.315
Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften05.315.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.315.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 5.796

-5.796

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege
Interessenvertretung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger (Seniorenbeirat)

 05.331.01

Beschlüsse des Rates der Stadt Lengerich

1. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege sowie Senioren
2. Partizipation der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.331Produktgruppe

Förderung der Wohlfahrtspflege05.331.01Produkt

 Beschreibung

33101101

33101102

33101201

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 0,68

 15.370,00

 28,68

 0,68

 15.370,00

 29,38

 0,68

 15.370,00

 29,20

Einwohnerinnen und Einwohner
Seniorinnen und Senioren

Höhe der Zuschüsse je Einwohner (EUR)

Höhe der Zuschüsse (EUR)

Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Einwohnern der Stadt (%)

- 283 -



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.331
Förderung der Wohlfahrtspflege05.331.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.331.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.990

 0

 300

 0

 15.370

 0

 21.660

-21.660

 0

 0

 0

-21.660

 0

 0

 0

-21.660

 0

 200

-21.860

 0

-21.860

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.689,50

 0,00

 147,00

 0,00

 15.370,00

 0,00

 21.206,50

-21.206,50

 0,00

 0,00

 0,00

-21.206,50

 0,00

 0,00

 0,00

-21.206,50

 0,00

 0,00

-21.206,50

 0,00

-21.206,50

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 6.020

 0

 300

 0

 15.370

 0

 21.690

-21.690

 0

 0

 0

-21.690

 0

 0

 0

-21.690

 0

 200

-21.890

 0

-21.890

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 6.130

 0

 300

 0

 15.370

 0

 21.800

-21.800

 0

 0

 0

-21.800

 0

 0

 0

-21.800

 0

 200

-22.000

 0

-22.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 6.250

 0

 300

 0

 15.370

 0

 21.920

-21.920

 0

 0

 0

-21.920

 0

 0

 0

-21.920

 0

 200

-22.120

 0

-22.120

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 6.370

 0

 300

 0

 15.370

 0

 22.040

-22.040

 0

 0

 0

-22.040

 0

 0

 0

-22.040

 0

 200

-22.240

 0

-22.240

in EUR
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Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Förderung von anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege 
Produkt: Förderung der Wohlfahrtspflege 

05.331.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

15 Transferaufwendungen 
8.370 € 
3.000 € 
4.000 € 

Zuschuss an Treffpunkt Möbel e.V. 
Mietzuschuss für die AWO (Schultebeyringshof) 
Zuschuss an Flüchtlings Hilfe Lengerich e.V. 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.331.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege05.331Produktgruppe

Förderung der Wohlfahrtspflege05.331.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.554,28

 0,00

 140,00

 0,00

 19.370,00

 0,00

 23.064,28

-23.064,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 300

 0

 15.370

 0

 19.670

-19.670

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.050

 0

 300

 0

 15.370

 0

 19.720

-19.720

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.140

 0

 300

 0

 15.370

 0

 19.810

-19.810

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.230

 0

 300

 0

 15.370

 0

 19.900

-19.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.320

 0

 300

 0

 15.370

 0

 19.990

-19.990

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, 
Vergünstigungen für Inhaber des "Lengerich-Ausweis"

Verbesserung der Integration von Neuzuwanderern bzw. Mitbürgern mit Zuwanderungsgeschichte (Migranten) 
durch Schaffen eines Netzwerkes, in dem alle mit dem Thema befassten Träger als Kooperationspartner 
mitwirken. Dabei hat die Verwaltung die zentrale Aufgabe, durch eine/n Integrationsbeauftragte/n diesen 
Prozess zu initiieren und zu begleiten. Die vorhandenen Ressourcen sollen dabei gebündelt werden um die 
vorher definierten Ziele der kommunalen Integrationsarbeit effektiv und effizient zu erreichen.

 05.351.01

Sozialgesetzbuch Teil VI (SGB VI) - Gesetzliche Rentenversicherung -
Ratsbeschluss (Lengerich-Ausweis)
Ratsbeschluss aus Mai 2005 zur Integrationsinitiative Lengerich

1. Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger
2. Partizipation für Familien mit geringem Einkommen (Lengerich-Ausweis)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Sonstige soziale Leistungen05.351Produktgruppe

Sonstige soziale Leistungen05.351.01Produkt

 Beschreibung

 1.002  1.050 950

35101101

35101201

35101202

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 362,00

 1,10

 370,00

 1,10

 400,00

 1,30

Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Einwohnerinnen 
und Einwohner mit geringem Einkommen (Lengerich-Ausweis)," Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
(Migranten)", Kooperationspartner

Anzahl Antragstellungen

Vergünstigungen durch "Lengerich-Ausweis" je Einwohner (EUR)

Anzahl Ausweisinhaber (Familien)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Sonstige soziale Leistungen05.351
Sonstige soziale Leistungen05.351.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.351.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 165.845

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 165.845

 38.790

 0

 10.000

 140

 30.000

 400

 79.330

 86.515

 0

 0

 0

 86.515

 0

 0

 0

 86.515

 0

 1.200

 85.315

 0

 85.315

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 32.119,81

 0,00

 0,00

 118,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.237,81

 33.782,74

 0,00

 8.978,71

 610,71

 24.986,55

 0,00

 68.358,71

-36.120,90

 0,00

 0,00

 0,00

-36.120,90

 0,00

 0,00

 0,00

-36.120,90

 0,00

 0,00

-36.120,90

 0,00

-36.120,90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 256.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 256.850

 36.190

 0

 60.000

 140

 20.000

 400

 116.730

 140.120

 0

 0

 0

 140.120

 0

 0

 0

 140.120

 0

 500

 139.620

 0

 139.620

 0

 15.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.850

 36.850

 0

 10.000

 140

 20.000

 400

 67.390

-51.540

 0

 0

 0

-51.540

 0

 0

 0

-51.540

 0

 500

-52.040

 0

-52.040

 0

 15.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.850

 37.480

 0

 10.000

 140

 20.000

 400

 68.020

-52.170

 0

 0

 0

-52.170

 0

 0

 0

-52.170

 0

 500

-52.670

 0

-52.670

 0

 15.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.850

 38.140

 0

 10.000

 140

 20.000

 400

 68.680

-52.830

 0

 0

 0

-52.830

 0

 0

 0

-52.830

 0

 500

-53.330

 0

-53.330

in EUR

- 288 -



Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Sonstige soziale Leistungen 
Produkt: Sonstige soziale Leistungen 

05.351.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
8.000 € 

241.000 € 

7.800 € 

50 € 

Landeszuweisung „Integrationspauschale“ gem. § 14 Teilhabe- und 
Integrationsgesetz 
Ertragswirksame Auflösung der Integrationspauschale nach §14 c 
Teilhabe- und Integrationsgesetz 

� Im Jahr 2019 hat die Stadt Lengerich in Höhe von rd. 418 T€
Integrationspauschale nach §14 c Teilhabe- und Integrations-
gesetz erhalten. Die Verwendung der Mittel war zunächst für
den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.11.2020 vorgesehen.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Verwendung nun bis
zum 30.11.2021 zu erfolgen.

Zuweisung „Sonstige soziale Leistungen“ vom Kreis Steinfurt für Einsatz 
von Flüchtlingslotsen Kita 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.000 € 
3.000 € 

2.000 € 
42.000 €

Sachleistungen Integration 
Dienstleistungen Integration 

� insbesondere Aufwendungen für „Teestube weltweit“
Kostenerstattung FSJ`ler (Freiwilliges Soziales Jahr) 
Erstellung Integrationskonzept 

� Kosten für die Erstellung, Begleitung und Umsetzung eines
Integrationskonzeptes (siehe Vorbericht)

14 Bilanzielle Abschreibungen 
140 € AfA Sachanlagen 

15 Transferaufwendungen 
20.000 € Kostenerstattungen durch die Inanspruchnahme des Lengerich 

Ausweises 
� Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € aufgrund tatsächlicher

Inanspruchnahme
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Kostenbeteiligung an Projekt "Extra.Klasse"8.000 € 

Sperrvermerk laut Beschluss des Rates vom 23.02.2021 (BV 19/2021 2. Ergänzung):

Kostenbeteiligung an Projekt "Extra.Klasse" in Höhe von 8.000 €;
Freigabe der Mittel unter der Vorrausetzung, dass durch den Kreis Steinfurt weiterhin eine Förderung des Projektes in Höhe 
von mindestens 30.000 € erfolgt und nachgewiesen wird, dass bei den Kosten eine Finanzierungslücke besteht.



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.351.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Sonstige soziale Leistungen05.351Produktgruppe

Sonstige soziale Leistungen05.351.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 31.600,00

 0,00

 0,00

 118,00

 0,00

 0,00

 0,00

 31.718,00

 31.590,91

 0,00

 8.930,61

 0,00

 21.734,05

 101,70

 62.357,27

-30.639,27

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 82.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 82.300

 35.680

 0

 10.000

 0

 30.000

 400

 76.080

 6.220

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 33.280

 0

 60.000

 0

 20.000

 400

 113.680

-97.880

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 33.910

 0

 10.000

 0

 20.000

 400

 64.310

-48.510

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 34.510

 0

 10.000

 0

 20.000

 400

 64.910

-49.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.800

 35.120

 0

 10.000

 0

 20.000

 400

 65.520

-49.720

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften. Führung von präventiven
Informations- und Unterstützungsgesprächen mit von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Ermöglichung der Weiterreise von in Lengerich gestrandeten mittellosen Personen.

 05.374.01

Gesetzliche Grundlage ist § 14 Abs. 1 OBG NRW

1. Kurzfristige Unterbringung von Personen, die unmittelbar von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Dauer
der jeweiligen Unterbringung mittels Auflagen, so kurz wie möglich zu halten.
2. Vermeidung einer drohenden Obdachlosigkeit durch präventive Informations- und
Unterstützungsgespräche.
3. Ermöglichung der Weiterreise durch Kauf von Fahrkarten und Vermittlung von einmaligen Hilfen.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374.01Produkt

 Beschreibung

 22

 25

 9

 48

 23

 50

 5

 50

 20

 100

 5

 50

31501101

31501102

31501103

31501104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Auf dem Gebiet der Stadt Lengerich obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen.
Mittellose Personen, die sich auf dem Gebiet der Stadt Lengerich aufgrund äußerer Umstände aufhalten.

Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr

Zahl der präventiven Informations- und Unterstützungsgespräche pro 
Jahr

Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen

Durchschnittliche Verweildauer je Person (Monate)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.374.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 29.000

 0

 0

 0

 0

 0

 29.000

 22.930

 0

 1.000

 1.500

 0

 1.000

 26.430

 2.570

 0

 0

 0

 2.570

 0

 0

 0

 2.570

 0

 16.500

-13.930

 0

-13.930

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 0

 33.000

 18.850

 0

 1.000

 500

 0

 1.000

 21.350

 11.650

 0

 0

 0

 11.650

 0

 0

 0

 11.650

 0

 15.100

-3.450

 0

-3.450

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 0

 33.000

 19.260

 0

 1.000

 500

 0

 1.000

 21.760

 11.240

 0

 0

 0

 11.240

 0

 0

 0

 11.240

 0

 15.100

-3.860

 0

-3.860

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 0

 33.000

 19.620

 0

 1.000

 500

 0

 1.000

 22.120

 10.880

 0

 0

 0

 10.880

 0

 0

 0

 10.880

 0

 15.100

-4.220

 0

-4.220

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 0

 33.000

 20.010

 0

 1.000

 500

 0

 1.000

 22.510

 10.490

 0

 0

 0

 10.490

 0

 0

 0

 10.490

 0

 15.100

-4.610

 0

-4.610

in EUR
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Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 
Produkt: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 

05.374.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 
33.000 € Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
1.000 € Unterhaltung der Einrichtung 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
500 € AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.000 € Mieten und Pachten 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.374.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 29.000

 0

 0

 0

 0

 29.000

 15.310

 0

 1.000

 0

 0

 1.000

 17.310

 11.690

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 1.500

-1.500

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 33.000

 16.200

 0

 1.000

 0

 0

 1.000

 18.200

 14.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 500

-500

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 33.000

 16.580

 0

 1.000

 0

 0

 1.000

 18.580

 14.420

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 500

-500

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 33.000

 16.910

 0

 1.000

 0

 0

 1.000

 18.910

 14.090

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 500

-500

 0

 0

 0

 33.000

 0

 0

 0

 0

 33.000

 17.250

 0

 1.000

 0

 0

 1.000

 19.250

 13.750

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 0

 500

-500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose05.374.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.374.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 500

-500

 1.500

-1.500

 0

 0

 500

-500

 500

-500

 500

-500

 0

 0

 0

 0

in EUR

- 295 -



- 296 -



Stadt Lengerich

Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern in Übergangsheimen

 05.375.01

Zuwanderungsgesetz mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz sowie der 
Aufenthaltsverordnung, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz NRW,
Bundesvertriebenengesetz

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375.01Produkt

 Beschreibung

31501111

31501113

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 138,00

 12,00

 160,00

 15,00

 170,00

 35,00

Flüchtlinge und Aussiedler

Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr

Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.375.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 290.000

 0

 0

 0

 0

 0

 290.000

 146.960

 0

 100.000

 15.130

 0

 201.500

 463.590

-173.590

 0

 0

 0

-173.590

 0

 0

 0

-173.590

 0

 206.000

-379.590

 0

-379.590

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 145.560

 0

 100.000

 15.130

 0

 181.500

 442.190

-122.190

 0

 0

 0

-122.190

 0

 0

 0

-122.190

 0

 206.000

-328.190

 0

-328.190

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 148.390

 0

 85.000

 5.130

 0

 151.500

 390.020

-70.020

 0

 0

 0

-70.020

 0

 0

 0

-70.020

 0

 206.000

-276.020

 0

-276.020

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 151.310

 0

 65.000

 5.130

 0

 101.500

 322.940

-2.940

 0

 0

 0

-2.940

 0

 0

 0

-2.940

 0

 206.000

-208.940

 0

-208.940

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 154.330

 0

 65.000

 5.090

 0

 101.500

 325.920

-5.920

 0

 0

 0

-5.920

 0

 0

 0

-5.920

 0

 206.000

-211.920

 0

-211.920

in EUR
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Produktbereich: Soziale Leistungen 
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 
Produkt: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 

05.375.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 
320.000 € Benutzungsgebühren Übergangsheime 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
95.000 €

5.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemieteten 
Übergangswohnungen 
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
130 €

15.000 €
AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
180.000 €

1.500 €

Mieten für angemieteten Wohnraum 
 Reduzierung um 20.000 € in 2021 und ab 2022 um weitere

50.000 € da zukünftig weniger Bedarf erwartet wird
Telekommunikationskosten 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  05.375.01

Soziale Leistungen05Produktbereich

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 15.000 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 290.000

 0

 0

 0

 0

 290.000

 142.650

 0

 100.000

 0

 0

 201.500

 444.150

-154.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 23.000

 0

 0

 0

 23.000

-23.000

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

 141.260

 0

 100.000

 0

 0

 181.500

 422.760

-102.760

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 23.000

 0

 0

 0

 23.000

-23.000

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

 144.040

 0

 85.000

 0

 0

 151.500

 380.540

-60.540

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 13.000

 0

 0

 0

 13.000

-13.000

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

 146.910

 0

 65.000

 0

 0

 101.500

 313.410

 6.590

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 13.000

 0

 0

 0

 13.000

-13.000

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

 149.860

 0

 65.000

 0

 0

 101.500

 316.360

 3.640

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 0

 10.000

-10.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Soziale Leistungen05
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer05.375.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 05.375.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0

 0

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 23.000

-23.000

 23.000

-23.000

 0

 0

 13.000

-13.000

 13.000

-13.000

 10.000

-10.000

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt  06.365.01
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.366.01
Jugendzentrum

Produkt  06.366.02
Kinderspielplätze
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich:

 06

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 96.000

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 102.440

 326.910

 0

 50.700

 29.280

 572.800

 4.300

 983.990

-881.550

 0

 0

 0

-881.550

 0

 0

 0

-881.550

 0

 260.200

-1.141.750

 0

-1.141.750

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 119.078,29

 0,00

 836,15

 1.900,37

 0,00

 30.933,31

 0,00

 0,00

 152.748,12

 295.447,96

 0,00

 31.694,44

 27.919,51

 522.373,99

 8.413,63

 885.849,53

-733.101,41

 0,00

 0,00

 0,00

-733.101,41

 0,00

 0,00

 0,00

-733.101,41

 0,00

 149.909,87

-883.011,28

 0,00

-883.011,28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 109.670

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 116.110

 326.660

 0

 62.900

 37.790

 602.800

 4.750

 1.034.900

-918.790

 0

 0

 0

-918.790

 0

 0

 0

-918.790

 0

 245.200

-1.163.990

 0

-1.163.990

 0

 106.250

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 112.690

 332.820

 0

 42.900

 41.600

 602.800

 4.750

 1.024.870

-912.180

 0

 0

 0

-912.180

 0

 0

 0

-912.180

 0

 245.200

-1.157.380

 0

-1.157.380

 0

 105.090

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 111.530

 339.020

 0

 43.600

 43.730

 602.800

 4.750

 1.033.900

-922.370

 0

 0

 0

-922.370

 0

 0

 0

-922.370

 0

 245.200

-1.167.570

 0

-1.167.570

 0

 103.440

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 109.880

 345.310

 0

 43.600

 44.780

 602.800

 4.750

 1.041.240

-931.360

 0

 0

 0

-931.360

 0

 0

 0

-931.360

 0

 245.200

-1.176.560

 0

-1.176.560

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 107.699,57

 0,00

 971,15

 1.875,29

 0,00

 33.009,93

 0,00

 143.555,94

 279.162,36

 0,00

 36.709,89

 0,00

 576.633,77

 8.648,93

 901.154,95

-757.599,01

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.306,06

 4.609,30

 0,00

 0,00

 0,00

 36.915,36

-36.915,36

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 87.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 93.940

 308.350

 0

 50.700

 0

 572.800

 4.300

 936.150

-842.210

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 5.500

 0

 70.000

 0

 110.500

-110.500

 0

 99.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 105.940

 312.270

 0

 62.900

 0

 602.800

 4.750

 982.720

-876.780

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 71.000

 5.500

 0

 0

 0

 76.500

-76.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 318.300

 0

 42.900

 0

 602.800

 4.750

 968.750

-866.810

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 5.500

 0

 0

 0

 40.500

-40.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 324.310

 0

 43.600

 0

 602.800

 4.750

 975.460

-873.520

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 5.500

 0

 0

 0

 40.500

-40.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 330.360

 0

 43.600

 0

 602.800

 4.750

 981.510

-879.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 5.500

 0

 0

 0

 45.500

-45.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Zusammenarbeit mit dem Träger der Jugendhilfe bei der Planung von Tageseinrichtungen, Gewährung von 
Zuschüssen für Einrichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen, Berechnung und Festsetzung der 
Elternbeiträge

 06.365.01

Sozialgesetzbuch Teil VIII (SGB VIII) - Kinder und Jugendhilfe -
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt
Beschlüsse des Rates der Stadt Lengerich (Freiwillige Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für 
Kinder)

1. Versorgung mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
2. Erhebung von Beiträgen im Auftrage des Kreises Steinfurt

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Tageseinrichtungen für Kinder06.365Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder06.365.01Produkt

 Beschreibung

 502  400 400

36501103

36501104

36501105

36501201

36501202

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 25,27

 42,50

 104,70

 1.638,38

 25,18

 44,00

 100,00

 1.400,00

 26,48

 43,60

 100,00

 1.400,00

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzieller Aufwand durch Zuschüsse je Einwohner (EUR)

Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren (U3) in %; Grundlage: Kreis

Versorgungsquote Kinder über 3 Jahren (Ü3) in %; Grundlage: Kreis

Beitragsfälle

Durchschnittl. Beitragsaufkommen (EUR)

       Grunddaten des Produktes 

2019/2020 2020/2021

Anzahl Kitas: 16 16 
Anzahl Plätze: U3 209 200 

Ü3 652 630
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Tageseinrichtungen für Kinder06.365
Tageseinrichtungen für Kinder06.365.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.365.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 66.360

 0

 0

 0

 570.000

 0

 636.360

-636.360

 0

 0

 0

-636.360

 0

 0

 0

-636.360

 0

 200

-636.560

 0

-636.560

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 30.933,31

 0,00

 0,00

 30.933,31

 63.466,92

 0,00

 0,00

 0,00

 518.373,99

 284,84

 582.125,75

-551.192,44

 0,00

 0,00

 0,00

-551.192,44

 0,00

 0,00

 0,00

-551.192,44

 0,00

 78,20

-551.270,64

 0,00

-551.270,64

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 63.780

 0

 0

 0

 600.000

 450

 664.230

-664.230

 0

 0

 0

-664.230

 0

 0

 0

-664.230

 0

 200

-664.430

 0

-664.430

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 65.070

 0

 0

 0

 600.000

 450

 665.520

-665.520

 0

 0

 0

-665.520

 0

 0

 0

-665.520

 0

 200

-665.720

 0

-665.720

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 66.330

 0

 0

 0

 600.000

 450

 666.780

-666.780

 0

 0

 0

-666.780

 0

 0

 0

-666.780

 0

 200

-666.980

 0

-666.980

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 67.590

 0

 0

 0

 600.000

 450

 668.040

-668.040

 0

 0

 0

-668.040

 0

 0

 0

-668.040

 0

 200

-668.240

 0

-668.240

in EUR
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Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfe 
Produktgruppe: Tageseinrichtungen für Kinder 
Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder 

06.365.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

15 Transferaufwendungen 
600.000 € Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten 

 Ansatz hat sich um 30.000 € erhöht. Der Trägeranteil
(Betriebskostenzuschuss der Stadt) ist gesunken. Kirchliche  
Träger: 10,3 % (vorher 12%), Elterninitiative: 3,4 % (vorher 4%); 
Sonstige: 7,8 % (vorher 9%). Die Kindpauschale ist jedoch 
deutlich gestiegen. 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Tageseinrichtungen für Kinder06.365Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder06.365.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 30.509,93

 0,00

 30.509,93

 50.266,77

 0,00

 0,00

 0,00

 572.633,77

 284,84

 623.185,38

-592.675,45

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 53.870

 0

 0

 0

 570.000

 0

 623.870

-623.870

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 70.000

 0

 70.000

-70.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 52.550

 0

 0

 0

 600.000

 450

 653.000

-653.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 53.740

 0

 0

 0

 600.000

 450

 654.190

-654.190

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 54.850

 0

 0

 0

 600.000

 450

 655.300

-655.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 55.920

 0

 0

 0

 600.000

 450

 656.370

-656.370

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Tageseinrichtungen für Kinder06.365
Tageseinrichtungen für Kinder06.365.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.365.01

I-50-0001
Investitionszuschuss Kindergarten

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Der katholischen Kirchengemeinde wurde für die Erweiterung der Kita St. Margareta und dem Jugend- und Familiendienst Rheine e. V. (JFD)  (BV 
30/2019 + 77/2019) wurde für die Erweiterung/Bau von Kindergärten  jeweils ein Investitionskostenzuschuss gewährt.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 70.000

-70.000

in EUR
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Stadt Lengerich

Jugendzentrum und Jugendtreff Hohne
Bereitstellung u. Unterhaltung von Betriebseinrichtung u. Beschäftigungsmaterial
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

 06.366.01

Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, Landesjugendplan
Daseinsvorsorge (freiwillige kommunale Aufgabe)

Sicherung der Vermittlung sozialer Kompetenzen sowie der Integrationsarbeit

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Einrichtungen der Jugendarbeit06.366Produktgruppe

Jugendzentrum06.366.01Produkt

 Beschreibung

 7

 3

 7

 3

 7

 4

36601101

36601102

36601103

36601104

36601105

36601106

36601107

36601108

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 33,00

 24,00

 8,00

 14,00

 20,00

 113,50

 33,00

 26,00

 8,00

 11,00

 25,00

 113,50

 33,00

 22,00

 8,00

 8,00

 24,00

 113,50

Kinder, Jugendliche

wöchentliche Öffnungszeit JZ, Bergstr. 16 (dienstags - sonntags) 
(Std.)

durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag JZ

wöchentliche Öffnungszeit Jugendtreff Hohne (Std.)

durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag Jugendtreff 
Hohne (mittwochs / freitags)

Anzahl der speziellen Angebote (Arbeitsgemeinschaften)

durchschnittliche Teilnehmerzahl an den Arbeitsgemeinschaften

Anzahl pädagogische Fachkräfte

Anzahl der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Std.)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Einrichtungen der Jugendarbeit06.366
Jugendzentrum06.366.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.366.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 87.610

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 94.050

 257.840

 0

 40.700

 4.040

 2.800

 4.300

 309.680

-215.630

 0

 0

 0

-215.630

 0

 0

 0

-215.630

 0

 45.000

-260.630

 0

-260.630

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 107.813,90

 0,00

 836,15

 1.900,37

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 110.550,42

 229.642,48

 0,00

 27.897,33

 3.696,93

 4.000,00

 8.128,79

 273.365,53

-162.815,11

 0,00

 0,00

 0,00

-162.815,11

 0,00

 0,00

 0,00

-162.815,11

 0,00

 35.586,31

-198.401,42

 0,00

-198.401,42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 100.100

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 106.540

 259.580

 0

 52.900

 7.590

 2.800

 4.300

 327.170

-220.630

 0

 0

 0

-220.630

 0

 0

 0

-220.630

 0

 45.000

-265.630

 0

-265.630

 0

 96.100

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 102.540

 264.390

 0

 31.900

 7.270

 2.800

 4.300

 310.660

-208.120

 0

 0

 0

-208.120

 0

 0

 0

-208.120

 0

 45.000

-253.120

 0

-253.120

 0

 96.100

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 102.540

 269.250

 0

 32.600

 6.890

 2.800

 4.300

 315.840

-213.300

 0

 0

 0

-213.300

 0

 0

 0

-213.300

 0

 45.000

-258.300

 0

-258.300

 0

 96.100

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 0

 102.540

 274.220

 0

 32.600

 6.750

 2.800

 4.300

 320.670

-218.130

 0

 0

 0

-218.130

 0

 0

 0

-218.130

 0

 45.000

-263.130

 0

-263.130

in EUR
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Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfe 
Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit 
Produkt: Jugendzentrum 

06.366.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
1.500 €

29.000 €

65.000 €

4.000 €
600 €

Zuweisung des Landes für Projekte der Jugendarbeit 
Zuweisung des Landes aus dem Landesjugendplan 

 Gestiegene Zuweisung aus dem Landesjugendplan
Zuweisung des Landes und des Kreises für die Förderung von 
Trägern und Einrichtungen der Jugendarbeit 
Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die geplante Sozialraumanalyse 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
840 €
500 €
250 €

4.500 €
100 €

Verkaufserlöse 
Ersatzleistungen für Schäden 
Beiträge Arbeitsgemeinschaften 
Entgelte Zeltlager 
Vermischte Einnahmen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
2.300 €

19.700 €
2.000 €
2.200 €
4.200 €
1.500 €

21.000 €

Erstattung von Kosten für die FSJ`ler (Freiwilliges Soziales Jahr) 
 Es handelt sich nicht um Beschäftigte der Stadt Lengerich,

Einsatz erfolgt über die Mediencooperative Steinfurt e. V. 
 Reduzierung um 3.800 € auf 2.300 €, da nur noch eine

FSJ`ler-Stelle besetzt wird. 
Sachausgaben Jugendzentrum Bergstraße 
Sachausgaben Jugendtreff Hohne 
Sachausgaben Jugendforum/Jugendbeirat 
Sachausgaben Zeltlager  
Aufwendungen für Projekte der Jugendarbeit 
Erstellung Sozialraumanalyse 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
3.090 €
4.500 €

AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

15 Transferaufwendungen 
2.800 € Zuschuss an Stadtjugendring für Zeltlager 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.500 €

300 €
600 €
800 €
600 €
500 €

Aus- und Fortbildung 
Dienstreisen 
Mieten und Pachten (Kopierer) 
Telekommunikationskosten 
Versicherungen 
Schadensfälle 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Einrichtungen der Jugendarbeit06.366Produktgruppe

Jugendzentrum06.366.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.500 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 107.699,57

 0,00

 971,15

 1.875,29

 0,00

 2.500,00

 0,00

 113.046,01

 226.557,03

 0,00

 32.912,78

 0,00

 4.000,00

 8.364,09

 271.833,90

-158.787,89

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.609,30

 0,00

 0,00

 0,00

 4.609,30

-4.609,30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 87.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 93.940

 251.770

 0

 40.700

 0

 2.800

 4.300

 299.570

-205.630

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.500

 0

 0

 0

 5.500

-5.500

 0

 99.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 105.940

 256.420

 0

 52.900

 0

 2.800

 4.300

 316.420

-210.480

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.500

 0

 0

 0

 5.500

-5.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 261.200

 0

 31.900

 0

 2.800

 4.300

 300.200

-198.260

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.500

 0

 0

 0

 5.500

-5.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 266.020

 0

 32.600

 0

 2.800

 4.300

 305.720

-203.780

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.500

 0

 0

 0

 5.500

-5.500

 0

 95.500

 0

 250

 6.190

 0

 0

 0

 101.940

 270.940

 0

 32.600

 0

 2.800

 4.300

 310.640

-208.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.500

 0

 0

 0

 5.500

-5.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 316 -



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Einrichtungen der Jugendarbeit06.366
Jugendzentrum06.366.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.366.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 4.609

-4.609

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 5.500

-5.500

 5.500

-5.500

 0

 0

 5.500

-5.500

 5.500

-5.500

 5.500

-5.500

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

 06.366.02

BauGB, BauO NRW, Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

1. Erhaltung und ggfs. Erweiterung von Spielplätzen

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Einrichtungen der Jugendarbeit06.366Produktgruppe

Kinderspielplätze06.366.02Produkt

 Beschreibung

Kinder bis 14 Jahre
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Einrichtungen der Jugendarbeit06.366
Kinderspielplätze06.366.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.366.02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 8.390

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.390

 2.710

 0

 10.000

 25.240

 0

 0

 37.950

-29.560

 0

 0

 0

-29.560

 0

 0

 0

-29.560

 0

 215.000

-244.560

 0

-244.560

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 11.264,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.264,39

 2.338,56

 0,00

 3.797,11

 24.222,58

 0,00

 0,00

 30.358,25

-19.093,86

 0,00

 0,00

 0,00

-19.093,86

 0,00

 0,00

 0,00

-19.093,86

 0,00

 114.245,36

-133.339,22

 0,00

-133.339,22

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 9.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 9.570

 3.300

 0

 10.000

 30.200

 0

 0

 43.500

-33.930

 0

 0

 0

-33.930

 0

 0

 0

-33.930

 0

 200.000

-233.930

 0

-233.930

 0

 10.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10.150

 3.360

 0

 11.000

 34.330

 0

 0

 48.690

-38.540

 0

 0

 0

-38.540

 0

 0

 0

-38.540

 0

 200.000

-238.540

 0

-238.540

 0

 8.990

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.990

 3.440

 0

 11.000

 36.840

 0

 0

 51.280

-42.290

 0

 0

 0

-42.290

 0

 0

 0

-42.290

 0

 200.000

-242.290

 0

-242.290

 0

 7.340

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.340

 3.500

 0

 11.000

 38.030

 0

 0

 52.530

-45.190

 0

 0

 0

-45.190

 0

 0

 0

-45.190

 0

 200.000

-245.190

 0

-245.190

in EUR
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Produktbereich: Kinder-, Jugend und Familienhilfe 
Produktgruppe: Einrichtungen der Jugendarbeit 
Produkt: Kinderspielplätze 

06.366.02 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
9.570 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
10.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
30.200 € AfA Sachanlagen 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  06.366.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06Produktbereich

Einrichtungen der Jugendarbeit06.366Produktgruppe

Kinderspielplätze06.366.02Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.338,56

 0,00

 3.797,11

 0,00

 0,00

 0,00

 6.135,67

-6.135,67

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.306,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.306,06

-32.306,06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.710

 0

 10.000

 0

 0

 0

 12.710

-12.710

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.300

 0

 10.000

 0

 0

 0

 13.300

-13.300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 71.000

 0

 0

 0

 0

 71.000

-71.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.360

 0

 11.000

 0

 0

 0

 14.360

-14.360

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.440

 0

 11.000

 0

 0

 0

 14.440

-14.440

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 11.000

 0

 0

 0

 14.500

-14.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 40.000

-40.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06
Einrichtungen der Jugendarbeit06.366
Kinderspielplätze06.366.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 06.366.02

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

G-60-0001
Kinderspielplätze
Neuanschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen. Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 
36.000 €  mit der Zweckbindung -Attraktivierung von Kinderspielplätzen- eingenommen, die im Jahr 2021 verwendet werden.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 32.306,06

-32.306,06

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 71.000

-71.000

 0

 0

 35.000

-35.000

 35.000

-35.000

 40.000

-40.000

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

in EUR
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Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Produkt  08.421.01
Sportförderung

Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Produkt  08.424.01
Sportanlagen

Produkt  08.424.02
Hallen- und Freibad
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sportförderung08Produktbereich:

 08

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 76.045

 0

 0

 22.700

 0

 0

 0

 0

 98.745

 211.250

 0

 98.000

 114.570

 12.625

 8.500

 444.945

-346.200

 0

 0

 0

-346.200

 0

 0

 0

-346.200

 0

 393.500

-739.700

 0

-739.700

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 78.842,65

 0,00

 0,00

 167.112,74

 0,00

 4.744,30

 0,00

 0,00

 250.699,69

 196.093,04

 0,00

 93.001,81

 268.825,84

 456.791,52

 5.195,06

 1.019.907,27

-769.207,58

 0,00

 48.618,24

-48.618,24

-817.825,82

 0,00

 0,00

 0,00

-817.825,82

 0,00

 458.039,56

-1.275.865,38

 0,00

-1.275.865,38

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 50.050

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 71.250

 211.520

 0

 101.000

 120.600

 14.030

 7.100

 454.250

-383.000

 0

 0

 0

-383.000

 0

 0

 0

-383.000

 0

 453.500

-836.500

 0

-836.500

 0

 58.370

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 79.570

 215.770

 0

 101.000

 126.850

 15.640

 7.100

 466.360

-386.790

 0

 0

 0

-386.790

 0

 0

 0

-386.790

 0

 453.500

-840.290

 0

-840.290

 0

 53.520

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 74.720

 220.030

 0

 101.000

 117.810

 18.330

 7.100

 464.270

-389.550

 0

 0

 0

-389.550

 0

 0

 0

-389.550

 0

 453.500

-843.050

 0

-843.050

 0

 54.830

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 76.030

 224.420

 0

 101.000

 115.240

 19.140

 7.100

 466.900

-390.870

 0

 0

 0

-390.870

 0

 0

 0

-390.870

 0

 453.500

-844.370

 0

-844.370

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  08

Sportförderung08Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 163.240,20

 0,00

 4.744,30

 0,00

 167.984,50

 188.452,97

 0,00

 95.252,05

 55.754,18

 184.391,52

 4.934,00

 528.784,72

-360.800,22

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 0,00

 504.871,63

 50.535,81

 0,00

 0,00

 0,00

 555.407,44

-551.407,44

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 22.700

 0

 0

 0

 22.700

 206.060

 0

 98.000

 0

 12.000

 8.500

 324.560

-301.860

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 205.060

 0

 101.000

 0

 12.000

 7.100

 325.160

-303.960

 464.000

 0

 0

 0

 0

 464.000

 0

 460.000

 17.900

 0

 30.000

 0

 507.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 209.230

 0

 101.000

 0

 12.000

 7.100

 329.330

-308.130

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 213.410

 0

 101.000

 0

 12.000

 7.100

 333.510

-312.310

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 217.700

 0

 101.000

 0

 12.000

 7.100

 337.800

-316.600

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Förderung von Sportvereinen und Sportverbänden
Ausarbeitung, Ergänzung und Umsetzung der Sportförderrichtlinien

 08.421.01

kommunalpolitische Beschlüsse
Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Lengerich
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Unterstützung des Sports durch die Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sportförderung08Produktbereich

Förderung des Sports08.421Produktgruppe

Sportförderung08.421.01Produkt

 Beschreibung

 15

 2.069

 15

 2.000

 16

 2.000

42101101

42101102

42101103

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 65,60  63,00  63,00

Sportvereine, die Sportorganisationen angehören

Anzahl geförderter Vereine für jugendliche Mitglieder

Anzahl geförderter Jugendlicher

Zuschuss je jugendliches Mitglied (%)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sportförderung08
Förderung des Sports08.421
Sportförderung08.421.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 08.421.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.620

 0

 0

 0

 12.000

 0

 23.620

-23.620

 0

 0

 0

-23.620

 0

 0

 0

-23.620

 0

 18.000

-41.620

 0

-41.620

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.519,38

 0,00

 0,00

 0,00

 12.000,00

 0,00

 22.519,38

-22.519,38

 0,00

 0,00

 0,00

-22.519,38

 0,00

 0,00

 0,00

-22.519,38

 0,00

 10.047,95

-32.567,33

 0,00

-32.567,33

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.140

 0

 0

 0

 12.000

 0

 23.140

-23.140

 0

 0

 0

-23.140

 0

 0

 0

-23.140

 0

 18.000

-41.140

 0

-41.140

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.360

 0

 0

 0

 12.000

 0

 23.360

-23.360

 0

 0

 0

-23.360

 0

 0

 0

-23.360

 0

 18.000

-41.360

 0

-41.360

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.570

 0

 0

 0

 12.000

 0

 23.570

-23.570

 0

 0

 0

-23.570

 0

 0

 0

-23.570

 0

 18.000

-41.570

 0

-41.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.800

 0

 0

 0

 12.000

 0

 23.800

-23.800

 0

 0

 0

-23.800

 0

 0

 0

-23.800

 0

 18.000

-41.800

 0

-41.800

in EUR
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Produktbereich: Sportförderung 
Produktgruppe: Förderung des Sports 
Produkt: Sportförderung 

08.421.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

15 Transferaufwendungen 
12.000 € Förderung von Turnen und Sport 

 Insbesondere Zuschüsse an Sportvereine nach den
Richtlinien zur Förderung des Sports 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  08.421.01

Sportförderung08Produktbereich

Förderung des Sports08.421Produktgruppe

Sportförderung08.421.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.424,35

 0,00

 0,00

 0,00

 12.000,00

 0,00

 20.424,35

-20.424,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 9.390

 0

 0

 0

 12.000

 0

 21.390

-21.390

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.270

 0

 0

 0

 12.000

 0

 20.270

-20.270

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.460

 0

 0

 0

 12.000

 0

 20.460

-20.460

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.630

 0

 0

 0

 12.000

 0

 20.630

-20.630

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.820

 0

 0

 0

 12.000

 0

 20.820

-20.820

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen,
Sportstadion an der Münsterstraße, Sportplatz Hohne,
Sportwiese Hohne-Niedermark

Erstellung bzw. Ergänzung von Belegungsplänen für die wöchentlichen Trainingszeiten bzw. die 
Meisterschaftsspiele an den Wochenenden, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen
Anschaffungen (z. B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze

Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften

Berechnung der Sportstättennutzungsentgelte

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Bereitstellung für den Schulsport

 08.424.01

Daseinsvorsorge
Schulen: Pflichtaufgabe
Vereine: freiwillige Aufgabe

Der Standard der bisher durch die Stadt Lengerich vorgehaltenen Sportanlagen soll mindestens beibehalten 
werden.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Sportförderung08Produktbereich

Sportstätten und Bäder08.424Produktgruppe

Sportanlagen08.424.01Produkt

 Beschreibung

 5

 8

 18

 4.821

 8

 2.467

 1

 5

 8

 18

 4.800

 8

 2.500

 1

 5

 8

 18

 4.600

 8

 2.500

 1

42401101

42401102

42401103

42401104

42401105

42401106

42401107

42401108

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 85,00  90,00  90,00

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler

Anzahl Sportplätze

Anzahl Sporthallen

Vereine/Sportgruppen, die eine Sportanlage nutzen

Mitglieder dieser Vereine, soweit dem Landessportbund gemeldet

Auslastung der Sporthallen (%)

Anzahl städtische Schulen (Schulsport)

Schülerzahl (gesamt)

Anzahl Schulen anderer Träger
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sportförderung08
Sportstätten und Bäder08.424
Sportanlagen08.424.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 08.424.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 76.045

 0

 0

 22.700

 0

 0

 0

 0

 98.745

 199.630

 0

 98.000

 114.570

 625

 8.500

 421.325

-322.580

 0

 0

 0

-322.580

 0

 0

 0

-322.580

 0

 375.500

-698.080

 0

-698.080

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 60.452,29

 0,00

 0,00

 18.377,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 78.829,42

 183.063,77

 0,00

 93.001,81

 105.335,61

 0,00

 2.878,24

 384.279,43

-305.450,01

 0,00

 0,00

 0,00

-305.450,01

 0,00

 0,00

 0,00

-305.450,01

 0,00

 447.991,61

-753.441,62

 0,00

-753.441,62

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 50.050

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 71.250

 200.380

 0

 101.000

 120.600

 2.030

 7.100

 431.110

-359.860

 0

 0

 0

-359.860

 0

 0

 0

-359.860

 0

 435.500

-795.360

 0

-795.360

 0

 58.370

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 79.570

 204.410

 0

 101.000

 126.850

 3.640

 7.100

 443.000

-363.430

 0

 0

 0

-363.430

 0

 0

 0

-363.430

 0

 435.500

-798.930

 0

-798.930

 0

 53.520

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 74.720

 208.460

 0

 101.000

 117.810

 6.330

 7.100

 440.700

-365.980

 0

 0

 0

-365.980

 0

 0

 0

-365.980

 0

 435.500

-801.480

 0

-801.480

 0

 54.830

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 0

 76.030

 212.620

 0

 101.000

 115.240

 7.140

 7.100

 443.100

-367.070

 0

 0

 0

-367.070

 0

 0

 0

-367.070

 0

 435.500

-802.570

 0

-802.570

in EUR
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Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt: Sportanlagen

08.424.01

Erläuterungen Ergebnisplan

zu
Zeile

Ertragsart / Aufwandsart

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.030 €

48.020 €

Ertragswirksame Auflösung Sportpauschale
 Auflösung zur Finanzierung des Investitionszuschusses an TVL

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.500 €

18.000 €
700 €

Ersatz für Schäden
Nutzungsentgelte für städtische Sportanlagen
Vermischte Einnahmen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.000 €

43.000 €
38.000 €

Instandhaltung Stadien und Fußballplätze
 (Stadion an der Münsterstraße, Sportplatz Hohne, Sportwiese Hohne-

Niedermark, TWE-Wiese und Sportfläche südlich der Sporthalle am
Kirchpatt)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
Unterhaltung der Sportgeräte und der Einrichtung

 Erhöhung um 8.000 € erforderlich aufgrund gestiegener
Aufwendungen

14 Bilanzielle Abschreibungen
113.700 €

6.900 €
AfA Sachanlagen
AfA GWG

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.500 €

600 €
1.800 €

700 €
2.500 €

Reisekosten
Dienst- und Schutzkleidung
Telekommunikationskosten
Versicherungen
Schadensfälle
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  08.424.01

Sportförderung08Produktbereich

Sportstätten und Bäder08.424Produktgruppe

Sportanlagen08.424.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen 11.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportplätze)
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sporthallen)

3.500 EUR   
3.400 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.987,13

 0,00

 0,00

 0,00

 16.987,13

 178.138,94

 0,00

 95.252,05

 0,00

 0,00

 2.934,00

 276.324,99

-259.337,86

 4.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 0,00

 504.871,63

 50.535,81

 0,00

 0,00

 0,00

 555.407,44

-551.407,44

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 22.700

 0

 0

 0

 22.700

 196.670

 0

 98.000

 0

 0

 8.500

 303.170

-280.470

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 196.790

 0

 101.000

 0

 0

 7.100

 304.890

-283.690

 464.000

 0

 0

 0

 0

 464.000

 0

 460.000

 17.900

 0

 30.000

 0

 507.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 200.770

 0

 101.000

 0

 0

 7.100

 308.870

-287.670

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 204.780

 0

 101.000

 0

 0

 7.100

 312.880

-291.680

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

 0

 0

 0

 0

 21.200

 0

 0

 0

 21.200

 208.880

 0

 101.000

 0

 0

 7.100

 316.980

-295.780

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 17.900

 0

 30.000

 0

 47.900

-43.900

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Sportförderung08
Sportstätten und Bäder08.424
Sportanlagen08.424.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 08.424.01

G-40-0003

G-40-0004

G-40-0011

G-40-0013

H-40-0005

Be- und Entwässerung Stadion

Inline- und Skateboardbahn

Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrasenplatz Stadion

Laufbahnsanierung Stadion an der Münsterstraße

Bau und Investitionskostenzuschüsse Sportanlagen

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Gemäß § 4 der Finanzierungs- und Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Lengerich und dem Sportverein SC Preußen 06 beteiligt sich der Verein
über einen Zeitaum von bis zu 10 Jahren ab Fertigstellung des Kunstrasenplatzes mit mindestens 4.000 €  jährlich an den Finanzierungskosten des 
Platzes. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2019.

Die Kosten der Maßnahme betragen 460.000,- Euro. Diese beinhaltet die Laufbahn- und Sportflächensanierung im Stadion an der Münsterstraße.

Aus dem Landesförderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“  2020 und 2021 werden Mittel in gleicher Höhe bewilligt.

Die Stadt Lengerich zahlt dem Turnverein Lengerich von 1879 e.V. (TVL)  jährlich eine Investitionkostenzuschuss in Höhe von 30.000 €  (insgesamt 
238.000 € ) für den Ausbau des Sport- und Gesundheitszentrums (Sporthalle). Im Gegenzug verpflichtet sich der TVL der Stadt Lengerich 
Hallenkapazitäten für die Dauer von 20 Jahren bereitzustellen.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 25.381,68

-25.381,68

 14.904,65

-14.904,65

 4.000,00

 485.578,43

-481.578,43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 4.000

 460.000

 460.000

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 4.000

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 4.000

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 4.000

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 460.000

 460.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 4.000

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 29.543

-29.543

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 17.900

-17.900

 17.900

-17.900

 0

 0

 17.900

-17.900

 17.900

-17.900

 17.900

-17.900

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Verpachtung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Hallen- und Freibades

Entscheidungen über wesentliche Änderungen zum Betrieb des Bades
(Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren, Investitionen)

 08.424.02

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Sportförderung08Produktbereich

Sportstätten und Bäder08.424Produktgruppe

Hallen- und Freibad08.424.02Produkt

 Beschreibung

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler
Vereine, Verbände, Institutionen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Sportförderung08
Sportstätten und Bäder08.424
Hallen- und Freibad08.424.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 08.424.02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 18.390,36

 0,00

 0,00

 148.735,61

 0,00

 4.744,30

 0,00

 0,00

 171.870,27

 2.509,89

 0,00

 0,00

 163.490,23

 444.791,52

 2.316,82

 613.108,46

-441.238,19

 0,00

 48.618,24

-48.618,24

-489.856,43

 0,00

 0,00

 0,00

-489.856,43

 0,00

 0,00

-489.856,43

 0,00

-489.856,43

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR

Die Positionen werden ab dem Jahr 2020 im Produkt 15.573.01 "Wirtschaftliche Betätigungen" ausgewiesen
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  08.424.02

Sportförderung08Produktbereich

Sportstätten und Bäder08.424Produktgruppe

Hallen- und Freibad08.424.02Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 146.253,07

 0,00

 4.744,30

 0,00

 150.997,37

 1.889,68

 0,00

 0,00

 55.754,18

 172.391,52

 2.000,00

 232.035,38

-81.038,01

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
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 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Produktbereich 09
Räumliche Planung u. Entwicklung,

Geoinformationen

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs u. –entwicklungs-

maßnahmen, Geoinformationen

Produkt  09.511.01
Städtebauliche Planung und Entwicklung
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich:

 09

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 40.000

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 0

 50.000

 279.540

 0

 70.000

 1.070

 0

 10.200

 360.810

-310.810

 0

 0

 0

-310.810

 0

 0

 0

-310.810

 0

 31.000

-341.810

 0

-341.810

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 18.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

 38.000,00

 191.381,98

 0,00

 56.969,50

 1.073,04

 0,00

 8.486,20

 257.910,72

-219.910,72

 0,00

 0,00

 0,00

-219.910,72

 0,00

 0,00

 0,00

-219.910,72

 0,00

 22.930,63

-242.841,35

 0,00

-242.841,35

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 22.200

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.200

 287.620

 0

 74.400

 3.570

 0

 10.000

 375.590

-353.390

 0

 0

 0

-353.390

 0

 0

 0

-353.390

 0

 31.000

-384.390

 0

-384.390

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 293.390

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 353.460

-348.460

 0

 0

 0

-348.460

 0

 0

 0

-348.460

 0

 31.000

-379.460

 0

-379.460

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 299.160

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 359.230

-354.230

 0

 0

 0

-354.230

 0

 0

 0

-354.230

 0

 31.000

-385.230

 0

-385.230

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 305.120

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 365.190

-360.190

 0

 0

 0

-360.190

 0

 0

 0

-360.190

 0

 31.000

-391.190

 0

-391.190

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 18.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.000,00

 177.751,72

 0,00

 47.067,51

 0,00

 0,00

 8.449,80

 233.269,03

-215.269,03

 0,00

 2.487,65

 0,00

 0,00

 0,00

 2.487,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.487,65

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 56.500

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 66.500

 265.920

 0

 70.000

 0

 0

 10.200

 346.120

-279.620

 25.000

 0

 0

 0

 0

 25.000

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-35.000

 0

 39.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 39.700

 274.050

 0

 74.400

 0

 0

 10.000

 358.450

-318.750

 50.000

 75.000

 0

 0

 0

 125.000

 0

 125.000

 0

 0

 0

 0

 125.000

 0

 0

 11.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.000

 279.680

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 333.680

-322.680

 150.000

 10.000

 0

 0

 0

 160.000

 0

 160.000

 0

 0

 0

 0

 160.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 285.290

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 339.290

-339.290

 50.000

 10.000

 0

 0

 0

 60.000

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 291.020

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 345.020

-345.020

 0

 10.000

 0

 0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0

 0

 10.000

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

-150.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 345 -
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Stadt Lengerich

Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung,
Erarbeiten von Planungsunterlagen und Fachplanungen
Informelle Strukturpläne hinsichtlich Bodenordnung und Entwicklungsabsichten der Stadt, 
Einzelhandelssteuerung im Innenstadtbereich, Begleitung von Investorenplanung, Abstimmung mit
internen und externen Beteiligten
Projekte zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Bereitstellung und Pflege von
Flächen für Maßnahmen zum Biotop -und Artenschutz, Aufstellung von Umweltplänen und
Umweltberichten, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen und Genehmigungsverfahren

 09.511.01

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NRW (BauO NW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (LG NW)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

1. Angemessene Weiterentwicklung von Baugrundstücken und Gewerbeflächen
2. Stärkung des Zentrums (Vitale Innenstadt)
3. Revitalisierung bestehender Quartiere und Binnenentwicklung
4. Erhaltung der Einwohnerzahl

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation09.511Produktgruppe

Städtebauliche Planung und Entwicklung09.511.01Produkt

 Beschreibung

 0

 3

 22.600

 2

 1

 22.900

 3

 4

 22.800

51101101

51101102

51101401

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Bauherren, Architekten und Investoren
Gewerbetreibende

Anzahl Neuaufstellung von Bebauungsplänen

Anzahl Änderungsverfahren von Bebauungsplänen

Einwohnerzahl *Korrektur*
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation09.511
Städtebauliche Planung und Entwicklung09.511.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 09.511.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 40.000

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 0

 50.000

 279.540

 0

 70.000

 1.070

 0

 10.200

 360.810

-310.810

 0

 0

 0

-310.810

 0

 0

 0

-310.810

 0

 31.000

-341.810

 0

-341.810

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 18.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.000,00

 0,00

 0,00

 38.000,00

 191.381,98

 0,00

 56.969,50

 1.073,04

 0,00

 8.486,20

 257.910,72

-219.910,72

 0,00

 0,00

 0,00

-219.910,72

 0,00

 0,00

 0,00

-219.910,72

 0,00

 22.930,63

-242.841,35

 0,00

-242.841,35
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07

08

09
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 22.200

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 22.200

 287.620

 0

 74.400

 3.570

 0

 10.000

 375.590

-353.390

 0

 0

 0

-353.390

 0

 0

 0

-353.390

 0

 31.000

-384.390

 0

-384.390

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 293.390

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 353.460

-348.460

 0

 0

 0

-348.460

 0

 0

 0

-348.460

 0

 31.000

-379.460

 0

-379.460

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 299.160

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 359.230

-354.230

 0

 0

 0

-354.230

 0

 0

 0

-354.230

 0

 31.000

-385.230

 0

-385.230

 0

 5.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000

 305.120

 0

 44.000

 6.070

 0

 10.000

 365.190

-360.190

 0

 0

 0

-360.190

 0

 0

 0

-360.190

 0

 31.000

-391.190

 0

-391.190

in EUR
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Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 
Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 

Geoinformation 
Produkt: Städtebauliche Planung und Entwicklung 

09.511.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
2.500 € Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
6.000 €
4.000 €

64.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Biotope 
Aufwendungen für Sachleistungen 

 Kosten für Baum- und Grünkonzept gem. Ratsbeschluss
„Jubiläumsbäume“

Sonstige Dienstleistungen für städtebauliche Planung: 
davon 
10.000 € Gutachten für städtebauliche Planung
30.000 € Flächennutzungsplan
20.000 € Planung Landschaftspark (Neuveranschlagung; Ausfall 2020) 
4.000 € Bedarfsansatz Planungen 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
3.570 € AfA Sachanlagen 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.600 €

200 €
1.500 €
1.500 €
5.200 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Pacht für Biotope 
Medien 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09Produktbereich

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation09.511Produktgruppe

Städtebauliche Planung und Entwicklung09.511.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 18.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.000,00

 177.751,72

 0,00

 47.067,51

 0,00

 0,00

 8.449,80

 233.269,03

-215.269,03

 0,00

 2.487,65

 0,00

 0,00

 0,00

 2.487,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.487,65
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25

26

27

28

29

30

31

 0

 56.500

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 66.500

 265.920

 0

 70.000

 0

 0

 10.200

 346.120

-279.620

 25.000

 0

 0

 0

 0

 25.000

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-35.000

 0

 39.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 39.700

 274.050

 0

 74.400

 0

 0

 10.000

 358.450

-318.750

 50.000

 75.000

 0

 0

 0

 125.000

 0

 125.000

 0

 0

 0

 0

 125.000

 0

 0

 11.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 11.000

 279.680

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 333.680

-322.680

 150.000

 10.000

 0

 0

 0

 160.000

 0

 160.000

 0

 0

 0

 0

 160.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 285.290

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 339.290

-339.290

 50.000

 10.000

 0

 0

 0

 60.000

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 291.020

 0

 44.000

 0

 0

 10.000

 345.020

-345.020

 0

 10.000

 0

 0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0

 0

 10.000

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 0

 0

 0

 0

 150.000

-150.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation09.511
Städtebauliche Planung und Entwicklung09.511.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 09.511.01

T-66-0050

U-60-0002

Maßnahmen ISEK

Investitionen Biotope

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Im Produkt 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung ist im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" kurz ISEK ab dem Jahr 
2020 das Fassadenprogramm (STEP 2020) in der Umsetzung. Das Programm wird in 2021 entsprechend des Zuwendungsbescheides neu 
veranschlagt. Der Gesamtausgaben belaufen sich auf 250.000 € . Den investiven Ausgaben stehen in den jeweiligen Jahren 100 Prozent  als 
Zuweisung des Landes als Einnahmen entgegen. Im Haushaltsjahr 2021 wird zur weiteren Auftragsvergabe eine VE in Höhe des Restbetrages, also 
150.000 € , benötigt.

Im Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" kurz ISEK sind ab dem Jahr 2020 die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen in der Umsetzung. Das Programm wird entsprechend des Zuwendungsbescheides teilweise neu veranschlagt. 

Gesamt           2019        2020            2021            2022         2023
Wettbewerb Step 2019  100.000 €      
Wapakonetaplatz incl. Beleuchtung
Bahnhofstraße incl. Beleuchtung

            557.000 €     15.000 €     251.000 €    291.000 €
                  1.097.000 €     30.000 €      87.000 €     540.000 €      440.000 €

Beschilderung touristischer Ziele (NEU)   26.000 €
Begrünte Bewegungsräume (NEU)               300.000 €

  26.000 €       26.000 €
100.000 €     100.000 €      150.000 €    50.000 €

Den Ausgaben aus dem Förderantrag STEP 2020 stehen grundsätzlich Einnahmen aus der Städtebauförderung in Höhe von 100 Prozent gegenüber. 
Eine antragsgemäße Zuweisung der Fördermittel hinsichtlich der Fälligkeiten ist im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Fördermittel leider nicht 
möglich. Die Zuweisungen sind entsprechend der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

 Die Fördermittel für die Teilmaßnahme "Bodelschwingh-Platz/Altstadt incl. Beleuchtung" werden in einem weiteren Antrag für das Jahr 2021 beantragt.
Gesamt           2019        2020           2021            2022         2023

Bodelschwingh-Platz/Altstadt
incl.Beleuchtung 2.026.000 €      56.000 €   135.000 €    235.000 €     1. 125.000 €    50.000 €

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus der Städtebauförderung in Höhe von 50 Prozent gegenüber.  
Für die Baumaßnahmen sollen über VE ś in 2021 in Höhe der weiteren Kosten der Maßnahme eine Ausschreibung im Jahr 2021 möglich werden.

Im Jahr 2021 werden für Ausgleichsmaßnahmen 75.000 €  veranschlagt. Den Ausgleichsmaßnahmen stehe Einzahlungen in derselben Höhe 
gegenüber.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 0,00

 2.487,65

 0,00

 2.487,65

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 50.000

 50.000

 0

 75.000

 75.000

 0

 0

 150.000

-150.000

 0

 0

 0

 150.000

 150.000

 0

 10.000

 10.000

 0

 50.000

 50.000

 0

 10.000

 10.000

 0

 0

 0

 0

 10.000

 10.000

 0

 250.000

 250.000

 0

 0

 0

 0

 25.000

 50.000

-25.000

 0

 0

 0

 25.000

 50.000

-25.000

 0

 10.000

-10.000

in EUR
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Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt  10.521.01
Freistellungs- und Genehmigungs-

verfahren, Bauvoranfragen

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

Produkt  10.522.01
Wohnungsbauförderung 

und -versorgung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz- und Pflege

Produkt  10.523.01
Denkmalschutz und -pflege
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Bauen und Wohnen10Produktbereich:

 10

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 0

 9.500

 235.470

 0

 100

 0

 15.000

 5.750

 256.320

-246.820

 0

 0

 0

-246.820

 0

 0

 0

-246.820

 0

 800

-247.620

 0

-247.620

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.023,10

 0,00

 0,00

 480,50

 0,00

 0,00

 1.503,60

 227.138,20

 0,00

 0,00

 0,00

 7.500,00

 3.775,34

 238.413,54

-236.909,94

 0,00

 0,00

 0,00

-236.909,94

 0,00

 0,00

 0,00

-236.909,94

 0,00

 380,62

-237.290,56

 0,00

-237.290,56

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 0

 9.500

 246.120

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 267.570

-258.070

 0

 0

 0

-258.070

 0

 0

 0

-258.070

 0

 800

-258.870

 0

-258.870

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 0

 9.500

 250.960

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 272.410

-262.910

 0

 0

 0

-262.910

 0

 0

 0

-262.910

 0

 800

-263.710

 0

-263.710

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 0

 9.500

 255.940

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 277.390

-267.890

 0

 0

 0

-267.890

 0

 0

 0

-267.890

 0

 800

-268.690

 0

-268.690

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 0

 9.500

 261.040

 0

 3.100

 0

 15.000

 5.750

 284.890

-275.390

 0

 0

 0

-275.390

 0

 0

 0

-275.390

 0

 800

-276.190

 0

-276.190

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  10

Bauen und Wohnen10Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.182,50

 0,00

 0,00

 510,50

 0,00

 1.693,00

 206.479,79

 0,00

 0,00

 0,00

 8.695,17

 6.531,11

 221.706,07

-220.013,07

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 9.500

 215.570

 0

 100

 0

 15.000

 5.750

 236.420

-226.920

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

 0

 30.000

-30.000

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 9.500

 226.330

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 247.780

-238.280

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 60.000

-60.000

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 9.500

 231.070

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 252.520

-243.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 90.000

 0

 90.000

-90.000

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 9.500

 235.730

 0

 700

 0

 15.000

 5.750

 257.180

-247.680

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 120.000

 0

 120.000

-120.000

 0

 7.500

 0

 1.500

 0

 0

 500

 0

 9.500

 240.470

 0

 3.100

 0

 1.500

 5.750

 250.820

-241.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 0

 150.000

-150.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben;
Entscheidung über Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren / Freistellungsverfahren

 10.521.01

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (LG NRW)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

1. Umfassende Beratung und Information der Bauherren

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Bau- und Grundstücksordnung10.521Produktgruppe

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen10.521.01Produkt

 Beschreibung

 124

 22

 150

 22

 200

 50
52101101

52101102

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Bauherren, Architekten und Investoren

Anzahl Bauanträge privater Bauvorhaben

Anzahl Bauanträge gewerblicher Bauvorhaben
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Bauen und Wohnen10
Bau- und Grundstücksordnung10.521
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen10.521.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 10.521.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 70.980

 0

 100

 0

 0

 3.600

 74.680

-73.180

 0

 0

 0

-73.180

 0

 0

 0

-73.180

 0

 200

-73.380

 0

-73.380

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.023,10

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.023,10

 68.501,43

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.371,59

 70.873,02

-69.849,92

 0,00

 0,00

 0,00

-69.849,92

 0,00

 0,00

 0,00

-69.849,92

 0,00

 260,76

-70.110,68

 0,00

-70.110,68

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 75.870

 0

 100

 0

 0

 3.600

 79.570

-78.070

 0

 0

 0

-78.070

 0

 0

 0

-78.070

 0

 200

-78.270

 0

-78.270

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 77.390

 0

 100

 0

 0

 3.600

 81.090

-79.590

 0

 0

 0

-79.590

 0

 0

 0

-79.590

 0

 200

-79.790

 0

-79.790

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 78.910

 0

 100

 0

 0

 3.600

 82.610

-81.110

 0

 0

 0

-81.110

 0

 0

 0

-81.110

 0

 200

-81.310

 0

-81.310

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 80.500

 0

 100

 0

 0

 3.600

 84.200

-82.700

 0

 0

 0

-82.700

 0

 0

 0

-82.700

 0

 200

-82.900

 0

-82.900

in EUR
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Produktbereich: Bauen und Wohnen 
Produktgruppe: Bau- und Grundstücksordnung 
Produkt: Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, 

Bauvoranfragen 

10.521.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
1.500 € Verwaltungsgebühren 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.800 €

600 €
1.200 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Medien 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  10.521.01

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Bau- und Grundstücksordnung10.521Produktgruppe

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen10.521.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.182,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.182,50

 66.896,17

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.631,58

 69.527,75

-68.345,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 1.500

 69.370

 0

 100

 0

 0

 3.600

 73.070

-71.570

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 1.500

 74.260

 0

 100

 0

 0

 3.600

 77.960

-76.460

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 1.500

 75.770

 0

 100

 0

 0

 3.600

 79.470

-77.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 1.500

 77.270

 0

 100

 0

 0

 3.600

 80.970

-79.470

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.500

 0

 0

 0

 0

 1.500

 78.830

 0

 100

 0

 0

 3.600

 82.530

-81.030

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Förderung von Wohneigentum

 10.522.01

Wohngeldgesetz (WoGG)
Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, IV, V, VIII, X, XII
Einkommensteuergesetz (EStG)
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
Wohnungsgesetz (WoG)
Gesetz über Ordnungswirdrigkeiten (OWiG)

1. Wohnraumversorgung für Personen mit geringem Einkommen
2. Transparenz des öffentlich geförderten Wohnungsmarktes
3. Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen, Bearbeitung eines Wohngeldantrages innerhalb einer Woche.
4. Wenig Wohngeldrückforderungen
5. Kundenzufriedenheit

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Wohnungsbauförderung10.522Produktgruppe

Wohnungsbauförderung und -versorgung10.522.01Produkt

 Beschreibung

 735  750 80052201101

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Lengericher Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen
Wohnungssuchende und Vermieter

Anzahl Wohngeldfälle
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Bauen und Wohnen10
Wohnungsbauförderung10.522
Wohnungsbauförderung und -versorgung10.522.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 10.522.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 500

 146.710

 0

 0

 0

 0

 1.700

 148.410

-147.910

 0

 0

 0

-147.910

 0

 0

 0

-147.910

 0

 100

-148.010

 0

-148.010

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 480,50

 0,00

 0,00

 480,50

 142.925,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.189,25

 144.114,31

-143.633,81

 0,00

 0,00

 0,00

-143.633,81

 0,00

 0,00

 0,00

-143.633,81

 0,00

 48,10

-143.681,91

 0,00

-143.681,91

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 500

 150.450

 0

 600

 0

 0

 1.700

 152.750

-152.250

 0

 0

 0

-152.250

 0

 0

 0

-152.250

 0

 100

-152.350

 0

-152.350

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 500

 153.370

 0

 600

 0

 0

 1.700

 155.670

-155.170

 0

 0

 0

-155.170

 0

 0

 0

-155.170

 0

 100

-155.270

 0

-155.270

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 500

 156.440

 0

 600

 0

 0

 1.700

 158.740

-158.240

 0

 0

 0

-158.240

 0

 0

 0

-158.240

 0

 100

-158.340

 0

-158.340

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 0

 500

 159.540

 0

 3.000

 0

 0

 1.700

 164.240

-163.740

 0

 0

 0

-163.740

 0

 0

 0

-163.740

 0

 100

-163.840

 0

-163.840

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  10.522.01

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Wohnungsbauförderung10.522Produktgruppe

Wohnungsbauförderung und -versorgung10.522.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 510,50

 0,00

 510,50

 125.814,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.144,45

 126.958,56

-126.448,06

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 500

 130.670

 0

 0

 0

 0

 1.700

 132.370

-131.870

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

 0

 30.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 500

 134.510

 0

 600

 0

 0

 1.700

 136.810

-136.310

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 500

 137.370

 0

 600

 0

 0

 1.700

 139.670

-139.170

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 90.000

 0

 90.000

-90.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 500

 140.160

 0

 600

 0

 0

 1.700

 142.460

-141.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 120.000

 0

 120.000

-120.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 500

 0

 500

 142.980

 0

 3.000

 0

 0

 1.700

 147.680

-147.180

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 150.000

 0

 150.000

-150.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bauen und Wohnen10
Wohnungsbauförderung10.522
Wohnungsbauförderung und -versorgung10.522.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 10.522.01

I-60-0001
Investitionszuschuss Programm "Jung kauf Alt"

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Für das Förderprogramm sind mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 pro Jahr 30.000 €  bereit zu stellen, damit ist additionsbedingt für das Jahr 2021 
ein Betrag von 60.000 € , 2022 –  90.000 € , 2023 –  120.000 €  und 2024 - 150.000 €  zur Verfügung zu stellen.

Der Rat der Stadt Lengerich hat die "Richtlinien zur Förderung des Erwerbs von Altbauten" am 09.07.2019 (BV- 68/2019) beschlossen.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 60.000

-60.000

 0

 0

 90.000

-90.000

 120.000

-120.000

 150.000

-150.000

 0

 0

 0

 0

 30.000

-30.000

in EUR
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Stadt Lengerich

Unterschutzstellungsverfahren, Erlaubnisverfahren, Denkmalförderung

 10.523.01

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land NRW (DSchG) einschließlich der Ministerialen 
Erlasse und Verordnungen

Denkmalschutz ist eine Pflichtaufgabe
Denkmalpflege ist eine freiweillige Aufgabe

1. Erhaltung historischer Bausubstanz
2. Denkmalrechtliche Erlaubnisse sind bei vollständigen Unterlagen innerhalb von vier Wochen beschieden.
3. Unterschutzstellung auf Antrag des Eigentümers innerhalb von vier Wochen.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Denkmalschutz und -pflege10.523Produktgruppe

Denkmalschutz und -pflege10.523.01Produkt

 Beschreibung

 64

 5

 24

 0

 4

 67

 6

 30

 1

 4

 67

 6

 15

 1

 4

52301101

52301102

52301201

52301301

52301302

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Denkmaleigentümer

Anzahl Baudenkmäler

Anzahl Bodendenkmäler

Anzahl Anträge denkmalrechtliche Erlaubnisse

Anzahl Unterschutzstellungsverfahren

Dauer Unterschutzstellungsverfahren (Wochen)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Bauen und Wohnen10
Denkmalschutz und -pflege10.523
Denkmalschutz und -pflege10.523.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 10.523.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 17.780

 0

 0

 0

 15.000

 450

 33.230

-25.730

 0

 0

 0

-25.730

 0

 0

 0

-25.730

 0

 500

-26.230

 0

-26.230

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.711,71

 0,00

 0,00

 0,00

 7.500,00

 214,50

 23.426,21

-23.426,21

 0,00

 0,00

 0,00

-23.426,21

 0,00

 0,00

 0,00

-23.426,21

 0,00

 71,76

-23.497,97

 0,00

-23.497,97

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 19.800

 0

 0

 0

 15.000

 450

 35.250

-27.750

 0

 0

 0

-27.750

 0

 0

 0

-27.750

 0

 500

-28.250

 0

-28.250

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 20.200

 0

 0

 0

 15.000

 450

 35.650

-28.150

 0

 0

 0

-28.150

 0

 0

 0

-28.150

 0

 500

-28.650

 0

-28.650

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 20.590

 0

 0

 0

 15.000

 450

 36.040

-28.540

 0

 0

 0

-28.540

 0

 0

 0

-28.540

 0

 500

-29.040

 0

-29.040

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 21.000

 0

 0

 0

 15.000

 450

 36.450

-28.950

 0

 0

 0

-28.950

 0

 0

 0

-28.950

 0

 500

-29.450

 0

-29.450

in EUR
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Produktbereich: Bauen und Wohnen 
Produktgruppe: Denkmalschutz und -pflege 
Produkt: Denkmalschutz und -pflege 

10.523.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
7.500 € Landeszuweisung für Denkmalpflegemaßnahmen 

15 Transferaufwendungen 
15.000 € Mittel für Denkmalpflege 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
300 €
100 €

50 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Medien 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  10.523.01

Bauen und Wohnen10Produktbereich

Denkmalschutz und -pflege10.523Produktgruppe

Denkmalschutz und -pflege10.523.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.769,51

 0,00

 0,00

 0,00

 8.695,17

 2.755,08

 25.219,76

-25.219,76

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 15.530

 0

 0

 0

 15.000

 450

 30.980

-23.480

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 17.560

 0

 0

 0

 15.000

 450

 33.010

-25.510

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 17.930

 0

 0

 0

 15.000

 450

 33.380

-25.880

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 18.300

 0

 0

 0

 15.000

 450

 33.750

-26.250

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 7.500

 18.660

 0

 0

 0

 1.500

 450

 20.610

-13.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt  11.537.01
Abfallentsorgung
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Ver- und Entsorgung11Produktbereich:

 11

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 1.150.200

 110.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.287.200

 39.960

 0

 1.160.000

 0

 0

 19.200

 1.219.160

 68.040

 0

 0

 0

 68.040

 0

 0

 0

 68.040

 0

 50.000

 18.040

 0

 18.040

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.078.475,01

 80.251,39

 27.106,08

 0,00

 0,00

 0,00

 1.185.832,48

 41.334,69

 0,00

 1.114.654,83

 0,00

 0,00

 18.194,91

 1.174.184,43

 11.648,05

 0,00

 0,00

 0,00

 11.648,05

 0,00

 0,00

 0,00

 11.648,05

 0,00

 53.529,08

-41.881,03

 0,00

-41.881,03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.233.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.310.000

 39.080

 0

 1.115.000

 0

 0

 18.000

 1.172.080

 137.920

 0

 0

 0

 137.920

 0

 0

 0

 137.920

 0

 55.000

 82.920

 0

 82.920

 0

 0

 0

 1.191.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.268.000

 39.880

 0

 1.130.000

 0

 0

 18.000

 1.187.880

 80.120

 0

 0

 0

 80.120

 0

 0

 0

 80.120

 0

 55.000

 25.120

 0

 25.120

 0

 0

 0

 1.200.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.277.000

 40.620

 0

 1.145.000

 0

 0

 18.000

 1.203.620

 73.380

 0

 0

 0

 73.380

 0

 0

 0

 73.380

 0

 55.000

 18.380

 0

 18.380

 0

 0

 0

 1.216.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.293.000

 41.390

 0

 1.160.000

 0

 0

 18.000

 1.219.390

 73.610

 0

 0

 0

 73.610

 0

 0

 0

 73.610

 0

 55.000

 18.610

 0

 18.610

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  11

Ver- und Entsorgung11Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.041.294,47

 87.875,71

 27.106,08

 0,00

 0,00

 1.156.276,26

 29.260,35

 0,00

 1.139.755,50

 0,00

 0,00

 17.502,76

 1.186.518,61

-30.242,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.146.000

 110.000

 27.000

 0

 0

 1.283.000

 30.010

 0

 1.160.000

 0

 0

 19.200

 1.209.210

 73.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.203.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.280.000

 29.600

 0

 1.115.000

 0

 0

 18.000

 1.162.600

 117.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.191.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.268.000

 30.200

 0

 1.130.000

 0

 0

 18.000

 1.178.200

 89.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.200.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.277.000

 30.820

 0

 1.145.000

 0

 0

 18.000

 1.193.820

 83.180

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.216.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.293.000

 31.440

 0

 1.160.000

 0

 0

 18.000

 1.209.440

 83.560

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Organisation der Abfallentsorgung, Öffentlichkeitsarbeit/Information und Beratung der Öffentlichkeit und der 
Verwaltung im Abfallbereich; Abfallberatung

 11.537.01

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, ElektroG
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt
Verordnungen
Satzungen
Vereinbarungen, Abstimmungsvereinbarung DSD u.a.
Verträge mit den Entsorgungsunternehmen

1. Gute Organisation der Abfallentsorgung
2. Müllvermeidung und Mülltrennung
3. Kostendeckung und Gebührenstabilität
4. Rechtzeitige, vollständige und richtige Erhebung der Abfallgebühren
5. Kundenzufriedenheit

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Ver- und Entsorgung11Produktbereich

Abfallwirtschaft11.537Produktgruppe

Abfallentsorgung11.537.01Produkt

 Beschreibung

 5.777  5.790 5.79053701101

53701201

53701202

53701203

53701204

53701207

53701208

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 90,00

 44,00

 101,00

 81,00

 52,00

 4,80

 90,00

 45,00

 110,00

 100,00

 60,00

 3,90

 90,00

 45,00

 110,00

 100,00

 60,00

 3,50

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer

Anzahl erfasste Grundstücke

Abfallaufkommen pro Einwohner - Restmüll (kg)

Abfallaufkommen pro Einwohner - Sperrmüll (kg)

Abfallaufkommen pro Einwohner - Bioabfall (kg)

Abfallaufkommen pro Einwohner - Grünabfall (kg)

Abfallaufkommen pro Einwohner - Altpapier (kg)

Fehlwurfquote Biabfall (Masse %)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Ver- und Entsorgung11
Abfallwirtschaft11.537
Abfallentsorgung11.537.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 11.537.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 1.150.200

 110.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.287.200

 39.960

 0

 1.160.000

 0

 0

 19.200

 1.219.160

 68.040

 0

 0

 0

 68.040

 0

 0

 0

 68.040

 0

 50.000

 18.040

 0

 18.040

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.078.475,01

 80.251,39

 27.106,08

 0,00

 0,00

 0,00

 1.185.832,48

 41.334,69

 0,00

 1.114.654,83

 0,00

 0,00

 18.194,91

 1.174.184,43

 11.648,05

 0,00

 0,00

 0,00

 11.648,05

 0,00

 0,00

 0,00

 11.648,05

 0,00

 53.529,08

-41.881,03

 0,00

-41.881,03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.233.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.310.000

 39.080

 0

 1.115.000

 0

 0

 18.000

 1.172.080

 137.920

 0

 0

 0

 137.920

 0

 0

 0

 137.920

 0

 55.000

 82.920

 0

 82.920

 0

 0

 0

 1.191.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.268.000

 39.880

 0

 1.130.000

 0

 0

 18.000

 1.187.880

 80.120

 0

 0

 0

 80.120

 0

 0

 0

 80.120

 0

 55.000

 25.120

 0

 25.120

 0

 0

 0

 1.200.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.277.000

 40.620

 0

 1.145.000

 0

 0

 18.000

 1.203.620

 73.380

 0

 0

 0

 73.380

 0

 0

 0

 73.380

 0

 55.000

 18.380

 0

 18.380

 0

 0

 0

 1.216.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 0

 1.293.000

 41.390

 0

 1.160.000

 0

 0

 18.000

 1.219.390

 73.610

 0

 0

 0

 73.610

 0

 0

 0

 73.610

 0

 55.000

 18.610

 0

 18.610

in EUR
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Produktbereich: Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe: Abfallwirtschaft 
Produkt: Abfallentsorgung 

11.537.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
1.233.000 € Abfallgebühren für Restabfall und Bioabfall 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
50.000 € Erlöse aus der Verwertung von Altpapier 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
27.000 € Kostenerstattung Abfallberatung und Containerstandorte durch Betreiber 

des dualen Systems 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
510.000 €
590.000 €

15.000 €

Kosten der Müllabfuhr 
Deponie-, Kompostierungs- und Verwertungsgebühren 
Betriebskosten Grünabfallannahme 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
18.000 € Sachkosten Abfallbeseitigung 

Bei der Abfallentsorgung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  11.537.01

Ver- und Entsorgung11Produktbereich

Abfallwirtschaft11.537Produktgruppe

Abfallentsorgung11.537.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 1.041.294,47

 87.875,71

 27.106,08

 0,00

 0,00

 1.156.276,26

 29.260,35

 0,00

 1.139.755,50

 0,00

 0,00

 17.502,76

 1.186.518,61

-30.242,35

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.146.000

 110.000

 27.000

 0

 0

 1.283.000

 30.010

 0

 1.160.000

 0

 0

 19.200

 1.209.210

 73.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.203.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.280.000

 29.600

 0

 1.115.000

 0

 0

 18.000

 1.162.600

 117.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.191.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.268.000

 30.200

 0

 1.130.000

 0

 0

 18.000

 1.178.200

 89.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.200.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.277.000

 30.820

 0

 1.145.000

 0

 0

 18.000

 1.193.820

 83.180

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.216.000

 50.000

 27.000

 0

 0

 1.293.000

 31.440

 0

 1.160.000

 0

 0

 18.000

 1.209.440

 83.560

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541
Gemeindestraßen

Produkt  12.541.01
Gemeindestraßen

Produktgruppe 545
Straßenreinigung

Produkt  12.545.01
Stadtreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt  12.546.01
Parkeinrichtungen

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produkt  12.547.01
ÖPNV
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich:

 12

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.452.640

 0

 785.150

 40.700

 9.000

 0

 202.000

 0

 2.489.490

 261.200

 0

 1.256.550

 2.188.220

 14.300

 20.300

 3.740.570

-1.251.080

 0

 0

 0

-1.251.080

 0

 0

 0

-1.251.080

 800

 1.216.500

-2.466.780

 0

-2.466.780

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 1.434.992,95

 0,00

 773.394,68

 37.866,42

 12.610,20

 12.500,00

 70.972,04

 0,00

 2.342.336,29

 247.701,87

 0,00

 1.308.645,33

 2.116.149,61

 14.259,94

 39.002,35

 3.725.759,10

-1.383.422,81

 0,00

 0,00

 0,00

-1.383.422,81

 0,00

 0,00

 0,00

-1.383.422,81

 0,00

 1.194.207,79

-2.577.630,60

 0,00

-2.577.630,60

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.471.890

 0

 774.360

 40.700

 5.000

 0

 138.500

 0

 2.430.450

 266.920

 0

 1.242.850

 2.208.580

 14.300

 20.400

 3.753.050

-1.322.600

 0

 0

 0

-1.322.600

 0

 0

 0

-1.322.600

 800

 1.225.300

-2.547.100

 0

-2.547.100

 0

 1.516.180

 0

 788.790

 40.700

 5.000

 74.300

 152.000

 0

 2.576.970

 272.280

 0

 1.252.850

 2.296.100

 14.300

 20.400

 3.855.930

-1.278.960

 0

 0

 0

-1.278.960

 0

 0

 0

-1.278.960

 800

 1.225.300

-2.503.460

 0

-2.503.460

 0

 1.579.800

 0

 799.010

 40.700

 5.000

 0

 90.000

 0

 2.514.510

 277.590

 0

 1.249.850

 2.386.140

 14.300

 20.400

 3.948.280

-1.433.770

 0

 0

 0

-1.433.770

 0

 0

 0

-1.433.770

 800

 1.225.300

-2.658.270

 0

-2.658.270

 0

 1.577.570

 0

 814.630

 40.700

 5.000

 0

 127.500

 0

 2.565.400

 283.140

 0

 1.269.500

 2.426.210

 14.300

 20.900

 4.014.050

-1.448.650

 0

 0

 0

-1.448.650

 0

 0

 0

-1.448.650

 800

 1.225.300

-2.673.150

 0

-2.673.150

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 314.864,42

 44.318,68

 13.289,57

 6,01

 0,00

 372.478,68

 228.955,36

 0,00

 1.220.617,39

 0,00

 0,00

 13.432,45

 1.463.005,20

-1.090.526,52

 40.000,00

 0,00

 0,00

 121.856,32

 0,00

 161.856,32

 829,75

 879.552,33

 13.552,05

 0,00

 0,00

 0,00

 893.934,13

-732.077,81

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 322.000

 40.700

 9.000

 0

 0

 371.700

 242.810

 0

 1.353.200

 0

 0

 20.300

 1.616.310

-1.244.610

 761.000

 0

 0

 480.000

 0

 1.241.000

 45.000

 2.733.000

 102.000

 0

 0

 0

 2.880.000

-1.639.000

 0

 0

 0

 316.000

 40.700

 5.000

 0

 0

 361.700

 249.860

 0

 1.339.500

 0

 0

 20.400

 1.609.760

-1.248.060

 1.360.500

 0

 0

 242.000

 0

 1.602.500

 94.000

 3.941.000

 76.000

 0

 0

 0

 4.111.000

-2.508.500

 0

 0

 0

 337.000

 40.700

 5.000

 0

 0

 382.700

 255.050

 0

 1.244.500

 0

 0

 20.400

 1.519.950

-1.137.250

 1.761.000

 0

 0

 143.000

 0

 1.904.000

 5.000

 3.502.500

 110.000

 0

 0

 0

 3.617.500

-1.713.500

 0

 0

 0

 341.000

 40.700

 5.000

 0

 0

 386.700

 260.160

 0

 1.246.500

 0

 0

 20.400

 1.527.060

-1.140.360

 1.151.500

 0

 0

 287.000

 0

 1.438.500

 5.000

 1.835.000

 50.000

 0

 0

 0

 1.890.000

-451.500

 0

 0

 0

 346.000

 40.700

 5.000

 0

 0

 391.700

 265.410

 0

 1.269.500

 0

 0

 20.900

 1.555.810

-1.164.110

 766.000

 0

 0

 424.000

 0

 1.190.000

 5.000

 1.510.000

 50.000

 0

 0

 0

 1.565.000

-375.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.445.000

 0

 0

 0

 0

 3.445.000

-3.445.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Sonderbauwerken, 
Nebenanlagen und Beleuchtung

 12.541.01

Straßen und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Straßenbaubeitragssatzung
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)

1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf allen Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen
2. Verkehrssichere energieeffiziente Straßenbeleuchtung
3. Fertigstellung von Baumaßnahmen

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Gemeindestraßen12.541Produktgruppe

Gemeindestraßen12.541.01Produkt

 Beschreibung

 354  358 35654101101

54101107

54101112

54101113

54101114

54101115

54101116

54101200

54101202

54101203

54101204

54101206

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 3.483,74

 3,50

 16,25

 42,25

 31,50

 6,50

 2.549,00

 117.207,00

 45,98

 20,33

 202,00

 3.315,00

 4,00

 17,00

 43,00

 30,00

 6,00

 2.602,00

 130.000,00

 49,96

 25,00

 200,00

 3.296,00

 4,50

 17,00

 42,50

 30,50

 5,50

 2.602,00

 130.000,00

 49,96

 25,00

 195,00

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Gemeindestraßennetz (km)

Straßenunterhaltungskosten je km (EUR/km)

Fahrbahnen ohne Schäden (Zustandsklassen GPA Bericht)

Fahrbahnen mit geringen Schäden (Zustandsklassen GPA Bericht)

Fahrbahnen mit mittleren Schäden 
(Zustandsklassen GPA Bericht)

Fahrbahnen mit großen Schäden 
(Zustandsklassen GPA Bericht)

Fahrbahnen mit sehr großen Schäden 
(Zustandsklassen GPA Bericht)

Anzahl Lichtpunkte im Straßennetz

Jährliche Stromkosten (EUR)

Stromkosten je Lichtpunkt (EUR)

Jährliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (EUR)

Verbrauch je Lichtpunkt in KWh pro Jahr

- 381 -



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 1.415.820

 0

 461.290

 14.000

 0

 0

 202.000

 0

 2.093.110

 224.540

 0

 857.050

 2.112.910

 14.300

 14.500

 3.223.300

-1.130.190

 0

 0

 0

-1.130.190

 0

 0

 0

-1.130.190

 0

 1.130.200

-2.260.390

 0

-2.260.390

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 1.404.836,76

 0,00

 445.447,48

 11.187,94

 6.880,42

 12.500,00

 70.972,04

 0,00

 1.951.824,64

 210.321,47

 0,00

 956.603,98

 2.049.670,52

 14.259,94

 8.908,17

 3.239.764,08

-1.287.939,44

 0,00

 0,00

 0,00

-1.287.939,44

 0,00

 0,00

 0,00

-1.287.939,44

 0,00

 1.134.605,45

-2.422.544,89

 0,00

-2.422.544,89

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 1.440.050

 0

 448.360

 14.000

 0

 0

 138.500

 0

 2.040.910

 233.500

 0

 846.850

 2.139.790

 14.300

 14.600

 3.249.040

-1.208.130

 0

 0

 0

-1.208.130

 0

 0

 0

-1.208.130

 0

 1.145.200

-2.353.330

 0

-2.353.330

 0

 1.478.040

 0

 452.790

 14.000

 0

 74.300

 152.000

 0

 2.171.130

 238.200

 0

 856.850

 2.208.170

 14.300

 14.600

 3.332.120

-1.160.990

 0

 0

 0

-1.160.990

 0

 0

 0

-1.160.990

 0

 1.145.200

-2.306.190

 0

-2.306.190

 0

 1.536.730

 0

 459.010

 14.000

 0

 0

 90.000

 0

 2.099.740

 242.870

 0

 851.850

 2.281.280

 14.300

 14.600

 3.404.900

-1.305.160

 0

 0

 0

-1.305.160

 0

 0

 0

-1.305.160

 0

 1.145.200

-2.450.360

 0

-2.450.360

 0

 1.534.510

 0

 469.630

 14.000

 0

 0

 127.500

 0

 2.145.640

 247.710

 0

 868.500

 2.321.640

 14.300

 15.100

 3.467.250

-1.321.610

 0

 0

 0

-1.321.610

 0

 0

 0

-1.321.610

 0

 1.145.200

-2.466.810

 0

-2.466.810

in EUR
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Produktbereich: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe: Gemeindestraßen 
Produkt: Gemeindestraßen 

12.541.01 
Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
1.440.050 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
1.000 €

447.360 €
Verwaltungsgebühren 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
12.000 €
2.000 €

Ersatz für Schäden 
Entgelt für Durchleitungen (z.B. Biogasleitung) 

08 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen 
138.500 € Erträge aus aktivierten Eigenleistungen 

 Als aktivierte Eigenleistung wird der Wert selbst erstellter
Vermögensgegenstände definiert, welche selbst genutzt und 
daher auch in der Bilanz aktiviert werden (eig. Personalaufwand 
Bau von Straßen und Brücken etc.) 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

35.000 €
170.000 €

25.000 €
415.000 €

5.000 €
1.500 €

185.000 €
7.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtische Anlagen 
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, 
Signalanlagen 
Vorbeugung und Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 
Straßenentwässerungsgebühren 

 Ansatzerhöhung aufgrund neuem Baugebiet
Unterhaltung der Wanderwege 
Reinigung der L 555 (Osnabrücker Str.) 
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung 
Winterdienstarbeiten durch Fremdunternehmen  
(nicht Gebührenhaushalt) 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
2.139.790 € AfA Sachanlagen 

15 Transferaufwendungen 
14.300 € Auflösung Investitionskostenzuschuss Gewerbegebiete 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
1.000 €
1.000 €

600 €
12.000 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Medien 
Schadensfälle 
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https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-vermoegensgegenstand.html
https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-bilanz.html
https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-aktivierung.html


Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Gemeindestraßen12.541Produktgruppe

Gemeindestraßen12.541.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

 Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Planungskosten für künftige Maßnahmen 10.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit              10.000 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 525,00

 17.640,20

 6.458,28

 0,00

 0,00

 24.623,48

 200.764,55

 0,00

 865.839,79

 0,00

 0,00

 8.632,45

 1.075.236,79

-1.050.613,31

 40.000,00

 0,00

 0,00

 108.356,32

 0,00

 148.356,32

 829,75

 858.859,34

 1.818,65

 0,00

 0,00

 0,00

 861.507,74

-713.151,42

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 1.000

 14.000

 0

 0

 0

 15.000

 214.640

 0

 953.700

 0

 0

 14.500

 1.182.840

-1.167.840

 361.000

 0

 0

 480.000

 0

 841.000

 10.000

 2.263.000

 102.000

 0

 0

 0

 2.375.000

-1.534.000

 0

 0

 0

 1.000

 14.000

 0

 0

 0

 15.000

 223.770

 0

 943.500

 0

 0

 14.600

 1.181.870

-1.166.870

 1.170.500

 0

 0

 242.000

 0

 1.412.500

 55.000

 3.401.000

 76.000

 0

 0

 0

 3.532.000

-2.119.500

 0

 0

 0

 1.000

 14.000

 0

 0

 0

 15.000

 228.370

 0

 848.500

 0

 0

 14.600

 1.091.470

-1.076.470

 1.331.000

 0

 0

 143.000

 0

 1.474.000

 5.000

 2.712.500

 50.000

 0

 0

 0

 2.767.500

-1.293.500

 0

 0

 0

 1.000

 14.000

 0

 0

 0

 15.000

 232.920

 0

 848.500

 0

 0

 14.600

 1.096.020

-1.081.020

 1.151.500

 0

 0

 287.000

 0

 1.438.500

 5.000

 1.835.000

 50.000

 0

 0

 0

 1.890.000

-451.500

 0

 0

 0

 1.000

 14.000

 0

 0

 0

 15.000

 237.600

 0

 868.500

 0

 0

 15.100

 1.121.200

-1.106.200

 766.000

 0

 0

 424.000

 0

 1.190.000

 5.000

 1.510.000

 50.000

 0

 0

 0

 1.565.000

-375.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.655.000

 0

 0

 0

 0

 2.655.000

-2.655.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Sperrvermerk laut Beschluss des Rates vom 23.02.2021 (BV 19/2021 2. Ergänzung):
Maßnahme T-66-0049  Ersatzbau Fußgängerbrücke Hohne 85.000 €;  Freigabe nach politischem Beschluss



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

S-60-0003

T-66-0000

T-66-0005

T-66-0009

T-66-0015

Beleuchtungsanlagen

Bau von Gemeindestraßen

Erneuerung "Fritz-Gempt-Straße"

Erneuerung von Fahrbahndecken - Investitionen

Erneuerung Buchenstraße

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Hierbei handelt es sich um die Erweiterung, Erneuerung und den Austausch der Straßenbeleuchtung einschließlich der veraltetem Quecksilberrelais im
gesamt Stadtgebiet. Die Beleuchtung wird moderat erweitert und veraltete Anlagenteile werden kontinuierlich ausgetauscht um eine stabile 
Straßenbeleuchtung vorzuhalten. Hierfür sind jährlich 50.000 €  vorgesehen.

Mit der Einführung des neuen § 8 a KAG NRW werden grundsätzlich neue Rahmenbedingungen und Erleichterungen für Anlieger an 
Straßenbaumaßnahmen geschaffen.
Das Land übernimmt die Hälfte der kommunalen Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung von den 
Beitragspflichtigen zu erheben sind. Die für Kommunen ausfallenden Beiträge der Anlieger werden durch ein Förderprogramm des Landes ersetzt. 
Dazu stellt das Land jährlich 65 Mio. Euro im Haushalt bereit.
Für die Stadt Lengerich sind folgende Beträge vorgesehen zu je 50 % aus Beiträgen der Anlieger und aus dem Förderprogramm des Landes:

2021 484.000 €  Rahestraße
2022 286.000 €  Buchenstraße und Fritz-Gempt-Straße
2023 574.000 €  Schultenstraße und Glockengießers Kamp
2024 848.000 €  Lindenstraße, Eichenstraße und Auf der Laar

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Fritz-Gempt-Straße" zwischen "Auf der Laar" und "Stettiner Str.". In 2021 sind 
Planungskosten i.H.v. 10.000 €  vorgesehen und die Baukosten wurde nach 2022 verschoben. Hierfür wird mit Zahlungen in Höhe von 200.000 €  
gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des Straßenzustandes geboten. 
Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 236.500 €

In 2020 wurde die Erneuerung von Fahrbahndecken im Außenbereich (2020: Hohner Damm, Am Haarkamp, Bruchwiesen etc.) durchgeführt. Durch 
das Erneuern der Fahrbahndecke im landwirtschaftlichen Wegbau wird die vorgeschädigte Decke in dem Maße verstärkt, dass die Restnutzungsdauer
deutlich erhöht wird. Das Straßennetz im Außenereich wird dauerhalt in einem nutzbaren Zustand erhalten, um den wachsenden landwirtschaftlichen 
und touristischen Verkehr gut aufnehmen zu können. Eine weitere Erneuerungsmaßnahme mit Kosten von ebenfalls 250.000 €  ist im Jahr 2022 und 
2024, also alle zwei Jahre, vorgesehen.

Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleisten: jeweils 262.500 €

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Buchenstraße" nördlich der "Teutoburger Straße". In 2021 sind Planungskosten 
i.H.v. 10.000 €  vorgesehen und die Baukosten wurde nach 2022 verschoben. Hierfür wird mit Zahlungen in Höhe von 140.000 €  gerechnet. Die 
grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des Straßenzustandes geboten. 

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 170.000 €

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 1.818,65

-1.818,65

 40.000,00

 108.356,32

 148.356,32

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 50.000

-50.000

 242.000

 242.000

 484.000

 10.000

-10.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 200.000

-200.000

 0

 0

 50.000

-50.000

 143.000

 143.000

 286.000

 200.000

-200.000

 250.000

-250.000

 50.000

-50.000

 287.000

 287.000

 574.000

 0

 0

 0

 0

 50.000

-50.000

 424.000

 424.000

 848.000

 0

 0

 250.000

-250.000

 0

 0

 0

 0

 0

 210.000

-210.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 50.000

-50.000

 0

 480.000

 480.000

 0

 0

 250.000

-250.000

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

T-66-0023

T-66-0032

T-66-0035

T-66-0037

Erneuerung Gehwege K 2

Erneuerung "Rahestraße"

Erneuerung "Im Hook"

Ausbau Radwegenetz

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die Fahrbahn der Kreisstraße "Am Feldweg" soll durch den Kreis Steinfurt im Jahr 2022 grundhaft neu hergestellt werden. In diesem Zuge werden 
nach derzeitigem Stand die Rinnen- und Bordanlagen ebenfalls erneuert. Durch diese Maßnahme und aufgrund des allgemeinen Zustandes des 
Gehwegbelages wird es notwendig, den Gehwegbelag zwischen der "Tecklenburger Straße" und dem Siedlungsrand auszutauschen. 
Die Erneuerung des Gehwegbelages ist im Zuge einer grundhaften Erneuerung der Fahrbahn durch den Kreis Steinfurt eine günstige Gelegenheit, um 
die Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit des Gehweges zu erhalten.

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Rahestraße" zwischen "Bahnhofstraße" und "Hans-Sachs-Straße" im Jahr 
2021. Hierfür wird mit Auszahlungen in Höhe von 925.000 €  gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist 
aufgrund des Straßenzustandes geboten. 
Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 veranschlagt, jedoch verschoben (Neuveranschlagung).

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 967.000 €

Geplant ist der Ausbau des Radwegs entlang der TWE und der Ausbau des Radwegs "Wüstenei"

Ausbau Radweg entlang der TWE:
Zur Verbesserung der umweltfreundlichen Mobilität und der Anbindung des Bahnhofes an das Schulzentrum sowie die Innenstadt gem. der Leitlinien 
12 und 13 des ISEK (BV 136/2017) soll dieser Radweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Stöppelweg (2020) und bis zur Poststraße (2022) im 
Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige Mobilität -Verbesserung des Radverkehrs" vom BM für Umwelt, Natuschutz und nukleare Sicherheit 
ausgebaut werden. Um den Bahnhof Lengerich mit dem Fahrrad besser zu erreichen, ist im Rahmen der Planung der Gesamtschule auch die Planung 
des Radwegs entlang der TWE erfolgt.

Den Baukosten in Höhe von 290.000 €  stehen im Jahr 2020 116.000 €  und den Baukosten in Höhe von 220.000 €  im Jahr 2022 stehen 88.000 €  
Investitionszuweisungen des Bundes als Einnahmen gegenüber.
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 557.000 €

Ausbau Radweg Wüstenei:
Zur Verbesserung der umweltfreundlichen Mobilität gem. der Leitlinien 12und 13 des ISEK (BV 136/2017) soll der Radweg entlang der "Wüstenei"  
zwischen der "Hölderlinstraße" und dem "Aldruper Damm" im Rahmen des Förderprogramms "Nachhaltige Mobilität -Verbesserung des Radverkehrs" 
vom BM für Umwelt, Natuschutz und nukleare Sicherheit imJahr 2021 ausgebaut werden. 

Den Baukosten in Höhe von 340.000 €  stehen im Jahr 2021 136.000 €  Investitionszuweisungen des Bundes als Einnahmen gegenüber.
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 376.000 €
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Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

T-66-0043

T-66-0044

T-66-0045

T-66-0046

T-66-0047

T-66-0048

Erneuerung "Glockengießers Kamp"

Erneuerung "Lindenstraße"

Erneuerung "Eichenstraße"

Aufweitung Bahnhofstraße im Bereich Neubau Gesamtschule

Brückensanierungen

Erneuerung "Schultenstraße"

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der Straße "Glockergießerskamp" zwischen dem "Drosselweg" und der 
"Eichenstraße". In 2022 sind Planungskosten i.H.v. 10.000 €  vorgesehen und die Baumaßnahme wurde nach 2023 verschoben. Hierfür wird mit 
Zahlungen in Höhe von 365.000 €  gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des 
Straßenzustandes geboten. 

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 417.000 €

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Lindenstraße" zwischen dem "Drosselweg" und der "Eichenstraße". In 2023 sind
Planungskosten i.H.v. 10.000 €  vorgesehen und die Baumaßnahme wurde nach 2024 verschoben. Hierfür wird mit Zahlungen in Höhe von 475.000 €  
gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des Straßenzustandes geboten. 

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 537.000 €

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der "Eichenstraße". In 2023 sind Planungskosten i.H.v. 10.000 €  vorgesehen und die
Baumaßnahme wurde nach 2024 verschoben. Hierfür wird mit Zahlungen in Höhe von 265.000 €  gerechnet. Die grundhafte Erneuerung mit einer 
moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des Straßenzustandes geboten. 

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 308.000 €

Durch die Lage des Neubaus der Gesamtschule an der Bahnhofstraße (K2) ist in Abstimmung mit dem Kreis eine Aufweitung der Kreisstraße für die 
verkehrliche Anbindung notwendig. Kosten in Höhe von 35.000 €  für die Ausführungsplanung sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Über eine VE in 
Höhe von 260.000 €  für das Jahr 2021 soll eine Ausschreibung der Maßnahme im Herbst 2020 möglich werden.

Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 301.000 €

Im Rahmen der Brückenprüfung 2018 wurde ein Sanierungsbedarf an Brücken über die DB festgestellt und in der BV 59/2019 dargelegt. 

Für die Sanierungsplanung der Brücke "Hohner Damm" ist ein Kostenansatz im Jahr 2020 in Höhe von 60.000 €  notwendig um in dem Jahr 2021 eine 
Vergabe der Sanierungsarbeiten durchführen zu können (Baukosten: 450.000 € ).
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 526.000 €

Für die Sanierungsplanung der Brücke "Hohner Mark" ist ein Kostenansatz im Jahr 2022 in Höhe von 60.000 €  notwendig um in dem jahr 2023 eine 
Vergabe der Sanierungsarbeiten durchführen zu können (Baukosten: 450.000 € ).
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 526.000 €

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) zwischen der "Buchenstraße" und der "Osnabrücker Straße" im Jahr 2023. Hierfür 
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B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

T-66-0049

T-66-0050

T-66-0060

T-66-0061

Ersatzneubau Fußgängerbrücke Hohne

Maßnahmen ISEK

Entwicklung Mobilitätskonzept

Sanierung DB-Brücke Iburger Straße

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

wird mit Auszahlungen in Höhe von 360.000 €  gerechnet.  Die grundhafte Erneuerung mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung ist aufgrund des 
Straßenzustandes geboten. 

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 402.000 €

Im Rahmen der Brückenprüfung 2018 wurde festgestellt, dass der Rückbau der Fußgängerbrücke Hohne über die DB notwendig war. In der BV 
59/2019 wurden Varianten für die Planung eines Brückenneubaus dargelegt. So soll im Jahr 2021 eine Machbarkeitssstudie und ggf. die Vergabe von 
Planungsleistungen durchgeführt werden.

Im Produkt 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung ist im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" kurz ISEK ab dem Jahr 
2020 das Fassadenprogramm (STEP 2020) in der Umsetzung. Das Programm wird in 2021 entsprechend des Zuwendungsbescheides neu 
veranschlagt. Der Gesamtausgaben belaufen sich auf 250.000 € . Den investiven Ausgaben stehen in den jeweiligen Jahren 100 Prozent  als 
Zuweisung des Landes als Einnahmen entgegen. Im Haushaltsjahr 2021 wird zur weiteren Auftragsvergabe eine VE in Höhe des Restbetrages, also 
150.000 € , benötigt.

Im Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" kurz ISEK sind ab dem Jahr 2020 die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen in der Umsetzung. Das Programm wird entsprechend des Zuwendungsbescheides teilweise neu veranschlagt. 

Gesamt            2019        2020             2021            2022         2023

Wettbewerb Step 2019 100.000 €      
Wapakonetaplatz incl. Beleuchtung
Bahnhofstraße incl. Beleuchtung

       557.000 €     15.000€     251.000 €     291.000 €
             1.097.000 €     30.000 €     87.000 €     540.000 €      440.000 €

Beschilderung touristischer Ziele (NEU)      26.000 €
Begrünte Bewegungsräume (NEU)               300.000 €

   26.000 €       26.000 €
1 00.000 €   100.000 €         150.000 €    50.000 €

Den Ausgaben aus dem Förderantrag STEP 2020 stehen grundsätzlich Einnahmen aus der Städtebauförderung in Höhe von 100 Prozent gegenüber. 
Eine antragsgemäße Zuweisung der Fördermittel hinsichtlich der Fälligkeiten ist im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Fördermittel leider nicht 
möglich. Die Zuweisungen sind entsprechend der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

 Die Fördermittel für die Teilmaßnahme "Bodelschwingh-Platz/Altstadt incl. Beleuchtung" werden in einem weiteren Antrag für das Jahr 2021 beantragt.
Gesamt            2019        2020           2021            2022         2023

Bodelschwingh-Platz/Altstadt
incl.Beleuchtung 2.026.000 €      56.000 €   135.000 €    235.000 €     1. 125.000 €    50.000 €

Den Ausgaben stehen grundsätzlich Einnahmen aus der Städtebauförderung in Höhe von 50 Prozent gegenüber.  
Für die Baumaßnahmen sollen über VE ś in 2021 in Höhe der weiteren Kosten der Maßnahme eine Ausschreibung im Jahr 2021 möglich werden.

Im Rahmen der Brückenprüfung 2018 wurde ein Sanierungsbedarf an Brücken über die DB festgestellt und in der BV 59/2019 dargelegt. Für die 
Sanierungsplanung der Brücke "Iburger Straße" ist der Kostenansatz in 2024 notwendig um in dem Jahr 2025 eine Vergabe der Sanierungsarbeiten 
durchführen zu können.
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Gemeindestraßen12.541
Gemeindestraßen12.541.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.541.01

T-66-0062

T-66-0063

T-66-0065

Erneuerung Auf der Laar

Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen

Grunderwerb für Straßen

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Geplant ist die nachmalige Herstellung (Grundhaft neuer Ausbau) der Straße "Auf der Laar" zwischen der Bahnhofstraße und der Königsberger Straße 
aufgrund des allg. bautechnischen Zustandes. In 2023 sind Planungskosten i.H.v. 20.000 €  vorgesehen und in 2024 die Baumaßnahme. Hierfür wird 
mit Zahlungen in Höhe von 440.000 €  gerechnet. Die grundhafte Erneuerung der Straße "Auf der Laar" mit einer moderaten Anpassung der Gestaltung 
ist aufgrund des Straßenzustandes geboten.

Zu den Beiträgen siehe Maßnahme: T-66-0000
Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Eigenleistungen: 510.000 €

Im Rahmen des Landes- Förderprogrammes "Erhaltungsinvestitionen kommunaler Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege" werden folgende 
Maßnahmen mit bis zu 85 % gefördert. Voraussichtlich erhält die Stadt Lengerich einen Anteil i.H.v. 93.500 € .

Die Fahrbahndecke im Bereich der Zufahrt zu dem Gewerbegebiet Lohesch zwischen der Straße "Auf der Rothenburg" und der "Iburger Straße" ist in 
einem mangelhaften Zustand. Eine Erneuerung der Fahrbahndecke in der Zufahrt zu dem Gewerbegebiet Lohesch fördert die Erreichbarkeit der dort 
ansässigen Unternehmen und mindert die Lärmbelästigung der Anlieger. Die Kosten belaufen sich auf 95.000 € .

Die Fahrbahndecke im Bereich des Radweges an der Margarethenstraße zwischen der "Kolpingstraße" und der jetzigen Gesamtschule ist in einem 
mangelhaften Zustand. Die Erneuerung der Fahrbahndecke in dem Bereich des Radweges fördert die Anbindung des Stadtgebietes an den Bahnhof 
(ISEK) und sichert eine schnelle und verkehrssichere Anbindung der Gesamtschule. Durch den neuen Deckenbelag geht eine Minderung der 
Lärmbelästigung der Anlieger einher. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 € .

Für den Grunderwerb von Straßen werden jährlich 5.000 €  im Haushalt bereitgestellt. Im Jahr 2021 sind einige Grundstückskäufe vorgesehen, sodass 
der Ansatz für 2021 einmalig auf 55.000 €  erhöht wird.
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Stadt Lengerich

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Reinigen, Räumen und Streuen der öffentlichen 
Verkehrsflächen

 12.545.01

Straßenreinigungsgesetz NRW
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Satzungen

1. Gute Organisation und regelmäßige Reinigung der Straßen
2. Kostendeckung und Gebührenstabilität
3. Rechtzeitige, vollständige und richtige Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
4. Kalkulierbarkeit der Winterdienstkosten
5. Kundenzufriedenheit

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Straßenreinigung12.545Produktgruppe

Stadtreinigung und Winterdienst12.545.01Produkt

 Beschreibung

54501101

54501201

54501202

54501203

54501204

54501205

54501206

54501401

54501402

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 107.833,00

 2,24

 1,17

 1,46

 1,63

 4,68

 1,45

 31,57

 68.900,00

 107.833,00

 2,19

 1,26

 1,56

 1,75

 4,94

 1,55

 31,00

 68.900,00

 107.833,00

 2,18

 1,22

 1,51

 1,69

 4,79

 1,50

 31,00

 68.900,00

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Kehrmeter der zu reinigenden Straßen (m)

Kosten pro laufendem Meter (EUR/m)

Tarif I Anliegerstraße (große Kehrmaschine) (EUR/m)

Tarif II Straßen des innerörtlichen Verkehrs (EUR/m)

Tarif III Straßen des überörtlichen Verkehrs (EUR/m)

Tarif IV Fußgängerzonen bzw. verkehrsberuhigter Bereich (EUR/m)

Tarif V Anliegerstraße (kleine Kehrmaschine) (EUR/m)

Kostenanteil Winterdienst (%)

Streckenlängen für den Winterdienst (m)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Straßenreinigung12.545
Stadtreinigung und Winterdienst12.545.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.545.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 210

 0

 183.860

 0

 9.000

 0

 0

 0

 193.070

 21.050

 0

 150.000

 220

 0

 5.800

 177.070

 16.000

 0

 0

 0

 16.000

 0

 0

 0

 16.000

 0

 51.200

-35.200

 0

-35.200

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)
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 30.094,18

 191.486,19

 10.564,21

 0,00

 0,00

 0,00

 10.564,21

 0,00

 0,00

 0,00

 10.564,21

 0,00

 19.917,28

-9.353,07

 0,00

-9.353,07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 210

 0

 201.000

 0

 5.000

 0

 0

 0

 206.210

 20.750

 0

 153.000

 220

 0

 5.800

 179.770

 26.440

 0

 0

 0

 26.440

 0

 0

 0

 26.440

 0

 45.000

-18.560

 0

-18.560

 0

 960

 0

 211.000

 0

 5.000

 0

 0

 0

 216.960

 21.160

 0

 153.000

 1.720

 0

 5.800

 181.680

 35.280

 0

 0

 0

 35.280

 0

 0

 0

 35.280

 0

 45.000

-9.720

 0

-9.720

 0

 1.710

 0

 215.000

 0

 5.000

 0

 0

 0

 221.710

 21.540

 0

 153.000

 3.220

 0

 5.800

 183.560

 38.150

 0

 0

 0

 38.150

 0

 0

 0

 38.150

 0

 45.000

-6.850

 0

-6.850

 0

 1.710

 0

 220.000

 0

 5.000

 0

 0

 0

 226.710

 21.970

 0

 158.000

 3.220

 0

 5.800

 188.990

 37.720

 0

 0

 0

 37.720

 0

 0

 0

 37.720

 0

 45.000

-7.280

 0

-7.280

in EUR
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Produktbereich: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe: Straßeneinigung 
Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst 

12.545.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
201.000 € Straßenreinigungsgebühren 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
5.000 € Erstattung von der Stadt Tecklenburg für die anteiligen Kosten des 

Streusalzlagers 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
28.000 €

125.000 €
Sächliche Ausgaben Winterdienst 
Kosten der maschinellen Reinigung durch Dritte 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
500 €

4.800 €
500 €

Aus-und Fortbildung 
Miete für Salzlagerhalle 
Geschäftsaufwendungen / allgemeine Sachkosten 

Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  12.545.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Straßenreinigung12.545Produktgruppe

Stadtreinigung und Winterdienst12.545.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 182.559,73

 0,00

 6.831,29

 0,00

 0,00

 189.391,02

 13.212,32

 0,00

 143.517,22

 0,00

 0,00

 4.800,00

 161.529,54

 27.861,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 181.000

 0

 9.000

 0

 0

 190.000

 14.500

 0

 150.000

 0

 0

 5.800

 170.300

 19.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 190.000

 0

 5.000

 0

 0

 195.000

 14.420

 0

 153.000

 0

 0

 5.800

 173.220

 21.780

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 211.000

 0

 5.000

 0

 0

 216.000

 14.770

 0

 153.000

 0

 0

 5.800

 173.570

 42.430

 30.000

 0

 0

 0

 0

 30.000

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 60.000

-30.000

 0

 0

 0

 215.000

 0

 5.000

 0

 0

 220.000

 15.070

 0

 153.000

 0

 0

 5.800

 173.870

 46.130

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 220.000

 0

 5.000

 0

 0

 225.000

 15.390

 0

 158.000

 0

 0

 5.800

 179.190

 45.810

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Straßenreinigung12.545
Stadtreinigung und Winterdienst12.545.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.545.01

G-60-0002
Ersatzbeschaffung Salzförderband

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 0,00

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

 60.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.000

 60.000

-30.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

 12.546.01

Straßen und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Parkgebührenordnung der Stadt Lengerich

Durchführung einer effizienten Parkraumbewirtschaftung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Parkeinrichtungen12.546Produktgruppe

Parkeinrichtungen12.546.01Produkt

 Beschreibung

 117.927  125.000 125.00054601101

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Nutzer der Parkplätze

Parkgebührenaufkommen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Parkeinrichtungen12.546
Parkeinrichtungen12.546.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.546.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 14.950

 0

 140.000

 26.700

 0

 0

 0

 0

 181.650

 14.180

 0

 22.500

 48.480

 0

 0

 85.160

 96.490

 0

 0

 0

 96.490

 0

 0

 0

 96.490

 800

 35.000

 62.290

 0

 62.290

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 14.952,30

 0,00

 131.839,69

 26.678,48

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 173.470,47

 15.713,54

 0,00

 18.615,64

 48.647,24

 0,00

 0,00

 82.976,42

 90.494,05

 0,00

 0,00

 0,00

 90.494,05

 0,00

 0,00

 0,00

 90.494,05

 0,00

 39.685,06

 50.808,99

 0,00

 50.808,99

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 16.520

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 0

 168.220

 11.200

 0

 6.000

 51.380

 0

 0

 68.580

 99.640

 0

 0

 0

 99.640

 0

 0

 0

 99.640

 800

 35.000

 65.440

 0

 65.440

 0

 18.910

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 0

 170.610

 11.420

 0

 6.000

 65.300

 0

 0

 82.720

 87.890

 0

 0

 0

 87.890

 0

 0

 0

 87.890

 800

 35.000

 53.690

 0

 53.690

 0

 19.750

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 0

 171.450

 11.650

 0

 8.000

 76.820

 0

 0

 96.470

 74.980

 0

 0

 0

 74.980

 0

 0

 0

 74.980

 800

 35.000

 40.780

 0

 40.780

 0

 19.750

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 0

 171.450

 11.880

 0

 6.000

 76.530

 0

 0

 94.410

 77.040

 0

 0

 0

 77.040

 0

 0

 0

 77.040

 800

 35.000

 42.840

 0

 42.840

in EUR
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Produktbereich: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe: Parkeinrichtungen 
Produkt: Parkeinrichtungen 

12.546.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
16.520 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
125.000 € Parkgebühren 

 Ab 2020 wird die Erstattung der Parkgebühren an Private hier
ertragsmindernd berücksichtigt 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
26.500 €

200 €
Nutzungsentschädigung Parkplatz Wielandstraße (Verbrauchermarkt) 
Erträge aus Verkauf 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
2.000 €
4.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze 
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten 

 Reduzierung um 1.500 € aufgrund der Ergebnisse aus
Vorjahren 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
51.380 € AfA Sachanlagen 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  12.546.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

Parkeinrichtungen12.546Produktgruppe

Parkeinrichtungen12.546.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 131.779,69

 26.678,48

 0,00

 6,01

 0,00

 158.464,18

 14.027,95

 0,00

 18.615,64

 0,00

 0,00

 0,00

 32.643,59

 125.820,59

 0,00

 0,00

 0,00

 13.500,00

 0,00

 13.500,00

 0,00

 20.692,99

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 20.692,99

-7.192,99

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 140.000

 26.700

 0

 0

 0

 166.700

 12.570

 0

 22.500

 0

 0

 0

 35.070

 131.630

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

-35.000

 0

 0

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 151.700

 10.530

 0

 6.000

 0

 0

 0

 16.530

 135.170

 190.000

 0

 0

 0

 0

 190.000

 39.000

 540.000

 0

 0

 0

 0

 579.000

-389.000

 0

 0

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 151.700

 10.740

 0

 6.000

 0

 0

 0

 16.740

 134.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

-320.000

 0

 0

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 151.700

 10.970

 0

 8.000

 0

 0

 0

 18.970

 132.730

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 125.000

 26.700

 0

 0

 0

 151.700

 11.180

 0

 6.000

 0

 0

 0

 17.180

 134.520

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

 0

 0

 0

 0

 320.000

-320.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Sperrvermerk laut Beschluss des Rates vom 23.02.2021 (BV 19/2021 2. Ergänzung):
Maßnahme T-66-0064  Umgestaltung Stadionvorplatz 365.000 €;  Freigabe nach politischem Beschluss



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
Parkeinrichtungen12.546
Parkeinrichtungen12.546.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.546.01

T-66-0040

T-66-0041

T-66-0064

Bereitstellung / Ausbau von Parkplätzen

Erweiterung P+R-Anlage

Umgestaltung Stadionvorplatz

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Wandertourismus, insbesondere Tagesausflüge haben durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Reiseeinschränkungen erheblich 
zugenommen. Die vorhandenen Wanderparkplätze sind dem Bedarf insbesondere in den Nachmittagsstunden und an Wochenenden nicht gewachsen.
Um ein geordnetes Parken zu ermöglichen, sind Parkplätze für die Besucher im Bereich der Naturschutzgebiete entlang des Teutoburger Waldes zu 
schaffen. 
Da die abschließende Lage einer potentiellen Parkplatzfäche noch nicht festliegt, wird ein abschließendes Ergebniss des Wirtschaftlichkeitsvergleich 
erarbeitet.

Für den Erwerb von Grundstücken für den Bau von Parkplätzen werden 39.000 €  (davon 35.000 €  in 2019/2020 veranschlagt) in 2021 neu 
veranschlagt.
Die Baukosten werden aus 2019 neu veranschlagt.

Schon im Jahr 2016 hat der SC Preußen 06 Lengerich e.V. einen Antrag auf die Umgestaltung des Stadionvorplatzes gestellt. Aufgrund des 
Wegzustands hat die CDU-Fraktion im Februar 2020 die grundlegende Sanierung beantragt. Durch den neuen Rahmenplan an der "Bodelschwingh-
RS" ist langfristig auch eine Nutzung z.B. als Kirmesplatz vorstellbar. Eine Überplanung der Parkplatzflächen und eine dauerhafte Befestigung der 
Parkplatzflächen mit einem dem Umfeld angemessenen Grünanteil ist somit notwendig.
Die im Konzept vorliegende Planung soll aus Asphalt / Betonsteinpflaster neu hergestellt werden. Die vorhandenen Tragschichten sollen weiter 
verwendet werden. Bei dem Einbau von Pflanzbeeten und der Neustrukturierung der Stellplätze im südwestlichen Teilbereich ist das wiederverwenden 
der alten Belägen unwirtschaftlich. Diese Maßnahme ist in Bauabschnitten (nordöstlich / südwestlich) aufgeteilt. Es ist erst vorgesehen,den 
wassergebundenen nordöstlichen Teilbereich herzustellen. 
Den Auszahlungen stehen 50.000 €  Kostenerstattungen von Dritten gegenüber.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 20.692,99

-20.692,99

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 50.000

-50.000

 140.000

 39.000

 125.000

-24.000

 50.000

 365.000

-315.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

-320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 320.000

-320.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 50.000

 685.000

-635.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 35.000

 0

-35.000

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb

    der festgesetzten Wertgrenze

 13.500

 13.500

Summe der investiven Einzahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), 
Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung der ÖPNV-Einrichtungen

 12.547.01

Daseinsvorsorge
Vertrag zwischen der Stadt Lengerich und der RVM
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Nahverkehrskonzept Kreis Steinfurt
Kommunalpolitische Beschlüsse

1. Weiterentwicklung des ÖPNV unter Ausnutzung der Fördermöglichkeiten

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

ÖPNV12.547Produktgruppe

ÖPNV12.547.01Produkt

 Beschreibung

 117

 105

 151

 225

 118

 105

 151

 305

 117

 105

 151

 305

54701101

54701102

54701103

54701104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Einwohnerinnen und Einwohner

Anzahl Bushaltestellen gesamt

Anzahl Bushaltestellen mit Wartehallen

Anzahl P+R Einstellplätze (PKW)

Anzahl Fahrradabstellplätze
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
ÖPNV12.547
ÖPNV12.547.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.547.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 21.660

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.660

 1.430

 0

 227.000

 26.610

 0

 0

 255.040

-233.380

 0

 0

 0

-233.380

 0

 0

 0

-233.380

 0

 100

-233.480

 0

-233.480

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 14.990,78

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 14.990,78

 1.271,61

 0,00

 192.644,74

 17.616,06

 0,00

 0,00

 211.532,41

-196.541,63

 0,00

 0,00

 0,00

-196.541,63

 0,00

 0,00

 0,00

-196.541,63

 0,00

 0,00

-196.541,63

 0,00

-196.541,63

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 15.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 15.110

 1.470

 0

 237.000

 17.190

 0

 0

 255.660

-240.550

 0

 0

 0

-240.550

 0

 0

 0

-240.550

 0

 100

-240.650

 0

-240.650

 0

 18.270

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18.270

 1.500

 0

 237.000

 20.910

 0

 0

 259.410

-241.140

 0

 0

 0

-241.140

 0

 0

 0

-241.140

 0

 100

-241.240

 0

-241.240

 0

 21.610

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.610

 1.530

 0

 237.000

 24.820

 0

 0

 263.350

-241.740

 0

 0

 0

-241.740

 0

 0

 0

-241.740

 0

 100

-241.840

 0

-241.840

 0

 21.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 21.600

 1.580

 0

 237.000

 24.820

 0

 0

 263.400

-241.800

 0

 0

 0

-241.800

 0

 0

 0

-241.800

 0

 100

-241.900

 0

-241.900

in EUR
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Produktbereich: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe: ÖPNV 
Produkt: ÖPNV 

12.547.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
15.110 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
7.000 €

230.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Omnibuswartehallen / 
Fahrradabstellanlagen  
Kosten und Förderung des Nahverkehrs 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
17.190 € AfA Sachanlagen 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  12.547.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12Produktbereich

ÖPNV12.547Produktgruppe

ÖPNV12.547.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 950,54

 0,00

 192.644,74

 0,00

 0,00

 0,00

 193.595,28

-193.595,28

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.733,40

 0,00

 0,00

 0,00

 11.733,40

-11.733,40

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.100

 0

 227.000

 0

 0

 0

 228.100

-228.100

 400.000

 0

 0

 0

 0

 400.000

 0

 470.000

 0

 0

 0

 0

 470.000

-70.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.140

 0

 237.000

 0

 0

 0

 238.140

-238.140

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.170

 0

 237.000

 0

 0

 0

 238.170

-238.170

 400.000

 0

 0

 0

 0

 400.000

 0

 470.000

 0

 0

 0

 0

 470.000

-70.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.200

 0

 237.000

 0

 0

 0

 238.200

-238.200

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.240

 0

 237.000

 0

 0

 0

 238.240

-238.240

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 470.000

 0

 0

 0

 0

 470.000

-470.000

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12
ÖPNV12.547
ÖPNV12.547.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 12.547.01

S-60-0001
Einrichtungen ÖPNV

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF 3) aufgrund des Abbruches des Empfangsgebäudes. 
Grundlage ist die BV 84/2018 sowie die Leitlinie 12 ISEK (BV 136/2017).

Nach dem Erwerb des Gebäudes und dem notgwendigen Abriss ist eine Umgestaltung notwendig, da vorher die Radstation nicht im notwendigen 
Maße erweitert werden kann. 

Die Baukosten in Höhe von 470.000 €  und die Landeszuweisung für Einrichtungen des ÖPNV in Höhe von 400.000 €  werden im Jahr 2022 neu 
veranschlagt.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 11.733,40

-11.733,40

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 0

 0

 0

 0

 470.000

 0

-470.000

 400.000

 470.000

 0

-70.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 470.000

 0

-470.000

 0

 470.000

 0

-470.000

 400.000

 470.000

 0

-70.000

in EUR
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Produktbereich 13
Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer, 

Wasserbauliche Anlagen

Produkt  13.552.01
Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt  13.553.01
Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich:

 13

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 0

 129.910

 7.760

 0

 44.000

 22.290

 105.000

 0

 179.050

-49.140

 0

 0

 0

-49.140

 0

 0

 0

-49.140

 0

 37.000

-86.140

 0

-86.140

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 19.114,24

 0,00

 99.101,97

 0,00

 6.362,72

 0,00

 0,00

 0,00

 124.578,93

 7.580,82

 0,00

 8.440,34

 21.665,47

 99.636,00

 0,00

 137.322,63

-12.743,70

 0,00

 0,00

 0,00

-12.743,70

 0,00

 0,00

 0,00

-12.743,70

 0,00

 29.238,60

-41.982,30

 0,00

-41.982,30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 0

 129.910

 8.690

 0

 17.000

 21.670

 105.000

 0

 152.360

-22.450

 0

 0

 0

-22.450

 0

 0

 0

-22.450

 0

 37.000

-59.450

 0

-59.450

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 0

 129.910

 8.890

 0

 17.000

 21.670

 105.000

 0

 152.560

-22.650

 0

 0

 0

-22.650

 0

 0

 0

-22.650

 0

 37.000

-59.650

 0

-59.650

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 0

 129.910

 9.040

 0

 17.000

 21.670

 105.000

 0

 152.710

-22.800

 0

 0

 0

-22.800

 0

 0

 0

-22.800

 0

 37.000

-59.800

 0

-59.800

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 0

 129.910

 9.230

 0

 17.000

 21.670

 105.000

 0

 152.900

-22.990

 0

 0

 0

-22.990

 0

 0

 0

-22.990

 0

 37.000

-59.990

 0

-59.990

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  13

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 98.666,82

 0,00

 9.552,06

 426,50

 0,00

 108.645,38

 6.250,00

 0,00

 5.767,19

 0,00

 99.636,00

 0,00

 111.653,19

-3.007,81

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.528,79

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.528,79

-6.528,79

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 110.800

 6.500

 0

 19.000

 0

 105.000

 0

 130.500

-19.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 50.000

 0

 0

 0

 0

 50.000

-50.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 110.800

 7.460

 0

 17.000

 0

 105.000

 0

 129.460

-18.660

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 40.000

-40.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 110.800

 7.640

 0

 17.000

 0

 105.000

 0

 129.640

-18.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 40.000

-40.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 110.800

 7.770

 0

 17.000

 0

 105.000

 0

 129.770

-18.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 5.800

 0

 0

 110.800

 7.940

 0

 17.000

 0

 105.000

 0

 129.940

-19.140

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-60.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern und Wasserbaulichen Anlagen, Förderung
von Unterhaltungsverbänden

 13.552.01

Landeswassergesetz (LWG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

1. Sichere und schadlose Ableitung des Oberflächenwassers
2. Wirtschaftliche Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen13.552Produktgruppe

Öffentliche Gewässer13.552.01Produkt

 Beschreibung

Allgemeinheit
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Natur- und Landschaftspflege13
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen13.552
Öffentliche Gewässer13.552.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 13.552.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0

 124.110

 5.040

 0

 37.000

 22.290

 105.000

 0

 169.330

-45.220

 0

 0

 0

-45.220

 0

 0

 0

-45.220

 0

 20.000

-65.220

 0

-65.220

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 19.114,24

 0,00

 99.101,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 118.216,21

 5.006,06

 0,00

 2.509,54

 21.665,47

 99.636,00

 0,00

 128.817,07

-10.600,86

 0,00

 0,00

 0,00

-10.600,86

 0,00

 0,00

 0,00

-10.600,86

 0,00

 15.630,44

-26.231,30

 0,00

-26.231,30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0

 124.110

 6.010

 0

 10.000

 21.670

 105.000

 0

 142.680

-18.570

 0

 0

 0

-18.570

 0

 0

 0

-18.570

 0

 20.000

-38.570

 0

-38.570

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0

 124.110

 6.140

 0

 10.000

 21.670

 105.000

 0

 142.810

-18.700

 0

 0

 0

-18.700

 0

 0

 0

-18.700

 0

 20.000

-38.700

 0

-38.700

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0

 124.110

 6.250

 0

 10.000

 21.670

 105.000

 0

 142.920

-18.810

 0

 0

 0

-18.810

 0

 0

 0

-18.810

 0

 20.000

-38.810

 0

-38.810

 0

 19.110

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0

 124.110

 6.380

 0

 10.000

 21.670

 105.000

 0

 143.050

-18.940

 0

 0

 0

-18.940

 0

 0

 0

-18.940

 0

 20.000

-38.940

 0

-38.940

in EUR
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Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 
Produkt: Öffentlich Gewässer 

13.552.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
19.110 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
105.000 € Umlageaufkommen Unterhaltungsverbandsumlage 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
10.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gewässern 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
21.670 € AfA Sachanlagen 

15 Transferaufwendungen 
105.000 € Weiterleitung Unterhaltungsverbandsumlage 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  13.552.01

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen13.552Produktgruppe

Öffentliche Gewässer13.552.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 98.666,82

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 98.666,82

 4.639,72

 0,00

 2.509,54

 0,00

 99.636,00

 0,00

 106.785,26

-8.118,44

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.528,79

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.528,79

-6.528,79

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 105.000

 4.690

 0

 12.000

 0

 105.000

 0

 121.690

-16.690

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 50.000

 0

 0

 0

 0

 50.000

-50.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 105.000

 5.660

 0

 10.000

 0

 105.000

 0

 120.660

-15.660

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 40.000

-40.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 105.000

 5.790

 0

 10.000

 0

 105.000

 0

 120.790

-15.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 40.000

-40.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 105.000

 5.890

 0

 10.000

 0

 105.000

 0

 120.890

-15.890

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 105.000

 6.010

 0

 10.000

 0

 105.000

 0

 121.010

-16.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60.000

 0

 0

 0

 0

 60.000

-60.000

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7

- 416 -



Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Natur- und Landschaftspflege13
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen13.552
Öffentliche Gewässer13.552.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 13.552.01

W-66-0002
Sanierung Gewässer im Stadtgebiet

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Im Rahmen von TV-Untersuchungen ist festgestellt worden, dass an Gewässerverrohrrungen im Stadtgebiet erhebliche Schäden vorhanden sind, die 
einen Austausch (offene Bauweise; Inliner-Verfahren nicht möglich) erforderlich machen. Es handelt sich um Gewässerabschnitte in der 
"Wielandstraße" (Sanierung 2019 / 2020) und der "Mozartstraße" und "Sudenfelderstraße" sowie der Altstadt (Sanierung 2021). Durch die Maßnahme 
wird die Funktion des Gewässers gemäß den Vorgaben des Landeswassergesetzes dauerhaft erhalten.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 6.528,79

-6.528,79

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 40.000

-40.000

 0

 0

 40.000

-40.000

 60.000

-60.000

 60.000

-60.000

 0

 0

 0

 0

 50.000

-50.000

in EUR
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Stadt Lengerich

Pflege und Unterhaltung des denkmalgeschützten jüdischen Friedhofs, Abwicklung der Fördermaßnahmen für 
den jüdischen Friedhof und der Kriegsgräber

 13.553.01

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Gräbergesetz
Landeshaushaltsordnung NRW

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich

Friedhofs- und Bestattungswesen13.553Produktgruppe

Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber13.553.01Produkt

 Beschreibung

Angehörige, Allgemeinheit (Geschichte und Kulturinteresse)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Natur- und Landschaftspflege13
Friedhofs- und Bestattungswesen13.553
Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber13.553.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 13.553.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 0

 5.800

 2.720

 0

 7.000

 0

 0

 0

 9.720

-3.920

 0

 0

 0

-3.920

 0

 0

 0

-3.920

 0

 17.000

-20.920

 0

-20.920

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.362,72

 0,00

 0,00

 0,00

 6.362,72

 2.574,76

 0,00

 5.930,80

 0,00

 0,00

 0,00

 8.505,56

-2.142,84

 0,00

 0,00

 0,00

-2.142,84

 0,00

 0,00

 0,00

-2.142,84

 0,00

 13.608,16

-15.751,00

 0,00

-15.751,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 0

 5.800

 2.680

 0

 7.000

 0

 0

 0

 9.680

-3.880

 0

 0

 0

-3.880

 0

 0

 0

-3.880

 0

 17.000

-20.880

 0

-20.880

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 0

 5.800

 2.750

 0

 7.000

 0

 0

 0

 9.750

-3.950

 0

 0

 0

-3.950

 0

 0

 0

-3.950

 0

 17.000

-20.950

 0

-20.950

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 0

 5.800

 2.790

 0

 7.000

 0

 0

 0

 9.790

-3.990

 0

 0

 0

-3.990

 0

 0

 0

-3.990

 0

 17.000

-20.990

 0

-20.990

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 0

 5.800

 2.850

 0

 7.000

 0

 0

 0

 9.850

-4.050

 0

 0

 0

-4.050

 0

 0

 0

-4.050

 0

 17.000

-21.050

 0

-21.050

in EUR
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Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen 
Produkt: Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber 

13.553.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

06 Kostenerstattungen und Umlagen 
5.800 € Erstattung der Pflegekosten durch das Land 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
7.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  13.553.01

Natur- und Landschaftspflege13Produktbereich

Friedhofs- und Bestattungswesen13.553Produktgruppe

Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber13.553.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 9.552,06

 426,50

 0,00

 9.978,56

 1.610,28

 0,00

 3.257,65

 0,00

 0,00

 0,00

 4.867,93

 5.110,63

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 5.800

 1.810

 0

 7.000

 0

 0

 0

 8.810

-3.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 5.800

 1.800

 0

 7.000

 0

 0

 0

 8.800

-3.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 5.800

 1.850

 0

 7.000

 0

 0

 0

 8.850

-3.050

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 5.800

 1.880

 0

 7.000

 0

 0

 0

 8.880

-3.080

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 5.800

 0

 0

 5.800

 1.930

 0

 7.000

 0

 0

 0

 8.930

-3.130

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt  14.561.01
Umweltschutzmaßnahmen

- 423 -



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Umweltschutz14Produktbereich:

 14

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 212.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 212.320

 94.850

 0

 184.300

 0

 0

 24.100

 303.250

-90.930

 0

 0

 0

-90.930

 0

 0

 0

-90.930

 0

 5.000

-95.930

 0

-95.930

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 27.053,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.053,25

 90.428,35

 0,00

 3.223,29

 0,00

 0,00

 15.145,16

 108.796,80

-81.743,55

 0,00

 0,00

 0,00

-81.743,55

 0,00

 0,00

 0,00

-81.743,55

 0,00

 14.771,03

-96.514,58

 0,00

-96.514,58

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 44.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 113.030

 0

 6.400

 0

 0

 30.200

 149.630

-105.630

 0

 0

 0

-105.630

 0

 0

 0

-105.630

 0

 12.000

-117.630

 0

-117.630

 0

 32.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 115.220

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 138.820

-106.820

 0

 0

 0

-106.820

 0

 0

 0

-106.820

 0

 12.000

-118.820

 0

-118.820

 0

 8.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 117.420

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 141.020

-133.020

 0

 0

 0

-133.020

 0

 0

 0

-133.020

 0

 12.000

-145.020

 0

-145.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 119.650

 0

 6.400

 0

 0

 12.900

 138.950

-138.950

 0

 0

 0

-138.950

 0

 0

 0

-138.950

 0

 12.000

-150.950

 0

-150.950

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  14

Umweltschutz14Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 27.053,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.053,25

 85.612,72

 0,00

 3.223,29

 0,00

 0,00

 15.145,16

 103.981,17

-76.927,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 212.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 212.320

 90.020

 0

 228.800

 0

 0

 24.100

 342.920

-130.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 108.230

 0

 6.400

 0

 0

 30.200

 144.830

-100.830

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 110.370

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 133.970

-101.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 112.510

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 136.110

-128.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 114.660

 0

 6.400

 0

 0

 12.900

 133.960

-133.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Durchführung, Organisation von Umweltprojekten und -kampagnen, Information und Beratung der
Öffentlichkeit und der Verwaltung im Umweltbereich;
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, zum Immissionsschutz, Altlasten und Anlagenplanung nach 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

 14.561.01

Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (LG NRW)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

1. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna)
2. Bewahrung der Umwelt und des Menschen vor Gefahren, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung
3. Erhalt von Biotopflächen
4. Erstellen von Umweltberichten im Rahmen der Bauleitplanung
5. Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
6. Information über den Einsatz regenerativer Energien
7. Durchführung von Veranstaltungen
8. Mitwirkung von regionalen Umweltprojekten im Kreis Steinfurt
9. Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Umweltschutz14Produktbereich

Umweltschutzmaßnahmen14.561Produktgruppe

Umweltschutzmaßnahmen14.561.01Produkt

 Beschreibung

 45

 11

 47

 13

 47

 15
56101301

56101701

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Andere Behörden
Bauherren, Architekten und Investoren
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

Anzahl Biotope

Anzahl Veranstaltungen / Projekte pro Jahr
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Umweltschutz14
Umweltschutzmaßnahmen14.561
Umweltschutzmaßnahmen14.561.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 14.561.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 212.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 212.320

 94.850

 0

 184.300

 0

 0

 24.100

 303.250

-90.930

 0

 0

 0

-90.930

 0

 0

 0

-90.930

 0

 5.000

-95.930

 0

-95.930

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 27.053,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.053,25

 90.428,35

 0,00

 3.223,29

 0,00

 0,00

 15.145,16

 108.796,80

-81.743,55

 0,00

 0,00

 0,00

-81.743,55

 0,00

 0,00

 0,00

-81.743,55

 0,00

 14.771,03

-96.514,58

 0,00

-96.514,58

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 44.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 113.030

 0

 6.400

 0

 0

 30.200

 149.630

-105.630

 0

 0

 0

-105.630

 0

 0

 0

-105.630

 0

 12.000

-117.630

 0

-117.630

 0

 32.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 115.220

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 138.820

-106.820

 0

 0

 0

-106.820

 0

 0

 0

-106.820

 0

 12.000

-118.820

 0

-118.820

 0

 8.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 117.420

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 141.020

-133.020

 0

 0

 0

-133.020

 0

 0

 0

-133.020

 0

 12.000

-145.020

 0

-145.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 119.650

 0

 6.400

 0

 0

 12.900

 138.950

-138.950

 0

 0

 0

-138.950

 0

 0

 0

-138.950

 0

 12.000

-150.950

 0

-150.950

in EUR
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Produktbereich: Umweltschutz 
Produktgruppe: Umweltschutzmaßnahmen 
Produkt: Umweltschutzmaßnahmen 

14.561.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
44.000 € Fördermittel Bundesumweltministerium „Kommunaler Klimaschutz“ 

 Bewilligungsbescheid ist Ende 2019 geändert worden, daher
geänderte Fördermittel. Förderantrag ist für die 
Weiterbeschäftigung von 2 Jahren gestellt worden. 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
1.900 € 
4.500 € 

Ausgaben Umweltschutz 
Kommunaler Klimaschutz 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

300 €
1.800 €

500 €
4.500 €

23.000 €

100 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Medien 
Versicherungsbeiträge (Bodendeponie) 
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 

 Erhöhung um 16.300 € auf 23.000 €
davon 

700 € Allgemeines 
500 € Fair Trade 500 €
500 € Energieeinsparungsmaßnahmen

5.000 € Wettbewerbe etc. Klimaschutzmaßnahmen
16.300 € Mittel für bisher nicht durchgeführte Maßnahmen 

Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  14.561.01

Umweltschutz14Produktbereich

Umweltschutzmaßnahmen14.561Produktgruppe

Umweltschutzmaßnahmen14.561.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 27.053,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.053,25

 85.612,72

 0,00

 3.223,29

 0,00

 0,00

 15.145,16

 103.981,17

-76.927,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 212.320

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 212.320

 90.020

 0

 228.800

 0

 0

 24.100

 342.920

-130.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 44.000

 108.230

 0

 6.400

 0

 0

 30.200

 144.830

-100.830

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 32.000

 110.370

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 133.970

-101.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8.000

 112.510

 0

 6.400

 0

 0

 17.200

 136.110

-128.110

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 114.660

 0

 6.400

 0

 0

 12.900

 133.960

-133.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt  15.571.01
Wirtschaftsförderung und 

Stadtmarketing

Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produkt  15.573.01 
Wirtschaftliche Betätigungen

Produktgruppe 575
Tourismus

Produkt  15.575.01
Touristinformation

Produkt  15.573.02
Märkte
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich:

 15

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 212.330

 0

 17.000

 151.500

 3.000

 0

 0

 0

 383.830

 213.860

 0

 174.200

 166.720

 380.180

 34.620

 969.580

-585.750

 230.000

 0

 230.000

-355.750

 0

 0

 0

-355.750

 0

 25.500

-381.250

 0

-381.250

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 110,10

 0,00

 15.971,00

 8.886,90

 2.561,64

 0,00

 0,00

 0,00

 27.529,64

 209.758,77

 0,00

 6.967,52

 1.049,67

 0,00

 28.215,19

 245.991,15

-218.461,51

 0,00

 0,00

 0,00

-218.461,51

 0,00

 0,00

 0,00

-218.461,51

 0,00

 23.015,40

-241.476,91

 0,00

-241.476,91

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 363.990

 0

 17.000

 213.100

 3.000

 0

 0

 0

 597.090

 230.400

 0

 176.200

 166.210

 728.400

 239.620

 1.540.830

-943.740

 230.000

 0

 230.000

-713.740

 0

 0

 0

-713.740

 0

 23.500

-737.240

 0

-737.240

 0

 242.090

 0

 17.000

 145.500

 3.000

 0

 0

 0

 407.590

 235.010

 0

 175.200

 166.210

 728.400

 39.620

 1.344.440

-936.850

 230.000

 0

 230.000

-706.850

 0

 0

 0

-706.850

 0

 23.500

-730.350

 0

-730.350

 0

 77.090

 0

 17.000

 143.000

 3.000

 0

 0

 0

 240.090

 239.590

 0

 7.200

 166.210

 728.400

 39.620

 1.181.020

-940.930

 230.000

 0

 230.000

-710.930

 0

 0

 0

-710.930

 0

 23.500

-734.430

 0

-734.430

 0

 77.090

 0

 17.000

 140.400

 3.000

 0

 0

 0

 237.490

 243.990

 0

 7.200

 166.180

 728.400

 39.620

 1.185.390

-947.900

 230.000

 0

 230.000

-717.900

 0

 0

 0

-717.900

 0

 23.500

-741.400

 0

-741.400

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  15

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 15.314,63

 7.513,79

 5.468,96

-892,92

 0,00

 27.404,46

 181.393,57

 0,00

 6.967,52

 0,00

 0,00

 28.790,49

 217.151,58

-189.747,12

 1.651,64

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.651,64

 0,00

 0,00

 8.090,95

 6.250,00

 0,00

 0,00

 14.340,95

-12.689,31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 112.000

 0

 17.000

 151.500

 3.000

 0

 230.000

 513.500

 189.660

 0

 174.200

 0

 350.000

 34.620

 748.480

-234.980

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 194.400

 0

 17.000

 213.100

 3.000

 0

 230.000

 657.500

 208.230

 0

 376.200

 0

 669.300

 1.360.920

 2.614.650

-1.957.150

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 2.208.000

 0

 0

 2.211.500

-2.211.500

 0

 102.500

 0

 17.000

 145.500

 3.000

 0

 230.000

 498.000

 212.640

 0

 175.200

 0

 669.300

 39.620

 1.096.760

-598.760

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 700.000

 3.500

 0

 0

 0

 703.500

-703.500

 0

 10.000

 0

 17.000

 143.000

 3.000

 0

 230.000

 403.000

 216.920

 0

 7.200

 0

 669.300

 39.620

 933.040

-530.040

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 17.000

 140.400

 3.000

 0

 230.000

 390.400

 220.970

 0

 7.200

 0

 669.300

 39.620

 937.090

-546.690

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, Pflege des Wirtschaftsklimas
für Handel, Handwerk u. Industrie, Bestandsentwicklung der ortsansässigen Gewerbebetriebe

Akquisition von Unternehmen, Vergabe von Gewerbegrundstücken, Anzeigen, Broschüren

Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Offensive, Stadtimage, Kommunikation u. Kooperation
mit den unterschiedlichsten lokalen, regionalen u. überregionalen Akteuren, gemeinsame Aktionen

Durchführung von Veranstaltungen

 15.571.01

freiwillige Aufgabe

1. Sicherung der lokalen Beschäftigung sowie Bestandspflege und Bestandsentwicklung
2. Neuansiedlung und Sicherung von Unternehmen
3. Stärkung der Attraktivität der Stadt Lengerich
4. Durchführung einer Unternehmensbefragung alle 3 Jahre

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Wirtschaftsförderung15.571Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing15.571.01Produkt

 Beschreibung

 3

 1

 15

 1

 1

 15

 3

 1

 12

57101102

57101201

57101301

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe, Existenzgründer

Anzahl Unternehmerveranstaltungen jährlich

Kurzfristige Erstellung von Angeboten (Wochen)

Anzahl Stadtmarketingprojekte und -veranstaltungen
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Wirtschaft und Tourismus15
Wirtschaftsförderung15.571
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing15.571.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.571.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 165.000

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 0

 170.000

 65.330

 0

 165.000

 0

 1.250

 9.500

 241.080

-71.080

 0

 0

 0

-71.080

 0

 0

 0

-71.080

 0

 20.000

-91.080

 0

-91.080

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.489,53

 2.561,64

 0,00

 0,00

 0,00

 5.051,17

 72.484,93

 0,00

 184,00

 0,00

 0,00

 6.390,61

 79.059,54

-74.008,37

 0,00

 0,00

 0,00

-74.008,37

 0,00

 0,00

 0,00

-74.008,37

 0,00

 16.127,04

-90.135,41

 0,00

-90.135,41

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 286.900

 0

 0

 67.000

 3.000

 0

 0

 0

 356.900

 75.470

 0

 165.000

 0

 1.250

 212.500

 454.220

-97.320

 0

 0

 0

-97.320

 0

 0

 0

-97.320

 0

 20.000

-117.320

 0

-117.320

 0

 165.000

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 0

 170.000

 77.000

 0

 165.000

 0

 1.250

 12.500

 255.750

-85.750

 0

 0

 0

-85.750

 0

 0

 0

-85.750

 0

 20.000

-105.750

 0

-105.750

 0

 0

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 0

 5.000

 78.430

 0

 0

 0

 1.250

 12.500

 92.180

-87.180

 0

 0

 0

-87.180

 0

 0

 0

-87.180

 0

 20.000

-107.180

 0

-107.180

 0

 0

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 0

 5.000

 79.960

 0

 0

 0

 1.250

 12.500

 93.710

-88.710

 0

 0

 0

-88.710

 0

 0

 0

-88.710

 0

 20.000

-108.710

 0

-108.710

in EUR
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Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung 
Produkt: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 

15.571.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
65.000 €
10.000 €
7.500 €

65.000 €
10.000 €
7.500 €

121.900 €

Landeszuweisung ISEK Citymanagement STEP 2019 
Landeszuweisung ISEK Beteiligung Öffentlichkeit STEP 2019 
Landezuweisung ISEK Verfügungsfonds STEP 2019 
Ertrag aus Auflösung von Pauschalen ISEK Citymanagement 
Ertrag aus Auflösung von Pauschalen ISEK Beteiligung Öffentlichkeit 
Ertrag aus Auflösung von Pauschalen ISEK Verfügungsfonds 

 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt in den Jahren 2020 bis
2023 

Landeszuweisung „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte“
 Verfügungsfonds für Anmietungen leer stehender Immobilien in

der Innenstadt 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2.000 €

65.000 €
Vermietung Werberahmen an Straßenlaternen 
Mieteinnahmen „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte“

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
130.000 €

20.000 €
15.000 €

ISEK Citymanagement STEP 2019 
ISEK Beteiligung Öffentlichkeit STEP 2019 
ISEK Verfügungsfonds STEP 2019 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
500 €

200.000 €

12.000 €

Aus- und Fortbildung 
Mietaufwendungen „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte“

 Deckung durch Landeszuweisung für Verfügungsfonds und
durch Mieterträge 

Sonstige sächliche Ausgaben 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  15.571.01

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Wirtschaftsförderung15.571Produktgruppe

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing15.571.01Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.324,21

 5.468,96

 0,00

 0,00

 6.793,17

 49.675,31

 0,00

 184,00

 0,00

 0,00

 5.600,94

 55.460,25

-48.667,08

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.250,00

 0,00

 0,00

 6.250,00

-6.250,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 112.000

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 117.000

 47.790

 0

 165.000

 0

 0

 9.500

 222.290

-105.290

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 194.400

 0

 0

 67.000

 3.000

 0

 0

 264.400

 58.750

 0

 365.000

 0

 0

 12.500

 436.250

-171.850

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 102.500

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 107.500

 60.120

 0

 165.000

 0

 0

 12.500

 237.620

-130.120

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10.000

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 15.000

 61.340

 0

 0

 0

 0

 12.500

 73.840

-58.840

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.000

 3.000

 0

 0

 5.000

 62.590

 0

 0

 0

 0

 12.500

 75.090

-70.090

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

- Eigengesellschaften
- Beteiligungen (Kapitalanteile)
- Transferleistungen von und zu Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Lengerich beteiligt ist 
(Einnahmen aus Gewinnen, Übernahme von Verlustabdeckungen)
- Beteiligungsmanagement, insbesondere Beziehungen zu: teutel, Trianel Energieprojekte, Teutoburger        
Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft 
- Abstimmung mit Aufsichtsbehörden
- Stellungnahmen/Marktanalysen
- Politische Beteiligung bei Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder Jahresabschlüssen

 15.573.01

Ratsbeschlüsse
Gemeindeordnung NRW

- Förderung der Daseinsvorsorge in der Stadt Lengerich
- Angemessene wirtschaftliche Betätigung

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573Produktgruppe

Wirtschaftliche Betätigungen15.573.01Produkt

 Beschreibung

Einwohnerinnen und Einwohner
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Wirtschaft und Tourismus15
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573
Wirtschaftliche Betätigungen15.573.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.573.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 47.330

 0

 0

 145.500

 0

 0

 0

 0

 192.830

 8.100

 0

 0

 163.490

 378.930

 5.520

 556.040

-363.210

 230.000

 0

 230.000

-133.210

 0

 0

 0

-133.210

 0

 0

-133.210

 0

-133.210

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 76.240

 0

 0

 142.100

 0

 0

 0

 0

 218.340

 7.960

 0

 0

 163.490

 727.150

 5.520

 904.120

-685.780

 230.000

 0

 230.000

-455.780

 0

 0

 0

-455.780

 0

 0

-455.780

 0

-455.780

 0

 76.240

 0

 0

 139.500

 0

 0

 0

 0

 215.740

 8.110

 0

 0

 163.490

 727.150

 5.520

 904.270

-688.530

 230.000

 0

 230.000

-458.530

 0

 0

 0

-458.530

 0

 0

-458.530

 0

-458.530

 0

 76.240

 0

 0

 137.000

 0

 0

 0

 0

 213.240

 8.260

 0

 0

 163.490

 727.150

 5.520

 904.420

-691.180

 230.000

 0

 230.000

-461.180

 0

 0

 0

-461.180

 0

 0

-461.180

 0

-461.180

 0

 76.240

 0

 0

 134.400

 0

 0

 0

 0

 210.640

 8.090

 0

 0

 163.490

 727.150

 5.520

 904.250

-693.610

 230.000

 0

 230.000

-463.610

 0

 0

 0

-463.610

 0

 0

-463.610

 0

-463.610

in EUR
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Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
Produkt: Wirtschaftliche Betätigungen 

15.573.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
57.850 €

18.390 €

Ertragswirksame Auflösung Investitionspauschale 
 Zur Deckung Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 
Hallen- und Freibad 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
142.100 € Pachtzins Hallen- und Freibad 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
163.490 € AfA Sachanlagen Hallen- und Freibad 

15 Transferaufwendungen 
669.300 €

57.850 €

Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH 
 Erhöhung um 319.300 €; nach den aktuellen Erkenntnissen der

BWG ist eine jährliche Verlustübernahme in Höhe von 669.300 € 
einzuplanen 

Auflösung Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
2.520 €
3.000 €

71.300 €
1.250.000 €

Geschäftsausgaben 
Gewerbesteuer BgA Hallen-und Freibad 

Steuern aus Rückstellungen (stellen keine Aufwand da, werden aber zur 
Vervollständigung hier aufgeführt): 
Nachzahlung Gewerbesteuern BgA Hallen-und Freibad 
Nachzahlung Kapitalertragsteuer BgA Hallen- und Freibad 

17 Finanzerträge 
230.000 € Gewinnanteile aus Beteiligungen 

hier: Gewinnabführung der Stadtentwässerung Lengerich 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  15.573.01

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573Produktgruppe

Wirtschaftliche Betätigungen15.573.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 145.500

 0

 0

 230.000

 375.500

 5.700

 0

 0

 0

 350.000

 5.520

 361.220

 14.280

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 142.100

 0

 0

 230.000

 372.100

 5.500

 0

 0

 0

 669.300

 1.326.820

 2.001.620

-1.629.520

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.208.000

 0

 0

 2.208.000

-2.208.000

 0

 0

 0

 0

 139.500

 0

 0

 230.000

 369.500

 5.630

 0

 0

 0

 669.300

 5.520

 680.450

-310.950

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 700.000

 0

 0

 0

 0

 700.000

-700.000

 0

 0

 0

 0

 137.000

 0

 0

 230.000

 367.000

 5.740

 0

 0

 0

 669.300

 5.520

 680.560

-313.560

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 134.400

 0

 0

 230.000

 364.400

 5.540

 0

 0

 0

 669.300

 5.520

 680.360

-315.960

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Wirtschaft und Tourismus15
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573
Wirtschaftliche Betätigungen15.573.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.573.01

F-18-0001

H-40-0003

Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionen Hallen-/Freibad BWG

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Kapitaleinlage in die Bäder- und Wasser GmbH (BWG) 

Gemäß einer Unternehmensbewertung ergibt sich für den Anteil (der jeweiligen Kommunen) an der BWG unter Berücksichtigung der von der SWL 
gehaltenen eigenen Anteile ein neuer Unternehmenswert. Daher soll die Erhöhung der Einlage durch Einzahlung in die Kapitalrücklage der BWG 
erfolgen. (BV 119/2020).

Im Hallenbad sind seitens der Bäder- und Wasser GmbH (BWG) umfangreiche Investitionen geplant. So ist die Sanierung der Dachflächen und 
Fensterelemente im Umkleidebereich sowie die Erneuerung der dazugehörenden Lüftungsanlage zu erwarten. Weiterhin sollte dabei über die 
gleichzeitige Modernisierung des Umkleidebereiches nachgedacht werden. Eine mögliche Umsetzung wird für das Jahr 2022 erwartet, so dass im Jahr
2021 auf Grundlage einer Vorplanung eine politische Abstimmung über den Umfang der Maßnahmenumsetzung zu erzielen ist. Dabei werden Teile der
Maßnahme als Investition den Finanzhaushalt der Stadt betreffen, andere Teile als Unterhaltungsmaßnahmen den Wirtschaftsplan des Costcenters. 
Es wird für die Stadt Lengerich mit zu finanzieren Investitionen in Höhe von insgesamt 700.000 €  gerechnet, ein Modernisierung des 
Umkleidebereiches ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.208.000

-2.208.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 700.000

-700.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

-2.208.000

-2.208.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Die Stadt Lengerich veranstaltet einen Wochenmarkt jeweils am Mittwoch und am Samstag.

 15.573.02

Die Stadt kann gewerberechtlich festgesetzte Veranstaltungen durchführen.

Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573Produktgruppe

Märkte15.573.02Produkt

 Beschreibung

 19

 21

 75

 85

 20

 20

 80

 90

 18

 22

 75

 90

57302201

57302202

57302203

57302204

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Marktbeschicker

Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Wintersaison

Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Sommersaison

Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Wintersaison (%)

Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Sommersaison 
(%)
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Wirtschaft und Tourismus15
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573
Märkte15.573.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.573.02

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 8.780

 0

 9.000

 0

 0

 0

 17.780

-780

 0

 0

 0

-780

 0

 0

 0

-780

 0

 4.000

-4.780

 0

-4.780

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 0,00

 15.971,00

 333,61

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 16.304,61

 8.642,86

 0,00

 6.540,04

 0,00

 0,00

 0,00

 15.182,90

 1.121,71

 0,00

 0,00

 0,00

 1.121,71

 0,00

 0,00

 0,00

 1.121,71

 0,00

 1.568,34

-446,63

 0,00

-446,63

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 6.770

 0

 11.000

 0

 0

 0

 17.770

-770

 0

 0

 0

-770

 0

 0

 0

-770

 0

 2.000

-2.770

 0

-2.770

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 6.880

 0

 10.000

 0

 0

 0

 16.880

 120

 0

 0

 0

 120

 0

 0

 0

 120

 0

 2.000

-1.880

 0

-1.880

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 7.030

 0

 7.000

 0

 0

 0

 14.030

 2.970

 0

 0

 0

 2.970

 0

 0

 0

 2.970

 0

 2.000

 970

 0

 970

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 7.160

 0

 7.000

 0

 0

 0

 14.160

 2.840

 0

 0

 0

 2.840

 0

 0

 0

 2.840

 0

 2.000

 840

 0

 840

in EUR
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Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
Produkt: Märkte 

15.573.02 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
17.000 € Markt- und Standgebühren 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
7.000 €
4.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marktplätze 
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  15.573.02

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen15.573Produktgruppe

Märkte15.573.02Produkt

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 15.314,63

 125,82

 0,00

 0,00

 0,00

 15.440,45

 5.042,22

 0,00

 6.540,04

 0,00

 0,00

 0,00

 11.582,26

 3.858,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 17.000

 6.110

 0

 9.000

 0

 0

 0

 15.110

 1.890

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 17.000

 5.880

 0

 11.000

 0

 0

 0

 16.880

 120

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 17.000

 5.990

 0

 10.000

 0

 0

 0

 15.990

 1.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 17.000

 6.120

 0

 7.000

 0

 0

 0

 13.120

 3.880

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17.000

 0

 0

 0

 0

 17.000

 6.240

 0

 7.000

 0

 0

 0

 13.240

 3.760

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Wahrnehmung von Aufgaben der Tourismusförderung

Bereitstellung von Informationsmaterial bzgl. Freizeitgestaltung, Kulturveranstaltungen

Unterstützung von Personen durch Beratung, Information u. Vermittlung (z. B. von Eintrittskarten bzgl. 
kultureller Veranstaltungen, Freizeitgestaltung)

Organisation u. Durchführung von Kunstausstellungen

 15.575.01

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Steigerung der Attraktivität der Stadt Lengerich.

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

 Ziele

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Tourismus15.575Produktgruppe

Touristinformation15.575.01Produkt

 Beschreibung

 182

 10.129

 20.331

 182

 9.300

 23.500

 180

 9.300

 23.000

57501101

57501102

57501103

57501104

202120202019

Kennzahl Bezeichnung  Ist Plan Plan

 2,20  2,50  2,50

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine, Verbände, Institutionen
Gäste, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe
Besucherinnen und Besucher, Touristen

Übernachtungsmöglichkeiten (Betten)

Anzahl Gäste

Anzahl Übernachtungen

Mittlere Aufenhaltsdauer in Tagen

- 451 -



Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Wirtschaft und Tourismus15
Tourismus15.575
Touristinformation15.575.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.575.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.000

 131.650

 0

 200

 3.230

 0

 19.600

 154.680

-150.680

 0

 0

 0

-150.680

 0

 0

 0

-150.680

 0

 1.500

-152.180

 0

-152.180

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 110,10

 0,00

 0,00

 6.063,76

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.173,86

 128.630,98

 0,00

 243,48

 1.049,67

 0,00

 21.824,58

 151.748,71

-145.574,85

 0,00

 0,00

 0,00

-145.574,85

 0,00

 0,00

 0,00

-145.574,85

 0,00

 5.320,02

-150.894,87

 0,00

-150.894,87

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 850

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.850

 140.200

 0

 200

 2.720

 0

 21.600

 164.720

-159.870

 0

 0

 0

-159.870

 0

 0

 0

-159.870

 0

 1.500

-161.370

 0

-161.370

 0

 850

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.850

 143.020

 0

 200

 2.720

 0

 21.600

 167.540

-162.690

 0

 0

 0

-162.690

 0

 0

 0

-162.690

 0

 1.500

-164.190

 0

-164.190

 0

 850

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.850

 145.870

 0

 200

 2.720

 0

 21.600

 170.390

-165.540

 0

 0

 0

-165.540

 0

 0

 0

-165.540

 0

 1.500

-167.040

 0

-167.040

 0

 850

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 0

 4.850

 148.780

 0

 200

 2.690

 0

 21.600

 173.270

-168.420

 0

 0

 0

-168.420

 0

 0

 0

-168.420

 0

 1.500

-169.920

 0

-169.920

in EUR
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Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe: Tourismus 
Produkt: Touristinformation 

15.575.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
850 €   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
2.000 €
2.000 €

Verkaufserlöse Stadtpläne u. a. 
Sonstige Entgelte 

14 Bilanzielle Abschreibungen 
2.220 €

500 €
AfA Sachanlagen 
AfA GWG 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
600 €
500 €
400 €
100 €

17.000 €
3.000 €

Aus- und Fortbildung 
Reisekosten 
Miete Fotokopierer 
Telekommunikationskosten 
Fremdenverkehrsförderung und – werbung 
Mitgliedsbeiträge 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  15.575.01

Wirtschaft und Tourismus15Produktbereich

Tourismus15.575Produktgruppe

Touristinformation15.575.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung             3.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.063,76

 0,00

-892,92

 0,00

 5.170,84

 126.676,04

 0,00

 243,48

 0,00

 0,00

 23.189,55

 150.109,07

-144.938,23

 1.651,64

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.651,64

 0,00

 0,00

 8.090,95

 0,00

 0,00

 0,00

 8.090,95

-6.439,31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 4.000

 130.060

 0

 200

 0

 0

 19.600

 149.860

-145.860

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 4.000

 138.100

 0

 200

 0

 0

 21.600

 159.900

-155.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 4.000

 140.900

 0

 200

 0

 0

 21.600

 162.700

-158.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 4.000

 143.720

 0

 200

 0

 0

 21.600

 165.520

-161.520

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 4.000

 0

 0

 0

 4.000

 146.600

 0

 200

 0

 0

 21.600

 168.400

-164.400

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.500

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Wirtschaft und Tourismus15
Tourismus15.575
Touristinformation15.575.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 15.575.01

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 1.652

 8.091

-6.439

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 0

 3.500

-3.500

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 3.500

-3.500

 0

 3.500

-3.500

 0

 3.500

-3.500

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen u.

allgemeine Umlagen

Produkt  16.611.01
Steuern, allgemeine  Zuweisungen u. 

allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich:

 16

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 37.220.100

 1.900.100

 0

 0

 0

 0

 861.400

 0

 0

 39.981.600

 0

 0

 0

 0

 19.156.700

 0

 19.156.700

 20.824.900

 52.400

 616.000

-563.600

 20.261.300

 0

 0

 0

 20.261.300

 0

 0

 20.261.300

 0

 20.261.300

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 36.044.232,92

 1.998.349,40

 23.170,10

 0,00

 0,00

 0,00

 1.052.780,92

 0,00

 0,00

 39.118.533,34

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 19.736.987,45

 290.840,01

 20.027.827,46

 19.090.705,88

 236.907,13

 298.481,96

-61.574,83

 19.029.131,05

 0,00

 0,00

 0,00

 19.029.131,05

 0,00

 0,00

 19.029.131,05

 0,00

 19.029.131,05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 34.173.000

 1.734.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 36.838.400

 0

 0

 0

 0

 20.700.900

 0

 20.700.900

 16.137.500

 4.400

 353.200

-348.800

 15.788.700

 2.519.600

 0

 2.519.600

 18.308.300

 0

 0

 18.308.300

 0

 18.308.300

 36.026.000

 315.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 37.272.400

 0

 0

 0

 0

 20.598.800

 0

 20.598.800

 16.673.600

 31.900

 410.700

-378.800

 16.294.800

 1.685.400

 0

 1.685.400

 17.980.200

 0

 0

 17.980.200

 0

 17.980.200

 37.511.000

 325.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 38.767.400

 0

 0

 0

 0

 20.049.000

 0

 20.049.000

 18.718.400

 30.600

 403.500

-372.900

 18.345.500

 1.226.000

 0

 1.226.000

 19.571.500

 0

 0

 19.571.500

 0

 19.571.500

 39.451.000

 335.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 40.717.400

 0

 0

 0

 0

 20.989.300

 0

 20.989.300

 19.728.100

 29.300

 388.500

-359.200

 19.368.900

 623.000

 0

 623.000

 19.991.900

 0

 0

 19.991.900

 0

 19.991.900

in EUR
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  16

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 35.547.409,11

 1.999.924,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.006.802,43

 236.907,13

 38.791.043,52

 0,00

 0,00

 0,00

 179.149,52

 19.977.207,91

 0,00

 20.156.357,43

 18.634.686,09

 2.264.135,84

 0,00

 1.358,14

 0,00

 0,00

 2.265.493,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 743.540,00

 0,00

 743.540,00

 1.521.953,98

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 37.220.100

 1.900.100

 0

 0

 0

 0

 861.400

 52.400

 40.034.000

 0

 0

 0

 616.000

 19.156.700

 0

 19.772.700

 20.261.300

 2.308.800

 0

 145.070

 0

 0

 2.453.870

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000.000

 5.000.000

-2.546.130

 34.173.000

 1.734.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 4.400

 36.842.800

 0

 0

 0

 353.200

 20.700.900

 0

 21.054.100

 15.788.700

 2.436.600

 0

 128.170

 0

 0

 2.564.770

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.564.770

 36.026.000

 315.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 31.900

 37.304.300

 0

 0

 0

 410.700

 20.598.800

 0

 21.009.500

 16.294.800

 2.526.010

 0

 129.480

 0

 0

 2.655.490

 0

 0

 0

 0

 0

 2.792.000

 2.792.000

-136.510

 37.511.000

 325.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 30.600

 38.798.000

 0

 0

 0

 403.500

 20.049.000

 0

 20.452.500

 18.345.500

 2.615.430

 0

 130.790

 0

 0

 2.746.220

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.746.220

 39.451.000

 335.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 29.300

 40.746.700

 0

 0

 0

 388.500

 20.989.300

 0

 21.377.800

 19.368.900

 2.615.430

 0

 132.095

 0

 0

 2.747.525

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.747.525

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, 
allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

 16.611.01

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, sowie die hierzu erlassenen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften,
Gesetz über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern
Gewerbesteuergesetz
Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung
Hundesteuersatzung,
Abfallbeseitigungsgebührensatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, 
Vergnügungssteuersatzung,
Umsatzsteuergesetz

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611.01Produkt

 Beschreibung

IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)
Bezirksregierung Münster
Kreis Steinfurt
Verschiedene Fachdienste
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Allgemeine Finanzwirtschaft16
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 16.611.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 37.220.100

 1.900.100

 0

 0

 0

 0

 861.400

 0

 0

 39.981.600

 0

 0

 0

 0

 19.156.700

 0

 19.156.700

 20.824.900

 0

 120.000

-120.000

 20.704.900

 0

 0

 0

 20.704.900

 0

 0

 20.704.900

 0

 20.704.900

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 36.044.232,92

 1.998.349,40

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.052.780,92

 0,00

 0,00

 39.095.363,24

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 19.736.987,45

 290.840,01

 20.027.827,46

 19.067.535,78

 230.000,00

 151.095,00

 78.905,00

 19.146.440,78

 0,00

 0,00

 0,00

 19.146.440,78

 0,00

 0,00

 19.146.440,78

 0,00

 19.146.440,78

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 34.173.000

 1.734.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 36.838.400

 0

 0

 0

 0

 20.700.900

 0

 20.700.900

 16.137.500

 0

 80.000

-80.000

 16.057.500

 2.519.600

 0

 2.519.600

 18.577.100

 0

 0

 18.577.100

 0

 18.577.100

 36.026.000

 315.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 37.272.400

 0

 0

 0

 0

 20.598.800

 0

 20.598.800

 16.673.600

 0

 80.000

-80.000

 16.593.600

 1.685.400

 0

 1.685.400

 18.279.000

 0

 0

 18.279.000

 0

 18.279.000

 37.511.000

 325.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 38.767.400

 0

 0

 0

 0

 20.049.000

 0

 20.049.000

 18.718.400

 0

 80.000

-80.000

 18.638.400

 1.226.000

 0

 1.226.000

 19.864.400

 0

 0

 19.864.400

 0

 19.864.400

 39.451.000

 335.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 0

 40.717.400

 0

 0

 0

 0

 20.989.300

 0

 20.989.300

 19.728.100

 0

 80.000

-80.000

 19.648.100

 623.000

 0

 623.000

 20.271.100

 0

 0

 20.271.100

 0

 20.271.100

in EUR
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Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 

16.611.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 
123.000 €

4.545.000 €
16.200.000 €

9.000.000 €
3.110.000 €

230.000 €
187.000 €
778.000 €

Grundsteuer A 
Grundsteuer B 
Gewerbesteuer 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
Vergnügungssteuer 
Hundesteuer 
Kompensationsleistungen 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
30.000 €

275.000 €

1.429.000 €

Inklusionspauschale des Landes 
Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG 

 Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurde mit dem
GFG 2019 eingeführt, der Betrag steigt von 255.000 € auf 
275.000 € 

Erstattungen nach ELAG 
 Der Erstattungsbetrag aus der Einheitslastenabrechnung betrug

im Jahr 2020 1.615.000 €; Reduzierung beruht auf verringerter 
Umlagezahlungen der Stadt Lengerich für die Einheitslasten 
aufgrund verminderter Gewerbesteuereinzahlungen 

07 Sonstige ordentliche Erträge 
781.400 €

150.000 €

Konzessionsabgaben; Erhöhung unter Berücksichtigung des 
Ergebnisses 2019 und der Prognose für 2020 
Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 

15 Transferaufwendungen 
1.282.900 €

0 €

9.778.000 €
9.301.000 €

339.000 €

Gewerbesteuerumlage 
Wegfall Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag 
„Deutsche Einheit“ ab 2020
Allgemeine Kreisumlage 
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 
Krankenhausfinanzierungsumlagen an das Land 

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
80.000 € Verzinsung für Gewerbesteuerrückzahlungen nach § 233a AO 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert.

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 35.547.409,11

 1.999.924,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.006.802,43

 230.000,00

 38.784.136,39

 0,00

 0,00

 0,00

 22.495,00

 19.977.207,91

 0,00

 19.999.702,91

 18.784.433,48

 2.264.135,84

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.264.135,84

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.264.135,84

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 37.220.100

 1.900.100

 0

 0

 0

 0

 861.400

 0

 39.981.600

 0

 0

 0

 120.000

 19.156.700

 0

 19.276.700

 20.704.900

 2.308.800

 0

 0

 0

 0

 2.308.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.308.800

 34.173.000

 1.734.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 36.838.400

 0

 0

 0

 80.000

 20.700.900

 0

 20.780.900

 16.057.500

 2.436.600

 0

 0

 0

 0

 2.436.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.436.600

 36.026.000

 315.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 37.272.400

 0

 0

 0

 80.000

 20.598.800

 0

 20.678.800

 16.593.600

 2.526.010

 0

 0

 0

 0

 2.526.010

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.526.010

 37.511.000

 325.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 38.767.400

 0

 0

 0

 80.000

 20.049.000

 0

 20.129.000

 18.638.400

 2.615.430

 0

 0

 0

 0

 2.615.430

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.615.430

 39.451.000

 335.000

 0

 0

 0

 0

 931.400

 0

 40.717.400

 0

 0

 0

 80.000

 20.989.300

 0

 21.069.300

 19.648.100

 2.615.430

 0

 0

 0

 0

 2.615.430

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2.615.430

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzwirtschaft16
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen16.611.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 16.611.01

F-20-0001

F-20-0002

F-20-0003

F-20-0008

Investitionspauschale

Schul- und Bildungspauschale

Sportpauschale

Investive Zuweisung Belastungsausgleich G9

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Die allgemeine Investitionspauschale wird nach dem GFG gewährt.

Die allgemeine Investitionspauschale wird nach dem GFG gewährt.

Die allgemeine Investitionspauschale wird nach dem GFG gewährt.

Das Gebäude der derzeitigen Bonhoffer-Realschule wird zukunftig u.a. von der Oberstufe der Gesamtschule genutzt werden. Aber auch das Hannah-
Arendt-Gymnasium benötigt weitere Räumlichkeiten aufgrund des Wechsels zu "G9" im o.g. Gebäude. Die Ausgleichsmittel sollen daher für die 
Sanierung des Gebäudes der derzeitigen Bonhoeffer-Realschule verwendet werden.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 1.500.659,84

 1.500.659,84

 697.700,00

 697.700,00

 65.776,00

 65.776,00

 0,00

 0,00

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 1.640.000

 1.640.000

 723.000

 723.000

 73.600

 73.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.640.000

 1.640.000

 723.000

 723.000

 73.600

 73.600

 89.410

 89.410

 1.640.000

 1.640.000

 723.000

 723.000

 73.600

 73.600

 178.830

 178.830

 1.640.000

 1.640.000

 723.000

 723.000

 73.600

 73.600

 178.830

 178.830

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.547.000

 1.547.000

 694.000

 694.000

 67.800

 67.800

 0

 0

in EUR
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Stadt Lengerich

Ausweisung von Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten, sonst. allgemeine Finanzleistungen

 16.612.01

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung der Stadt Lengerich,
RdErl. des Innenministeriums zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Produkt

 Auftragsgrundlage

 Zielgruppe

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612.01Produkt

 Beschreibung

Kreditinstitute
Verschiedene Fachdienste
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Stadt Lengerich

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Allgemeine Finanzwirtschaft16
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 16.612.01

Planung

Teilergebnisplan  2021

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 52.400

 496.000

-443.600

-443.600

 0

 0

 0

-443.600

 0

 0

-443.600

 0

-443.600

+    Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

 -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
      (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 23 und 24)

=    Ergebnis
      - vor Berücksichtigung der internen
        Leistungsbeziehungen -
        (= Zeilen 22 und 25)

+     Erträge aus internen Leistungs-
       beziehungen

-      Aufwendungen aus internen
       Leistungebeziehungen

=     Teilergebnis
       (= Zeilen 26, 27, 28)

-      globaler Minderaufwand

=     Teilergebnis nach Abzug
       globaler Minderaufwand
       (= Zeilen 29 und 30)

 0,00

 0,00

 23.170,10

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.170,10

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 23.170,10

 6.907,13

 147.386,96

-140.479,83

-117.309,73

 0,00

 0,00

 0,00

-117.309,73

 0,00

 0,00

-117.309,73

 0,00

-117.309,73

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.400

 273.200

-268.800

-268.800

 0

 0

 0

-268.800

 0

 0

-268.800

 0

-268.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.900

 330.700

-298.800

-298.800

 0

 0

 0

-298.800

 0

 0

-298.800

 0

-298.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.600

 323.500

-292.900

-292.900

 0

 0

 0

-292.900

 0

 0

-292.900

 0

-292.900

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 29.300

 308.500

-279.200

-279.200

 0

 0

 0

-279.200

 0

 0

-279.200

 0

-279.200

in EUR
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Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

16.612.01 

Erläuterungen Ergebnisplan 

zu 
Zeile 

Ertragsart / Aufwandsart 

19 Finanzerträge 
4.000 €

400 €
Zinserträge und zinsähnliche Erträge (u.a. Bürgschaftsprovisionen) 
Zinsen für Wohnbauförderungsdarlehen 

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
273.200 €

10.000 €

Zinsen für Investitionskredite an Kreditinstitute 
 Kreditaufnahmen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen;

Reduzierung in 2021 ggü. 2020, da in 2020 keine Kredite 
aufgenommen wurden 

Zinsen für Kassenkredite 
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021  16.612.01

Allgemeine Finanzwirtschaft16Produktbereich

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612.01Produkt

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahr 2021 werden folgende Einzahlungen erwartet:
- Tilgung Darlehen WBG              1.370 EUR

Die weiteren Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B näher erläutert. 

A. Zahlungsübersicht

Laufende Verwaltungstätigkeit

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=    Einzahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und 
      Dienstleistungen
 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender 
      Verwaltungstätigkeit

=    Saldo aus laufender
      Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit
----------------------------

Einzahlungen

+    aus Zuwendungen für 
      Investitionsmaßnahmen
+    aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen
+    aus der Veräußerung von 
      Finanzanlagen
+    aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=    Summe:
      (invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

 -    für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden
 -    für Baumaßnahmen

 -    für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen
 -    für den Erwerb von 
      Finanzanlagen
 -    von aktivierbaren 
      Zuwendungen
 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=    Summe:
      (invest. Auszahlungen)

=    Saldo:
      der Investitionstätigkeit
      (Einzahlungen ./.Auszahlungen)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.907,13

 6.907,13

 0,00

 0,00

 0,00

 156.654,52

 0,00

 0,00

 156.654,52

-149.747,39

 0,00

 0,00

 1.358,14

 0,00

 0,00

 1.358,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 743.540,00

 0,00

 743.540,00

-742.181,86

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 52.400

 52.400

 0

 0

 0

 496.000

 0

 0

 496.000

-443.600

 0

 0

 145.070

 0

 0

 145.070

 0

 0

 0

 0

 0

 5.000.000

 5.000.000

-4.854.930

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4.400

 4.400

 0

 0

 0

 273.200

 0

 0

 273.200

-268.800

 0

 0

 128.170

 0

 0

 128.170

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 128.170

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 31.900

 31.900

 0

 0

 0

 330.700

 0

 0

 330.700

-298.800

 0

 0

 129.480

 0

 0

 129.480

 0

 0

 0

 0

 0

 2.792.000

 2.792.000

-2.662.520

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30.600

 30.600

 0

 0

 0

 323.500

 0

 0

 323.500

-292.900

 0

 0

 130.790

 0

 0

 130.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 130.790

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 29.300

 29.300

 0

 0

 0

 308.500

 0

 0

 308.500

-279.200

 0

 0

 132.095

 0

 0

 132.095

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 132.095

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

VE

2021

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten

in EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Stadt Lengerich

Teilfinanzplan  2021
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzwirtschaft16
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft16.612.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

 16.612.01

F-20-0100

F-20-0200

Kapitalanlagen, Rückflüsse von Ausleihungen

Ausbau Glasfasernetz durch die TPDG

Maßnahme:

Maßnahme:

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanungVE

2021

Für das Gesellschafterdarlehn an die SWL / Teutel wird mit den aufgeführten Tilgungsleistungen gerechnet.

Die Vergabe eine Darlehns an die SWL /Teutel für den Breitbandausbau wurde in Höhe von 2.792.000 €  neu veranschlagt, ist hier aber systembedingt 
nicht aufgeführt.

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

 0,00

 0,00

 743.540,00

-743.540,00

Sonstige Investitionseinzahlungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 126.800

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 128.100

 0

 0

 0

 129.400

 0

 0

 0

 130.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 143.700

 0

 0

 0

in EUR

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungVE Planung

2021

Bisher
bereit-

ge-
stellt

Gesamt-
einzah-
lungen/

-auszah-
lungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investitionsmaßnahmen unterhalb
     der festgesetzten Wertgrenze

 1.358

 1.358

Summe der investiven Einzahlungen

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

 1.370

 1.370

 1.370

 1.370

 0

 0

 1.380

 1.380

 1.390

 1.390

 1.395

 1.395

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

nach Produktbereichen 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)
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Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

Eigenkapital 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Allgemeine 
Rücklage 

33.422.605 33.422.605 33.422.605 32.890.845 32.890.845 32.890.845 

Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 0 

Ausgleichsrücklage 10.731.794 10.731.794 7.895.694 5.170.194 3.488.594 1.994.494 

Summe 44.154.399 44.154.399 41.318.299 38.061.039 36.379.439 34.885.339 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000
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Entwicklung des Eigenkapitals

Ausgleichsrücklage

Allgemeine Rücklage
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01.01.2020 01.01.2021 31.12.2021

T€ T€ T€
1 2 3

1. Anleihen

1.1 für Investitionen -     -     -     
1.2 zur Liquiditätssicherung -     -     -     

2. Verbindlichkeiten aus Krediten

für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen -     -     -     
2.2 von Beteiligungen -     -     -     
2.3 von Sondervermögen -     -     -     
2.4 vom öffentlichen Bereich -     -     -     
2.5 von Kreditinstituten               14.485   13.742   28.896   

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-

    leistungen

7. Sonstige Verbindlichkeiten 597   570   570   
8. Erhaltene Anzahlungen               10.815   6.357   7.036   
9. Summe aller Verbindlichkeiten               26.327   21.137   36.970   

Nachrichtlich anzugeben:

Förderverein Talaue

Wasserschloss Haus Marck e. V.

LGE 2.159   2.033   2.433   

Heimatverein Lengerich e. V.* 36   32   28   

Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.** 28   25   23   

Teutoburger Planungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH ***

7.291   7.291   7.291   

*Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 4 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren nach

**Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 2,5 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren ab dem Jahr 2006

-     -     

Stand am Beginn 
des Vorjahres

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres

47   61   61   

-     -     -     

-     

142   134   

383   407   407   

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

124   

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten: Bürgschaften

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 

Haushaltsjahres
Art

    bandausbau. Durch tatsächliche Leistung des Eigenanteils müssten mögliche Ansprüche aus der Patronatserklärung

 erledigt sein.

Fertigstellung des Hauses Bergstr. 10.

***Enthalten ist eine Patronatserklärung in Höhe von 1.458 T€ für den von der Stadt zu leistenden Eigenanteil für den Breit-
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2021 2022 2023 2024 Folgejahre

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5 6

GR-69-0001

Bauliche Entwicklung Fläche 
Bodelschwingh-Realschule 250 0 250 0 0 0

G-37-0004
Anschaffung Rüstwagen 400 0 0 400 0 0

G-37-0007
Anschaffung 
Tanklöschfahrzeug 380 0 380 0 0 0

G-68-0004
Ersatzbeschaffung von 
Pritschenwagen 57 0 57 0 0 0

H-65-0054
Neubau Gesamtschule 5.500 0 5.500 0 0 0

H-65-0063
Bauliche Erweiterung 
Grundschulen 3.168 0 3.168 0 0 0

S-60-0001
Einrichtungen ÖPNV 470 0 470 0 0 0

T-66-0005
Erneuerung "Fritz-Gempt-
Straße" 200 0 200 0 0 0

T-66-0015
Erneuerung "Buchenstraße" 140 0 140 0 0 0

T-66-0050
Maßnahmen ISEK 2.465 0 1.865 600 0 0

T-66-0064
Umgestaltung Stadionvorplatz 320 0 320 0 0 0

Summe 13.350 0 12.350 1.000 0 0

Voraussichtlich fällige AuszahlungenVerpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan des Jahres 2021

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
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Ergebnisrechnung für das Jahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrie-
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz / Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung

2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 39.303.275,90 38.191.000,00 36.044.232,92 -2.146.767,08 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.565.629,88 6.941.430,00 5.984.948,09 -956.481,91 92.000,00
03 + Sonstige Transfererträge 216.917,56 2.000,00 32.820,29 30.820,29 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.698.998,20 2.723.264,00 2.809.006,61 85.742,61 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.117.433,85 1.169.180,00 1.177.541,56 8.361,56 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.552.269,81 3.133.615,00 3.160.815,93 27.200,93 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.252.139,13 1.055.950,00 1.426.625,64 370.675,64 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen 39.933,12 123.000,00 70.972,04 -52.027,96 0,00
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 54.746.597,45 53.339.439,00 50.706.963,08 -2.632.475,92 92.000,00
11 - Personalaufwendungen 12.265.121,36 13.218.030,00 12.889.783,26 -328.246,74 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 1.602.725,90 1.547.900,00 1.474.758,66 -73.141,34 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.871.980,14 7.323.751,00 6.297.483,57 -1.026.267,43 300.185,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.218.544,99 4.399.730,00 4.349.075,87 -50.654,13 0,00
15 - Transferaufwendungen 24.031.439,26 24.608.404,00 23.305.621,72 -1.302.782,28 8.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.313.520,36 2.376.135,00 2.250.166,71 -125.968,29 99.640,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 52.303.332,01 53.473.950,00 50.566.889,79 -2.907.060,21 408.025,00
18 = Ordentliches Ergebnis 2.443.265,44 -134.511,00 140.073,29 274.584,29 -316.025,00

(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 234.679,38 332.010,00 236.907,13 -95.102,87 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 235.596,71 432.400,00 347.100,20 -85.299,80 116.110,00
21 = Finanzergebnis -917,33 -100.390,00 -110.193,07 -9.803,07 -116.110,00

 (= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.442.348,11 -234.901,00 29.880,22 264.781,22 -432.135,00

(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 2.442.348,11 -234.901,00 29.880,22 264.781,22 -432.135,00

(= Zeilen 22 und 25)

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 43.988,04 0,00 12.473,58 12.473,58 0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
-2.994,15 0,00 -16.675,69 -16.675,69 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Verrechnungssaldo 40.993,89 0,00 -4.202,11 -4.202,11 0,00

(= Zeilen 27 bis 30)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

in €
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Finanzrechnung für das Jahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ist-Ergebnis Fortgeschrie -
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz / Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung

2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 39.060.712,81 38.191.000,00 35.547.409,11 -2.643.590,89 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.077.060,72 4.346.780,00 3.930.730,59 -416.049,41 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.975,14 2.000,00 9.650,19 7.650,19 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.184.317,84 2.247.374,00 2.301.165,05 53.791,05 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.130.960,03 1.160.090,00 1.200.004,81 39.914,81 0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.580.740,88 3.132.005,00 3.268.227,04 136.222,04 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 1.000.206,57 1.032.300,00 1.083.343,06 51.043,06 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 234.826,88 332.010,00 236.907,13 -95.102,87 0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.306.800,87 50.443.559,00 47.577.436,98 -2.866.122,02 0,00
10 - Personalauszahlungen 10.726.741,32 11.828.850,00 10.992.515,78 -836.334,22 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 1.443.518,74 1.506.000,00 1.480.477,45 -25.522,55 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.125.684,08 7.862.061,00 5.862.417,33 -1.999.643,67 427.780,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 225.283,75 432.400,00 234.903,70 -197.496,30 116.110,00
14 - Transferauszahlungen 23.984.579,41 24.608.404,00 23.214.926,13 -1.393.477,87 8.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen 1.840.612,39 2.445.835,00 1.832.039,65 -613.795,35 99.640,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.346.419,69 48.683.550,00 43.617.280,04 -5.066.269,96 651.730,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.960.381,18 1.760.009,00 3.960.156,94 2.200.147,94 -651.730,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.316.792,55 3.045.651,64 2.426.077,57 -619.574,07 190.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 96.163,68 6.000,00 9.342,65 3.342,65 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.351,38 134.360,00 1.358,14 -133.001,86 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 32.683,40 530.000,00 121.856,32 -408.143,68 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.446.991,01 3.716.011,64 2.558.634,68 -1.157.376,96 190.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
63.667,56 1.187.970,00 27.297,89 -1.160.672,11 698.770,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.030.440,52 6.504.948,03 3.406.262,68 -3.098.685,35 950.890,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 
1.141.347,10 2.086.188,64 660.157,69 -1.426.030,95 873.023,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 5.006.250,00 6.250,00 -5.000.000,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 599.931,31 1.174.267,50 747.764,50 -426.503,00 400.727,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 369.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.204.886,49 15.959.624,17 4.847.732,76 -11.111.891,41 2.923.410,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -757.895,48 -12.243.612,53 -2.289.098,08 9.954.514,45 -2.732.910,50

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 5.202.485,70 -10.483.603,53 1.671.058,86 12.154.662,39 -3.384.640,50

(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 630.835,00 16.003.000,00 2.161.246,00 -13.841.754,00 1.232.910,50
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.340.512,30 9.582.900,00 1.197.915,54 -8.384.984,46 122.785,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -709.677,30 6.420.100,00 963.330,46 -5.456.769,54 1.110.125,50
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 4.492.808,40 -4.063.503,53 2.634.389,32 6.697.892,85 -2.274.515,00

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.285.776,09 13.778.446,61 13.778.446,61 0,00 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -137,88 0,00 493,04 493,04 0,00
41 = Liquide Mittel 13.778.446,61 9.714.943,08 16.413.328,97 6.698.385,89 -2.274.515,00

(= Zeilen 38, 39 und 40)

in €
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Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva Stand zum Stand zum
31.12.2018 31.12.2019

1. Anlagevermögen 160.958.544,55 160.701.177,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 67.801,08 83.879,34
1.2 Sachanlagen 120.274.429,90 119.996.092,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.591.287,78 6.086.060,78
1.2.1.1 Grünflächen 4.450.126,59 4.910.632,39
1.2.1.2 Ackerland 211.710,03 210.636,99
1.2.1.3 Wald, Forsten 256.492,00 256.492,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 672.959,16 708.299,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30.668.860,47 29.926.692,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 163.852,95 153.173,50
1.2.2.2 Schulen 14.139.080,52 14.006.907,17
1.2.2.3 Wohnbauten 3.766.064,39 3.682.479,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 12.599.862,61 12.084.131,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen 67.564.376,29 66.290.358,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 11.823.912,77 11.823.387,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 4.320.462,12 4.147.835,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1,00 1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 49.596.997,80 48.527.921,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.823.002,60 1.791.212,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 11.127.721,91 11.932.032,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5.190,00 5.190,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.702.054,28 2.495.277,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.311.426,60 1.370.216,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.303.512,57 1.890.264,06
1.3 Finanzanlagen 40.616.313,57 40.621.205,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 27.834.535,06 27.834.535,06
1.3.2 Beteiligungen 3.535.262,17 3.541.512,17
1.3.3 Sondervermögen 8.866.775,89 8.866.775,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 293.577,29 293.577,29
1.3.5 Ausleihungen 86.163,16 84.805,02
1.3.5.1 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen 86.163,16 84.805,02
2. Umlaufvermögen 15.997.676,49 19.384.888,80
2.1 Vorräte 0,00 0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke zur Vermarktung 0,00 0,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.219.229,88 2.971.559,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 

Transferleistungen
1.481.685,86 2.255.506,73

2.2.1.1 Gebühren 26.128,53 32.764,51
2.2.1.2 Beiträge 32.133,61 17.385,08
2.2.1.3 Steuern 396.862,64 541.263,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 729.515,51 1.356.008,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 297.045,57 308.085,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 735.563,80 714.276,83
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 463.837,55 51.197,65
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 28.964,48 10.230,05
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 73.978,91 483.158,64
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 14.931,21 15.832,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 153.851,65 153.858,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.980,22 1.776,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 13.778.446,61 16.413.328,97
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 831.695,91 1.591.502,28

Bilanzsumme 177.787.916,95 181.677.568,45

in €
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Passiva Stand zum Stand zum
31.12.2018 31.12.2019

1. Eigenkapital 44.128.720,77 44.154.398,88
1.1 Allgemeine Rücklage 33.426.806,62 33.422.604,51
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 8.259.566,04 10.701.914,15
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.442.348,11 29.880,22
2. Sonderposten 73.301.854,15 71.051.720,25
2.1 für Zuwendungen 58.645.253,90 56.879.118,31
2.2 für Beiträge 14.255.118,23 13.808.528,10
2.3 für Gebührenausgleich 137.266,93 107.594,63
2.4 Sonstige Sonderposten 264.215,09 256.479,21
3. Rückstellungen 37.573.047,10 40.098.991,10
3.1 Pensionsrückstellungen 29.604.287,00 30.870.172,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 4.547.358,10 4.775.058,10
3.4 Sonstige Rückstellungen 3.421.402,00 4.453.761,00
4. Verbindlichkeiten 22.727.752,32 26.327.079,47
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.504.303,89 14.484.985,77
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.3 von Kreditinstituten 13.504.303,89 14.484.985,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen
0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 398.605,15 383.046,89
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 14.894,67 46.817,33
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 665.740,77 596.973,52
4.8 Erhaltene Anzahlungen 8.144.207,84 10.815.255,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung 56.542,61 45.378,75

Bilanzsumme 177.787.916,95 181.677.568,45

in €
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Stellenplan
2021
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Übersicht über die 
Wirtschaftslage und die 

voraussichtliche Entwicklung 
der Beteiligungen 

der Stadt Lengerich 

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW
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Wirtschaftsplan 
2021 

Kläranlage der Stadt Lengerich 

HRB im Bereich der Klinik 

RÜB IV  Ladberger Straße 
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Wirtschaftsplan 2021 
Gemäß der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) sowie 
der §§ 14 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16.11.2004 (EigVO NW) in der zurzeit gültigen Fassung vom 08. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559) 
legt der Betriebsleiter der Stadtentwässerung Lengerich (SEL) folgenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2021 vor: 

1. Die Erfolgsrechnung richtet sich nach den Regelungen der kaufmännischen doppelten
Buchführung und den handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238
ff. HGB). Danach ergibt die Gegenüberstellung aller Planansätze für den betrieblichen
Aufwand mit allen Ansätzen für die betrieblichen Erlöse und Erträge des Jahres 2021
einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.000 €.

2. Die Planansätze des Jahres 2021 für die verfügbaren Finanzmittel werden in gleicher
Höhe wie die Planansätze für die benötigten Finanzmittel festgesetzt.

3. Der Ansatz für Darlehensneuaufnahmen ergibt sich aus dem Saldo der übrigen
verfügbaren und der benötigten Mittel des Finanzplanes 2021. Der Gesamtbetrag der im
Jahr 2021 neu aufzunehmenden Darlehen wird danach auf  2.255.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

5. Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsjahr auf  400.000 € festgesetzt.

6. Der Wirtschaftsplan 2021 wird dem Kämmerer der Stadt Lengerich gemäß § 7 EigVO
NW zugeleitet, mit den übrigen Organisationseinheiten der Stadt Lengerich abgestimmt,
im Betriebsausschuss der SEL beraten und dem Rat der Stadt Lengerich zur Genehmigung
vorgelegt.

7. Die Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO NW ist dem Wirtschaftsplan 2021 als Anhang
beigefügt.

  Erfolgsplan 2021 

  Erlöse und Erträge (incl. Zinserträge) 4.827.300 €
Aufwand 4.597.300 €
 _____________________________________________________ 

Jahresüberschuss + 230.000 €  

 Vermögensplan 2021 

  Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel) 3.545.000 €
Mittelverwendung (benötigte Finanzmittel)      3.545.000 €
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Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 

1. Rechtliche und betriebliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung Lengerich ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der 
§§ 107 Abs. 2 Nr. 4 und 114 GO NW und erfüllt die Aufgaben der Abwasserbeseitigung 
im Gebiet der Stadt Lengerich. Die SEL wird als wirtschaftliches Unternehmen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit nach Maßgabe der EigVO NW geführt. Die Buchführung 
erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung des Handelsrechts. 

Aufgaben der SEL einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die schadlose 
Ableitung  und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung 
und alle dem Betriebszweck fördernden Maßnahmen. 

Die Organe der SEL sind der Rat der Stadt Lengerich, der Betriebsausschuss sowie die 
Betriebsleitung. Neben den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG NW) 
gelten für die SEL zudem das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und das 
Landeswassergesetz (LWG NW). Das Verhältnis zu den Kunden wird durch kommunales 
Satzungsrecht geregelt – und zwar durch die Entwässerungssatzung, durch die Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse sowie die Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen. 

Die Schmutzwassergebühr wird nach der Menge des zugeführten Schmutzwassers 
berechnet. Als Abwassermengen gelten bei Wasserbezug aus der öffentlichen 
Versorgungsanlage die für die Erhebung des Wassergeldes zugrunde gelegten 
Verbrauchsmengen. Bei privaten Wasserversorgungsanlagen wird die Abwassermenge 
durch zugelassene Wassermesser festgestellt. 
Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach der bebauten und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser mittelbar in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangen kann. 

Die Stadt Tecklenburg hat für die laufende Inanspruchnahme der Abwasseranlagen der 
Stadt Lengerich ein Entgelt zu zahlen, das sich gemäß § 7 Abs. 4 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 29. Oktober/5. November 1991 an den anteiligen Kosten 
der Abwasseranlagen bemisst. 

Die Gemeinde Lienen hat für die laufende Inanspruchnahme der Abwasseranlagen der 
Stadt Lengerich ein Entgelt zu zahlen, das sich gemäß § 7 Abs. 1a der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 20./31. Oktober 1983 an den anteiligen Kosten der 
Abwasseranlagen bemisst. Darüber hinaus ist von der Gemeinde Lienen gemäß § 7 Abs. 
1b der Vereinbarung eine Kostenpauschale für die von der Stadt Lengerich bereits 
erbrachten investierten Vorleistungen zu zahlen. 
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2. Technische und wirtschaftliche Kennzahlen

Die Abwasseranlagen der Stadt Lengerich bilden ein einheitliches Netz; sie werden je 
nach den örtlichen Verhältnissen im Mischverfahren (Leitungen zur gemeinsamen 
Aufnahme von Schmutz- und Regenwasser) oder Trennverfahren (Leitungen für 
Schmutzwasser und Leitungen für Regenwasser) betrieben und unterhalten. 
Im Innenbereich der Stadt ist zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser ein 
Mischsystem installiert. In den Außenbereichen wird im Wesentlichen nur das 
Schmutzwasser entsorgt. An die Entwässerungsanlagen der SEL sind im Jahr 2021 
voraussichtlich rund 21.500 Einwohner und rund 5.000 Grundstücke angeschlossen. Die 
SEL unterhält 3 Regenüberlaufbecken, 2 Stauraumkanäle sowie 10 Regenrückhaltebecken 
zur Regenwasserentlastung im Kanalnetz. 
In der mechanischen und in der biologischen Stufe des Klärwerkes werden 2021 ca. 3,66 
Mio. m3 Abwässer gereinigt. An das Kanalnetz sind 88 % der Haushalte sowie die 
Gewerbe- und  Industriebetriebe angeschlossen. Das Niederschlagswasser von 60 % des 
Entwässerungsgebietes wird über Regenwasserbehandlungsanlagen mechanisch gereinigt. 

Die SEL finanziert sich durch die Erhebung von Abwassergebühren (Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühren, Fäkalienabfuhrgebühren). Im Übrigen erwirtschaftet die 
SEL ihre Umsätze auf der Grundlage der nachfolgenden wirtschaftlichen Kennzahlen: 

Kennzahlen/Gebühren 2018 2019 2020 2021 

Einheit Istzahlen Istzahlen Planzahlen Planzahlen 

Allgemeine Angaben 

Anzahl der angeschlossenen Einwohner* ca. 21.300 21.400 21.400 21.500 

Länge Kanalnetz in km 115,1 115,4 116 116,8 

Länge Druckrohrleitungen in km 18,6 19 19 19 

Länge Drucknetze in km 34,1 34,1 34,1 34,1 

Anzahl der Hausanschlüsse 4.930 4.930 4.960 5.000 

Angaben Schmutzwassergebühr 

Einleitungsmenge zur Bemessung der 
Verbrauchsgebühr m3/rd. 1.006.461 995.441 909.957 930.000 

Schmutzwassergebühr pro m3 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr 
2.516.152 

€ 2.488.602 € 2.274.893 € 2.325.547 €

Angaben Niederschlagswassergebühr 

Einleitende Flächen (Bemessungsgrundlage) m2/rd. 2.297.917 2.330.708 2.163.417 2.200.000 

Niederschlagswassergebühr pro m2 Fläche 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €

Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr 
1.378.750 

€ 1.398.425 € 1.298.050 € 1.325.234 €
Angaben Fäkalienabfuhrgebühr 

Fäkalienabfuhr in m3 48,00 € 52,00 € 52,00 € 52,00 €
Abwasser aus abflusslosen Gruben in m3 26,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 €
Umsatzerlöse Fäkalienabfuhrgebühr 43.678 € 48.332 € 45.557 € 45.394 €
*ohne Lienen und Tecklenburg

- 526 -



3. Ergebnis des Vorjahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem 
handelsrechtlichen Bilanzgewinn i.S.v. § 286 Abs. 1 HGB von 325.865,69 € ab.    

4. Erfolgsplan 2021

Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 

1. Umsatzerlöse 4.785.900,00 €  4.838.832,00 € 5.164.584,91 € 
2. Andere aktivierte Eigenleistungen  -   €  -   €  -   €
3. sonstige betriebliche Erträge 40.400,00 € 38.408,00 € 29.453,32 € 

 Summe der Erlöse und Erträge (ohne 
Zinsertrag) 4.826.300,00 € 4.877.240,00 € 5.194.038,23 € 

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren - 512.500,00 € - 512.500,00 € - 404.250,17 € 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -  652.000,00 €  - 642.000,00 € - 661.135,92 € 

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter - 992.000,00 € - 960.470,00 € - 902.130,58 € 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung - 497.000,00 € - 492.770,00 € - 413.620,97 € 

6. 
Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen -  1.260.000,00 €  - 1.280.000,00 € - 1.342.745,85 € 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -     371.400,00 €  - 348.400,00 € - 365.145,50 € 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 € 1.000,00 € 3.789,31 € 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 310.000,00 € - 410.000,00 € - 430.779,93 € 

10. 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 232.400,00 € 232.100,00 € 678.018,62 € 

11. sonstige Steuern - 2.400,00 € - 2.100,00 € - 2.152,93 € 

Summe der Aufwendungen - 4.598.300,00 € - 4.649.240,00 € - 4.521.961,85 € 

12. Jahresergebnis 230.000,00 € 230.000,00 € 675.865,69 € 
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5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 

1. Umsatzerlöse

1.1 Schmutzwassergebühren 2.325.547,00 2.274.893,00 2.488.601,61 

1.2 Niederschlagswassergebühren 1.325.234,00 1.298.050,00 1.398.424,70 

1.3 Fäkalienabfuhrgebühren 45.394,00 45.557,00 48.332,00 

1.4 Betriebskostenbeteiligungen 

1.4.1 Gemeinde Lienen 329.221,00 296.081,00 356.037,60 

1.4.2 Stadt Tecklenburg 336.394,00 364.251,00 443.406,87 

1.5 Auflösung der Ertragszuschüsse 194.110,00 0,00 191.557,03 

1.6 Sonstige 10.000,00 10.000,00 15.494,57 

1.7 Entnahme/Zuführung  Rücklage 220.000,00 550.000,00 222.730,53 

Summe der Umsatzerlöse 4.785.900,00 4.838.832,00 5.164.584,91 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 

3. Sonstige betriebliche Erträge

3.1 Mieteinnahmen 5.400,00 3.408,00 1.235,92 

3.2 Erträge aus Stromerzeugung BHKW 30.000,00 30.000,00 21.677,69 

3.3 sonstige Erträge 5.000,00 5.000,00 6.539,71 

Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag) 4.826.300,00 4.877.240,00 5.194.038,23 

4. Materialaufwand

 4.1 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 

4.1.1 Stromkosten 

Kläranlage 170.000,00 170.000,00 131.966,92 

Pumpwerke 60.000,00 60.000,00 47.478,34 

Regenrückhaltebecken 7.500,00 7.500,00 6.948,42 

4.1.2 Unterhaltung Kläranlage 260.000,00 260.000,00 205.462,41 

4.1.3 Treibstoffe 15.000,00 15.000,00 12.394,08 

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 

4.2.1 Klärschlammentsorgung 350.000,00 350.000,00 360.882,64 

4.2.2 Abwasserabgabe 70.000,00 70.000,00 55.476,90 

4.2.3 Unterhaltung Entwässerungsanlagen 50.000,00 50.000,00 138.153,47 

4.2.4 Unterhaltung Pumpwerke 70.000,00 60.000,00 16.601,55 

4.2.5 Unterhaltung Geräte Kläranlage 15.000,00 15.000,00 6.128,60 

4.2.6 Unterhaltung BHKW 15.000,00 15.000,00 17.399,36 

4.2.7 Unterhaltung Kfz 25.000,00 25.000,00 16.950,68 

4.2.8 Abwasseruntersuchungen 32.000,00 32.000,00 24.475,03 

4.2.9 Unterhaltung Regenrückhaltebecken 25.000,00 25.000,00 25.067,69 
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5. Personalaufwand

5.1 Löhne und Gehälter 

5.1.1 Entgelt für tariflich Beschäftigte 797.000,00 769.370,00 741.314,09 

5.1.2 Dienstbezüge 195.000,00 191.100,00 160.816,49 
5.2 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 

5.2.1 Soziale Abgaben für tariflich Beschäftigte 163.000,00 155.870,00 148.775,17 

5.2.2 Versorgungskassenbeiträge 90.000,00 86.000,00 84.530,76 

5.2.3 Beiträge Zusatzversorgungskasse 63.000,00 60.700,00 61.682,52 

5.2.4 Beihilfen 30.000,00 30.000,00 25.648,52 
5.2.5 

Zuführung zur Rückstellung für 
Pensionsverpflichtungen 55.000,00 34.100,00 82.411,00 

5.2.6 
Zuführung zur Rückstellung für 
Beihilfeverpflichtungen 16.000,00 16.100,00 10.573,00 

5.2.7 
Zuführung zur Rückstellung für Urlaubsansprüche 
und Überstunden/Altersteilzeit 80.000,00 110.000,00 

6.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.260.000,00 1.280.000,00 1.342.745,85 

des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Kosten Inkassoverfahren SWL/WTL 80.000,00 80.000,00 79.869,33 

7.2 Grundbesitzabgaben/Beitrag Unterhaltungsverband 40.000,00 40.000,00 36.206,98 

7.3 Verwaltungskostenbeitrag 45.000,00 45.000,00 42.835,00 

7.4 Versicherungsbeiträge 35.000,00 35.000,00 33.917,60 

7.5 Beratungs- und Prüfungsgebühren/Gerichtskosten 22.000,00 22.000,00 19.132,73 

7.6 Instandhaltungen 

7.7 Post- und Fernmeldegebühren 15.000,00 12.000,00 14.375,64 

7.8 Aus- und Fortbildung 20.000,00 10.000,00 9.457,51 

7.9 Softwarewartung- und Pflege 40.000,00 30.000,00 30.382,22 

7.10 Dienstbekleidung 4.000,00 4.000,00 3.198,14 

7.11 Abschreibung Forderungen 5.544,81 

7.12 Dienstreisen 3.000,00 3.000,00 2.792,00 

7.13 Personalnebenkosten 5.000,00 5.000,00 5.281,35 

7.14 Erstattung von Personalkosten an die Stadt 0,00 0,00 24.618,01 

7.15 Übrige 62.400,00 62.400,00 57.534,18 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 -3.789,31 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.1 Zinsen für Kredite 300.000,00 400.000,00 419.338,68 

9.2 Zinsen für Kassenkredite 10.000,00 10.000,00 11.441,25 

11. Sonstige Steuern

11.1 Grundsteuer 1.400,00 1.300,00 1.229,93 

11.2 Kraftfahrzeugsteuer 1.000,00 800,00 923,00 

Summe der Aufwendungen 4.596.300,00 4.647.240,00 4.518.172,54 

12. Jahresergebnis 230.000,00 230.000,00 675.865,69 
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Anmerkung: 

Die Umsatzerlöse des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden auf der 
Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung 
gleichbleibender Gebührensätze zum Ansatz gebracht. 
Die Gebühren werden für die Einleitung von Schmutzwasser nach dem 
Wasserverbrauchsmaßstab und für die Einleitung von Niederschlagswasser nach dem 
Maßstab der bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen erhoben. 
Die notwendige Aufteilung der Kosten auf die Behandlung von Niederschlagswasser und 
Schmutzwasser ist durch die Techniker und Ingenieure der SEL vorgenommen worden. 
Diese Aufteilung hat für 2021 zu dem Verhältnis geführt, dass 36,30 % der Kosten auf 
Niederschlagswasser und 63,70 % der Kosten auf Schmutzwasser entfallen. 
Bei Anwendung dieser Prozentsätze auf den Gebührenbedarf ergibt sich ein Anteil von 
1.325.234,00 €, der auf Niederschlagswasser entfällt. Der Anteil, der auf Schmutzwasser 
entfällt, beträgt 2.325.547,00 €.  
Beim Personalaufwand wurden Tariferhöhungen sowie Leistungsentgelte berücksichtigt. 
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen wurden auf der Grundlage des buchhalterischen Anlagevermögens zum 
31.12.2019 sowie der Aktivierungen und Abgänge der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 
1.260.000,00 € in Ansatz gebracht. Sie sind nach den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten berechnet worden. Der Betrieb wendet hierauf die lineare 
Abschreibungsmethode an. 
Der Zinsaufwand für Darlehensverbindlichkeiten wird unter Berücksichtigung 
handelsrechtlicher Abgrenzungskriterien mit 300.000,00 € zum Ansatz gebracht. 

6. Mehrjährige Erfolgsprognose 2020 bis 2024

Erfolgsplan   Ergebnis 
2019 

 Ansatz    
2020 

 Ansatz    
2021 

 Ansatz    
2022 

 Ansatz    
2023 

 Ansatz    
2024 

Erlöse/Erträge 
Umsatzerlöse 5.164.584,91 €    4.838.832,00 € 4.785.900,00 € 4.783.000,00 € 4.842.000,00 € 5.065.000,00 € 

Erhöhung des Bestandes an 
unfertigen Leistungen  -   €  -   €  -   €
sonstige betriebliche Erträge 29.453,32 € 38.408,00 € 40.400,00 € 45.400,00 € 45.400,00 € 45.400,00 € 
Zinsen und ähnliche Entgelte 3.789,31 € 1.000,00 € 1.000,00 €  900,00 € 900,00 € 900,00 € 
Summe Erlöse/Erträge 5.197.827,54 € 4.878.240,00 € 4.827.300,00 € 4.829.300,00 € 4.888.300,00 € 5.111.300,00 € 
Aufwendungen 
Materialaufwand 1.065.386,09 € 1.154.500,00 € 1.164.500,00 € 1.157.000,00 € 1.161.000,00 € 1.356.000,00 € 
Personalaufwand 1.315.751,55 € 1.453.240,00 € 1.489.000,00 € 1.512.000,00 € 1.545.000,00 € 1.570.000,00 € 
Abschreibungen Anlagevermögen 1.342.745,85 € 1.280.000,00 € 1.260.000,00 € 1.280.000,00 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 
sonstige betriebliche 
Aufwendungen 365.145,50 € 348.400,00 € 371.400,00 € 337.500,00 €  339.500,00 € 342.500,00 € 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 430.779,93 € 410.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 € 
sonstige Steuern 2.152,93 € 2.100,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 
Summe der 
Aufwendungen 4.521.961,85 € 4.648.240,00 € 4.597.300,00 € 4.599.300,00 € 4.658.300,00 € 4.881.300,00 € 

Jahresüberschuss (+)  
Jahresfehlbetrag (-) 675.865,69 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 € 
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7. Vermögensplan 2021

  
Ansatz 2021 Ansatz 2020 

7.1 Mittelherkunft 

 Abschreibungen 1.260.000 € 1.280.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse -190.000 € 0 €

 Innenfinanzierung (Cashflow) 1.070.000 € 1.280.000 €

 Ansatz Innenfinanzierung 1.070.000 € 1.280.000 €
Anteilige Erschließungsbeiträge 0 € 0 €
Kanalanschlussbeiträge 50.000 € 50.000 € 
Aufwandsersatz für 
Grundstücksanschlüsse 50.000 € 50.000 €
Kostenersatz Hausanschluss 
Gesamtschule 60.000 € 0 €
Zuschüsse (Wasserstofffahrzeug) 60.000 € 0 €
Fördermittel 0 € 0 €
Darlehensaufnahme 2.255.000 € 2.700.000 €

 Summen 3.545.000 € 4.080.000 €

  7.2 Mittelverwendung 

 Tilgung 1.340.000 € 1.400.000 €
Investitionen 2.205.000 € 2.680.000 €

 Summen 3.545.000 € 4.080.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 

Zur Finanzierung der Investitionen (2.205 T€), dargestellt unter Pkt. 9 dieses 
Wirtschaftsplanes, sowie der Tilgungsleistungen (1.340 T€) wird unter Berücksichtigung 
der sonstigen Mittelzuflüsse durch Dritte (220.000 €) eine Darlehensneuaufnahme in 
Höhe von 2.255.000 € erforderlich. 

8. Darlehensverbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten valutieren zum 31.12.2021 mit 15.622.772 €. 
Neuaufnahmen im Jahr 2021 sind hierin nicht enthalten. Bei einer Neuaufnahme in Höhe 
von 2.255.000 € würde sich in 2021 eine Neuverschuldung von 915.000 € ergeben. Diese 
resultiert aus der Differenz zwischen der Darlehensneuaufnahme (2.255.000 €) und der 
Tilgung (1.340.000 €). 
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9. Mittelfristige Investitionsplanung von 2020 bis 2024

2020 2021 2022 2023 2024 

Anschaffung von Geräten 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Ausbau von Abwasseranlagen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Herstellung von Hausanschlüssen (Einzelanschlüsse) 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Anschaffung eines Wasserstofffahrzeuges 0 € 80.000 € 0 € 0 € 0 €

Anschaffung eines Werkstattwagens 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €

Schmutzwasseranschluss Gesamtschule 0 € 150.000 € 0 € 0 € 0 €

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen 30.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

Software/Hardware Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung 10.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €

Pumpwerk "Poststraße" 200.000 € 100.000 € 400.000 € 0 € 0 €

Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters 100.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €
Schachtsanierungen 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Neuanschaffung eines kombinierten Schlammsauge- und 
Spülwagens 400.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 €

Sanierung der Kanäle gem. ABK 600.000 € 600.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €

Minimierung der natürlichen Zuflüsse in die MWK 40.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €
Neuanschaffung Frequenzumrichter 
Schlammumwälzpumpen 20.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 €

Durchführung hydrodynamischer Berechnungen und 
hydraulische Kanalsanierungsplanung 60.000 € 60.000 € 60.000 € 0 € 0 € 
Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 und 2 LWG NRW zum 
vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die 
Mischwasserkanalisation und die Regenwasserbehand- 
lungsanlagen 35.000 € 35.000 € 0 € 0 € 0 €

Überflutungsprüfung nach DIN EN 752 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 €

Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Messtechnik Belebungsbecken 3 und 4 40.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 €

Planungsleistungen "RRB Papenbröke" 30.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 €

Planungsleistungen "RRB Johannemannsstraße" 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 €

Erwerb von Abwasseranlagen 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Umstellung von 30 analogen Telefonanschlüssen der 
Außenstationen auf GPRS 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ausgleichsmaßnahmen "Lengericher Aa-Bach" 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Erweiterung 4. Reinigungsstufe einschl. 
Genehmigungsantrag, Fördermittelantrag 200.000 € 200.000 € 4.500.000 € 3.200.000 € 0 €

Gasbehältermembran 80.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 €

Erschließung Gewerbepark "Deetweg/Poststraße" 150.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 

Erneuerung des Labors auf der Kläranlage 50.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 €

Neuanschaffung einer Gasfackel auf der Kläranlage 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Jährliche Investitionen 2.680.000 € 2.205.000 € 5.875.000 € 4.115.000 € 915.000 €
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Erläuterungen zur Investitionsplanung 
 
Anschaffung von Geräten (Ansatz 150.000 €) 
Für 2021 sind verschiedene, zum Teil auch nicht vorhersehbare Anschaffungen für die 
Kläranlage und den Kanalbetrieb wie Pumpen, Messgeräte etc. vorgesehen. 
Folgende größere Anschaffungen sind zurzeit bekannt: 
 Rücklaufschlammpumpen (15.000 €) 
 Lasten-E-Fahrrad für Inspektionen im Umfeld der Kläranlage (6.000 €) 
 Metallsäge (5.000 €) 
 Steuerungsantrieb Faulbehälter (25.000 €) 
 

Ausbau von Abwasseranlagen (Ansatz 100.000 €) 
Der Ansatz ist für einzelne nicht vorhersehbare Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.  
 
Herstellung von Hausanschlüssen (Ansatz 50.000 €) 
Dieser Ansatz ist für einzelne Kanalhausanschlüsse bei der Schließung von Baulücken, 
bei Neubauvorhaben nach Grundstücksteilungen sowie Hausanschlüssen im 
Außenbereich vorgesehen. 
 

Anschaffung eines Wasserstofffahrzeuges (Ansatz 80.000) 
 

Die Stadtentwässerung Lengerich (SEL) hat im Frühjahr 2020 zusammen u.a. mit dem 
Kreis Steinfurt und der Gemeinde Westerkappeln einen Förderantrag für die Anschaffung 
eines Wasserstoff-Fahrzeugs für den Verwaltungsstandort der Stadtentwässerung gestellt. 
Dazu wird ein Zuschuss von etwa 25.305 € als Bundesförderung gewährt (BMVI). 
Darüber hinaus gewährt das Land NRW im Rahmen des Förderprogramms progress.NRW 
eine Förderung i.H.v. 60 %. Damit verbleibt bei der SEL ein Eigenanteil von ca. 20.000 €. 
Die Betriebsleitung der SEL hat inzwischen einen positiven Förderbescheid erhalten. Das 
Fahrzeug wurde  bestellt und kann vermutlich im Frühjahr des Jahres 2021 geliefert 
werden. 
 Die Stadtentwässerung Lengerich beteiligt sich damit aktiv und zukunftsorientiert an dem 
Projekt “Modellkommune/-region Wasserstoff-Mobilität NRW“ des Kreises Steinfurt. 

 
Anschaffung eines Werkstattwagens (Ansatz 40.000) 
Der Werkstattwagen ist in die Jahre gekommen und macht immer wieder Probleme. Er ist 
inzwischen 16 Jahre alt und seit 2015 abgeschrieben. 
Es ist angedacht, einen neuen Werkstattwagen anzuschaffen. Durch den Kombi-LKW 
wird die Garagenfläche kürzer. Daher sollte ein kurzer Bulli mit Hochdach angeschafft 
werden. 
 

Schmutzwasseranschluss „Gesamtschule“ (Ansatz 150.000 €) 
Für die Gesamtschule ist eine Anschlussleitung zu erstellen. Die Kostenschätzung liegt 
bei ca. 150.000 €. An den Kosten beteiligt sich die Stadtentwässerung mit 60 %.  
40 % werden durch die Stadt als Kostenersatz für Hausanschlusskosten geleistet. 

 
 

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen (Ansatz 10.000 €) 
Der Ansatz ist für verschiedene Planungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung 
vorgesehen. 
 
Software/Hardware für Kanalbetrieb und Finanzbuchhaltung sowie Kleinkläranlagen 
(Ansatz 15.000 €) 
Der Ansatz ist für laufende Sofortwareanpassungen vorgesehen. 
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Pumpwerk Poststraße (Ansatz 100.000 €) 
Das Pumpwerk an der Poststraße ist stark korrodiert, sanierungsbedürftig und hydraulisch 
unterdimensioniert. Weitere Zuläufe aus dem neuen Gewerbegebiet „Poststraße“ führen 
zu einer weiteren Vergrößerung des hydraulischen Defizits.  
Der bisherige Ansatz ist aufgrund der hydraulischen Mehrbelastung zu niedrig. 
Nach ersten überschläglichen Ermittlungen der Zuflussmenge ergibt sich eine deutliche 
Vergrößerung des neuen Pumpwerks mit einer entsprechenden Kostensteigerung. Für 
weitere Planungen ist die Entwicklung der neuen mischentwässerten Flächen im 
Gewerbegebiet Poststraße/Deetweg, die für die Auslegung der Pumpen von Bedeutung ist, 
abzuwarten. Die Maßnahme sollte mit einem Ingenieurbüro durchgeführt werden. 
Hierzu sollen für das Wirtschaftsjahr 2021 100.000 € veranschlagt und 400.000 € als 
Verpflichtungsermächtigung angesetzt werden. 

Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters (Ansatz 70.000 €) 
Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser müssen die Kanäle alle 15 Jahre mit 
Kamera abgefahren werden. Diese Befahrung wird gebietsweise vorgenommen und 
orientiert sich zurzeit an der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser. Zudem ist dieser 
Ansatz auch für laufende Aktualisierungen vorgesehen. Zusätzlich werden die Schächte 
mit erfasst. 

Schachtsanierungen (Ansatz 100.000 €) 
Im Jahr 2020 sind die Schächte in Gebiet 4, östlich der Ladberger Straße bis 
einschließlich Gewerbegebiet Lohesch, inspiziert worden. Aufgrund derer sollen im Jahr 
2021 die Schächte mit der Schadensklasse 0 - 2 schwerpunktmäßig saniert werden sollen. 

Neuanschaffung eines kombinierten Spül- u. Schlammsaugewagens (Ansatz 100.000 €) 
Der Auftrag für den kombinierten Spül-/Saugewagen wurde Ende 2019 vergeben. Das 
Fahrgestell wurde geliefert und in 2020 angezahlt. Der Aufbau wird derzeit noch gebaut 
und bis Mitte 2021 geliefert. Auch hierfür wurde bereits ein Abschlag geleistet. Im Jahr 
2021 sind noch Schlussrechnungen zu zahlen. 
In der 2. Jahreshälfte erfolgt der Verkauf des bereits abgeschriebenen Spülwagens. 

Sanierung der Kanäle gem. Abwasserbeseitigungskonzept (Ansatz 600.000 €) 
Für die nach dem ABK vorgesehenen Sanierungen sind 600.000 € vorgesehen. Die 
Sanierung soll bedarfsweise entsprechend der vorliegenden und fortzuschreibenden 
Kanalinspektion und Schadensklassifizierung erfolgen. 

Minimierung der natürl.  Zuflüsse in die Mischwasserkanalisation (Ansatz 40.000 €) 
Aufgrund der Hanglage Lengerichs entwässern teilweise die Abflüsse von natürlichen 
Flächen bei Starkregenereignissen über die MW-Kanalisation. Zur Zurückhaltung der 
natürlichen Abflüsse/Zuflüsse ist im Wesentlichen die Herstellung und Verlängerung von 
Mulden und Gräben auch mit Anschluss an oberirdische Gewässer erforderlich. Hierzu ist 
eine detaillierte Betrachtung und Planung der Einzelmaßnahmen im Vorfeld der 
Umsetzung erforderlich. Ob und in welchem Umfang Einzelmaßnahmen umzusetzen sind, 
wird sich aus den Voruntersuchungen ergeben. Auf Forderung der Bezirksregierung soll 
zunächst ein Planungsauftrag vergeben werden. 

Neuanschaffung Frequenzumrichter Schlammumwälzpumpen (Ansatz 15.000 €) 
Für zukünftige Stromersparnisse und längere Laufzeiten der Pumpen sollen die 
vorhandenen Pumpen mit Frequenzumrichtern ausgestattet werden. Die jetzigen 
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Schlammumwälzpumpen werden über Sterndreieckschaltung angesteuert und laufen 24 
Stunden am Tag (Dauerläufer). Sie haben daher einen hohen Stromverbrauch. 
Die Ansteuerung mittels Frequenzumrichter verbraucht weniger Energie und belastet 
zusätzlich die Pumpen nicht so stark. (längere Lebensdauer der Pumpen). Für die 
Umrüstung müssen die Frequenzumrichter angeschafft und neu elektrisch angesteuert 
werden. Die Schlammumwälzpumpen selbst werden  nicht erneuert. 
 
Durchführung hydrodynamischer Berechnung/ hydraulische Kanalsanierungsplanung 
(Ansatz 60.000 €) 
Für die Änderungsanzeige nach § 57 Abs.1 LWG NRW ist für die Bezirksregierung noch 
eine hydrodynamische Kanalnetzberechnung zum Nachweis des Entwässerungskomforts 
durchzuführen. Grundsätzlich liegt mit der Erweiterungsplanung für das RRB IV ein 
hydrodynamisches Kanalnetzmodell vor, mit dem auch der Entwässerungskomfort mit 
den daraus resultierenden erforderlichen Kanalerneuerungen nachgewiesen wurde. Dieses 
könnte grundsätzlich auch zur Anzeige gebracht werden. 
Die letzten Starkregenereignisse haben allerdings gezeigt, dass die tatsächlichen 
Problempunkte (z.B. Gemptgelände, Ringeler Str., Bodelschwinghstr., Widumweg) nicht 
unbedingt den bislang errechneten Problemstellen entsprechen. Letzteres lässt sich u.a. 
mit dem bisher üblichen Berechnungsansatz (100 % des Niederschlagswassers aus einem 
Haltungseinzugsgebiet läuft auch in die zugehörige Haltung) begründen. In Wirklichkeit, 
insbesondere in Teilgebieten mit starken Hangneigungen, fließt das Niederschlagswasser 
von den Straßenflächen und befestigten Grundstücksflächen eben nicht direkt in den 
nächsten Kanal, sondern zunächst oberflächig dem Geländegefälle folgend in andere 
Haltungseinzugsgebiete, deren Haltungen auf diese Mehrabflüsse nicht ausgelegt sind. 
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, das vorliegende Modell auf den neuen 
Berechnungsansatz „Einzelflächenansatz“ zu aktualisieren, um Fehlinvestitionen im 
Hinblick auf die hydraulische Kanalerneuerung zu vermeiden. Vorbeschriebenes ist auch 
in Hinblick auf den zu erbringenden Überflutungsnachweis nach DIN EN 752 von 
Vorteil.  
 
Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 und 2 LWG NRW zum vorliegenden 
Zentralabwasserplan (ZAP) für die Mischwasserkanalisation und die 
Regenwasserbehandlungsanlagen (Ansatz 35.000 €) 
Für bestehende Kanalisationsnetze haben Betreiber einen Bestandsplan über die 
Abwasseranlagen und einen Plan über den Betrieb aufzustellen, fortzuschreiben und der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Bevor die Antragsunterlagen der 
Bezirksregierung vorgelegt werden können, müssen noch einige Datenerhebungen und 
Berechnungen durchgeführt werden (siehe Durchführung hydrodynamische Berechnung). 
 
Überflutungsprüfung nach DIN EN 752 (Ansatz 25.000 €) 
Durch Rückstau aus dem Kanalsystem kann es an einigen Schächten zu Überstau und 
Überflutung der Straßenfläche kommen. Nach der DIN EN 752 ist hierfür eine sogenannte 
Überflutungsprüfung mittels eines Höhenmodels und Inaugenscheinnahme durchzuführen 
 
Messtechnik Belebungsbecken  3 + 4 (Ansatz 40.000 €) 
Die Amtax-Inter Messgeräte zur Messung des Ammonium-Wertes sind in die Jahre 
gekommen und werden nicht mehr gebaut. Eine Ersatzteilversorgung gestaltet sich daher 
zukünftig schwierig. Es sollen neue Geräte angeschafft werden. 
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Planungsleistungen „RRB Papenbröke“ (Ansatz 50.000 €) 
Ergebnisse der bisher durchgeführten Berechnungen hinsichtlich des 
Entwässerungskomforts zeigen, dass die Wehrschwelle in der Ausgangsposition zu hoch 
liegt. Zur Verbesserung des Entwässerungskomforts ist diese abzusenken. Hieraus 
resultiert ein größeres Entlastungsvolumen, das im nachgeschalteten RRB aufzunehmen 
ist und entsprechend vergrößert werden muss. Zusätzlich fordert die Bezirksregierung, die 
zulässige Einleitungswassermenge aus dem RRB in das Gewässer 1500 nach dem BWK 
Merkblatt 3 neu festzulegen. Eine entsprechende Verlängerung der Einleitungserlaubnis 
wurde bei der Bezirksregierung beantragt.  

Planungsleistungen „RRB Johannemanns Straße“ (Ansatz 30.000 €) 
Ergebnis der vorliegenden BWK Merkblatt 3 Betrachtung ist, dass der Drosselabfluss aus 
dem RRB III „Johannemanns Straße“ in den Lengericher Aa-Bach auf 20 l/s weiter zu 
drosseln ist. Dieses erfordert eine Vergrößerung des Beckenvolumens. Darüber hinaus ist 
zur Verbesserung des Entwässerungskomforts die Wehrschwelle des Stauraumkanals an 
der Johannemanns Straße abzusenken, was zusätzlich auch im geringen Umfang zu einer 
Vergrößerung des Beckenvolumens führt. 

Erweiterung der 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage einschl. Genehmigungsantrag, 
Fördermittelantrag (Ansatz 200.000 €) 
Die Kläranlage Lengerich soll zur weitergehenden Elimination und Reduktion von 
Mikroschadstoffen um eine 4. Reinigungsstufe erweitert werden. Es sind  
Planungsleistungen für die Genehmigungsplanung und Ausschreibungsplanung der  4. 
Reinigungsstufe erforderlich. Die Maßnahme kann zurzeit zu 70 % der Baukosten vom 
Land NRW gefördert werden. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Bezirksregierung 
Münster bzw. der NRW-Bank eingereicht. 
Aufgrund der großen Nachfrage im Vergleich zur verfügbaren Fördersumme konnten von 
der NRW Bank nur wenige Förderanträge bewilligt werden. Der Förderantrag für die 
Kläranlage Lengerich wurde in der Priorität nur im unteren Mittelfeld eingestuft und die 
Maßnahme bis auf weiteres verschoben. In Kooperation mit der Bezirksregierung Münster 
werden Abstimmungen durchgeführt, wie weiter verfahren werden muss, um zukünftige 
Einleitungsgrenzwerte einzuhalten und wie eine Förderung in den nächsten Jahren 
abgerufen werden kann. Eine bauliche Umsetzung vor dem Jahr 2022 ist nicht zu 
erwarten. 

 Gasbehältermembran (Ansatz 60.000 €) 
Die Gasbehältermembran des Gasbehälters ist undicht und muss erneuert werden. 

Erschließung Gewerbepark “Deetweg/Poststraße“ (Ansatz 25.000 €) 
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Aufgrund von Fluktuationen beim zuständigen 
Personal der ausführenden Baufirma kommt es dort zu deutlichen Verzögerungen bei der 
Schlussrechnungserstellung. Aufgrund der Abgrenzung zwischen Kanal- und Straßenbau 
sind Restzahlungen für das Jahr 2021 nicht auszuschließen. 

Erneuerung des Labors auf der Kläranlage (Ansatz 60.000 €) 
Das ca. 30 Jahre alte Labor auf der Kläranlage soll erneuert werden. 
Die Erneuerung des Labors konnte aus Zeitgründen im Jahr 2020 nicht realisiert werden. 
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10. Mittelfristige Vermögensplanung für die Jahre 2021 – 2024

2021 2022 2023 2024 
Ansätze zur mittelfristigen 
Finanzplanung 
13.1 Mittelherkunft 

Abschreibungen 1.260.000 € 1.280.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
./.Auflösung Ertragszuschüsse -190.000 € -195.000 € -195.000 € -195.000 € 
Anteilige Erschließungsbeiträge 0 € 0 € 0 € 0 €
Kanalanschlussbeiträge 50.000 € 50.000 € 50.000 € 25.000 €
Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse 50.000 € 50.000 € 50.000 € 25.000 €
Kostenersatz Hausanschluss Gesamtschule 60.000 € 0 € 0 € 0 €
Finanzmittel aus dem laufenden 
Geschäftsbetrieb 1.230.000 € 1.185.000 € 1.205.000 € 1.155.000 €

Darlehensaufnahme 2.255.000 € 2.890.000 € 2.040.000 € 1.150.000 €
Zuschüsse (Wasserstofffahrzeug) 60.000 € 0 € 0 € 0 €
Fördermittel 0 € 3.150.000 € 2.240.000 € 0 €

Finanzmittel externer Geldgeber 2.315.000 € 6.040.000 € 4.280.000 € 1.150.000 €

Summe Mittelherkunft 3.545.000 € 7.225.000 € 5.485.000 € 2.305.000 €

13.2 Mittelverwendung 

Tilgung 1.340.000 € 1.350.000 € 1.370.000 € 1.390.000 €
Investitionen 2.205.000 € 5.875.000 € 4.115.000 € 915.000 €

Summe Mittelverwendung 3.545.000 € 7.225.000 € 5.485.000 € 2.305.000 €

13.3 Entwicklung der Darlehen zum 31.12. 15.622.772 € 14.274.429 € 12.908.432 € 11.524.140 € 
       (ohne geplante Neuaufnahmen) 

49525 Lengerich, 12.11.2020 Stadtentwässerung Lengerich 
Aufgestellt: Festgestellt: 

gez. Voß gez. Lammert 
(Betriebsleiter) 
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GuV

2019 2018
€ €

1. Umsatzerlöse 722.335,73 766.415,44

2. Sonstige betriebliche Erträge 24.160,27 2.245,85

3. Materialaufwand -991.785,13 -932.685,48

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -605.570,03 -649.342,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -386.215,10 -283.343,31

4. Personalaufwand -1.187.034,64 -1.163.917,30

a) Löhne und Gehälter -947.641,19 -947.778,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

davon für Altersversorgung: 50.957,30 € (VJ: 53.706,31 €) -239.393,45 -216.138,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen -33.659,17 -25.555,01

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -601.386,34 -572.044,95

7. Erträge aus Beteiligungen 1.217.041,07 3.811.853,90

8. Erträge aus der Gewerbesteuerumlage 15.396,27 129.066,23

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.715,00 0,00

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon an verbundene Unternehmen: 16.907,89 € (VJ: 16.111,94 €) -652.162,78 -16.581,96

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.616.068,00 -316.854,51

12. Ergebnis nach Steuern -6.099.447,72 1.681.942,21

13. Sonstige Steuern -44,00 -44,00

14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -6.099.491,72 1.681.898,21

15. Gewinnvortrag 12.658,74 12.658,74

16. Entnahme aus den Gewinnrücklagen 5.100.856,67 0,00

17. Bilanzverlust/-gewinn -985.976,31 1.694.556,95

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

der Bäder und Wasser GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
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Anhang 2019 

1. ALLGEMEINES  Die Gesellschaft ist unter HRB 6388 im Handelsregister des Amtsge-
richts Steinfurt eingetragen. 

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften 
maßgeblichen Vorschriften des HGB des GmbHG und des Gesell-
schaftervertrages (§ 14) aufgestellt.  

Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Ver-
lustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Anga-
ben überwiegend in den Anhang aufgenommen. 

Berücksichtigung von Besonderheiten der Versorgungswirtschaft 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Gesamtkos-
tenverfahren 

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.  

Sachanlagen und  
immaterielles Vermögen 

Bruttowerte Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
(zzgl. zulässiger Gemeinkostenzuschläge) 

Abschreibung - bis 2009: überwiegend degressiv 
- ab 2010: ausschließlich linear 

Finanzanlagen Bruttowerte Anschaffungskosten 
Abschreibung bei Ansatz niedrigerer beizulegender Werte 

Vorräte Bruttowerte durchschnittliche Anschaffungskosten 
Abschreibung bei Ansatz niedrigerer Stichtagswerte 

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

Bruttowerte Nominalwerte 
Abschreibung Pauschal- und Einzelwertberichtigung 

Guthaben bei Kreditinstituten Bruttowerte Nennwert 

Rechnungsabgrenzung Bruttowerte Auszahlungsbeträge 

Sonstige Rückstellungen 
und Verbindlichkeiten 

Bruttowert Ansatz des Erfüllungsbetrages 

Abzinsung  bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr)

 Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfris-
tigen Rentenschulden ohne Gegenleistung

 Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung
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3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen Anlagenspiegel -> siehe Anlage zum Anhang 

Anteilsbesitz Anteil Eigenkapital Ergebnis 

% T€ T€ 

Stadtwerke Lengerich GmbH 86,67 35.717 0 1

Forderungen und 
So. Verm.ggstd. 

Restlaufzeit  
So. Vermögensgegenstände 

 bis zu einem 1 Jahr
 i.W. Steuererstattungsansprüche 

So. Rückstellungen im Wesentlichen personalbezogene Verpflichtungen 68 T€ (Vorjahr: 92 T€) 
sowie aus Zinsen zur Körperschaft- und Gewerbesteuernachzahlungen 
634 T€ (Vorjahr: 0 T€) 

Verbindlichkeiten Restlaufzeit  
Sonstige Verbindlichkeiten 

 bis zu einem 1 Jahr
 maßgeblich Steuerschulden und

Ausgleichszahlungen an Minder-
heitsgesellschafter der SWL

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse Spartenaufteilung Berichtsjahr Vorjahr 

 T€ T€ 

Bädererlöse 452 467 
Kostenerstattungen 15 14 
Übrige 255 285 

Gesamt 722 766 

Sonstige betriebliche 

 Erträge vor allem Erträge aus der Rückstellungsauflösung, periodenfremde Er-
träge und Anlagenabgängen 

 Aufwendungen -  im Wesentlichen Personalgestellung und Pachtaufwand Bäder 

-  Honorar Abschlussprüfung: 15.450,00 € 

1  Ergebnisabführungsvertrag mit der Bäder und Wasser GmbH
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Periodenfremde Erträge 
 und Aufwendungen 

Die periodenfremden Erträge und Aufwendungen sind für die Beurteilung 
der Ertragslage ohne wesentliche Bedeutung. 

Wesentliche Geschäfte mit verbundenen Unternehmen:  Energielieferungsverträge und Perso-
nalgestellungsverträge mit den Stadtwerken Lengerich GmbH 

5. SONSTIGE ANGABEN

Finanzverpflichtungen Wesentliche Verpflichtungen: T€ 

Pachtaufwand Bäder  (aus GuV 2019) 275 
Personalgestellung durch Stadtwerke Lengerich GmbH 
(aus GuV 2019) 

150 

Gesamt 425 

Mitarbeiter/innen Durchschnittsangaben  (ohne Auszubildende) 

Berichtsjahr Vorjahr 

 Angestellte 36 36 
 Arbeiter 6 6 

 Gesamt 42 42 

Entsprechend des saisonalen Bedarfs setzt die Gesellschaft zur Gewährleis-
tung des Schwimmbadbetriebs Saisonkräfte ein. 

Gewinnverwendung Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust von -985.976,31  € auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

Nachtragsbericht Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie auf die Bäder und Wasser GmbH 
lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend quantifizieren. Es wurden 
Maßnahmen sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern ergriffen, um 
das eingesetzte Personal zu schützen und den Geschäftsbetrieb aufrecht zu 
erhalten. 
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Organe 

 Aufsichtsrat Name Vorname Beruf Gemeinde 

01. Möhrke Wilhelm Bürgermeister, Vorsitzender Lengerich 
02. Altevogt Jens Betriebsrat Lengerich 
03. Beck Johannes Pensionär Lengerich 
04. Engelhardt Anne Integrative Bewegungstherapeutin Lengerich 
05. Gradel Guido Netzwerkadministrator Lengerich 
06. Gretenkord Friedel Rentner Lengerich 
07. Hasenkamp Gerd Dipl. Bau-Ingenieur Lengerich 
08. Kröger Jens Selbstständiger Kaufmann Lengerich 
09. Niggenaber Ralf Zahntechnikermeister Lengerich 
10. Oslage Rolf Landwirt Lengerich 
11. Pätzholz Andreas Lehrer Lengerich 
12. Puschkarski Andreas Student Lengerich 
13. Reiher Klaus Rentner Lengerich 
14. Roggenland Elke Qualitätsingenieurin Lengerich 
15. Schallenberg Walter Rentner Lengerich 
16. Schilling Björn Leiter Service  Lengerich 
17. Schmitter Dennis Projektingenieur Lengerich 
18. Stiller Gerda Rentnerin Lengerich 
19. Gausmann Hans Peter Bürgermeister, stellv. Vorsitzender Hagen 
20. Haunhorst Lutz Kaufmännischer Angestellter Hagen 
21. Elixmann Holger Bürgermeister Hasbergen 
22. Koentop-Hilgediek Kathrin Doktorandin Hasbergen 
23. Haarlammert Günter Selbstständiger Kaufmann Ladbergen 
24. Decker-König Udo Bürgermeister Ladbergen 
25. Himmelreich Matthias Wirtschaftsjurist Lienen 
26. Strietelmeier Arne Bürgermeister Lienen 
27. Streit Stefan Bürgermeister Tecklenburg 
28. Wesselmann Ralf Dipl. Betriebswirt Tecklenburg 
29. Hergemöller Michael Technische Dienste AN-Vertreter 

Vergütungen Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen 

 Geschäftsführer Name Dipl.-Ing. Martin Schnitzler 

Vergütungen keine Angabe aufgrund zulässiger Inanspruchnahme 
der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB 

Lengerich, 21. August 2020 

Stadtwerke Lengerich GmbH 

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler 
Geschäftsführer 
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LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Bäderbau- und -betrieb 
in den Kommunen Len-
gerich, Hagen a.T.W., 
Lienen und Tecklen-
burg und Dienstleistun-
gen für die Stadtwerke 
Lengerich GmbH 

Die Bäder und Wasser GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 
26. November 2003 gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Lengerich. 

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amts-
gerichts Steinfurt erfolgte am 23.2.2004 und wird unter der Num-
mer HRB 6388 geführt. 

Gegenstand des Unternehmens sind der Bau und Betrieb von Bä-
dern und sonstigen Freizeiteinrichtungen sowie die Wasserversor-
gung in den Gesellschafterstädten und -gemeinden, der Energie-
ein- und -verkauf sowie das Halten von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen. 

Das Stammkapital beträgt 25 T€, wurde in voller Höhe eingezahlt 
und wird von der Stadt Lengerich (71,2 %), den Stadtwerken Len-
gerich GmbH (7,2 %) und den weiteren Gemeinden Hagen a.T.W., 
Lienen und Tecklenburg (jeweils 7,2 %) gehalten.  
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und 
die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler bestellt. 

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf 

Geschäftsentwicklung Die Gesellschaft betreibt im Geschäftsjahr unverändert v.a. die 
Hallen- und Freibäder in Lengerich, Hagen a.T.W., Lienen, Teck-
lenburg und erbringt Dienstleistungen im technischen wirtschaftli-
chen Verbund mit den Stadtwerken Lengerich.  

Die Umsatzerlöse aus dem Badbetrieb belaufen sich auf 452 T€ 
(Vorjahr 467 T€) und aus Nebengeschäften auf 270 T€ (Vorjahr 
300 T€). Hinzu kommen sonstige betriebliche Erträge im Umfang 
von 24 T€ (Vorjahr 2 T€). Der Materialaufwand beträgt 992 T€ (Vor-
jahr 933 T€). Der Personalaufwand beträgt 1.187 T€ (Vorjahr 
1.164 T€). Die Abschreibungen erhöhen sich auf 34 T€ (Vorjahr 
26 T€). 
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Die Bäder befinden sich im Eigentum der jeweiligen Kommunen. 
Die Gesellschaft zahlt für die Nutzung der Anlagen eine Pacht an 
die Kommunen. Dienstleistungen im Bereich der kaufmännischen 
Verwaltung und des technischen Betriebes werden von Mitarbei-
tern des Konzernverbunds erbracht. Diese Kosten sind in den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten, die sich auf 
601 T€ (Vorjahr 572 T€) belaufen. Das Finanzergebnis in Höhe von 
584 T€ (Vorjahr 3.924 T€) enthält in den Erträgen aus Beteiligun-
gen die Ergebnisabführung der SWL in Höhe von 1.218 T€ (Vorjahr 
3.812 T€). Der Jahresfehlbetrag liegt bei -6.099 T€ (Vorjahr 
+1.682 T€) und ist durch die Rückstellungsbildung für drohende 
Steuerrückzahlungen und zugehörige Zinsen als Ergebnis aus der 
Betriebsprüfung 2012-2016 beeinflusst. Die Steuern vom Einkom-
men und Ertrag betragen 4.616 T€ (Vorjahr 317 T€)  
Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagevermö-
gen von insgesamt 67 T€ (Vorjahr 68 T€) ausschließlich für die Ge-
schäftsausstattung der Bäder durchgeführt. Die unter dem Finanz-
anlagevermögen ausgewiesene Beteiligung an der Stadtwerke 
Lengerich GmbH erhöhte sich aufgrund der Rücklagenzuführung 
auf 24.679 T€ (Vorjahr 22.134 T€). 

2.2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch 
eine hohe Eigenkapitalquote von 60,4 % (Vorjahr 85,1 %). Diese 
verringert sich v.a. aufgrund der hohen Rückstellungen für die dro-
hende Steuernachzahlung und die zugehörigen Zinsen in Höhe 
von 5.113 T€. 
Die hohe Anlagenintensität von 80,6 % (Vorjahr 79,5 %) ergibt sich 
durch die Beteiligung an der Stadtwerke Lengerich GmbH mit 
24.679 T€. 

Ertragslage Die Ertragslage weist ein gegenüber dem Vorjahr um 134 T€ ver-
schlechtertes Rohergebnis in Höhe von -299 T€ (Vorjahr -165 T€) 
aus. Die Ursachen der Ergebnisveränderung liegen vor allem im 
höheren Aufwand für bezogene Leistungen begründet. Der Perso-
nalaufwand betrug für die 42 durchschnittlich während des Jahres 
beschäftigten Mitarbeiter insgesamt 1.187 T€ (Vorjahr 1.164 T€). 
Die größte Belastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
bildeten mit 275 T€ (Vorjahr 294 T€) die an die Gesellschafter zu 
entrichtenden Pachtzahlungen der einzelnen Costcenter der Bäder 
und Wasser GmbH. Ohne Berücksichtigung des Finanzergebnis-
ses, welches im Wesentlichen durch die Beteiligungserträge und 
Zinszahlungen aus der Steuerrückstellung bestimmt ist, ergibt sich 
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ein Jahresfehlbetrag aus dem operativen Betriebsergebnis von 
-2.067 T€ (Vorjahr -1.925 T€). 
Der Jahresfehlbetrag ist darüber hinaus v.a. durch die hohe Zufüh-
rung zu den Steuerrückstellungen beeinflusst. Er beträgt -6.099 T€ 
(Vorjahr + 1.682 T€). 

Finanzlage Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. 
Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 290 T€ (Vor-
jahr 409 T€) vorhanden.  

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan 2020 Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäfts-
jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag (Betriebsergebnis vor Zinsen und 
Gewinnabführung der Stadtwerke Lengerich) in Höhe von 
-2.321 T€ erwartet. Aufgrund des mit den Stadtwerken Lengerich 
GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages verringert 
sich der Jahresfehlbetrag um 511 T€ auf nunmehr - 1.810 T€. Im 
mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird ein ähnliches Ergebnis 
wie für 2019 erwartet. 

4. Chancen- und Risikobericht

Risiken Steuerlicher Querverbund 

Im Rahmen der laufenden Betriebsprüfung der BWG beabsichtigt 
das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster, die 
Ergebnisse aus dem steuerlichen Querverbund ab dem Jahr 2012 
nicht anzuerkennen. Hierzu liegt ein entsprechender Bericht der Fi-
nanzbehörde vor. Gleichwohl die BWG steuerrechtlich eine andere 
Auffassung vertritt, ist zu erwarten, dass sich aus den noch ausste-
henden Bescheiden Steuerzahlungen ergeben. Hierfür ist im lau-
fenden Geschäftsjahr durch eine entsprechende Rückstellungsbil-
dung in Höhe von 5,1 Mio. € (Steuern/Zinsen 2012 bis 2019) Vor-
sorge getroffen worden. Aufgrund der nicht vorhandenen finanziel-
len Mittel muss der Fortbestand der Gesellschaft durch entspre-
chende Finanzierungszusagen sichergestellt werden. Die Ge-
schäftsführung geht davon aus, dass entsprechende Vereinbarun-
gen mit den Gesellschaftern getroffen werden können. Derzeit be-
steht kein Anzeichen, dass die finanziellen Mittel nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Virus SARS-CoV-2 

Seit Anfang 2020 breitet sich das Virus SARS-CoV-2 weltweit aus. 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie auf die Bäder 
und Wasser GmbH lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
ausreichend quantifizieren. Es wurden Maßnahmen sowohl von 
uns als auch von unseren Dienstleistern ergriffen, um das 
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eingesetzte Personal zu schützen und den Geschäftsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind 
Änderungen der im Lagebericht dargestellten Prognose für das 
Geschäftsjahr möglich. 

Weitere Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, 
bestehen derzeit nicht.  

Chancen Mit der Stadtwerke Lengerich GmbH ist ein wirksamer Ergebnisab-
führungsvertrag abgeschlossen. 

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zweckset-
zung 

Die Gesellschaft ist ihrer öffentlichen Zwecksetzung durch den Be-
trieb der Bäder in den Kommunen nachgekommen. 

6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG für das 
Geschäftsjahr 2018 hat stattgefunden und führte zu keinen Bean-
standungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt 
und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 2019 durchgeführt. 

Lengerich, den 21. August 2020 

Bäder und Wässer GmbH 

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler 
(Geschäftsführer)
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die Bäder und Wasser GmbH, Lengerich 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Bäder und Wasser GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2019 und 

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht un-
ter „4. Chancen- und Risikobericht – Steuerlicher Querverbund“ hin. Dort wird ausgeführt, dass 
die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes mit der Stadtwerke Lengerich GmbH ge-
fährdet ist. Die Gesellschaft hat das Risiko für die Veranlagungszeiträume 2012 bis 2019 mit 
Rückstellungen über insgesamt 5,1 Mio. € im Jahresabschluss zum 31.12.2019 abgebildet. 
„Aufgrund der nicht vorhandenen finanziellen Mittel muss der Fortbestand der Gesellschaft 
durch entsprechende Finanzierungszusagen sichergestellt werden. Die Geschäftsführung 
geht davon aus, dass entsprechende Vereinbarungen mit den Gesellschaftern getroffen wer-
den können. Derzeit besteht kein Anzeichen, dass die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung 
gestellt werden. (Auszug aus dem Lagebericht)“. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können.  
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Düsseldorf, den 24. August 2020 
 

EversheimStuible Treuberater GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

Faasch Friedrich 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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I Einführende Erläuterungen 

Die BWG ist in 4 kommunale Bad-Costcenter gegliedert, für die jeweils gemeinsam 
zwischen der BWG und den jeweils betroffenen Kommunen ein Wirtschaftsplan 
aufgestellt, in der Politik diskutiert und im Aufsichtsrat der BWG formal bindend 
beschlossen wird. Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2021 ist in der 
Aufsichtsratssitzung am 09. Dezember 2020 geplant. 

Für die Jahre 2022 - 2025 wurde für alle Costcenter eine Prognoseplanung der 
voraussichtlichen Planzahlen der jeweiligen Einzelcostcenter und darauf aufbauend 
auch der Gesamtgesellschaft erstellt. Der dazu vorgesehene kommunale 
Diskussions-, Entscheidungsfindungs- und Beschlussprozess kann hier nur bedingt 
berücksichtigt werden, da wesentliche Einflussfaktoren nicht sicher betrachtet werden 
können, u.a.: 

1. Ob sich aus veränderten Rahmenbedingungen (z.B. Entstehung oder Wegfall
kommunaler Haushaltssicherungen) Auswirkungen auf Umfang und
Durchführung des Badbetriebes ergeben könnten;

2. Ob mögliche gemeinschaftliche Kommunalbeschlüsse (z.B. zu den
Eintrittserlösen) sich auf die Erlös- und Kostensituation auswirken werden

3. Ob absehbare technische Investitionen teil- oder vollumfänglich ausgeführt
werden, oder möglicherweise um sinnvolle freiwillige Maßnahmen ergänzt
werden

4. Ob die in 3. gemeinten Maßnahmen über Jahre verteilt, oder konzentriert in
einem Wirtschaftsjahr durchgeführt werden können; und ob während der
Durchführung möglicherweise Fördermöglichkeiten genutzt werden können.

5. Sich während der Prognosezeit einzelne kommunale Beschlussgremien durch
Kommunalwahlen neu bilden werden und entsprechende Vereinbarungen nur
zeitlich begrenzt gegeben werden können

6. aus neuer / angepasster Gesetzgebung insbesondere zum steuerlichen
Querverbund neue Anforderungen zu erfüllen sind, die sich möglicherweise
auch auf den Betrieb der Bäder auswirken

Die nachfolgenden Zahlen sind daher eine Fortschreibung „normaler“ Wirtschaftsjahre 
unter der Berücksichtigung folgenden Annahmen: 

 die Kosten für Material, Energie und bezogene Fremdleistungen erhöhen sich
jährlich um 1 %;

 Personalkosten erhöhen sich tarifbedingt um 3 %
 Die Pachtzinsen an die Eigentümerkommunen gehen konstant zurück
 Notwendige Einzelmaßnahmen in den Costcentern der Jahre 2022-2025

müssen erst mit der jeweiligen Kommune hinsichtlich Umfang,
Umsetzungszeitpunkt und Art (Unterhaltung, Teilaktivierung Kommune,
Teilaktivierung BWG) diskutiert werden und können erst nach Ende einer
Diskussion aufgenommen werden (z.B. zwei aktuell bekannte
Großmaßnahmen: Sanierung Dach + Lüftungsanlage + Umkleide im
Lengericher Hallenbad und die Filtersanierung in Tecklenburg). Diese sind in
den Planungen, soweit vorhersehbar, berücksichtigt.

- 584 -



 

 

 Seite 3 von 4 Seiten 
 

 

II Wirtschaftsplan BWG GmbH 2021-2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Plan Plan Plan Plan

BWG GmbH 2021 2022 2023 2024 2025

Gesamt in € in € in € in € in €

Umsatzerlöse 361.100 386.100 386.100 386.100 386.100 
Sonstige betriebliche Erträge 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 
Erlöse im CC Externe Dienstleistungen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Summe Erlöse 476.700 501.700 501.700 501.700 501.700 

Materialaufwand 913.332 1.236.543 940.470 949.095 958.800 
Personalaufwand 1.197.525 1.238.600 1.274.774 1.311.246 1.362.380 
AfA 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 
Pachtzins 271.500 265.500 260.300 242.400 237.500 
Sonst. betriebliche Aufwendungen 422.000 291.000 291.000 291.000 291.000 
Aufw. im CC Externe Dienstleistungen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Summe Aufwendungen 2.940.357 3.167.644 2.902.544 2.929.741 2.985.680 

A: Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -2.463.657 -2.665.944 -2.400.844 -2.428.041 -2.483.980 

Erträge aus Zinsen + Gewinnabführung 0 0 0 0 0 

./. Zinsaufwand 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 

B: Finanzergebnis -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 

Ergebnis Bad vor SWL und Steuern -2.504.657 -2.706.944 -2.441.844 -2.469.041 -2.524.980 

Gewinnabführung SWL 1.232.437 1.232.437 1.232.437 1.649.018 2.356.429 

Ertragssteuern -468.520 -404.649 -571.704 -291.413 -110.233 

Jahresergebnis -1.740.740 -1.879.156 -1.781.111 -857.726 -278.784 

Ergebnis Bad vor SWL und Steuern -2.504.657 -2.706.944 -2.441.844 -2.469.041 -2.524.980 

Mindestdividende 511.006 511.006 511.006 511.006 511.006 

Einzahlung in BWG -1.993.651 -2.195.938 -1.930.839 -1.958.036 -2.013.974 
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III Wirtschaftsplan Costcenter Lengerich 2021-2025 

Plan Plan Plan Plan Plan

BWG GmbH 2021 2022 2023 2024 2025

Lengerich in € in € in € in € in €

Umsatzerlöse 111.500 121.500 121.500 121.500 121.500
sonstige betriebliche Erträge 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Summe Erlöse 115.500 125.500 125.500 125.500 125.500

Materialaufwand 391.728 600.695 404.663 408.800 411.800
Personalaufwand 404.940 422.238 434.536 447.000 473.000
Abschreibungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pachtzins 142.000 142.000 139.000 134.400 132.000
sonstige betriebliche Aufwendungen 194.459 137.000 138.000 140.000 140.000
Summe Aufwendungen 1.153.127 1.321.933 1.136.199 1.150.200 1.176.800

Betriebsergebnis -1.037.627 -1.196.433 -1.010.699 -1.024.700 -1.051.300

Erträge aus Zinsen 0 0 0 0 0

./. Zinsaufwand 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Finanzergebnis -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

A: operat. Ergebnis Bad -1.067.627 -1.226.433 -1.040.699 -1.054.700 -1.081.300

anteiliges Ergebnis CC ext. Dienstleistungen 5.275 5.275 5.275 5.275 5.275

Ergebnis Bad vor SWL und Steuern -1.062.352 -1.221.158 -1.035.424 -1.049.425 -1.076.025
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gewinnabführung SWL 948.028 948.028 948.028 1.268.475 1.812.637 

Ertragssteuern -360.400 -311.269 -439.772 -224.164 -84.795 

Jahresergebnis -474.724 636.759 508.256 1.044.311 1.727.842 

Ergebnis Bad vor SWL und Steuern -1.062.352 -1.221.158 -1.035.424 -1.049.425 -1.076.025 

Mindestdividende 393.081 393.081 393.081 393.081 393.081 

Einzahlung in BWG -669.271 -828.077 -642.343 -656.344 -682.944 
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TPDG
GuV

2019 2018
€ €

1. Umsatzerlöse 21.373.869,20 11.376.380,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 780,00 0,00

3. Materialaufwand -21.312.399,20 -11.357.750,00

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -21.312.399,20 -11.357.750,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -63.146,84 -16.918,07

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 60,00 0,00

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31.452,61 -7.651,85

7. Ergebnis vor Steuern -32.289,45 -5.939,92

8. Jahresfehlbetrag -32.289,45 -5.939,92

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

der  Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
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Anhang 2019 
 
 

 
1.  ALLGEMEINES  Die Gesellschaft ist unter HRB 10603 im Handelsregister des Amtsge-

richts Gütersloh eingetragen. 

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften 
maßgeblichen Vorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesell-
schaftervertrages aufgestellt.  

Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Ver-
lustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Anga-
ben überwiegend in den Anhang aufgenommen. 

Berücksichtigung von Besonderheiten der Versorgungswirtschaft 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Gesamtkos-
tenverfahren 

 
 
2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG 

 
Bewertungskontinuität Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem 

Vorjahr unverändert.  

   
Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 

Bruttowerte Nominalwerte 
Abschreibung Pauschal- und Einzelwertberichtigung (sofern er-

forderlich) 
   
Guthaben bei Kreditinstituten Bruttowerte Nennwert 
   
Sonstige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 

Bruttowert Ansatz des Erfüllungsbetrages 

Abzinsung  bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr)  

   Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfris-
tigen Rentenschulden ohne Gegenleistung 

   Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung 
 

 
3.  ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

 

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

Restlaufzeit bis 1 Jahr 

  
Eigenkapital 25.000 € 
  
Sonstige Rückstellungen im Wesentlichen aus Verpflichtungen für Steuerberatung und Jah-

resabschussprüfung 
  
Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahr 
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4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse Im Wesentlichen aus Fördermitteln zur Finanzierung des Breitbandaus-
baus (21.294.399,20 €) 

Materialaufwand Im Wesentlichen Fremdleistungen für Tiefbauarbeiten, Infrastrukturkos-
ten und Planungskosten im Zusammenhang mit dem geförderten Breit-
bandausbau (21.294.399,20 €). 

Sonstige betriebliche Erträge Entfällt wegen Geringfügigkeit 

Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 

- im Wesentlichen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten 
(59.153,35 €) 

- Honarar für Abschlussprüfung 2.575,00 € 

5. SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter/innen Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter. 

Geschäftsführer Name Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg  

Vergütung keine Angabe aufgrund zulässiger Inanspruchnahme 
der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB 

Gewinnverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust von -25.002,74 € 
– bestehend aus Gewinnvortrag (7.286,71 €) und Jahresfehlbetrag
(32.289,45 €) – auf neue Rechnung vorzutragen. 

Nachtragsbericht Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Nach 
Auffassung des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) ist davon auszuge-
hen, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr wertbe-
gründend einzustufen ist und dementsprechend etwaige bilanzielle 
Konsequenzen nicht im Jahresabschluss zum 31.12.2019 sondern erst 
in späteren Jahresabschlüssen zu berücksichtigen sind. Negative wirt-
schaftliche Auswirkungen auf die Teutoburger Planungs- und Dienst-
leistungsgesellschaft mbH sind aufgrund der überschaubaren Größe 
der Gesellschaft bis zur Bilanzaufstellung Ende März 2020 nicht fest-
zustellen. 

Gütersloh, 15. April 2020 

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg 
Geschäftsführer 
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LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Koordinierung Breit-
bandausbau in Lenge-
rich, Ladbergen, Lienen 
und Tecklenburg 

Die SWL Gasspeicher und Konditionierung GmbH wurde mit nota-
riellem Vertrag vom 18. Dezember 2006 gegründet. 

Mit Vertrag vom 14.02.2014 und Eintragung im Handelsregister am 
28.02.2014 wurde die SWL Gasspeicher und Konditionierung 
GmbH von der Stadtwerke Lengerich GmbH an das verbundene 
Unternehmen die SWL Vertriebsgesellschaft mbH veräußert und in 
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH um-
benannt. 

Der bisherige Gesellschaftszweck der Gesellschaft wurde mit no-
tarieller Beurkundung vom 04.10.2016 neu gefasst. 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Koordinierung des Breitband-
ausbaus in den alleine durch den Markt nicht erschließbaren Ge-
bieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklen-
burg. Dabei soll die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsge-
sellschaft mbH dafür Sorge tragen, dass im größtmöglichen Um-
fang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere aus der Richt-
linie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der 
Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der jeweils gel-
tenden Fassung, eingeworben werden. 

Mit Vertrag vom 20.12.2016 und Eintragung im Handelsregister 
vom 07.01.2017 unter der Nummer HRB 10603 wurde die Sitzver-
legung der Gesellschaft von Lengerich nach Gütersloh beschlos-
sen.  

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung vom 
20.12.2016 an die Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und 
Tecklenburg veräußert. Das Stammkapital beträgt 25 T€ und wird 
zu gleichen Teilen von den Kommunen gehalten.  

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und 
die Geschäftsführung. Zum alleinvertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer ist Herr Dirk Riekenberg bestellt.  
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2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf 

Geschäftsentwicklung Die Geschäftstätigkeit bestand ab dem 4.10.2016 in der Koordinie-
rung des Breitbandausbaus in den Außengebieten der Kommunen 
Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg und dem Einwer-
ben von Bundes- und Landesmitteln für den geförderten Breitband-
ausbau. Hier wurden im Herbst 2016 entsprechende Förderan-
träge gestellt. Mit den finalen Bescheiden des Bundes vom 
27.08.2018  und des Landes vom  02.11.2018 wurden Mittel in 
Höhe von 40.104 T€ für den Breitbandausbau bewilligt. 

Zur Durchführung des Breitbandausbaus in den Außengebieten 
wurde nach einer europaweiten Ausschreibung der teutel GmbH 
der Zuschlag erteilt. Mit der Erteilung des Zuschlages sind für das 
Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg und das Fördergebiet Lad-
bergen/Lienen Zuwendungsverträge zwischen der TPDG und der 
teutel GmbH vereinbart worden.  

Basierend hierauf erfolgte der Bau des geförderten Breitbandnet-
zes durch die teutel GmbH  ab dem ersten Quartal 2018 und wurde 
im Jahr 2019 fortgesetzt. Auf der Grundlage des Baufortschritts 
wurde von der teutel GmbH Mittel in 2019 in Höhe von 21.294 T€ 
angefordert. Die TPDG hat in 2019 Fördermittel in gleicher Höhe 
bei den Fördergebern angefordert. 

2.2 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 
1.805 T€ (Vorjahr 6.726 T€). Die Vermögenslage der Gesellschaft 
ist durch kurzfristige Vermögenswerte bestimmt, die im Wesentli-
chen aus Forderungen gegenüber den Fördergebern bestehen. 
Zur Eigenkapitalstärkung und zur Sicherung der Liquidität wurden 
in 2017 100 T€ der Kapitalrücklage zugeführt. 

Ertragslage Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag 
in Höhe von -32  T€ (Vorjahr -6 T€).  
Die Ertragslage besteht im Wesentlichen aus Erträgen durch die 
Zahlungsanforderungen gegenüber den Fördergebern  für die Er-
stattung der von teutel GmbH erbrachten Leistungen auf der 
Grundlage der vereinbarten Zuwendungsverträge. 
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Finanzlage Die Zwischenfinanzierung der Leistungen gegenüber der teutel 
GmbH bis zur Auszahlung durch die Fördergeber erfolgt auf der 
Basis kurzfristiger Darlehen. 
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. 
Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 180 T€ (Vor-
jahr 624 T€) vorhanden.  

3. Prognosebericht

Wirtschaftsplan Nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan wird für das Geschäfts-
jahr 2020 ein Ergebnis von -15 T€ erwartet. Die in den Finanzplan 
eingestellten Mittel umfassen die Mittel für die Investitionen der teu-
tel in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete in Höhe von 
6,1 Mio. €. Die Mittel zur Deckung dieses Finanzbedarfs werden 
aus den Zuwendungen aus den Fördermitteln in gleicher Höhe si-
chergestellt. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplan ein Über-
brückungs-Darlehen in Höhe von bis zu 6,0 Mio. €, welches die 
notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der dem Ausbau zeitlich 
nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder sicherstellt. 

4. Chancen- und Risikobericht

Chancen Wesentliche Chancen bestehen für die TPDG darin, das nach 
Durchführung des Projektes durch die teutel GmbH eine flächen-
deckende Breitbandversorgung in den Außengebieten möglich ist. 
Damit stellen die Gesellschafterkommunen mit Hilfe der Fördermit-
tel die Versorgung in den unterversorgten Außengebieten mit mo-
derner Kommunikations- und Informationstechnologie sicher. 

Risiken Risiken liegen in dem Projekt des geförderten Breitbandausbaus 
u.a. in einer nicht gemäß den Zuwendungsverträgen erfolgten Um-
setzung des Projektes durch die teutel. 

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind darüber hinaus um-
fangreiche Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel zu 
erfüllen. Dieses beinhaltet das Risiko einer möglichen nicht förder-
konformen Abwicklung des Vorhabens. Zur Minimierung der hie-
raus resultierenden Risiken hat die TPDG durch entsprechende or-
ganisatorische Maßnahmen Vorsorge getragen. 
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5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Öffentliche Zweckset-
zung 

Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb im Ge-
schäftsjahr 2013 aufgenommen. Der in § 2 des Gesellschaftsver-
trages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht vor 
und nach der Änderung des Geschäftszweckes im Jahr 2016 den 
Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerrei-
chung. 

6. Sonstige Angaben

§ 53 HGrG Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das 
Geschäftsjahr 2018 hat stattgefunden und führte zu keinen Bean-
standungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ist beauftragt 
und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes 2019 durchgeführt. 

Gütersloh, 15. April 2020

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Riekenberg 
(Geschäftsführer)
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Gütersloh 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft 
mbH, Gütersloh, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsge-
sellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Düsseldorf, den 17. April 2020 

EversheimStuible Treuberater GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Faasch Friedrich 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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1. VORBEMERKUNG

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag (§ 10 Abs. 1) unterliegt die Genehmigung des vor-

liegenden Wirtschaftsplans dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. 

2. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Um den Aufbau eines kabelgebundenen Breitbandnetzes in den Außenbereichen 

der vier NRW-Kommunen Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen und Lienen zu er-

möglichen, haben sich diese mit einem innovativen Konzept um Fördergelder des 

Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen beworben. Zu diesem Zwecke wurde 

die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) zum 

01.01.2017 an die vier Kommunen verkauft und widmet sich seither der Aufgabe, 

die Fördergelder zu beantragen, die europaweite Ausschreibung durchzuführen 

und die Abwicklung des Breitbandausbaus sowie die Kommunikation und Zahlungs-

abwicklung mit den Fördergeldgebern zu koordinieren. 

Im Zuge der Bewerbung um die Fördergelder hat die TPDG für die Städte Lengerich 

und Tecklenburg und die Gemeinden Ladbergen und Lienen im September 2016 je-

weils einen gemeinsamen Antrag gestellt. Nachdem die Förderanträge im März 

2017 vorläufig genehmigt wurden, hat sich die teutel GmbH (teutel) im Rahmen der 

europaweiten Ausschreibung beworben und konnte im September 2017 das Aus-

schreibungsverfahren erfolgreich abschließen. 

Hierfür sind für die Fördergebiete  Lengerich/Tecklenburg sowie Ladbergen/Lienen 

Zuwendungsverträge über die Gewährung eines nicht zurückzahlbaren Zuschusses 

durch die TPDG an die teutel vereinbart worden. Hierin verpflichtet sich die teutel 

zum Aufbau und Betrieb einer flächendeckenden Breitbandversorgung in den je-

weiligen Fördergebieten. 

Nachdem im Jahr 2017 die ersten vorbereitenden Maßnahmen getroffen wurden, 

wurde im März 2018 der Breitbandausbau in den Fördergebieten begonnen und im 

Juli 2018 die ersten Kunden an das Breitbandnetz angeschlossen. Der Ausbau des 

Fördergebietes Ladbergen/Lienen wurde in 2019 abgeschlossen. Der Abschluss 

des Ausbaus im Fördergebiet Lengerich/Tecklenburg ist im ersten Halbjahr 2020 

erfolgt.  

Im Nachgang des Ausbaus sind die entstandenen Ein- und Auszahlungen im Rah-

men eines Verwendungsnachweises  nachzuweisen.  Der Nachweis für das Förder-

gebiet Ladbergen/Lienen wurde im August 2020 eingereicht; der Nachweis für das 

2. Fördergebiet  ist für den Oktober 2020 geplant. Die Fördermittel sind bislang bis

zur Höhe eines Sicherheitseinbehaltes in Höhe von 10% der Fördersumme ausge-

zahlt worden.  
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Der Sicherheitseinbehalt wird nach der bestandenen Prüfung des Verwendungs-

nachweises ausgezahlt. Für die Zwischenfinanzierung nimmt die TPDG weiterhin 

kurzfristige Darlehen auf.  

3. ERFOLGSPLAN

Abbildung 1: Erfolgsplan 

In den Umsatzerlösen sind in 2021 weiterhin Einnahmen aus der Erbringung von 

Dienstleistungen berücksichtigt. 

Die in den Erfolgsplan 2020 der TPDG eingestellten Aufwendungen umfassen Be-

triebsaufwendungen für die Geschäftsführung, kaufmännische Dienstleistungen, 

Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten und sonstige Aufwendungen in 

Höhe von insgesamt 51 T€. 

PLAN
2021

EURO

1. Umsatzerlöse 29.600
davon Dienstleistungen 29.600

davon Zuwendungen aus Fördergeldern 0

davon sonstige betriebliche Erträge 0

29.600

2. Personalaufwand 0

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -51.200
davon Personalgestellung -12.000

davon kaufmännische Dienstleistungen -6.000

davon Tiefbau, Infrastruktur Planung 0

davon Rechts- und Beratungskosten -27.200

davon Prüfungskosten -3.000

davon sonstiger Aufwand -3.000

4. Zinsaufwand/-ertrag -10.075

-61.275

5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -31.675

6. Verluste aus der Gewinnabführung 0

7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -31.675
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Im Zinsaufwand sind die Finanzierungskosten für ein Überbrückungsdarlehen ein-

gestellt (10 T€).  Hier wird  erwartet, dass die Auszahlung der Sicherheitseinbehalte 

in 2021 erfolgt und die zur Zwischenfinanzierung aufgenommenen Darlehen zu-

rückgeführt werden. 

Aufgrund der Förderbedingungen werden die erforderlichen Finanzmittel dem Aus-

bau zeitlich nachgelagert von den Fördergeldgebern an die TPDG ausgezahlt. Aus 

diesem Grund werden zur Finanzierung des Ausbaus Überbrückungsdarlehen auf-

genommen, bis die Refinanzierung über die Fördergelder erfolgt. 

Die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Breitbandausbaus sind nicht för-

derfähig.  

Die sich in Summe ergebene Ergebnis- und Finanzierungslücke wird nur in Teilen 

durch das Erbringen von Dienstleistungen der TPDG gegenüber Dritten ausgegli-

chen. Damit verbleibt bei der TPDG ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -32 T€. 

4. FINANZPLAN

Abbildung 2: Finanzplan 

Die in den Finanzplan 2021 eingestellten Mittel umfassen keine Auszahlungen für 

Investitionen in den Breitbandausbau der geförderten Gebiete; diese Auszahlungen 

Plan Plan Plan Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

in TEuro in TEuro in TEuro in TEuro in TEuro

Finanzierung AusbauBreitband-

Fördergebiete 0 0 0 0 0

Tilgung 4.014 0 0 0 0

Finanzbedarf 4.014 0 0 0 0

Zuwendung Fördermittel 4.014 0 0 0 0

Einlage Gesellschafter 0 100 0 0 0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -32 -25 -25 -25 -25

Finanzdeckung 3.982 75 -25 -25 -25

Überdeckung (+) /
Unterdeckung ( - ) -32 75 -25 -25 -25

Darlehensaufnahme 0 0 0 0 0

Überdeckung (+) /
Unterdeckung ( - ) -32 * 75 -25 * -25 * -25

*) Liquidität wird aus Mitteln des Vorjahres sichergestellt
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sind vollständig bis 2020 erfolgt. Aufgrund der erwarteten Zahlung der Sicherheits-

einbehalte in 2021 ist die Tilgung des Überbrückungs-Darlehens in Höhe von 4,0 

Mio. € berücksichtigt. 

Die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs werden aus den Zuwendungen aus den 

Fördermitteln sichergestellt. Für die notwendige Zwischenfinanzierung bis zu der 

dem Ausbau zeitlich nachgelagerten Refinanzierung über die Fördergelder wurde 

in 2018 ein Überbrückungs-Darlehen aufgenommen. Dieses ist auf die Höhe der 

noch offenen Fördermittel beschränkt. Das Überbrückungs-Darlehen steht im di-

rekten Zusammenhang mit den noch zur Auszahlung anstehenden Fördermitteln. 

Für 2021 ist keine weitere Darlehensaufnahme eingeplant. 

Die Gesellschaft muss  aufgrund der Förderrichtlinien mindestens bis 2025 fortbe-

stehen. Der operative Geschäftsbetrieb führt ab dem Jahr 2022, unter Berücksich-

tigung von operativen Kosteneinsparungen, weiterhin zu jährlichen Verlusten in 

Höhe von 25 Tsd. Euro p.a. Die vorhandene Liquidität ist bis 2021 ausreichend. Für 

die Jahre 2022-2025  zeichnet sich ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von rd. 100 

Tsd. Euro ab. Zur Sicherstellung des Finanzbedarfes ist die Empfehlung der Ge-

schäftsführung, den Finanzbedarf für die Jahre 2022ff in Höhe von 100 Tsd. Euro 

durch die Gesellschafter mittels einer Einlage auszugleichen. Hierfür sollen in 2021 

die entsprechenden Abstimmungen mit den Gesellschaftern erfolgen. 
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Aktiva Stand zum Stand zum
31.12.2018 31.12.2019

1. Anlagevermögen 21.425,23 24.363,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.991,25 3.060,00
1.2 Sachanlagen 19.433,98 21.303,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.433,98 21.303,00
2. Umlaufvermögen 218.430,05 244.910,64
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.702,52 2.224,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 1.702,52 2.224,72

Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 1.702,52 1.293,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 930,85
2.4 Liquide Mittel 216.727,53 242.685,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 239.855,28 269.273,64

1. Bilanz zum 31.12.2019

in €
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Passiva Stand zum Stand zum 
31.12.2018 31.12.2019

1. Eigenkapital 178.598,99 229.143,82
1.1 Allgemeine Rücklage 81.323,41 119.065,99
1.3 Ausgleichsrücklage 40.586,70 59.533,00
1.4 Jahresüberschuss 56.688,88 50.544,83
2. Sonderposten 2.716,44 2.878,00
2.1 für Zuwendungen 2.716,44 2.878,00
3. Rückstellungen 29.100,00 17.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen 29.100,00 17.100,00
4. Verbindlichkeiten 29.439,85 20.151,82
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.120,46 3.655,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 28.319,39 16.496,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 239.855,28 269.273,64

in €
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrieb
ener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung
2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 308.068,00 302.350,00 314.499,59 12.149,59 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 279.460,01 268.435,00 276.348,06 7.913,06 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.964,60 1.000,00 2.638,19 1.638,19 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.286,53 500,00 6.780,50 6.280,50 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 591.779,14 572.285,00 600.266,34 27.981,34 0,00
11 - Personalaufwendungen 454.161,50 505.600,00 475.462,14 -30.137,86 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.213,43 40.465,00 44.590,27 4.125,27 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.031,09 2.000,00 5.005,13 3.005,13 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.684,24 36.573,00 24.663,97 -11.909,03 1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 535.090,26 584.638,00 549.721,51 -34.916,49 1.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis 56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 18 und 21)
56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

(= Zeilen 22 und 25)

27 Verrechnete Erträge bei 
Vermögensgegenständen

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Verrechnungssaldo 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 27 bis 30)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

2. Ergebnisrechnung 2019

in €
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschrie -
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber- 

tragung

2018 2019 2019 2019
in €

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.554,00 302.350,00 312.892,30 10.542,30 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 279.622,10 268.435,00 275.979,01 7.544,01 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.323,10 1.000,00 2.638,19 1.638,19 0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 68,76 500,00 10,93 -489,07 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 590.567,96 572.285,00 591.520,43 19.235,43 0,00
10 - Personalauszahlungen 443.960,66 505.600,00 488.523,81 -17.076,19 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.795,48 40.465,00 42.943,25 2.478,25 0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 22.518,21 36.220,00 28.278,13 -7.941,87 1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 509.274,35 582.285,00 559.745,19 -22.539,81 1.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.293,61 -10.000,00 31.775,24 41.775,24 -1.000,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200,00 0,00 838,00 838,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200,00 0,00 838,00 838,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 
10.599,60 11.360,00 6.654,85 -4.705,15 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.599,60 11.360,00 6.654,85 -4.705,15 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.399,60 -11.360,00 -5.816,85 5.543,15 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 70.894,01 -21.360,00 25.958,39 47.318,39 -1.000,00

(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 70.894,01 -21.360,00 25.958,39 47.318,39 -1.000,00

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 145.833,52 0,00 216.727,53 216.727,53 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel 216.727,53 -21.360,00 242.685,92 264.045,92 -1.000,00

(= Zeilen 38, 39 und 40)

3. Finanzrechnung 2019
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4. Anhang

4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Grundsätzliches 

Der Jahresabschluss 2019 der Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich ist 
nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 
der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen 
(KomHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschrif-
ten der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO aufgestellt. 

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten zum Bilanzstichtag. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vor-
sichtig und überwiegend einzeln bewertet. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung be-
kannt gewordenen Risiken, die maßgeblichen Charakter haben, sind aufgenommen. 

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz, die konkret verwendeten Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelun-
gen und Schätzungen beschrieben. Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden haben sich in 2019 nicht ergeben. Zur besseren Verständlichkeit und 
Übersichtlichkeit erfolgen unmittelbar an dieser Stelle auch die weiteren Erläuterungen zu 
wesentlichen Bilanzpositionen. 

Aktivseite 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel. 

Das Anlagevermögen ist zum Bilanzstichtag 31.12.2019 zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.  

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachan-
lagevermögens erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die ge-
ringwertigen Vermögensgegenstände (Netto-Wertgrenze bis 410 €) werden im Zugangsjahr
in voller Höhe abgeschrieben. 

Diese Bilanzposition enthält insbesondere die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 
21.303,00 €. 

Das Umlaufvermögen mit insgesamt 244.910,64 € setzt sich wie folgt zusammen: 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.224,72 € 

 Liquide Mittel (Girokonto) 242.685,92 € 

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Einzel- 
und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte Betrachtung der 
öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen erfolgt im Forderungsspiegel. 
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Passivseite 

Innerhalb des Eigenkapitals haben sich die allgemeine Rücklage auf 119.065,99 € 
(Vj.: 81.323,41 €) und die Ausgleichsrücklage auf 59.533,00 € (Vj.: 40.586,70 €) erhöht. Ver-
rechnungen von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 
3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) liegen im Jahr 2019 nicht vor.  Die Ver-
änderung der Rücklagen beruht auf dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
30.04.2019. Der Beschluss lautete wie folgt: 

1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land
mit Sitz in Lengerich stellt auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungs-
prüfungsausschusses den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Musikschule
Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich mit einer Bilanzsumme von 239.855,28 €
und einem Jahresüberschuss in Höhe von 56.688,88 € fest (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 56.688,88 € wird anteilig der all-
gemeinen Rücklage in Höhe von 37.892,59 € und der Ausgleichsrücklage in Höhe
von 18.946,29 € zugeführt.

Die Investitionszuschüsse zum Anlagenvermögen sind auf der Passivseite als Sonderposten 
ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Spenden für die Musikschule für die Anschaffung 
von Musikinstrumenten. Der Wertansatz in der Bilanz zum 31.12.2019 beträgt 2.878,00 €. 

Alle am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verbindlichkeiten gem. § 37 KomHVO NRW sind durch die Bildung von Rück-
stellungen ausreichend Rechnung getragen worden. Im Jahresabschluss 2019 wurde eine 
Rückstellung in Höhe von 17.100 € für die noch ausstehende überörtliche Prüfung durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) berücksichtigt. 

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten (20.151,82 €) ergibt sich aus dem Verbindlichkeiten-
spiegel. Sie sind im Sinne des § 42 Abs. 4 KomHVO NRW gegliedert und mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag bewertet.  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 3.655,22 €. Die sonstigen 
Verbindlichkeiten in Höhe von 16.496,60 € enthalten Dienstaufwendungen für tarifliche Be-
schäftigte sowie entsprechende Nebenkosten (Lohnsteuer, Sozialversicherung, Zusatzver-
sorgungskasse). 

- 615 -



4.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der 
Ergebnisrechnung 

Veränderungsangaben beziehen sich auf den fortgeschriebenen Haushaltsplan 2019. Die 
Beträge sind jeweils gerundet angegeben. 

Ertragsarten 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Veränderung + 12.150 €) 

Gemäß Ratsbeschluss hat die Stadt Tecklenburg die gezahlte Verbandsumlage in 2019 um 
7.400 € erhöht. Des Weiteren sind die Landeszuweisungen gegenüber der Planung um 
5.043 € angestiegen. 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Veränderung + 7.913 €) 

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch Veränderungen bei den Unter-
richtsgebühren (+ 6.598 €) sowie bei den Leihgebühren für schuleigene Instrumente 
(+ 1.360 €). 

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Veränderung + 1.638 €) 

Hauptursächlich für die Abweichung ist eine Erstattung von Versicherungsbeiträgen des 
Vorjahres von der Unfallkasse NRW. 

Sonstige ordentliche Erträge (Veränderung + 6.281 €) 

Im Jahr 2019 wurde von der GPA NRW eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Die 
zu erwartenden Aufwendungen wurden von der GPA NRW auf 12.000 € geschätzt. Bereits
im Jahresabschluss 2018 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die tatsächli-
chen Aufwendungen dieser Untersuchung beliefen sich auf 5.220 €, sodass der Restbetrag 
der Rückstellung in Höhe von 6.780 € nunmehr ertragswirksam aufzulösen ist. Die übrigen 
sonstigen Einnahmen sind um 500 € geringer ausgefallen. 

Aufwandsarten 

Personalaufwendungen (Veränderung - 30.138 €) 

Die Veränderungen resultieren aus: 
 Dienstaufwendungen - tarifliche Beschäftigte - 46.306 € 

(inkl. Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung) 
 Vergütungen für Honorarrechnungen

(inkl. Beiträge zur Künstlersozialkasse) + 16.168 € 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Veränderung + 4.125 €) 

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus: 
 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Lengerich + 5.377 € 
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - 844 € 

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veränderung - 11.909 €) 

Im Jahresabschluss 2018 wurde eine Ermächtigungsübertragung (EMÜ) in Höhe von 
12.000 € für die Organisationsuntersuchung durch die GPA NRW ins das Jahr 2019 über-
tragen. Diese EMÜ hat den fortgeschriebenen Ansatz des Jahres 2019 erhöht. Sie war nicht 
erforderlich, da im Jahresabschluss 2018 ebenfalls eine Rückstellung für die Organisations-
untersuchung gebildet worden ist. 
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4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der 
einzelnen Positionen § 3 KomHVO entsprechend Anwendung.  

Da die Inhalte der gleich lautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung 
übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergeb-
nisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Be-
zeichnung im Grunde selbsterklärend. Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der 
Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der 
Ergebnisrechnung Bezug genommen.  

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung sind im Lagebericht ausgeführt. 
Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschie-
de begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirk-
same Vorgänge.  

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde 

 Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
 Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
 Jahresabgrenzung

Folgende Anlagen sind dem Anhang beigefügt: 

4.4 Anlagenspiegel  

4.5 Forderungsspiegel  

4.6 Verbindlichkeitenspiegel  

4.7 Eigenkapitalspiegel  

4.8 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW 

4.9 Über- und Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 

4.10 Angaben nach § 95 GO NRW 

49525 Lengerich, 20.02.2020 

Aufgestellt: Bestätigt: 

___________________________________________________ ___________________________________________________

Möhrke Hesselmann 
Fachdienstleiter Verbandsvorsteher 

 gez. gez.
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4.8  Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Übertragung
Ansatz
2020

Gesamt-
ermächtigung 2020

54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000,00 € 7.800,00 € 8.800,00 € 

Summe 1.000,00 € 7.800,00 € 8.800,00 € 

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Übertragung
Ansatz
2020

Gesamt-
ermächtigung 2020

74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 1.000,00 € 7.800,00 € 8.800,00 € 

Summe 1.000,00 € 7.800,00 € 8.800,00 € 

4.9  Über- und Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto

Über-/
Außerplanmäßig

bereitgestellt

54731000 Abschreibung auf Forderungen 353,00 € 

Summe 353,00 € 

 - Aufwendungen -

 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -

- 622 -
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5. Lagebericht

5.1 Allgemeines 

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 
ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. 

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 
und Rechenschaft über die Hauswirtschaft geben. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes Musikschule zu vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, 
auch solche, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat 
der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung 
entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage des Zweckver-
bandes Musikschule zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Musikschule einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten 

Die Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich wird als Zweckverband geführt. 
Die Schülerzahl und die erteilte Stundenzahl stellten sich in den Jahren 2018 und 2019 wie 
folgt dar: 

Schülerzahl 
Stand:

Stundenzahl 
II. Trimester

15.10.2019 15.10.2018 2019 2018 

Lengerich 361 Schüler 353 Schüler 153,61 Std. 147,29 Std. 
Tecklenburg 69 Schüler 76 Schüler 21,13 Std. 21,26 Std. 
Ladbergen 49 Schüler 70 Schüler 25,28 Std. 30,65 Std. 
Lienen  34 Schüler  36 Schüler  17,19 Std.  16,43 Std. 

513 Schüler 535 Schüler 217,21 Std. 215,63 Std. 

5.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft 

Die Ergebnisrechnung schließt zum 31.12.2019 mit einem Überschuss in Höhe von 
50.544,83 € ab. Im Vergleich zum geplanten Haushaltsansatz ist dies somit eine entspre-
chende Verbesserung. 

Hauptursächlich für diesen Überschuss sind im Vergleich zur Haushaltsplanung geringere 
Personalaufwendungen sowie höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Außerdem 
haben gestiegene Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte 
und  sonstige ordentliche Erträge zu einer Verbesserung des Ergebnisses geführt. Dem ge-
genüber stehen höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschrei-
bungen und sonstige ordentliche Aufwendungen. 
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5.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage 

Die folgenden Beträge sind gerundet angegeben. 

5.3.1 Vermögens- und Schuldenlage 

Die Bilanz des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich weist 
zum 31.12.2019 eine Bilanzsumme in Höhe von 269.273,64 € aus. Zusammengefasst stellt 
sich die Bilanz des Zweckverbandes Musikschule wie folgt dar: 

Aktiva in € in % Passiva in € in %

Anlagevermögen 24.363 9,05 Eigenkapital 229.144 85,10
Umlaufvermögen 244.911 90,95 Sonderposten 2.878 1,07

Rückstellungen 17.100 6,35
Verbindlichkeiten 20.152 7,48

Summe 269.274 100,00 269.274 100,00

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz des Zweckverbandes Musikschule 
Tecklenburger Land (Aktiva) liegt mit 244.911 € (Anteil an der Bilanzsumme 90,95 %) beim 
Umlaufvermögen. Diese Position besteht aus Forderungen in Höhe von 2.225 € (Anteil von
0,91 % am Umlaufvermögen) und liquiden Mitteln in Höhe von 242.686 € (99,09 %). 

Gemessen an diesen Summen fällt das Anlagevermögen mit 24.363 € (Anteil an der Bi-
lanzsumme 9,05 %) deutlich geringer aus. 

Das Eigenkapital der Musikschule Tecklenburger Land stellt sich mit einer Eigenkapitalquo-
te I in Höhe von 85,10 % positiv dar.  

Innerhalb des Eigenkapitals haben sich die allgemeine Rücklage auf 119.065,99 €
(Vj.: 81.323,41 €) und die Ausgleichsrücklage auf 59.533,00 € (Vj.: 40.586,70 €) erhöht. Ver-
rechnungen von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 
3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) liegen im Jahr 2019 nicht vor.  Die Ver-
änderung der Rücklagen beruht auf dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
30.04.2019. Der Beschluss lautete wie folgt: 

1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land
mit Sitz in Lengerich stellt auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungs-
prüfungsausschusses den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Musikschule
Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich mit einer Bilanzsumme von 239.855,28 €
und einem Jahresüberschuss in Höhe von 56.688,88 € fest (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 56.688,88 € wird anteilig der all-
gemeinen Rücklage in Höhe von 37.892,59 € und der Ausgleichsrücklage in Höhe
von 18.946,29 € zugeführt.

Rückstellungen sind in ausreichender Höhe gebildet (Überörtliche Prüfung der GPA NRW 
17.100,00 €). 

Die zum 31.12.2019 bilanzierten Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen (3.655,22 €) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten 
(16.496,60 €) zusammen.  
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Kennzahlen zu Vermögens- und Schuldenlage 

Investitionsquote Die Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen ausreichen, um den 
Wert-/ Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen. 

2019 2018 2017 2016 

___Bruttoinvestitionen x 100___ 
= 158,7 % 318,2 % 116,1 % 94,8 % 

(Abgänge des AV + Abschr. auf das AV) 

Eigenkapitalquote I Die Eigenkapitalquote I vermittelt den Finanzierungsanteil des Ei-
genkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die 
Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet. 

2019 2018 2017 2016 

___Eigenkapital x 100___ 
= 85,1 % 74,5 % 75,5 % 55,0 % 

Bilanzsumme 

Eigenkapitalquote II Die Eigenkapitalquote II gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Ei-
genkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bi-
lanz an. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der 
Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erwei-
tert. 

2019 2018 2017 2016 

___Eigenkapital + langf. Sonderposten x 100___ 
= 86,2 % 75,6 % 77,4 % 56,5 % 

Bilanzsumme 

Drittfinanzierungsquote  Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den 
bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im 
Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die 
Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen. 

2019 2018 2017 2016 

___Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100___ 
= 13,51 % 16,96 % 21,5 % 19,6 % 

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 

5.3.2 Ertragslage 

Im Vergleich zum Jahresüberschuss 2018 (56.689 €) fällt das Jahresergebnis 2019 in Höhe 
von 50.545 € geringer aus. Die Ertragslage ist weiterhin positiv. Das Jahresergebnis 2019 
hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6.144 € verringert. Dies ist auf um 14.632 € gestiegene 
ordentliche Aufwendungen sowie um 8.487 € gestiegene ordentliche Erträge zurückzufüh-
ren. 

Ergebnis 2019 Ergebnis 2018 Veränderung

€ € €
Ordentliche Erträge 600.266 591.779 8.487
Ordentliche Aufwendungen 549.722 535.090 -14.632
Ordentliches Ergebnis 50.545 56.689 -6.144
Finanzergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 50.545 56.689 -6.144
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Bei den ordentlichen Erträgen stehen den höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
(Veränderung: + 6.432 €) und sonstigen ordentlichen Erträgen (Veränderung: + 5.494 €) ge-
ringere  öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Veränderung: - 3.112 €) und privatrechtlichen 
Leistungsentgelten (Veränderung: - 326 €) gegenüber.  

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus höheren Personalaufwendungen 
(Veränderung: + 21.301 €), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verän-
derung: + 1.377 €) sowie höheren bilanziellen Abschreibungen (Veränderung: + 1.974 €). 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Veränderung: - 10.020 €) haben sich im Ver-
gleich zum Vorjahr verringert.  

Kennzahlen zur Ertragslage 

Aufwandsdeckungsgrad Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die 
ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanziel-
les Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. 

2019 2018 2017 2016 

___Ordentliche Erträge x 100___ 
=  109,2 % 110,6 % 105,1 % 108,0 % 

Ordentliche Aufwendungen 

Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den 
ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Musikschule auf Zu-
wendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge 
(z. B. Gebühren, Beiträge) möglich ist. 

2019 2018 2017 2016 

___Erträge aus Zuwendungen x 100___ 
=  52,4 % 52,1 % 52,5 % 52,4 % 

Ordentliche Erträge 

Personalintensität Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen an. 

2019 2018 2017 2016 

___Personalaufwendungen x 100___ 
= 86,5 % 84,9 % 89,0 % 88,0 % 

Ordentliche Aufwendungen 

Sach- und Dienstleistungsintensität Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich 
die Musikschule für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 

2019 2018 2017 2016 

___Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100___ 
= 8,1 % 8,1 % 6,0 % 7,5 % 

Ordentliche Aufwendungen 
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5.3.3 Finanzlage 

Ergebnis 2019 
€

Ergebnis 2018 
€

Veränderung 
€

Bestand 216.727 145.833 
Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

31.775 81.294 - 49.519 

Saldo aus Investitionstätigkeit - 5.817 - 10.400 4.583 
Finanzmittelüberschuss 25.958 70.894  - 44.936 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0,00 
Änderung des Bestandes an 
Finanzmitteln 

25.958 70.894 - 44.936 

Gesamtergebnis 242.686 216.727 

Die Finanzlage der Musikschule Tecklenburger Land hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr verbessert. Der Bestand der Finanzmittel hat sich zum 31.12.2019 gegenüber dem 
Vorjahr um 25.958 € erhöht. 

Veränderungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich wie 
folgt ergeben: 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 5.338 € 
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 3.643 € 
 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 685 € 
 Sonstige Einzahlungen - 58 € 

+ 952 € 

Folgende Veränderungen ergaben sich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit ergeben: 

 Personalauszahlungen - 44.563 € 
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - 148 € 
 Sonstige Auszahlungen - 5.760 € 

- 50.471 € 

Somit hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 
- 49.519 € verringert und der Saldo aus der Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 
4.583 € erhöht.  

Die Liquiditätslage der Musikschule Tecklenburger Land kann zum Bilanzstichtag bei einer 
Liquidität I von 222.534 € (Vj.: 187.288 €) und einer Liquidität II von 224.759 €
(Vj.: 188.990 €) als gut bezeichnet werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei 
diesen Kennzahlen (Berechnung gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 
01.10.2008) wesentliche Positionen wie kurzfristige Rückstellungen nicht berücksichtigt wer-
den. Sofern auch diese Größen neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten in die Berechnung 
mit einfließen, ergibt sich eine Liquidität I von 205.434 € (Vj.: 158.188 €) sowie eine Liquidität 
II in Höhe von 207.659 € (Vj.: 159.890 €).  

Es hat in 2019 keinen Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit und Liquiditätssicherung 
gegeben. 
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Anlagendeckung II Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft, inwieweit das langfris-
tige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. 

2019 2018 2017 2016 

___Eigenk. + Sopo f. Zuwend. u. Beitr. + langfr. Fremdk. x 100___ 
= 952,4 % 846,3 % 900,6 % 720,1 % Anlagevermögen 

Liquidität II Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forde-
rungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein. 

2019 2018 2017 2016 

___(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100___ 
= 1.215 % 742 % 696 % 255 % 

kurzfristige Verbindlichkeiten 

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquo-
te“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist.

2019 2018 2017 2016 

___kurzfristige Verbindlichkeiten  x 100 ___ 
= 7,5 % 12,3 % 13,1 % 35,5 % 

Bilanzsumme 

5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind 
nicht bekannt. 
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5.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Musikschule 

Die Bilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 229.143,82 € aus. Davon beträgt der Jahres-
überschuss 50.544,83 €. Der Zweckverband hat keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung.  

Es ist festzustellen, dass grundsätzliche Risiken nicht bestehen. Allerdings ist der derzeitige 
Haushalt der Musikschule sehr knapp bemessen.  

In einer Sitzung des Landtagsausschusses wurde berichtet, dass das Landesministerium für 
Kultur und Wissenschaft (MKW NRW) über ein verändertes Förderungskonzept für die 
kommunalen Musikschulen nachdenkt. Diese „Musikschuloffensive“ der Landesregierung
wurde inzwischen bestätigt. Der Etat wird bis zum Jahr 2022 stufenweise auf insgesamt 9 
Millionen € erhöht, davon sollen alle 180 kommunalen Musikschulen betroffen sein. Wie 
hoch der Anteil für die Musikschule Tecklenburger Land ausfallen wird, steht noch nicht fest. 
Die Verteilung wird über den Landesverband der Musikschulen (LVdM) geregelt. 

In den letzten Jahren ist es immer wieder gelungen, einzelne Projekte durch Drittmittel 
(Spenden) zu finanzieren bzw. mitzufinanzieren. Dies soll auch in Zukunft weiter umgesetzt 
werden, so sollen etwa dort, wo es möglich ist, auch Landesmittel angefordert werden. Ins-
gesamt ist jedoch die Höhe der Fördermittel nicht vorhersehbar. Grundsätzlich ist Liquidi-
tätsentwicklung abhängig von der Ergebnisentwicklung. 

Kooperationen mit verschiedenen Partnern, wie z.B. den Offenen Ganztagsgrundschulen, 
den Grundschulen, den weiterführenden Schulen, den Kindertagesstätten, den Senioren-
heimen und der Volkshochschule werden regelmäßig je nach Bedarf und Möglichkeit durch-
geführt. 

So werden die bestehenden Angebote der Musikschule, wie Bläserklassen am Hannah-
Arendt-Gymnasium, Streichergruppen, Gitarren und Keyboardgruppen, die in den allgemein-
bildenden Schulen vor Ort stattfinden, weiter angeboten und ausgebaut. 

Eine Kooperation mit der neuen Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg ist bereits in der Pla-
nung. Es ist beabsichtigt, dort auch die Kooperation „Bläserklasse“ zu installieren.

Es laufen Gespräche mit der Grundschule Hohne bezüglich weiterer langfristiger musikali-
scher Angebote. So soll möglicherweise neben den bereits bestehenden AGs eine Musik-
klasse oder Jekits eingeführt werden.  

Zudem bietet die Musikschule weiterhin spezielle Angebote an. So wird mit dem auf ein Jahr 
ausgelegten Angebot MFE-KiTa (Musikalische Früherziehung in Kindertagesstätten) die 
schon bestehende Vernetzung im Primarbereich verstärkt. 

Mit Blick auf den demografischen Wandel strebt die Musikschule an, mehr Erwachsene zu 
gewinnen. Hierfür wurde der Beitragssatz bei Erwachsenen gesenkt und eine gut funktionie-
rende Kooperation mit dem Mathias Claudius Haus in Tecklenburg für Senioren ins Leben 
gerufen. 

Explizit für Menschen mit Migrationshintergrund bietet die Musikschule weiterhin reguläre 
Unterrichtsangebote für das Instrument Baglama (türkische Langhalslaute) und spezielle 
Kurse für Kinder im Primarbereich an.  

Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule Tecklenburger Land soll weiter intensiviert 
werden. Durch bereits ca. 50 Konzerte im Jahr, interne Vorspiele, Musicals und sonstige 
Veranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden wird auch den Schülern die Möglichkeit gebo-
ten, sich zu repräsentieren. Im Jahr 2015 ist zusätzlich ein mindestens einmal jährlich statt-
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findendes zentrales Schülerkonzert (Podiumskonzert) eingerichtet worden, das reihum in 
den verschiedenen Mitgliedsgemeinden stattfindet. 

Die Website und Facebookseite werden gerade aktualisiert und sollen dauerhaft gepflegt 
werden, auch die Verlinkung mit bestehenden örtlichen Websites und die Weiterentwicklung 
des hauseigenen Newsletters sollen neben der Öffentlichkeitsarbeit über Presse, Plakate, 
Infos etc. die Darstellung der Musikschule in der Öffentlichkeit optimieren. 

Zum Profil der Musikschule soll wieder die Teilnahme an Wettbewerben gehören. Geplant 
wird ein hauseigener Musikwettbewerb, der das Leistungsniveau der Schüler steigern soll 
und als Konsequenz die Teilnahme an öffentlichen Musikwettbewerben, wie zum Beispiel 
„Jugend Musiziert“, forcieren soll.

5.6 Überschussverwendung 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnis- und Finanzrechnungen ergibt sich, dass die Musik-
schule im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 50.544,83 € erzielt hat. Über die Ver-
wendung des Überschusses entscheidet die Verbandsversammlung. 

49525 Lengerich, 20.02.2020 

Aufgestellt: Bestätigt: 

______________________________________________ ___________________________________________________

Hesselmann Möhrke 
Fachdienstleiter Verbandsvorsteher 

 gez. gez.

- 635 -



- 636 -



Entwurf 

Zweckverband Musikschule 
Tecklenburger Land 

mit Sitz in Lengerich 

Haushalt 2021 

- 637 -

Henschen
Stempel



- 638 -



Inhaltsverzeichnis 

Haushaltssatzung 5 

Vorbericht 7 

Gesamtpläne 17 

- Ergebnisplan 2021 18 
- Finanzplan 2021 19 

Teilpläne 21 

- Teilfinanzplan 2021 
   B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 23 

Anlagen 25 

Stellenplan und Stellenübersicht 27 

Haushaltsquerschnitte 28 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Verbindlichkeiten 30 

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 31 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 32 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Schulden (ohne Kassenkredite) 32 

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019 33 

Bilanz zum 31.12.2019 35 

Erläuterungen zum Ergebnisplan 2021 37 

- 639 -



 
 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land 
 

mit Sitz in Lengerich 
 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Aufgrund des § 78 Abs. 8 Schulgesetz NRW vom 15.02.2005 (GV NRW S.102) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01.09.2020 (GV NRW S. 890) in Verbindung mit den §§ 78 
ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 01.10.1979 (GV NW S. 621), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b) und der Satzung des 
Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich hat die 
Verbandsversammlung am 18.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 Ergebnis- und Finanzplan 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Musikschule Tecklenburger Land voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 580.720,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 580.720,00 € 
 
im Finanzplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 580.720,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 578.720,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 9.500,00 € 
 
festgesetzt. 
 

 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4
Inanspruchnahme des Eigenkapitals 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6
Verbandsumlage 

Die Verbandsumlage wird auf 292.350,00 € festgesetzt. Die Aufteilung der 
Verbandsumlage erfolgt gemäß § 10 (2) der Verbandssatzung wie folgt: 

Lengerich 200.000,00 € 
Ladbergen 50.000,00 € 
Lienen 25.000,00 € 
Tecklenburg 17.350,00 € 

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 
Abs. 1 GO NW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall 4.000,00 € nicht 
überschreiten. 
Darüber hinaus gelten alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen als unerheblich, wenn sie auf gesetzlicher oder 
vertraglicher Grundlage beruhen. 

§ 8
Wertgrenze nach § 4 KomHVO 

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im 
Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf 2.500,00 € (Summe 
der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt. 

49525 Lengerich, 28.10.2020 

aufgestellt:  festgestellt: 

________gez._______ _______gez._______ 
Hesselmann Möhrke 
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Vorbericht 

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Musikschule 

Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich 

für das Haushaltsjahr 2021 

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg haben sich zu einem 

Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich zusammengeschlossen. 

Die Gründung dieses Zweckverbandes basiert auf dem Gesetz über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 in der zurzeit gültigen Fassung. Nach § 18 Abs. 

1 GkG finden für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die 

Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der 

Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und 

den Gesamtabschluss.  

Am 12.12.2018 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung 

des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in 

NRW (2. NKFWG) beschlossen. Hiermit verbunden sind Veränderungen in den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und eine neue 

Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (KomHVO), die die bis 

dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst. Die entsprechenden 

Veränderungen und Ergänzungen wurden in dem vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt 

und erklären somit die Veränderungen zu vorherigen Plänen. Auf die Darstellung der einzelnen 

Veränderungen wird an dieser Stelle verzichtet. 

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband eine Umlage (§ 19 Abs. 2 GkG). 

Die maximale Höhe der Verbandsumlage ist in § 10 der Verbandssatzung festgeschrieben.  

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nach den Regeln für das Neue Kommunale 

Finanzmanagement (NKF) aufgestellt worden. 
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Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 der KomHVO ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO 

soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die 

Entwicklung und die aktuelle Lage des Zweckverbandes sind anhand der im Haushaltsplan 

enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 

Der Ergebnisplan erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit 

Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der 

kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Zweckverbandes und macht 

Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier die 

Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Er ist Ermächtigungsgrundlage, um 

Auszahlungen zu leisten. 

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei 

Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 

3. Wesentliche Ziele und Strategien

- Bericht der Schulleitung - 

Mit Ausbruch der Corona Pandemie im März 2020 hat sich gezeigt, dass nicht alles 

vorhersehbar ist und Flexibilität eine große Rolle spielt. Nach der Erfahrung im letzten 

Lockdown konnte die Musikschule beweisen, dass es möglich ist, schnell auf die sich 

überschlagenden Ereignisse zu reagieren. Von dieser Erfahrung können wir weiterhin 

profitieren. 

Musik zu erleben ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, besonders dann, wenn viele 

alltägliche Begebenheiten eingeschränkt werden. Präsenzunterricht, vor allem auch in 

Gruppen, ist wesentlicher Bestandteil von Musikschule. Die Digitalisierung rückt dabei immer 

mehr in den Mittelpunkt. So können Unterrichtsangebote über verschiedene Online-Portale 

gewährleistet werden, um Unterrichtsausfälle zu vermeiden. 

Die Vernetzung von Musikschule und allgemeinbildenden Schulen soll gestärkt und 

ausgeweitet werden. So wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-

Gymnasium (Bläserklassen) weitergeführt und in der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 

eingeführt. Aktueller Stand ist, dass die für das Schuljahr 2020/2021 geplante Kooperation auf 

das zweite Schulhalbjahr verschoben wird. Eine Lehrkraft der Musikschule beteiligt sich im 
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Tandem mit einem Musiklehrer an einer vom Land NRW geförderten Fortbildung (EMSA) zur 

Kooperation von Schule und Musikschule, um weitere, neuere Formen und Vernetzungen 

kennenzulernen und anzuwenden. Im Bereich Gesamtschule sind vielseitige 

Kooperationsmodelle möglich, wie z.B. Trommelgruppen, Gitarrengruppen, Singepausen, und 

App-music. 

Einige Unterrichtsmodelle für Gruppenunterricht an Schulen (JeKi, JeKiss, Jekitz, etc.) können 

aus organisatorischen und personellen Gründen derzeit nicht umgesetzt werden, dafür werden 

in Grundschulen Angebote wie z.B. Gitarren AG/Gruppen, Blockflötengruppen ausgeweitet. 

Zudem sind auch neue Angebote im Instrumentalbereich geplant. 

Ein wichtiges Ziel der Musikschule ist es, eine gute Präsenz in allen Mitgliedsgemeinden zu 

erreichen. Diesbezüglich entsteht in Lienen aktuell durch eine intensivere Zusammenarbeit mit 

der Waldorfschule durch eine hauseigene Lehrkraft im Streicherbereich eine enge 

Verknüpfung. Diese Präsenz wird auch durch ein gemeinsames Konzert mit der Tanztruppe 

einer privaten Musikschule aus Lienen in Tecklenburg gestärkt, um Ortsgrenzen aufzuheben. 

Auch die Zusammenarbeit mit der Grundschule Ladbergen wird durch weitere Gitarrenkurse 

ausgebaut. Mit Blick auf Tecklenburg ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Unterricht 

kontinuierlich zunimmt, so dass das dortige Angebot erweitert werden soll. 

Ergänzend hierzu ist geplant, die Zusammenarbeit mit den Kitas auszubauen. Gerade zur Zeit 

des Lockdowns ist dieser Bereich komplett weggefallen. Dieser befindet sich aktuell wieder 

erfolgreich im Aufbau. 

Integration wird in unserer Musikschule großgeschrieben. So bietet die Musikschule für 

Menschen mit Migrationshintergrund einige Angebote an. Musikkurse für Kinder im 

Primarbereich mit Migrationshintergrund, Mini- Projekte mit Flüchtlingskindern und neben der 

normalen Aufnahme von Schülern und Schülerinnen aus anderen Kulturen, kann seit einigen 

Jahren das Instrument Baglama (türkische Langhalslaute) als reguläres Unterrichtsfach 

angeboten werden.  

Musikschulunterricht soll für alle Altersstufen und Bevölkerungsgruppen möglich sein, 

Geschwister- und Familienermäßigung machen Musikschule auch für Familien mit mehreren 

Kindern bezahlbar. 

Neue junge Lehrkräfte an der Musikschule sorgen für frischen Wind, neuere didaktische 

Methoden, Flexibilität im Umgang mit digitalen Medien und größere Nähe zum jüngeren 

Schülerklientel stehen dabei im Vordergrund. 
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Das Angebot im kostendeckenden Projektbereich soll erweitert, die Zusammenarbeit mit der 

Volkshochschule intensiviert werden. 

 

Die Musikschule wird u. a. durch Konzerte, interne Vorspiele, Musicals und sonstige 

Veranstaltungen weiterhin an der Steigerung bzw. Verbesserung der Qualitätsstandards 

arbeiten. Dazu gehört auch die Teilnahme an Musikwettbewerben. Hier ist der wichtigste 

bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ auch für die Musikschule von großer Bedeutung. 

Im Jahr 2021 wird Lengerich im Bereich der Holzbläser als Austragungsort des Wettbewerbs 

fungieren. Hiermit entsteht eine neue Aufmerksamkeit und neue Potenziale werden entwickelt. 

Der jährlich stattfindende „Tag der Instrumente“, zentrale Schülerkonzerte (Podiumskonzert), 

Konzerte im Rahmen der vom Kreis Steinfurt getragenen Kulturreihe „Musik schlägt Brücken“, 

Kooperationskonzerte mit anderen Institutionen und eine gute Werbung in der Presse, in den 

sozialen Medien (Präsenz auf Facebook, Instagram, eigenem Youtube-Kanal) und auf der 

Homepage, sollen die Darstellung, die Außenwerbung und damit auch die Wahrnehmung der 

Musikschule in der Bevölkerung verbessern. 

 
 
3.1 Ziele und Kennzahlen (in Klammern genannt sind Angaben des Vorjahres) 

 

3.1.1 Aufwandsdeckungsgrad 

Der Aufwandsdeckungsgrad durch die Benutzergebühren wird im Jahr 2021 laut vorliegendem 

Entwurf bei rd. 46,2 % (49,6 %) liegen.  

 

3.1.2 Personalkosten 

Die Personalkosten sind für das Jahr 2021 mit einem Betrag von insgesamt von rd. 507.900 € 

(507.300 €) veranschlagt worden.  

 

3.1.3 Schülerzahl der Musikschule /Std.-zahl II. Trim. 2020  

Lengerich 325 Schüler (361 Sch.) 146,47 Std. (153,61 Std.) 

Tecklenburg 50 Schüler (69 Sch.) 16,43 Std. (21,13 Std.) 

Ladbergen 42 Schüler (49 Sch.) 21,51 Std. (25,28 Std.) 

Lienen   31 Schüler   (34 Sch.)  15,46 Std.   (17,19 Std.) 

insgesamt 448 Schüler (513 Sch.) 199,87 Std. (217,21 Std.) 

 
 
3.1.4 Verbandsumlage 

Gemäß § 19 Abs. 1 GkG erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine 

Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu 

decken. Diese Umlage ist nach § 19 Abs. 2 GkG in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
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festzusetzen. Sie soll in der Regel nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen werden. Nach 

§ 10 der Satzung des Zweckverbandes Musikschule Tecklenburger Land wird für die Deckung 

des Finanzbedarfs des Verbandes eine Umlage von Verbandsmitgliedern erhoben.  

 

Die Höhe der Umlage für das einzelne Mitglied bestimmt sich nach dem Verhältnis der erteilten 

Unterrichtsstunden für die Schüler der entsprechenden Verbandsgemeinden. 

Berechnungsgrundlage ist dabei die Stundenzahl des II. Trimesters (vom 01.05. bis 31.08.) 

des Abrechnungsjahres.  

Gleichzeitig ist in § 10 der Satzung für jede Verbandsgemeinde ein Jahreshöchstbetrag 

festgelegt. Für das Jahr 2021 wird die Verbandsumlage auf 292.350,00 € (292.350,00 €) 

festgesetzt. Das ist der festgelegte Höchstbetrag.  

 
 
4. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendung en, Einzahlungen und  
    Auszahlungen (2019 = Jahresabschlussergebniss) 
 
 
4.1 Erträge 

 

4.1.1 Zuweisungen und allgemeine Umlagen 

Hier wird die Landesförderung für verschiedene Projekte sowie die Zweckverbandsumlage der 

Gemeinden veranschlagt. 

 

Für den Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich werden im 

Haushaltsjahr 2021 Landeszuweisungen für verschiedene Projekte in Höhe von 11.000 € 

veranschlagt. Der Zweckverband wird hiermit u. a. Projekte im Ensemblebereich finanzieren.  

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.042,50 € 8.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 

 

 

Den wesentlichen Anteil an den Erträgen des Zweckverbandes hat die Zweckverbandsumlage 

der Mitgliedskommunen. Auf der Grundlage des § 10 der Zweckverbandssatzung ergeben 

sich hier nachfolgende Zahlen: 
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Zweckverbandsumlage  2021 

Stadt Lengerich 200.000 € 

Gemeinde Ladbergen  50.000 € 

Gemeinde Lienen  25.000 € 

Stadt Tecklenburg  17.350 € 

In Ausnahmefällen können diese Höchstbeträge gem. § 10 Abs. 2 um 10 v.H. überschritten 

werden. Diese Anhebung wird jedoch in den im Vorbericht zu erläuternden Jahren 

voraussichtlich nicht erforderlich. Die in der Verbandssatzung genannten Beträge sind bisher 

und werden voraussichtlich in den kommenden Jahren satzungsgemäß in voller Höhe 

angefordert. 

4.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die 

Unterrichtsgebühren der Schüler. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 verringert sich im 

Vergleich zum Jahr 2020, da zurzeit ein leichter Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen 

ist. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

270.033,06 € 271.120 € 268.270 € 270.570 € 269.470 € 273.470 € 

4.2 Aufwendungen 

4.2.1 Personalkosten 

Die größte Aufwandsposition des Ergebnisplanes sind die Personalkosten. Hier liegt der 

Gesamtansatz im Jahr 2021 bei 507.900 € und übersteigt somit den Ansatz für das Jahr 2020 

nur geringfügig. Einer Kostensteigerung bei den Dienstaufwendungen für tarifliche 

Beschäftigte steht eine Reduzierung des Ansatzes für die Vergütung der Honorarkräfte 

gegenüber. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

475.462,14 € 507.300 € 507.900 € 509.900 € 508.800 € 512.800 € 
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4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Dieser Position sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen zugeordnet: 

1. für die Leistung der Stadt Lengerich ist ein Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen. Dieser

wird durch die Stadt Lengerich ab dem Jahr 2021 auf 32.700 € erhöht.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

32.141,84 € 32.100 € 32.700 € 32.700 € 32.700 € 32.700 € 

2. für Lehr- und Lernmittel

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.558,96 € 9.200 € 9.200 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 

4.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Wesentliche Positionen sind hier die Aufwendungen für die Anmietung der Geschäftsräume, 

die Geschäftsausgaben sowie die Versicherungsbeiträge.  

1. Anmietung der Geschäftsräume

Veranschlagt ist hier eine kalkulatorische Jahresmiete für die Verwaltungsräume, die mit

einem Betrag in Höhe von 6,00 €/m² erhoben werden.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.015,04 € 8.020 € 8.020 € 8.020 € 8.020 € 8.020 € 

2. Geschäftsausgaben

Laufende Kosten für das Verwaltungsbüro (Telefon, Büromaterial, Kopien,

Verbrauchsmaterial pp.) sowie die Kosten für die Durchführung von Lehrer- und

Schülerkonzerten, Veranstaltungen (incl. Gemagebühren) sind hieraus zu finanzieren.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11.403,79 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 

3. Versicherungsbeiträge

Veranschlagt sind hier Versicherungsbeiträge für die Schülerunfallversicherung sowie die

Unfallversicherung der Musikschullehrer.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.216,28 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 
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4.3 - 4.4 Einzelerläuterungen zum Finanzplan 

Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen des Verbandes. Zusätzlich zum 

Ergebnisplan sind hier die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

nachgewiesen. Andererseits fehlen im Finanzplan die Abschreibungen sowie die Auflösung 

von Sonderposten, da diese nicht zahlungswirksam sind. 

Für die investiven Anschaffungen werden im Hauhaushalt 2021 insgesamt 9.500 € 

veranschlagt. Vorgesehen sind hier Anschaffungen von Instrumenten. Die Auszahlungen für 

den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stellen sich somit wie folgt dar: 

1. Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.245,57 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.573,70 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 

5. Entwicklung des Vermögens (2019 = Jahresabschlussergebniss)

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

269.273,64 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 270.000 € 

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten (2019 = Jahresabschlussergebniss)

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20.151,82€ 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 
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7. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushalt für die Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich wird ausgeglichen 

geplant. Das Jahresergebnis im Planjahr sowie dem Finanzplanungszeitraum beträgt somit 

0,00 €.  

8. Entwicklung des Eigenkapitals (2019 = Jahresabschlussergebniss)

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

229.143,82 € 229.144 € 229.144 € 229.144 € 229.144 € 229.144 € 

9. wesentliche Investitionen

Die Investitionen bestehen im Wesentlichen aus der Anschaffung von Musikinstrumenten 

(siehe 4.4). 

10. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs tätigkeit.

Da der Haushalt der Musikschule ausgeglichen geplant ist und Finanzerträge sowie Zinsen 

und sonstige Finanzaufwendungen nicht zu erwarten sind, beträgt der Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit im Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum somit 0,00 €. 

11. Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 

gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu Budgets verbunden. Gleiches gilt für Einzahlungen und 

Auszahlungen im Finanzplan und für Investitionen. 
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Gesamtpläne 
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Zweckverband Musikschule

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Ergebnisplan  2021

PlanungErtrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

-    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
  (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
  (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
  (= Zeilen 23 und 24)

=    Jahresergebnis
  (= Zeilen 22 und 25)

-     globaler Minderaufwand

=     Jahresergebnis nach Abzug globaler 
  Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

  Verrechnete Erträge
  bei Vermögensgegenständen

  Verrechnete Erträge
  bei Finanzanlagen

  Verrechnete Aufwendungen
  bei Vermögensgegenständen

  Verrechnete Aufwendungen
  bei Finanzanlagen

Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

 0,00

 314.499,59

 0,00

 276.348,06

 2.638,19

 0,00

 6.780,50

 0,00

 0,00

 600.266,34

 475.462,14

 0,00

 44.590,27

 5.005,13

 0,00

 24.663,97

 549.721,51

 50.544,83

 0,00

 0,00

 0,00

 50.544,83

 0,00

 0,00

 0,00

 50.544,83

 0,00

 50.544,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 0

 302.350

 0

 276.120

 1.000

 0

 500

 0

 0

 579.970

 507.300

 0

 45.800

 2.000

 0

 24.870

 579.970

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 305.350

 0

 274.270

 1.000

 0

 100

 0

 0

 580.720

 507.900

 0

 46.400

 2.000

 0

 24.420

 580.720

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 305.350

 0

 276.570

 1.000

 0

 100

 0

 0

 583.020

 509.900

 0

 46.700

 2.000

 0

 24.420

 583.020

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 305.350

 0

 275.470

 1.000

 0

 100

 0

 0

 581.920

 508.800

 0

 46.700

 2.000

 0

 24.420

 581.920

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 305.350

 0

 279.470

 1.000

 0

 100

 0

 0

 585.920

 512.800

 0

 46.700

 2.000

 0

 24.420

 585.920

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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Zweckverband Gesamtschule

Finanzplan  2021

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

     Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

      nachrichtlich: Globaler Minderaufwand

=    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 9 und 16)

+    Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

+    Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=     Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

 -    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden

 -    Auszahlungen für Baumaßnahmen

 -    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen

 -    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

 -    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=     Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

=    Saldo aus Investitionstätigkeit
     (= Zeilen 23 und 30)

=    Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
      (= Zeilen 17 und 31)

+     Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
       Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 
       gleichkommenden Rechtsverhältnissen

+     Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von 
       Krediten zur Liquiditätssicherung

 -     Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
       für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich 
       kommenden Rechtsverhältnissen

-      Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten 
       zur Liquiditätssicherung

=     Saldo aus Finanzierungstätigkeit

=     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
      (= Zeilen 32 und 37)
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 2 3 4 5 6

in EUR
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Teilpläne 
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01.01.2020 01.01.2021 31.12.2021

T€ T€ T€
1 2 3

1. Anleihen

1.1 für Investitionen                       -                                      -                                 -     
1.2 zur Liquiditätssicherung                       -                                      -                                 -     

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 

     für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen                       -                                      -                                 -     
2.2 von Beteiligungen                       -                                      -                                 -     
2.3 von Sondervermögen                       -                                      -                                 -     
2.4 vom öffentlichen Bereich                       -                                      -                                 -     
2.5 von Kreditinstituten                       -                                      -                                 -     

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

    Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

    Kreditaufnahmen wirtschaftlich

    gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

    und Leistungen

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-

    leistungen

7. Sonstige Verbindlichkeiten                       16                                   21                              21   
8. Erhaltene Anzahlungen                       -                                      -                                 -     
9. Summe aller Verbindlichkeiten                       20                                   23                              23   

                        4   

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 

Haushaltsjahres

                      -                                      -                                 -     

                      -                                      -                                 -     

                      -                                      -                                 -     

Art

                                  2                                2   

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb indlichkeiten
des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Stand am Beginn 
des Vorjahres

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres
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Bilanzposten
nach § 41 III Nr. 1
GO NRW

Ansatz
Vorvorjahr

(31.12.)

EUR

Planwert
Vorjahr
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 1
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 2
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 3
(31.12.)

EUR

Allgemeine Rücklage 119.066 € 119.066 €  119.066 € 119.066 €  119.066 €  119.066 €  

Sonderrücklage -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  

Ausgleichsrücklage 59.533 € 110.078 €  110.078 € 110.078 €  110.078 €  110.078 €  

Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag 50.545 € -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  

Verrechnung mit
der allgemeinen
Rücklage -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  

Summe des
Eigenkapitals 229.144 € 229.144 €  229.144 € 229.144 €  229.144 €  229.144 €  

Nicht gedeckter
Fehlbetrag -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  -  €  

Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Darstellung der voraussichtlichen
Entwicklung des Eigenkapitals
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Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 

Es gibt keine Verpflichtungsermächtigungen 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schu lden 

Es gibt keine Schulden. 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrieb
ener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung
2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 308.068,00 302.350,00 314.499,59 12.149,59 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 279.460,01 268.435,00 276.348,06 7.913,06 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.964,60 1.000,00 2.638,19 1.638,19 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.286,53 500,00 6.780,50 6.280,50 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 591.779,14 572.285,00 600.266,34 27.981,34 0,00
11 - Personalaufwendungen 454.161,50 505.600,00 475.462,14 -30.137,86 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.213,43 40.465,00 44.590,27 4.125,27 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.031,09 2.000,00 5.005,13 3.005,13 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.684,24 36.573,00 24.663,97 -11.909,03 1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 535.090,26 584.638,00 549.721,51 -34.916,49 1.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis 56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 18 und 21)
56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 56.688,88 -12.353,00 50.544,83 62.897,83 -1.000,00

(= Zeilen 22 und 25)

27 Verrechnete Erträge bei 
Vermögensgegenständen

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Verrechnungssaldo 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 27 bis 30)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung 2019

in €
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschrie -
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber- 

tragung

2018 2019 2019 2019
in €

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.554,00 302.350,00 312.892,30 10.542,30 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 279.622,10 268.435,00 275.979,01 7.544,01 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.323,10 1.000,00 2.638,19 1.638,19 0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 68,76 500,00 10,93 -489,07 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 590.567,96 572.285,00 591.520,43 19.235,43 0,00
10 - Personalauszahlungen 443.960,66 505.600,00 488.523,81 -17.076,19 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.795,48 40.465,00 42.943,25 2.478,25 0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 22.518,21 36.220,00 28.278,13 -7.941,87 1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 509.274,35 582.285,00 559.745,19 -22.539,81 1.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.293,61 -10.000,00 31.775,24 41.775,24 -1.000,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200,00 0,00 838,00 838,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200,00 0,00 838,00 838,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 
10.599,60 11.360,00 6.654,85 -4.705,15 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.599,60 11.360,00 6.654,85 -4.705,15 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.399,60 -11.360,00 -5.816,85 5.543,15 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 70.894,01 -21.360,00 25.958,39 47.318,39 -1.000,00

(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 70.894,01 -21.360,00 25.958,39 47.318,39 -1.000,00

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 145.833,52 0,00 216.727,53 216.727,53 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel 216.727,53 -21.360,00 242.685,92 264.045,92 -1.000,00

(= Zeilen 38, 39 und 40)

Finanzrechnung 2019
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Aktiva Stand zum Stand zum

31.12.2018 31.12.2019

1. Anlagevermögen 21.425,23 24.363,00

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.991,25 3.060,00
1.2 Sachanlagen 19.433,98 21.303,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.433,98 21.303,00
2. Umlaufvermögen 218.430,05 244.910,64

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.702,52 2.224,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 1.702,52 2.224,72

Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 1.702,52 1.293,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 930,85
2.4 Liquide Mittel 216.727,53 242.685,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 239.855,28 269.273,64

Bilanz zum 31.12.2019

in �

- 668 -



Passiva Stand zum Stand zum 

31.12.2018 31.12.2019

1. Eigenkapital 178.598,99 229.143,82

1.1 Allgemeine Rücklage 81.323,41 119.065,99

1.3 Ausgleichsrücklage 40.586,70 59.533,00

1.4 Jahresüberschuss 56.688,88 50.544,83

2. Sonderposten 2.716,44 2.878,00

2.1 für Zuwendungen 2.716,44 2.878,00

3. Rückstellungen 29.100,00 17.100,00

3.4 Sonstige Rückstellungen 29.100,00 17.100,00

4. Verbindlichkeiten 29.439,85 20.151,82

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.120,46 3.655,22

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 28.319,39 16.496,60

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 239.855,28 269.273,64

in �
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Erläuterungen der wesentlichen Ansätze 

Die Erläuterungen wesentlicher Ansätze von Erträgen und Aufwendungen gem. § 19 
KomHVO ergeben sich aus dem Vorbericht.  
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Entwurf 

Zweckverband Gesamtschule 
Lengerich/Tecklenburg 

Jahresabschluss zum 31.12.2019 
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Stempel
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Aktiva Stand zum Stand zum
31.12.2018 31.12.2019

1. Anlagevermögen 0,00 0,00
2. Umlaufvermögen 78.955,91 119.003,61
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.412,00 0,00
2 2 2 Privatrechtliche Forderungen 1.412,00 0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.412,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 77.543,91 119.003,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 78.955,91 119.003,61

1. Bilanz zum 31.12.2019

in €
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Passiva Stand zum Stand zum 
31.12.2018 31.12.2019

1. Eigenkapital 52.007,58 80.485,23
1.1 Allgemeine Rücklage 29.622,42 34.671,72
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 14.811,20 17.335,86
1.4 Jahresüberschuss 7.573,96 28.477,65
2. Sonderposten 0,00 0,00
3. Rückstellungen 7.800,00 5.700,00
3.4 Sonstige Rückstellungen 7.800,00 5.700,00
4. Verbindlichkeiten 19.148,33 32.818,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.481,84 9.747,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.248,62 1.043,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen 14.417,87 22.027,58
5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 78.955,91 119.003,61

in €
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrieb
ener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung
2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.740,63 437.150,00 412.817,04 -24.332,96 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.412,00 5.100,00 10.386,06 5.286,06 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 284.152,63 442.750,00 423.203,10 -19.546,90 0,00
11 - Personalaufwendungen 37.548,32 48.900,00 48.775,77 -124,23 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.817,39 308.850,00 307.061,52 -1.788,48 2675,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.212,96 101.176,00 38.888,16 -62.287,84 20.875,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 276.578,67 458.926,00 394.725,45 -64.200,55 23.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis 7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 

Zeilen 18 und 21)
7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

(= Zeilen 22 und 25)

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 27 bis 30)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

2. Ergebnisrechnung 2019

in €
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschrie -
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber- 

tragung

2018 2019 2019 2019
in €

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 297.158,50 437.150,00 420.426,75 -16.723,25 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 2.514,87 5.100,00 8.203,61 3.103,61 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 299.673,37 442.750,00 428.630,36 -14.119,64 0,00
10 - Personalauszahlungen 37.548,32 48.900,00 48.775,77 -124,23 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 238.540,98 308.850,00 307.397,69 -1.452,31 2675,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 15.138,56 101.176,00 30.997,20 -70.178,80 20.875,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 291.227,86 458.926,00 387.170,66 -71.755,34 23.550,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 69.098,40 0,00 77.543,91 77.543,91 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel 77.543,91 -16.176,00 119.003,61 135.179,61 -23.550,00

(= Zeilen 38, 39 und 40)

3. Finanzrechnung 2019
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4. Anhang

4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Grundsätzliches 

Der Jahresabschluss 2019 des Zweckverbands Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg ist 
nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 
der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen 
(KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vor-
schriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO aufgestellt. 

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten zum Bilanzstichtag. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vor-
sichtig und überwiegend einzeln bewertet. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung be-
kannt gewordenen Risiken, die maßgeblichen Charakter haben, sind aufgenommen. 

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz, die konkret verwendeten Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelun-
gen und Schätzungen beschrieben. Zur besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit er-
folgen unmittelbar an dieser Stelle auch die weiteren Erläuterungen zu wesentlichen Bilanz-
positionen. 

Die Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg wird als Zweckverband geführt. Die Städte Len-
gerich und Tecklenburg haben sich zu einem Schulverband als Zweckverband nach dem 
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) zusammengeschlossen. Der 
Zweckverband wurde zum 01.08.2017 gegründet.  

Aktivseite 

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 119.003,61 € und beinhaltet ausschließlich die li-
quiden Mittel (Girokonto) des Zweckverbandes. 

Passivseite 

Innerhalb des Eigenkapitals haben sich im Jahr 2019 die allgemeine Rücklage auf 
34.671,72 € (Vj.: 29.622,41 €) und die Ausgleichsrücklage auf 17.335,86 € (Vj.: 14.811,21 €) 
erhöht. Die Veränderung beruht auf dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
02.05.2019. Der Beschluss lautete wie folgt: 

1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich / Teck-
lenburg stellt auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsaus-
schusses den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich
/ Tecklenburg mit einer Bilanzsumme von 78.955,91 € und einem Jahresüberschuss
in Höhe von 7.573,96 € fest (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 7.573,96 € wird anteilig der all-
gemeinen Rücklage in Höhe von 5.049,30 € und der Ausgleichsrücklage in Höhe von
2.524,66 € zugeführt.

Verrechnungen von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsver-
ordnung (KomHVO NRW) liegen in 2019 nicht vor. 
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Alle am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verbindlichkeiten gem. § 37 KomHVO NRW sind durch die Bildung von Rück-
stellungen ausreichend Rechnung getragen worden. Im Jahresabschluss 2019 wurde eine 
Rückstellung in Höhe von 5.700 € für die noch ausstehende Prüfung durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW (GPA NRW) berücksichtigt. 

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten (32.818,38 €) ergibt sich aus dem Verbindlichkeiten-
spiegel. Sie sind im Sinne des § 42 Abs. 4 KomHVO NRW mit ihrem Rückzahlungsbetrag 
bewertet.  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 9.747,32 € (Vj.: 2.481,84 €). 
Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1.043,48 € (Vj.: 2.248,62 €).  

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten unter anderem Zuweisungen des Landes für die 
Projekte „Geld oder Stelle“ (20.872,50 €) sowie „Schule und Kultur“ (655,08 €). Die jeweils 
für das Schuljahr 2019/2020 gewährten Mittel wurden zum Abschlussstichtag 31.12.2019 
nicht verwendet. 

4.2 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen der 
Ergebnisrechnung 

Veränderungsangaben beziehen sich auf den fortgeschriebenen Haushaltsplan 2019. Die 
Beträge sind jeweils gerundet angegeben. 

Ertragsarten 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Veränderung - 24.333 €) 

• Landesprogramm „Geld oder Stelle“

-  Rückzahlung nicht verwendeter Mittel für das Schuljahr 2018/2019
 abzgl. der zum 31.12.2018 berücksichtigten erhaltenen Anzahlungen  - 5.859 € 

-  Zum 31.12.2019 keine vollständige ertragswirksame Verwendung 
 der Mittel für das Schuljahr 2019/2020.  
 Im Jahresabschluss als erhaltene Anzahlung berücksichtigt - 20.872 € 

• Landesprogramm „Schule und Kultur“

-  Anteilige Auflösung der zum 31.12.2018 berücksichtigten
 erhaltenen Anzahlung für das Schuljahr 2018/2019 (1. Rate) + 394 € 

-  Zuweisung des Landes für das Schuljahr 2018/2019 (2. Rate) + 1.000 € 

-  Zuweisung des Landes für das Schuljahr 2019/2020 (1. Rate) + 1.080 € 

-  Zum 31.12.2019 keine vollständige ertragswirksame Verwendung 
 der Mittel für das Schuljahr 2019/2020.  
 Im Jahresabschluss als erhaltene Anzahlung berücksichtigt - 596 € 

• Zuschüsse vom Förderverein
(Eigenanteil zum Landesprogramm „Schule und Kultur“) + 520 € 
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Privatrechtliche Leistungsentgelte (Veränderung - 500 €) 

Entgegen der Planung gab es keine Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle. 

Sonstige ordentliche Erträge (Veränderung + 5.286 €) 

• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
(Schlussabrechnung der Schülerunfallversicherung) + 3.843 € 

• Das von den Schülern zu entrichtende Kopiergeld sowie die von den
Schülern erstatteten Kosten für die Wochenplaner sind entgegen der
Planung höher ausgefallen + 1.443 € 

Aufwandsarten 

Personalaufwendungen (Veränderung - 7.501 €) 

Die geplante Stelle des Schulsozialarbeiters wurde erst zum 01.02.2018 besetzt. Abwei-
chend zur Planung ist für den beschäftigten Schulsozialarbeiter kein Beitrag zur Zusatzver-
sorgungskasse zu entrichten (- 2.750 €). 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Veränderung – 1.788 €) 

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus: 
• Erstattung Verwaltungskostenbeitrag und Sachaufwendungen

an die Stadt Lengerich - 5.280 € 
• Schulentwicklungsplanung - 5.829 € 
• Schülerbeförderungskosten + 9.190 € 

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Veränderung – 62.288 €) 

Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus: 
• Folgende Planansätze wurden gänzlich nicht aufgewendet:

Inanspruchnahme Baubetriebshof Stadt Lengerich - 500 € 
Telekommunikationsgebühren - 1.500 € 
Beseitigung von Schäden - 500 € 

• Aufwendungen für übernommene Reisekosten - 988 € 
• Entgelt für die Benutzung des Hallen- und Freibades - 544 € 
• Aufwendungen Projekt „Geld oder Stelle“ - 37.208 € 
• Schülerunfallversicherung - 22.762 € 
• Sonstige Geschäftsaufwendungen + 1.714 € 
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4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der 
einzelnen Positionen § 3 KomHVO entsprechend Anwendung.  

Da die Inhalte der gleich lautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung 
übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergeb-
nisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Be-
zeichnung im Grunde selbsterklärend. Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der 
Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der 
Ergebnisrechnung Bezug genommen.  

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung sind im Lagebericht ausgeführt. 
Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschie-
de begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirk-
same Vorgänge.  

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde 

� Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
� Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
� Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
� Jahresabgrenzung

4.4 Forderungsspiegel 
s. Anlage

4.5 Verbindlichkeitenspiegel 
s. Anlage

4.6 Eigenkapitalspiegel 
s. Anlage

4.7 Ermächtigungsübertragungen 
s. Anlage

4.8 Über- und Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 
s. Anlage

49525 Lengerich, 23.01.2020 

Aufgestellt: Bestätigt: 

___________________________________________________ ___________________________________________________

Hesselmann Möhrke 
Fachdienstleiter Verbandsvorsteher 

(FD Schule, Sport, Kultur) 

gez. gez.
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4.7  Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Übertragung
Ansatz
2020

Gesamt-
ermächtigung 2020

52810000 Aufwendungen für Sachleistungen 2.675,00 € 55.200,00 € 57.875,00 € 

54290000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch- 

nahme von Rechten und Diensten
20.875,00 € 82.500,00 € 103.375,00 € 

Summe 23.550,00 €  137.700,00 €  161.250,00 €  

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto Übertragung
Ansatz
2020

Gesamt-
ermächtigung 2020

72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 2.675,00 € 55.200,00 € 57.875,00 € 

74290000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruch- 

nahme von Rechten und Diensten
20.875,00 € 82.500,00 € 103.375,00 € 

Summe 23.550,00 €  137.700,00 €  161.250,00 €  

4.8  Über- und Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Sachkonto Bezeichnung Sachkonto

Über-/
Außerplanmäßig

bereitgestellt

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.246,00 € 

Summe 1.246,00 €  

 - Aufwendungen -

 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -
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5. Lagebericht

5.1 Allgemeines 

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 
ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. 

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 
und Rechenschaft über die Hauswirtschaft geben. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg zu vermitteln. Über Vorgänge von 
besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu 
berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang 
der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schul-
denlage des Zweckverbandes zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg einzugehen; zu Grunde 
liegende Annahmen sind anzugeben. 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten 

Die Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg wird als Zweckverband geführt. Die Städte Len-
gerich und Tecklenburg haben sich zu einem Schulverband als Zweckverband nach dem 
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) zusammengeschlossen. Der 
Zweckverband wurde zum 01.08.2017 gegründet.  

Ab dem Schuljahr 2017/2018 haben die Städte Lengerich und Tecklenburg gemeinsam eine 
jahrgangsweise aufbauende integrierte Gesamtschule im Ganztagsbetrieb errichtet. Die Ge-
samtschule Lengerich / Tecklenburg wird als Schule des gemeinsamen Lernens am Haupt-
standort in Lengerich (Sekundarstufe I und Sekundarstufe II) und am Teilstandort in Teck-
lenburg (Sekundarstufe I) geführt. 

Die Schülerzahlen stellten sich in den Jahren 2018 und 2019 wie folgt dar: 

Stand: Stand:
15.10.2019 15.10.2018 

Lengerich 380 Schüler 236 Schüler 
Tecklenburg  171 Schüler  115 Schüler 

551 Schüler 351 Schüler 

5.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft 

Die Ergebnisrechnung schließt zum 31.12.2019 mit einem Überschuss in Höhe von 
28.477,65 € ab. Im Vergleich zum geplanten Haushaltsansatz ist dies somit eine entspre-
chende Verbesserung. 

Hauptursächlich für diesen Überschuss sind im Vergleich zur Haushaltsplanung höhere 
sonstige ordentliche Erträge und geringere sonstige ordentliche Aufwendungen. Dem ge-
genüber stehen niedrigere Zuwendungen und allgemeine Umlagen. 
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5.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage 

Die folgenden Beträge sind gerundet angegeben. 

5.3.1 Vermögens- und Schuldenlage 

Die Bilanz des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg weist zum 
31.12.2019 eine Bilanzsumme in Höhe von 119.004 € aus. Zusammengefasst stellt sich die 
Bilanz des Zweckverbandes wie folgt dar: 

Aktiva in € in % Passiva in € in %

Umlaufvermögen 119.004 100,0 Eigenkapital 80.485 67,6
Rückstellungen 5.700 4,8
Verbindlichkeiten 32.818 27,6

Summe 119.004 100,0 119.004 100,0

Die Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) beinhaltet im Umlaufvermögen ausschließlich liqui-
de Mittel (119.004 €). 

Das Eigenkapital der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg stellt sich mit einer Eigenkapi-
talquote I in Höhe von 67,6 % als positiv dar.  

Verrechnungen von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsver-
ordnung (KomHVO NRW) liegen in 2019 nicht vor. 

Rückstellungen sind in ausreichender Höhe gebildet (Prüfungskosten der GPA NRW 
5.700 €). 

Die zum 31.12.2019 bilanzierten Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen (9.747 €), aus sonstigen Verbindlichkeiten (1.043 €) sowie er-
haltenen Anzahlungen (22.028 €) zusammen.  

Kennzahlen zu Vermögens- und Schuldenlage 

Eigenkapitalquote I Die Eigenkapitalquote I vermittelt den Finanzierungsanteil des Ei-
genkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die 
Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet. 

2019 2018 2017 

___Eigenkapital x 100___ 
= 67,6 % 65,9 % 62,7 % 

Bilanzsumme 
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5.3.2 Ertragslage 

Das Jahresergebnis 2019 beträgt 28.478 €. Und setzt sich wie folgt zusammen. 

Ergebnis 2018 Ergebnis 2018 Veränderung 
€ € € 

Ordentliche Erträge 423.203 284.153 139.050 
Ordentliche Aufwendungen 394.725 276.579 118.146 
Ordentliches Ergebnis 28.478 7.574 20.904 
Finanzergebnis 0 0 0 
Jahresergebnis 28.478 7.574 20.904 

Bei den ordentlichen Erträgen haben sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ver-
änderung: + 130.076 €) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (Veränderung: + 8.974 €) 
gegenüber dem Vorjahr erhöht.  

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus gegenüber dem Vorjahr höheren 
Personalaufwendungen (Veränderung: + 11.227 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen (Veränderung: + 89.244 €) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Verände-
rung: + 17.675 €).  

Kennzahlen zur Ertragslage 

Aufwandsdeckungsgrad Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die 
ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanziel-
les Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. 

2019 2018 2017 

___Ordentliche Erträge x 100___ 
= 107,2 %  102,7 %  146,7 % 

Ordentliche Aufwendungen 

Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den 
ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Gesamtschule auf 
Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Er-
träge (z. B. Gebühren, Beiträge) möglich ist. 

2019 2018 2017 

___Erträge aus Zuwendungen x 100___ 
= 97,5 % 99,5 %  98,8 % 

Ordentliche Erträge 

Sach- und Dienstleistungsintensität Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich 
die Gesamtschule für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 

2019 2018 2017 

___Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100___ 
= 77,8 % 78,8 % 92,5 % 

Ordentliche Aufwendungen 
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5.3.3 Finanzlage 

Die Finanzlage der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg hat sich im Jahr 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahr verbessert. Der Bestand der Finanzmittel hat sich zum 31.12.2019 ge-
genüber dem Vorjahr um 41.460 € erhöht. 

Veränderungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich wie 
folgt ergeben: 

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 123.268 € 
• Sonstige Einzahlungen + 5.689 € 

+ 128.957 € 

Folgende Veränderungen ergaben sich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit ergeben: 

• Personalauszahlungen + 11.227 € 
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + 68.857 € 
• Sonstige Auszahlungen + 15.859 € 

+ 95.943 € 

Somit hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 
33.014 € erhöht.  

Die Liquiditätslage der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg kann zum Bilanzstichtag bei 
einer Liquidität I + II von 86.185 € als gut bezeichnet werden. Es ist allerdings darauf hinzu-
weisen, dass bei diesen Kennzahlen (Berechnung gemäß Runderlass des Innenministeriums 
vom 01.10.2008) wesentliche Positionen wie kurzfristige Rückstellungen nicht berücksichtigt 
werden. Sofern auch diese Größen neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten in die Berech-
nung mit einfließen, ergibt sich eine Liquidität I + II von 80.485 €.  

Es hat in 2019 keinen Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit und Liquiditätssicherung 
gegeben. 

Ergebnis 2019 
€ 

Ergebnis 2018 
€ 

Veränderung 
€ 

Bestand 77.544 69.098 8.446 
Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

41.460 8.446 33.014 

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 
Finanzmittelüberschuss 41.460 8.446 33.014 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 
Änderung des Bestandes an 
Finanzmitteln 

41.460 8.446 33.014 

Gesamtergebnis 119.004 77.544 41.460 
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Kennzahlen zur Finanzlage 

Liquidität II Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forde-
rungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein. 

2019 2018 2017 

___(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100___ 
= 362,6 % 412,3 % 289,2 % 

kurzfristige Verbindlichkeiten 

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquo-
te“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. 

2019 2018 2017 

___kurzfristige Verbindlichkeiten  x 100 ___ 
= 27,6 % 24,3 % 34,6 % 

Bilanzsumme 

5.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind 
nicht bekannt. 

5.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gesamtschule 

Die Bilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 80.485,23 € aus. Davon beträgt der Jahres-
überschuss 28.477,65 €. Der Zweckverband hat keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung.  

Mit der Gründung der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg zum Schuljahr 2017/18 ist es 
den Städten Lengerich und Tecklenburg gelungen, ein attraktives, leistungsfähiges und 
wohnortnahes Schulangebot mit den entsprechenden Bildungsabschlüssen vor Ort zu ge-
währleisten. Diese neue Schule ist eine große Chance, das Angebot im Sekundarbereich in 
Lengerich und Tecklenburg neben den Gymnasien zu etablieren. 

Es ist festzustellen, dass grundsätzliche Risiken nicht bestehen. Hierbei kann derzeit davon 
ausgegangen werden, dass auch weiterhin eine ausreichende Anzahl von Schülern an der 
Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg angemeldet werden, um die Schule 6-zügig (4 Züge 
Lengerich, 2 Züge Tecklenburg) betreiben zu können. Im Schuljahr 2019/20 musste auf-
grund der hohen Anmeldezahlen eine sog. Mehrklasse gebildet werden, um keine Schülerin-
nen und Schüler aufgrund der festgelegten Zügigkeit abweisen zu müssen.  

Ob und wie weit in den kommenden Schuljahren Schülerinnen und Schüler abgewiesen 
werden müssen, ergibt sich aus den künftigen Anmeldezahlen und ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht absehbar. 

Die Stadt Tecklenburg stellt als Schulstandort Räumlichkeiten in der Hauptschule in Teck-
lenburg zur Verfügung. Hier ist die Hauptschule auslaufend gestellt, so dass der Gesamt-
schule, insbesondere durch organisatorische Veränderungen in der Gebäudenutzung, die 
erforderlichen Räumlichkeiten der Gesamtschule zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Schüler am Schulstandort Lengerich nutzen ebenfalls das Gebäude der auslaufenden 
Hauptschule in Lengerich. Eine dauerhafte Unterbringung ist hier jedoch nicht möglich, so 
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dass der Rat der Stadt Lengerich am 07.11.2017 den Beschluss gefasst hat, für den Schul-
standort Lengerich der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg für die Sekundarstufe I ein 
neues Schulgebäude zu errichten. Die Sekundarstufe II (Oberstufe) soll im Gebäude der 
jetzigen Dietrich-Bonhoeffer-Realschule untergebracht werden. 

Mit Blick auf den Neubau der Schule (Sek. I) rückt die zeitliche Umsetzung in den Mittelpunkt 
der weiteren Überlegungen. Daher ist sicherzustellen, dass bis zur Fertigstellung des Ge-
bäudes (geplant: 01.08.2022) die Schüler ordnungsgemäß beschult werden. 

5.6 Überschussverwendung 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnis- und Finanzrechnungen ergibt sich, dass die Gesamt-
schule Lengerich / Tecklenburg im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 28.477,65 € 
erzielt hat. Über die Verwendung des Überschusses entscheidet die Verbandsversammlung. 

5.7 Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW 

s. Anlage

49525 Lengerich, 23.01.2020 

Aufgestellt: Bestätigt: 
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Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes 

Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 

für das Haushaltsjahr 2021 

Aufgrund des § 78 Abs. 8 Schulgesetz NRW vom 15.02.2005 (GV NRW S.102) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01.09.2020 (GV NRW S. 890) in Verbindung mit den §§ 78 
ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 01.10.1979 (GV NW S. 621), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b) und der Satzung des 
Schulzweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg hat die 
Schulverbandsversammlung am 19.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
des Schulzweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem 

Gesamtbetrag der Erträge auf 753.600 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 753.600 € 

im Finanzplan mit dem 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 753.600 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 753.600 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

festgesetzt. 

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4
Inanspruchnahme des Eigenkapitals 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6
Verbandsumlage/Sonderumlage 

Die Verbandsumlage wird auf 600.700,00 € festgesetzt. Die Aufteilung der 
Verbandsumlage erfolgt gemäß § 11 (2) der Verbandssatzung wie folgt: 

Lengerich 404.500,00 € 
Tecklenburg 196.200,00 € 

Sofern die oben genannte Umlage nicht ausreicht, wird eine Sonderumlage in 
entsprechender Höhe durch die Verbandsversammlung festgesetzt. 

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 
Abs. 1 GO NW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall 10.000,00 € nicht 
überschreiten. 
Darüber hinaus gelten alle über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen als unerheblich, wenn sie auf gesetzlicher oder 
vertraglicher Grundlage beruhen. 

49525 Lengerich, 28.10.2020 

aufgestellt:  festgestellt: 

________gez.__________ _______gez.________ 
Hesselmann Möhrke 
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Vorbericht 

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes 

Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg  

für das Haushaltsjahr 2021 

1. Gesetzliche Grundlagen

Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Lengerich vom 30.05.2017 und des Rates der 

Stadt Tecklenburg vom 23.05.2017 sowie gemäß § 78 des Schulgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) haben sich die Städte Lengerich und Tecklenburg mit 

Wirkung vom 01.08.2017 zum Schulzweckverband Lengerich/Tecklenburg 

zusammengeschlossen. Die Städte Lengerich und Tecklenburg haben durch diese 

Beschlüsse zum Schuljahr 2017/2018 beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 eine Gesamtschule 

gegründet. Die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg wird an zwei Standorten (Lengerich 4-

zügig, Tecklenburg 2-zügig) geführt. 

Die Gründung des Schulzweckverbandes basiert auf dem Gesetz über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 in der zurzeit gültigen Fassung. Nach § 18 Abs. 

1 GkG finden für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes die Vorschriften für die 

Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der 

Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und 

den Gesamtabschluss.  

Am 12.12.2018 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung 

des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in 

NRW (2. NKFWG) beschlossen. Hiermit verbunden sind Veränderungen in den 

haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und eine neue 

Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (KomHVO), die die bis 

dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst. Die entsprechenden 

Veränderungen und Ergänzungen wurden in dem vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt 

und erklären somit die Veränderungen zu vorherigen Plänen. Auf die Darstellung der einzelnen 

Veränderungen wird an dieser Stelle verzichtet. 
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Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Schulzweckverband eine Umlage (§ 19 Abs. 2 

GkG). Aufteilungsschlüssel ist gem. § 11 Verbandssatzung die Anzahl der Schüler, die am 

15.10. des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres die Schule besuchten.  

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nach den Regeln für das Neue Kommunale 

Finanzmanagement (NKF) aufgestellt worden. 

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 der KomHVO ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO 

soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die 

Entwicklung und die aktuelle Lage des Zweckverbandes sind anhand der im Haushaltsplan 

enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 

Der Ergebnisplan erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit 

Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der 

kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Schulzweckverbandes und macht 

Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier die 

Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Er ist Ermächtigungsgrundlage, um 

Auszahlungen zu leisten. 

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei 

Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 

3. Wesentliche Ziele und Strategien

Mit der Gründung der Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg zum Schuljahr 2017/18 ist es 

den Städten Lengerich und Tecklenburg gelungen, ein attraktives, leistungsfähiges und 

wohnortnahes Schulangebot mit den entsprechenden Bildungsabschlüssen vor Ort zu 

gewährleisten. Diese neue Schule ist eine große Chance, das Angebot im Sekundarbereich in 

Lengerich und Tecklenburg neben den Gymnasien zu etablieren. 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass auch in den kommenden 

Jahren eine ausreichende Anzahl von Schülern an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 

angemeldet werden, um die Schule 6-zügig (4 Züge Lengerich, 2 Züge Tecklenburg) betreiben 
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zu können. Ob und wie weit in den kommenden Schuljahren Schülerinnen und Schüler 

aufgrund der festgelegten Zügigkeit abgewiesen werden müssen oder ob gegebenenfalls eine 

weitere Mehrklasse eingerichtet werden kann ergibt sich aus den jeweiligen Anmeldezahlen 

und ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.  

 

Die Stadt Tecklenburg stellt als Schulstandort Räumlichkeiten in der Hauptschule, 

Howesträßchen19, in Tecklenburg zur Verfügung. Hier ist die Hauptschule auslaufend gestellt, 

so dass der Gesamtschule, insbesondere durch organisatorische Veränderungen in der 

Gebäudenutzung, die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Die Schüler am Schulstandort Lengerich nutzen ebenfalls das Gebäude der ausgelaufenen 

Hauptschule, Margarethenstraße 1, in Lengerich. Eine dauerhafte Unterbringung ist hier 

jedoch nicht möglich, so dass der Rat der Stadt Lengerich am 07.11.2017 den Beschluss 

gefasst hat, für die Sekundarstufe 1 der Gesamtschule am Schulstandort Lengerich ein neues 

Schulgebäude zu errichten. Die Sekundarstufe II (Oberstufe) wird im Gebäude der jetzigen 

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule untergebracht werden. 

 

Mit Blick auf den Neubau der Schule (Sek. I) rückt die zeitliche Umsetzung in den Mittelpunkt 

der weiteren Überlegungen. Daher ist sicherzustellen, dass bis zur Fertigstellung des 

Gebäudes (01.08.2022) die Schüler ordnungsgemäß beschult werden. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen stellen im Rahmen des 

„DigitalPaktes Schule“ für die Schulträger in NRW insgesamt 1.054.338.000 EURO als 

Förderung der digitalen Entwicklung der Schulen zur Verfügung. 

Auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 

Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen erhält der Zweckverband Gesamtschule 

Lengerich/Tecklenburg hieraus Fördermittel in Höhe von 131.577 EURO.  

 

Da die Gesamtschule laut Zweckverbandssatzung in Zusammenhang mit der Vereinbarung 

zu den §§ 11 und 12 der Satzung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 

vom 02.06.2017 keine investiven Geschäftsvorfälle durchführt, hat das Land Nordrhein-

Westfalen dem Zweckverband auf Antrag die Genehmigung erteilt, die Fördermittel auf die 

beteiligten Kommunen Lengerich und Tecklenburg aufzuteilen. Voraussetzung für diese 

Aufteilung ist der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den Kommunen 

und dem Zweckverband. Diese soll noch im Jahr 2020 geschlossen werden um im Laufe des 

Jahres 2021 den erforderlichen Förderantrag stellen zu können. Die Umsetzung des 
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Digitalpaktes erfolgt dann durch die Städte Lengerich und Tecklenburg in eigener 

Verantwortung für den jeweiligen Standort. 

3.1 Ziele und Kennzahlen 

3.1.1 Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 mit einem Betrag von insgesamt von rd. 

58.500 € (2020 = 56.400 €) veranschlagt worden.  

3.1.2 Schülerzahl  

Voraussichtliche Schülerzahlentwicklung in den kommenden Jahren 

Kommune  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Lengerich  236 380 468 571 679 746 

Tecklenburg 115 171 227 286 340 373 

Gesamt  351 551 695 857 1.019 1.119 

3.1.3 Verbandsumlage 

Gemäß § 19 Abs. 1 GkG erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine 

Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu 

decken. Diese Umlage ist nach § 19 Abs. 2 GkG in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

festzusetzen. Sie soll in der Regel nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen werden. 

Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg 

werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Schulverbandes nach der Zahl 

der Schüler, die tatsächlich den jeweiligen Standort besuchen, auf die Verbandskommunen 

verteilt.  

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendunge n, Einzahlungen und
Auszahlungen (2019 = Jahresabschlussergebnis)

4.1 Erträge 

4.1.1 Zuweisungen und allgemeine Umlagen 

Hier werden die Landesförderungen für verschiedene Maßnahmen und Projekte sowie die 

Zweckverbandsumlage der Gemeinden veranschlagt. 
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Für die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg werden im Haushaltsjahr 2021 aus dem 

Programm „Geld oder Stelle“ Mittel in Höhe von 143.800 € veranschlagt. Der Zweckverband 

wird hiermit Projekte in der Nachmittagsbetreuung finanzieren.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

26.976,75 € 78.000 € 143.800 € 194.800 € 229.900 € 229.900 € 

Den wesentlichen Anteil an den Erträgen des Schulzweckverbandes hat die 

Zweckverbandsumlage der beiden Mitgliedskommunen. Alle nicht durch Erträge gedeckten 

Aufwendungen werden durch eine entsprechende Umlage ausgeglichen. Für den 

vorliegenden Haushalt 2021 ergeben sich nachfolgende Zahlen: 

Zweckverbandsumlage  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stadt Lengerich  262.460 € 333.050 € 380.932 € 435.612 € 499.888 € 561.533 € 

Stadt Tecklenburg  127.890 € 150.250 € 184.768 € 218.188 € 250.312 € 280.767 € 

Da der Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg nicht über Eigenkapital verfügt, 

sind alle Aufwendungen, die nicht durch Erträge gedeckt werden können, durch die 

Mitgliedskommunen in voller Höhe durch die Umlage zu decken. In die Haushaltssatzung 

wurde daher mit aufgenommen, dass, soweit die festgesetzte Verbandsumlage nicht 

ausreicht, darüber hinaus eine Sonderumlage in entsprechender Höhe festgesetzt wird.  

4.2 Aufwendungen 

4.2.1 Personalkosten 

Der Zweckverband verfügt nur im Bereich der „aktiven Schulangebote“ über eigenes Personal. 

Leistungen der Schulträger für die Schulverwaltung (Sekretariat, Hausmeister- und 

Reinigungsdienste) werden von den Trägerkommunen gestellt. 

Für die intensive Bildungs- und Erziehungsarbeit ist vorgesehen, dass in der Gesamtschule 

Lengerich/Tecklenburg ausreichend Sozialarbeiter/innen bzw. –pädagogen mitarbeiten.  

Schulsozialarbeit ist in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen aktiv. Spezifische 

Schwerpunkte sind abhängig von der jeweiligen Situation in der Schule und ihrem Umfeld, den 

vorhandenen Bedingungen und Ressourcen sowie den vereinbarten Zielen und Erwartungen 

der jeweiligen Kooperationspartner und der Schule. Entsprechend den im SGB VIII 
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festgelegten Zielen und Aufgaben der Jugendhilfe ergeben sich folgende Arbeitsbereiche der 

Schulsozialarbeit:  

• Beratung

• individuelle Förderung

• offene Jugendarbeit/Verbindung von Schule und Freizeitgestaltung

• sozialpädagogische Gruppenarbeit

• Konfliktbewältigung

• schulbezogene Hilfen

• Berufsorientierung und Übergang von der Schule in den Beruf

• Arbeit mit Eltern und Personensorgeberechtigten

• Mitwirkung am Schulprogramm und an der Schulentwicklung

Zum Start der Schule wurde im Jahr 2018 ein Schulsozialarbeiter mit zunächst einer ¾ Stelle 

eingestellt, der an den Standorten Lengerich und Tecklenburg tätig ist.  

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im 

Jahr 2019 um 5 Stunden erhöht werden. Ab dem Jahr 2020 handelt sich um eine Vollzeitstelle 

(39 Std.). 

Die Personalkosten sind im Haushalt des Zweckverbands entsprechend veranschlagt worden. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

48.775,77 € 56.400 € 58.500 € 60.000 € 62.200 € 64.000 € 

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Dieser Position sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen zugeordnet: 

1. für die Leistung der Stadt Lengerich ist ein Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

55.043,60 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 56.000 € 

2. für Lernmittel

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

33.922,59 € 34.500 € 33.800 € 40.800 € 47.800 € 52.400 € 
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3. für Aufwendungen für Sachleistungen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

44.617,26 € 55.200 € 69.200 € 81.700 € 95.000 € 109.000 € 

4. für Schülerbeförderungskosten

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

169.190,48 € 225.000 € 285.000 € 345.000 € 405.000 € 465.000 € 

4.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Wesentliche Positionen sind hier die Aufwendungen des Programms „Geld oder Stelle“ sowie 

die Schülerunfallversicherung. 

1. Programm „Geld oder Stelle“

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20.068,25 € 78.000 € 143.800 € 194.200 € 229.900 € 229.900 € 

2. Versicherungsbeiträge (Schülerunfallversicherung)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.794,94 € 54.900 € 50.500 € 57.500 € 70.000 € 80.000 € 

4.3 - 4.4 Einzelerläuterungen zum Finanzplan 

Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen des Verbandes.  

Da der Zweckverband keine investiven Veranschlagungen vorsieht, kann auf weitere 

Erläuterungen verzichtet werden. 

5. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

119.003,61 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 
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6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

32.818,38 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 € 

7. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushalt für den Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg wird ausgeglichen 

geplant. Das Jahresergebnis im Planjahr sowie dem Finanzplanungszeitraum beträgt somit 

0,00 €.  

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

80.485,23 € 80.485,23 € 80.485,23 € 80.485,23 € 80.485,23 € 80.485,23 € 

9. wesentliche Investitionen

Investitionen sind im Planjahr sowie dem Finanzplanungszeitraumes nicht vorgesehen. 

10. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs tätigkeit.

Da der Haushalt der Gesamtschule ausgeglichen geplant ist und Finanzerträge sowie Zinsen 

und sonstige Finanzaufwendungen nicht zu erwarten sind, beträgt der Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit im Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum somit 0,00 €. 
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11. Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der Produkte 

gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu Budgets verbunden. Gleiches gilt für Einzahlungen und 

Auszahlungen im Finanzplan und für Investitionen. 

Von dieser Deckungsfähigkeit sind ausgenommen: 

• Personal- und Versorgungsaufwendungen

• Aufwendungen für Schadensfälle

Die Personalaufwendungen und die Abwicklung von Schadensfällen bilden jeweils ein eigenes 

Budget. 
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R01_EPLH: 23.07.20  301 / 09 / 30.09.2020 / 13:35 / 0-8

Zweckverband Gesamtschule

1 von 1

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz Planung

Ergebnisplan  2021

PlanungErtrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4 5 6

      Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfererträge

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungsentgelte

+    Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+    Sonstige ordentliche Erträge

+    Aktivierte Eigenleistungen

+/-  Bestandsveränderungen

=    Ordentliche Erträge

 -    Personalaufwendungen

 -    Versorgungsaufwendungen

 -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Bilanzielle Abschreibungen

 -    Transferaufwendungen

 -    Sonstige ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliche Aufwendungen

=    Ordentliches Ergebnis
      (= Zeilen 10 und 17)

+    Finanzerträge

-    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

=    Finanzergebnis
  (= Zeilen 19 und 20)

=    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
  (= Zeilen 18 und 21)

+    Außerordentliche Erträge

 -    Außerordentliche Aufwendungen

=    Außerordentliches Ergebnis
  (= Zeilen 23 und 24)

=    Jahresergebnis
  (= Zeilen 22 und 25)

-     globaler Minderaufwand

=     Jahresergebnis nach Abzug globaler 
  Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)

Nachrichtlich:  Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

  Verrechnete Erträge
  bei Vermögensgegenständen

  Verrechnete Erträge
  bei Finanzanlagen

  Verrechnete Aufwendungen
  bei Vermögensgegenständen

  Verrechnete Aufwendungen
  bei Finanzanlagen

Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

 0,00

 412.817,04

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 10.386,06

 0,00

 0,00

 423.203,10

 48.775,77

 0,00

 307.061,52

 0,00

 0,00

 38.888,16

 394.725,45

 28.477,65

 0,00

 0,00

 0,00

 28.477,65

 0,00

 0,00

 0,00

 28.477,65

 0,00

 28.477,65

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 0

 561.300

 0

 0

 500

 0

 7.200

 0

 0

 569.000

 56.400

 0

 372.700

 0

 0

 139.900

 569.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 709.500

 0

 0

 500

 0

 8.600

 0

 0

 718.600

 58.500

 0

 457.300

 0

 0

 202.800

 718.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 848.600

 0

 0

 500

 0

 10.000

 0

 0

 859.100

 60.000

 0

 538.900

 0

 0

 260.200

 859.100

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 980.100

 0

 0

 500

 0

 11.000

 0

 0

 991.600

 62.200

 0

 621.000

 0

 0

 308.400

 991.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.072.200

 0

 0

 500

 0

 11.000

 0

 0

 1.083.700

 64.000

 0

 701.300

 0

 0

 318.400

 1.083.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

in EUR
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R01_FIPH: 02.01.20  301 / 09 / 07.10.2020 / 13:21 / 0-8

Zweckverband Gesamtschule

1 von 2

Finanzplan  2021

AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

  Steuern und ähnliche Abgaben

+    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+    Sonstige Transfereinzahlungen

+    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+    Privatrechtliche Leistungesentgelte

+    Kostenerstattungen, Kostenumlagen

+    Sonstige Einzahlungen

+    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

=     Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

 -    Personalauszahlungen

 -    Versorgungsauszahlungen

 -    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

 -    Transferauszahlungen

 -    Sonstige Auszahlungen

=    Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

  nachrichtlich: Globaler Minderaufwand

=    Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
      (= Zeilen 9 und 16)

+    Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von 
      Sachanlagen

+    Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

+    Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

+    Sonstige Investitionseinzahlungen

=     Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

 -    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
      und Gebäuden

 -    Auszahlungen für Baumaßnahmen

 -    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
      Anlagevermögen

 -    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

 -    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

 -    Sonstige Investitionsauszahlungen

=     Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

=    Saldo aus Investitionstätigkeit
  (= Zeilen 23 und 30)

=    Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
  (= Zeilen 17 und 31)

+     Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
  Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 
  gleichkommenden Rechtsverhältnissen

+     Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von 
  Krediten zur Liquiditätssicherung

 -     Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
  für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich 
  kommenden Rechtsverhältnissen

-    Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten 
  zur Liquiditätssicherung

=     Saldo aus Finanzierungstätigkeit

=     Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
  (= Zeilen 32 und 37)

 0,00

 420.426,75

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.203,61

 0,00

 428.630,36

 48.775,77

 0,00

 307.397,69

 0,00

 0,00

 30.997,20

 387.170,66

 0,00

 41.459,70

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 41.459,70

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 41.459,70

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 0

 561.300

 0

 0

 500

 0

 7.200

 0

 569.000

 56.400

 0

 372.700

 0

 0

 139.900

 569.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 709.500

 0

 0

 500

 0

 8.600

 0

 718.600

 58.500

 0

 457.300

 0

 0

 202.800

 718.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 848.600

 0

 0

 500

 0

 10.000

 0

 859.100

 60.000

 0

 538.900

 0

 0

 260.200

 859.100

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 980.100

 0

 0

 500

 0

 11.000

 0

 991.600

 62.200

 0

 621.000

 0

 0

 308.400

 991.600

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1.072.200

 0

 0

 500

 0

 11.000

 0

 1.083.700

 64.000

 0

 701.300

 0

 0

 318.400

 1.083.700

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 2 3 4 5 6

in EUR
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01.01.2020 01.01.2021 31.12.2021

T€ T€ T€
1 2 3

1. Anleihen

1.1 für Investitionen                       -                                      -                                 -     
1.2 zur Liquiditätssicherung                       -                                      -                                 -     

2. Verbindlichkeiten aus Krediten 

     für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen                       -                                      -                                 -     
2.2 von Beteiligungen                       -                                      -                                 -     
2.3 von Sondervermögen                       -                                      -                                 -     
2.4 vom öffentlichen Bereich                       -                                      -                                 -     
2.5 von Kreditinstituten                       -                                      -                                 -     

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

    Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

    Kreditaufnahmen wirtschaftlich

    gleichkommen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

    und Leistungen

6. Verbindlichkeiten aus Transfer-

    leistungen

7. Sonstige Verbindlichkeiten                         1                                     2                                2   
8. Erhaltene Anzahlungen                       22                                   18                              18   
9. Summe aller Verbindlichkeiten                       33                                   26                              26   

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres

                            -     

Art

                                  6                                6   

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verb indlichkeiten
des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Stand am Beginn 
des Vorjahres

                      10   

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende des 

Haushaltsjahres

                      -                                      -                                 -     

                      -                                      -                                 -     

                      -                                      -     
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Bilanzposten
nach § 41 III Nr. 1
GO NRW

Ansatz
Vorvorjahr

(31.12.)

EUR

Planwert
Vorjahr
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 1
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 2
(31.12.)

EUR

Planwert
Haushalts-

jahr + 3
(31.12.)

EUR

Allgemeine Rücklage 34.672 €      34.672 €     34.672 €   34.672 €     34.672 €     34.672 €     

Sonderrücklage -  €            -  €           -  €         -  €           -  €           -  €           

Ausgleichsrücklage 17.336 €      45.814 €     45.814 €   45.814 €     45.814 €     45.814 €     

Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag 28.478 €      -  €           -  €         -  €           -  €           -  €           

Verrechnung mit
der allgemeinen
Rücklage -  €            -  €           -  €         -  €           -  €           -  €           

Summe des
Eigenkapitals 80.485 €      80.485 €     80.485 €   80.485 €     80.485 €     80.485 €     

Nicht gedeckter
Fehlbetrag -  €            -  €           -  €         -  €           -  €           -  €           

Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Darstellung der voraussichtlichen
Entwicklung des Eigenkapitals
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Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 

Es gibt keine Verpflichtungsermächtigungen 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schu lden 

Es gibt keine Schulden. 
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Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschrieb
ener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber-

tragung
2018 2019 2019 2019

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 282.740,63 437.150,00 412.817,04 -24.332,96 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.412,00 5.100,00 10.386,06 5.286,06 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 284.152,63 442.750,00 423.203,10 -19.546,90 0,00
11 - Personalaufwendungen 37.548,32 48.900,00 48.775,77 -124,23 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.817,39 308.850,00 307.061,52 -1.788,48 2675,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.212,96 101.176,00 38.888,16 -62.287,84 20.875,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 276.578,67 458.926,00 394.725,45 -64.200,55 23.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis 7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 

Zeilen 18 und 21)
7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 7.573,96 -16.176,00 28.477,65 44.653,65 -23.550,00

(= Zeilen 22 und 25)

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (= Zeilen 27 bis 30)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ergebnisrechnung 2019

in €
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Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschrie -
bener Ansatz

Ist-Ergebnis Vergleich 
Ansatz/Ist

Ermächti-
gungsüber- 

tragung

2018 2019 2019 2019
in €

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 297.158,50 437.150,00 420.426,75 -16.723,25 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 2.514,87 5.100,00 8.203,61 3.103,61 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 299.673,37 442.750,00 428.630,36 -14.119,64 0,00
10 - Personalauszahlungen 37.548,32 48.900,00 48.775,77 -124,23 0,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 238.540,98 308.850,00 307.397,69 -1.452,31 2675,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen 15.138,56 101.176,00 30.997,20 -70.178,80 20.875,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 291.227,86 458.926,00 387.170,66 -71.755,34 23.550,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(= Zeilen 9 und 16)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 

Gebäuden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(=Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 8.445,51 -16.176,00 41.459,70 57.635,70 -23.550,00

(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 69.098,40 0,00 77.543,91 77.543,91 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel 77.543,91 -16.176,00 119.003,61 135.179,61 -23.550,00

(= Zeilen 38, 39 und 40)

Finanzrechnung 2019
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Aktiva Stand zum Stand zum

31.12.2018 31.12.2019

1. Anlagevermögen 0,00 0,00

2. Umlaufvermögen 78.955,91 119.003,61

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.412,00 0,00

2 2 2 Privatrechtliche Forderungen 1.412,00 0,00

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.412,00 0,00

2.4 Liquide Mittel 77.543,91 119.003,61

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 78.955,91 119.003,61

Bilanz zum 31.12.2019

in �
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Passiva Stand zum Stand zum 

31.12.2018 31.12.2019

1. Eigenkapital 52.007,58 80.485,23

1.1 Allgemeine Rücklage 29.622,42 34.671,72

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.3 Ausgleichsrücklage 14.811,20 17.335,86

1.4 Jahresüberschuss 7.573,96 28.477,65

2. Sonderposten 0,00 0,00

3. Rückstellungen 7.800,00 5.700,00

3.4 Sonstige Rückstellungen 7.800,00 5.700,00

4. Verbindlichkeiten 19.148,33 32.818,38

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.481,84 9.747,32

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.248,62 1.043,48

4.8 Erhaltene Anzahlungen 14.417,87 22.027,58

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 78.955,91 119.003,61

in �
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Erläuterungen der wesentlichen Ansätze 

Die Erläuterungen wesentlicher Ansätze von Erträgen und Aufwendungen gem. § 19 
KomHVO ergeben sich aus dem Vorbericht.  
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TESTATSEXEMPLAR

VHS-Zweckverband 

Lengerich (Westf.) 

Lengerich (Westf.)

Jahresabschluss zum
31. Dezember 2019
und Lagebericht
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VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich (Westf.) 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 

 

A K T I V S E I T E     
      

   31.12.2019  31.12.2018 

  € € € 

A. Anlagevermögen       

       I. Immaterielle Vermögensgegenstände       

          Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche       

            Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte        

            sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 603,38    762,49  

       

      II. Sachanlagen        

          Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.029,32    30.597,94  

    56.632,70  31.360,43  

        

B. Umlaufvermögen       

       I. Vorräte       

          Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13.682,82    9.629,19  

        

      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       

          1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 130.898,06    100.508,56  

          2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder 39.609,56    31.896,41  

  170.507,62    132.404,97  

        

     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 958.080,30    968.230,99  

    1.142.270,74  1.110.265,15  

        

C. Rechnungsabgrenzungsposten   8.717,90  8.901,28  

    1.207.621,34  1.150.526,86  
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P A S S I V S E I T E 

 31.12.2019  31.12.2018 

€ € € 

A. Eigenkapital 

 I. Rücklagen 

1. Zweckgebundene Rücklage 815.950,38 815.950,38 

2. Ausgleichsrücklage 141.834,04 0,00 

II. Jahresüberschuss 52.483,81 141.834,04 

1.010.268,23 957.784,42 

B. Rückstellungen 

 Sonstige Rückstellungen 142.282,46 133.235,87 

C. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.461,02 49.504,83 

2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitglieder 717,86 948,29 

3. Sonstige Verbindlichkeiten 6.670,27 6.399,95 

davon aus Steuern € 6.670,27 (6.399,95)

51.849,15 56.853,07 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.221,50 2.653,50 

1.207.621,34 1.150.526,86 
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VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich (Westf.) 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 

2 0 1 9 2018 

€ € € €
1. Umsatzerlöse 1.229.336,10 1.317.792,81 

2. Sonstige betriebliche Erträge 4.865,83 32.658,37 

1.234.201,93 1.350.451,18 

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe 57.574,70 51.748,97 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 473.884,26 508.562,32 

531.458,96 560.311,29 

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 340.438,13 339.040,42 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 103.218,83 99.572,60 

davon für Altersversorgung € 29.838,77 (28.698,29) 

443.656,96 438.613,02 

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen 22.292,03 12.407,08 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 184.310,17 197.285,75 

1.181.718,12 1.208.617,14 

7. Jahresüberschuss 52.483,81 141.834,04 
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VHS- Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich 

Anhang 

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

10 Allgemeine Angaben 

Der Zweckverband führt den Namen VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) und hat seinen Sitz in 

Lengerich. 

Der Jahresabschluss ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW nach den handelsrecht-

lichen Vorschriften aufgestellt und gegliedert. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 wurden unverändert übernommen. 

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung gemäß § 252 Abs. 1 

Nr. 2 HGB aufgestellt. 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelau-

fenen und im Geschäftsjahr 2019 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die entgeltlich 

erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden nach Maßgabe 

der Nutzungsdauer linear entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen abgeschrieben. Geringwertige 

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800 (ohne Umsatzsteuer) werden im Jahr des Zu-

gangs in voller Höhe abgeschrieben. 

Die Vorräte sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und zu Einstandspreisen unter 

Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die 

zuerst beschafften Güter auch zuerst verbraucht werden. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. 

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert. 
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VHS- Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich 

Anhang 

Die in Vorjahren gebildete Aufwandsrückstellung nach § 249 Abs. 2 HGB a. F. wurde unter Bezug-

nahme auf das Wahlrecht in Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB beibehalten und beträgt zum Stichtag 

€ 43.000.  

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kommunalen 

Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster. Die Zusatzversorgungskasse ist eine Sonder-

kasse der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in 

Münster. Zweck der Zusatzversorgungskasse ist es, den Beschäftigten ihrer Mitglieder durch Ver-

sicherung eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-

versorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung.  

Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Umlage ist in Höhe von 4,5 % des zusatz-

versorgungspflichtigen Entgelts zu zahlen. Darüber hinaus wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 

3,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der 

verbeitragten Löhne und Gehälter rd. € 328.000. 

Mittelbare Pensionsverpflichtungen werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 

EGHGB nicht passiviert. 

Die übrigen Vermögenswerte sind mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbe-

trägen bilanziert. 
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VHS- Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich 

Anhang 

 

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

 

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um die 

Posten "Forderungen gegen Verbandsmitglieder" und "Verbindlichkeiten gegen Verbandsmitglie-

der" erweitert. 

 

20 Aktivseite 

 

Anlagennachweis 

 

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Auf-

stellung: 

 

  Anschaffungskosten 

Bilanzposten Anfangs- Zugänge Um- Abgänge Endstand 

 stand   buchungen     

           

 € € € € € 

1 2 3 4 5 6 

        

  I. Immaterielle Vermögensgegenstände       

     Entgeltlich erworbene Konzessionen,       

       gewerbliche Schutzrechte und ähnliche       

       Rechte und Werte sowie Lizenzen an       

       solchen Rechten und Werten 20.054,03  256,09  0,00  0,00  20.310,12  

       

 II. Sachanlagen      

     Betriebs- und Geschäftsausstattung 182.062,65  47.308,21  0,00  8.666,53  220.704,33  

 202.116,68  47.564,30  0,00  8.666,53  241.014,45  
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Abschreibungen Restbuchwerte Restbuchwerte 

Anfangs- Abschreibungen Entnahme Endstand am Ende des am Anfang des 

stand im für Wirtschafts- Wirtschafts- 

Wirtschaftsjahr Abgänge jahres jahres 

€ € € € € €
7 8 9 10 11 12 

19.291,54 415,20 0,00 19.706,74 603,38 762,49 

151.464,71 21.876,83 8.666,53 164.675,01 56.029,32 30.597,94 

170.756,25 22.292,03 8.666,53 184.381,75 56.632,70 31.360,43 
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VHS- Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich 

Anhang 

21 Passivseite 

Zu B. Rückstellungen 

Rückstellungen bestehen in Höhe von € 8.200,00 (Vorjahr: € 13.500,00) für Urlaubs- und Mehrar-

beitsverpflichtungen, in Höhe von € 45.777,46 (Vorjahr: € 30.235,87) für Altersteilzeitverpflichtun-

gen, in Höhe von € 22.500,00 (Vorjahr: € 24.000,00) für Prüfungs- und Beratungsaufwendungen, 

in Höhe von unverändert € 43.000,00 für Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen, in Höhe 

von unverändert € 10.000,00 für die Layoutgestaltung der Programmhefte und der Homepage so-

wie in Höhe von € 12.805,00 für ausstehende Rechnungen und andere ungewisse Verbindlichkei-

ten. 

Zu C. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie sind nicht besi-

chert. 

3 Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

2019 2018 Veränderung 
€ € €

Kurs- und Teilnehmergebühren 730.079,69 829.135,51 – 99.055,82
Landeszuschuss nach dem Weiter- 
  bildungsgesetz 240.894,26 236.170,84 4.723,42 
Verbandsumlage 176.779,00 176.779,00 0,00 
Zuwendungen Projektmittel 50.016,52 25.495,00 24.521,52 
Fahrtkostenerstattungen 14.143,90 28.218,80 – 14.074,90
Erstattungen Kursmaterialien 8.140,83 11.439,26 – 3.298,43
Werbeeinnahmen 2.060,00 4.071,36 – 2.011,36
Sonstige Einnahmen 7.221,90 6.483,04 738,86 

1.229.336,10 1.317.792,81 – 88.456,71

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen mit € 1.459,82 (Vorjahr: € 27.744,32) und sonstige periodenfremde Erträge in 

Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 1.298,85). 
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VHS- Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich 

Anhang 

4 Sonstige Angaben 

40 Organe 

Mitglieder der Verbandsversammlung: 

Stadt Lengerich: 

Möhrke, Wilhelm vertreten durch Lammert, Frank 

Hüttemann, Renate vertreten durch Kuhn, Andreas 

Puschkarski, Viola vertreten durch Puschkarski, Andreas 

Zimmermann, Stefan vertreten durch Albermann, Marion 

Reiher, Klaus vertreten durch Roggenland, Elke 

Kätker, Sandra vertreten durch Weiß, Ulrich 

Stadt Tecklenburg: 

Steit, Stefan vertreten durch Kordsmeyer, Franz-Josef 

Spellmeier, Marion vertreten durch Saatkamp, Marielies 

Müller-Muthreich, Carolin vertreten durch Wittrock, Dörthe 

Gemeinde Ladbergen: 

Decker-König, Udo vertreten durch Kielmann, Ingo 

Kröner, Lothar vertreten durch Aufderhaar, Reiner 

Berlemann, Jörg vertreten durch Untiet, Ulrich 

Gemeinde Lienen: 

Stietelmeier, Arne vertreten durch Püttcher, Daniel 

Peters, Heinrich vertreten durch Schippmann, Ursula 

Kühne, Alexander vertreten durch Hullmann, Birgit 

Gemeinde Lotte: 

Lammers, Rainer vertreten durch Borchelt, Werner 

Thies, Christian vertreten durch Siemering, Susanne 

Schmidt-Neubauer, Ursula Luise vertreten durch Holtgrewe, Georg 
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Gemeinde Westerkappeln: 

Große-Heitmeyer, Annette vertreten durch Schulte, Niklas 

Middendorf, Melanie vertreten durch Mittelberg, Dieter 

Blanke, Christiane vertreten durch Laumann-Stening, Martin 

 

Es wurden keine Sitzungsentschädigungen geleistet. 

 

Verbandsvorsteher war im Berichtsjahr Bürgermeister Wilhelm Möhrke, Lengerich. Bezüge erhielt 

der Bürgermeister für seine Tätigkeit als Verbandsvorsteher nicht. 

 

41 Abschlussprüferhonorar 

 

Das für das Geschäftsjahr vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar in Höhe von 

€ 4.400,00 bezieht sich ausschließlich auf die Abschlussprüfungsleistungen. 

 

42 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2019 beschäftigten  
 Arbeitnehmer 

 

 Arbeitnehmer 

Pädagogischer Dienst 3  
Verwaltungsdienst 3  
Wirtschaftsdienst und sonstiger Dienst 1  

 7  

 

43 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetre-

ten. Bezüglich der Betriebsschließung aufgrund der Corona-Pandemie wird auf die Ausführungen 

im Lagebericht verwiesen. 

 

 

Lengerich, am 29. Mai 2020 

 

 

 VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.) 
  
  
  
 Möhrke 
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Volkshochschule Lengerich (Westf.), Lengerich 

Lagebericht 

A. Allgemeines 

Der VHS – Zweckverband Lengerich (Westf.) führt durch Beschluss der Verbandsversammlung 

des VHS – Zweckverbandes (Westf.) vom 27. Dezember 1996 seit dem 1. Januar 1997 sein Rech-

nungswesen nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung gemäß den Bestim-

mungen über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO). 

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage 

1. Geschäftsverlauf

Die Volkshochschule Lengerich (Westf.) bietet in den Fachbereichen

 EDV und berufliche Qualifizierungen sowie soziale Medien

 Gesellschaft- Pädagogik und Umwelt

 Kultur und Kreativität

 Gesundheit – Ernährung und Fitness

 Junge VHS

 Sprachen

Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Konzerte und Exkursionen an. 

Im Fachbereich EDV und berufliche Qualifizierungen konnte das Angebot für Digitalisierung 

und PC- Arbeit ausgeweitet werden, sowie eine breitere Fächerung der Beratung und Kurs-

formate zu den Themen der sozialen Medienlandschaft. Auch wurden in den Unterrichts-

räumen Smartboards angebracht, so dass mit tablets und board eine technisierte, interaktive 

Seminargestaltung ermöglicht wurde.  

Außerdem gehört die VHS Lengerich zu einer der wenigen VHS in NRW, die weiterhin mit 

dem Digitalen Circle vernetzt ist. Die Mitgliedschaft für einen Circle konnte per Bewerbung 

errungen werden. Diesem Circle anhängend ist ein Universitätsprojekt mit dem Lehrstuhl für 

Didaktik und Methodik. Vertreten durch Prof. Dr. Sauer- Schiffer. Dieser wird inhaltlich mit 

einer Didaktik Werkstatt ein Pilotprojekt zur Digitalisierung testen, didaktisch aufarbeiten 

und voranbringen. 

Die Anzahl der Sprechstunden konnte weiterhin erhöht werden. Der Einkauf von 5 Smart-

boards hat die Ausrichtung des EDV Programms örtlich flexibel gemacht und erfreut sich ei-

nes guten Zuspruchs. Die Kommissionsbesetzung der Landeskommission Arbeit und Beruf mit 

Angelika Weide, sowie Politische Bildung und Digitalisierung durch Herrn Jendrik Peters wird 

aktuell neue Themen für das Programm bedenken. Es wurden Cloud- Schulungen für die Do-

zentInnen angeboten, sowie Einführungsseminare für die Technik am board.  

Der Fachbereich Gesellschaft – Umwelt- Pädagogik reagiert auf aktuelle Themen kurzfristig. 

Vorträge, das Jubiläum des „100 Jahre Bauhaus“ betreffend, der Kulturwandel durch Digitali-
sierung oder Fachvorträge zum Klimawandel konnten in Einzelveranstaltungen thematisch 

aufbereitet und durchgeführt werden. 
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Kultur- und Kreativitätsangebote konnten im Jahr 2019 einen weiteren Zuwachs aufweisen. 

Die Anzahl der durchgeführten Exkursionen stieg, dazu wurde eine regionale Partnerschaft 

mit der VHS Emsdetten und Ibbenbüren gegründet. Kulturelle Veranstaltungen finden so mit 

Unterstützung und gemeinsamer Planung statt. Theater- und Opernbesuche gehören nun zur 

Repertoire- Erweiterung. Die Kreativitätsangebote wurden erhöht, besonders in Tecklenburg 

und Lienen. Dies ist einer Kooperation mit Kreativhäusern geschuldet. 

Gesundheit, Fitness und Ernährung etablierte sich als Fachbereich auf eine Tour „durch die 

Dörfer“. Viele Visiten und Gesundheitsvorträge wurden nicht nur in der Helios- Klinik, son-

dern in Begegnungszentren in Lotte, Ladbergen, Tecklenburg und Lienen durchgeführt. Die 

Digitalisierung nahmen die Dozenten in den Fokus und reagierten mit neuen Gerätschaften 

auf die wachsende Nachfrage.  

Durch die Mitgliedschaft in der Landeskommission politische Bildung/Junge VHS erweiterte 

sich das Programmangebot in diesem Bereich enorm. Zugeschnitten auf die Bedarfe junger 

Erwachsener wurden Radiosendungen erstellt, Webinare, Grill- Mogs und diverse Familien-

angebote und Fahrten organisiert. Kenntnisse und Hilfen für den Bedarf sich in den sozialen 

Medien zurechtzufinden, wurden per Sprechstunde in die Angebotsstruktur aufgenommen. 

Außerdem wurde gemeinsam ein Konzept zum Digi- HUB der Stadt Lengerich erarbeitet.  

Auch in der Disziplin Sprachen wurde der EDV- gestützte Unterricht intensiviert. Nach Chine-

sisch im Vorjahr fand Kroatisch als Innovation erstmalig als Kurskonzept statt und wird nun 

fortgesetzt. Es konnten viele neue Anfängerkurse im Bereich Englisch, Französisch und Spa-

nisch geboten werden. 

Aus dem DaF/DaZ- Bereich ist zu berichten, dass wir die Bewilligung B2 Niveau zu unterrich-

ten besitzen. Berufsspezifischer Unterricht ist somit nun möglich. Angebote aus der Bezirks-

regierung lassen lange Wartezeiten mit 300 Stunden- Kurskonzepten überbrücken. Gefördert 

durch den Europäischen Sozialfond führte die VHS Lengerich Fortbildungen für Frauen zur 

Grundbildung und Alphabetisierung durch.  
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2. Vermögenslage 

Vermögensstruktur 
    

 

31.12.2019 31.12.2018 

 

T€ T€ 

Langfristige Aktiva     

Anlagevermögen 57  31  

      

Kurzfristige Aktiva     

Vorräte 14  10  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170  133  

Liquide Mittel 958  968  

Rechnungsabgrenzungsposten 9  9  

 

1.151  1.120  

 

1.208  1.151  

      

Kapitalstruktur     

 

31.12.2019 31.12.2018 

 

T€ T€ 

Eigenkapital 1.010  958  

      

Langfristige sonstige Passiva     

Rückstellungen 56  40  

      

Kurzfristige Passiva     

Rückstellungen 87  93  

Verbindlichkeiten 52  57  

Rechnungsabgrenzungsposten 3  3  

 

142  153  

 

1.208  1.151  

 

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 57. 
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Die Investitionen und die Entwicklung des Anlagevermögens sind aus folgender Darstellung ersicht-

lich: 

T€ 

Anschaffungskosten 

Stand am 1.1.2019 202 

Investitionen 48 

250 

Abgänge 9 

Stand am 31.12.2019 241 

Abschreibungen 

Stand am 1.1.2019 171 

Abschreibungen 22 

193 

Entnahme für Abgänge 9 

Stand am 31.12.2019 184 

Restbuchwert 31.12.2019 57 

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt: 

Stand am 

31.12.2019 

T€ 

I. Rücklagen 

1. Zweckgebundene Rücklage 816 

2. Ausgleichsrücklage 142 

II. Jahresüberschuss 53 

1.011 

Die Eigenkapitalquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 83,5 %. 
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Bei den Rückstellungen ergab sich zum 31. Dezember 2019 folgendes Bild: 

Stand am  Inanspruch- Auf- Zu- Stand am  

1.1.2019 nahmen lösungen führungen 31.12.2019 

T€ T€ T€ T€ T€ 

Urlaubsverpflichtungen 9 9 0 5 5 

Mehrarbeitsverpflichtungen 5 5 0 3 3 

Rückstellung Altersteilzeit 30 10 0 26 46 

Instandhaltungs- und Renovie- 

  rungsmaßnahmen 43 0 0 0 43 

Verpflichtung zur Aufbewahrung 

  von Geschäftsunterlagen 10 0 0 0 10 

Layoutgestaltung 10 0 0 0 10 

Sonstige 27 10 1 10 26 

Gesamt 134 34 1 44 143 

3. Finanzlage

An den Bilanzstichtagen stellt sich die Liquiditätslage wie folgt dar: 

31.12.2019 31.12.2018 

T€ T€ 

Liquide Mittel 958 968 

Abzüglich 

Kurzfristiges Fremdkapital 142 153 

Unmittelbare Liquidität 816 815 

Zuzüglich  

Kurzfristige Forderungen 170 133 

Einzugsbedingte Liquidität 986 948 

Zuzüglich  

Vorräte 14 10 

Überdeckung 1.000 958 

Veränderung des Liquiditätssaldos 42 

Insgesamt veränderte sich der Liquiditätssaldo um T€ 42. Wie bereits in 2018 konnte auch in 2019 

eine Überdeckung erzielt werden. 
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4. Ertragslage

2019 2018 

T€ T€ 

Betriebliche Erträge 

Umsatzerlöse 1.230 1.318 

Sonstige betriebliche Erträge 3 3 

1.233 1.321 

Betriebliche Aufwendungen 

Materialaufwand 531 560 

Personalaufwand 444 439 

Abschreibungen 22 12 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 182 184 

1.179 1.195 

Betriebsergebnis 54 126 

Periodenfremdes Ergebnis – 1 16 

53 142 

Aus dem positiven Betriebsergebnis ergibt sich unter Verrechnung des negativen periodenfremden 

Ergebnisses ein Jahresüberschuss von T€ 53. 

An Umsatzerlösen wurden im Berichtsjahr aus Kurs- und Teilnehmergebühren insgesamt T€ 730 (Vor-
jahr: T€ 829) erzielt. Diese Ertragsabnahme ist in erster Linie auf gesunkene Teilnehmerzahlen in den 

Bereichen Sprach- und Integrationskurse zurückzuführen. Weitere wesentliche Erlöse betreffen den 

Landeszuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz in Höhe von T€ 241 (Vorjahr: T€ 236), die Umlagen 
der Verbandsmitglieder in Höhe von T€ 177 (Vorjahr: T€ 177) sowie Projektmittel u. a. des Europäi-
schen Sozialfonds in Höhe von T€ 50 (Vorjahr: T€ 25). 

Der Personalaufwand, der im Geschäftsjahr 2019 insgesamt T€ 444 betrug, setzt sich wie folgt zu-

sammen: 

2019 2018 

T€ T€ 

Löhne und Gehälter 341 339 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

     Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen 73 71 

     Aufwendungen für Altersversorgung 30 29 

Gesamt 444 439 
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Gegenüber dem Wirtschaftsplan stellt sich die Entwicklung in 2019 wie folgt dar: 

2019 Plan 

T€ T€ 

Betriebliche Erträge 

Umsatzerlöse 1.230 1.076 

Sonstige betriebliche Erträge 3 5 

Rücklagenentnahme 0 3 

1.233 1.084 

Betriebliche Aufwendungen 

Materialaufwand 531 461 

Personalaufwand 444 453 

Abschreibungen 22 15 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 182 155 

1.179 1.084 

Betriebsergebnis 54 0 

Finanzergebnis 0 0 

Periodenfremdes Ergebnis – 1 0 

53 0 

Aus der Nachfrage der Angebote im Bereich Sprach- und Integrationskurse konnte erneut ein unge-

planter Überschuss in Höhe von T€ 53 erzielt werden. 

Im Jahresdurchschnitt betrug die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter: 

Arbeitnehmer 

Pädagogischer Dienst 3 

Verwaltungsdienst 3 

Wirtschaftsdienst und sonstiger Dienst 1 

7 
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C. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

Die Zuwanderung, die im Dezember 2015 ihren Anfang nahm und bis Mitte des 2016 viele Men-

schen mit Sprachschulbedarf zur VHS Lengerich führte, ist zwar in der Anzahl der Neuhinzukom-

menden weiter gesunken, dennoch zeigt sich für das Jahr 2019 weiterhin Bedarfsunterstützung, 

diese kam durch die noch anhaltende Pandemie Corona ab dem 16. März 2020 zum Erliegen. In 

2019 zeichnete sich ebenfalls ab, dass in der Filiale Westerkappeln keine kalkulierbare Gruppen-

größe für die Initiation eines weiteren Integrationskurses lohnte. Es hat sich in den vorangegan-

genen Jahren gezeigt, dass die Förderung zur Sprachqualifizierung und Eingliederung in den Beruf 

einer konzentrierteren Didaktik und Methodik bedarf. Dazu sind die unterschiedlichsten Förder-

töpfe initiiert worden, da eine grundsätzlich andere Lernform didaktisch, methodisch und vom 

Fördervolumen entscheidend war und ist. Diese Situation hatte eine sehr spezifische Drittmittel-

akquise, die nun inhaltlich eher in die Berufsqualifizierung mündet und nicht mehr nur den 

Schwerpunkt der A1-B1- im Integrationskursformat bildet sondern per DeuFöV- Qualifizierungs-

maßnahme ergänzt werden, zur Folge. 

Die Volkshochschule mit ihren Angeboten und dem Weiterbildungsauftrag setzt sich zurzeit in 

den Dachverbänden (Landesverband NRW e. V. und dvv) mit der Frage auseinander ob sie in Zu-

kunft mit den Thematiken „ Nachholen von Schulabschlüssen“, „Schlüsselqualifizierungen“ und 
dem sehr aktuellen Thema „Digitalisierung“ reagieren müssen. Sie handelte bereits durch den 

Einkauf von 5 Smartboards und die Einführung von Schulungsveranstaltungen für Personal und 

DozentInnen. Außerdem gab die konzeptionelle Begleitung der Didaktik Werkstatt der WWU in-

haltliches Basiswissen.  

Diese Bereiche bedürfen noch einer didaktischen Aufbereitung und Lenkung, eine aktive Teil-

nahme und Mitgliedschaft in den Landeskommissionen. Herr Jendrik Peters ist Mitglied der Lan-

deskommission politische Bildung und Angelika Weide sitzt als ordentliches Mitglied in der 

Kommission Arbeit und Beruf; dies ermöglicht eine reflektierte und aktuelle Herangehensweise 

an Semesterplanung und Kurskonzeption die im steten Austausch mit weiteren Kooperations-

partnern stehen. 

Positiv herausgestellt werden muss, dass sowohl der Bildungsscheck mit seinen erweiterten Zu-

gangsmöglichkeiten, die Bildungsprämie als auch die BBE Beratungssysteme in der VHS Lengerich 

sind, das interessierte Kunden bindet. 

Viele Betriebe aus der Region nutzen diese Bezuschussung auch, um der Digitalisierung in den 

mittelständischen Unternehmen praxisbezogen entgegenzutreten. Auch eine Vielzahl von Webi-

naren, online- Kursen und Sprechstunden unterstützen sehr erfolgreich das Digitalisierungskon-

zept. Nicht ohne Grund ist die VHS Lengerich eine didaktisch- methodische Säule des Digi HUB, 

eine Kooperation der Zweckverbands- Kommunen mit Sitz in Lengerich. 
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Da die Sprachförderung für Menschen mit Migrationshintergrund zu einem sehr zeit- und ange-

botsintensiven Aufgabenbereich geworden ist, war und ist es in den letzten zwei Jahren zu einer 

weiteren Kernaufgabe gekommen, da sich die Besucherlandschaft im Vormittagsbereich doch 

zweckgebunden sehr auf Sprachangebote konzentrierte. Es ist die Rekrutierung von neuen und 

jüngeren Teilnehmern. Aus diesem Grund konzipierten wir, initiiert durch einen Fachtag zur Digi-

talisierung mit der Ausrichtung und Vermittlung von Sprach- Apps für die Dozenten. Dieser ist in 

der VHS Lengerich entstanden, nun kümmert sich eine Fachgruppe zur Digitalisierung, die sich 

weitaus intensiver als noch in 2018 mit Formaten wie webinare, online- Vorträge, Cloudschulun-

gen und Webkonferenzen vertraut macht und in der Praxis erfolgreich erprobt. Für die Kulturin-

teressierten Kunden wurde die Anzahl an Exkursionen, Kunstreisen, Reisen zur politischen Bil-

dung geplante Opernbesuche mit Einführungen ins Werk neu angepasst. 

Diese neuen Formate sind Chancen, sowie die Intensivierung der beruflichen Bildung. Risiken da-

bei bildet die Flexibilisierung der Gesellschaft. Verbindlichkeiten sind nicht mehr kalkulierbar.  

Ausblick: 

Aufgrund der Corona- Pandemie musste die Volkshochschule ab dem 16. März 2020 auf Anwei-

sung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein- Westfalen 

schließen. Der Kursbetrieb war bis zum 15.05.2020 eingestellt. Aufgrund der vorgeschriebenen 

Hygienemaßnahmen zeichnet sich eine Wiederaufnahme in nur sehr begrenztem Umfang ab. 

Trotzdem ist die Geschäftsfähigkeit aufgrund der zugesicherten Mittel vom Land (WbG) und die 

Fortzahlung der Verbandsumlage der Kommunen gesichert. Die VHS geht von einem erneuten 

Regelbetrieb ab September 2020 aus. 

Bereits im Wirtschaftsplan 2019 sind für die Jahre 2020 und 2021 Jahresfehlbeträge in Höhe von 

€ 15.739 (für das Jahr 2020) und € 28.900 (für das Jahr 2021) ausgewiesen, die durch Entnahme 
aus der Rücklage ausgeglichen werden sollen. Durch die Einstellung des Kursbetriebes während 

der Zeit der Corona-Pandemie erhöht sich der Jahresfehlbetrag durch die fehlenden Einnahmen 

aus dem Kursbetrieb um möglicherweise € 50.000, vorausgesetzt, der Kursbetrieb kann nach den 

Sommerferien störungsfrei durchgeführt werden. 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich (Westf.) 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich (Westf.), - 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich (Westf.), für das Wirtschafts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach §§ 21 ff. EigVO NRW

i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Zweckverbands zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-

verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nord-

rhein-Westfalen nach § 25 EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der künftigen

Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Über-

einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach §§ 21 ff. 

EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands ver-

mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-

lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-

teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen wesent-

lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-

verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 25 EigVO NRW entspricht und die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 25 

EigVO NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können. 

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses des Zweckverbands zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermit-

telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach §§ 21 ff. EigVO NRW entspricht und die Chancen und 

Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter

- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-

tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-

trollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des

Zweckverbands abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-

weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-

tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-

lichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegen-

den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-

ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, am 10. Juni 2020 

CURACON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Averbeck Menken 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

(digital signiert) (digital signiert) 
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Verwendungsvorbehalt 

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 

Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 

der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-

stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 

erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 

Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 

ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 

als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 

"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 

anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 

schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 

wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-

sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 

keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 

Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 

dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungs-

handlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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